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Vorwort. 

Die vorliegende Schrift hat einen doppelten Zweck. Einmal 
soll sie in die Einzelfragen der Wertzuwachssteuer-Ordnungen 
etwas tiefer und etwas wissenschaftlicher eindringen, als es 
gerade die für die Praxis bestimmte Wertzuwachssteuerliteratur, 
wie ich meine, bisher getan hat. Zweitens soll sie eine neue Bahn 
für die Entwickelung des alten Grundgedankens dieser - im 
guten Sinne modernen - Steuer erschließen. 

Die bisherige Literatur über die Wertzuwachssteuer ist trotz 
ihres Umfanges für die Praxis wenig fruchtbar gewesen. Sie be
handelte zum größten Teil theoretische, an sich recht wichtige 
Einzelfragen, deren Bedeutung aber in dem Augenblick ziemlich 
gering wird, in dem sich ein Staat oder eine Gemeinde zur Ein
führung der Wertzuwachssteuer entschlossen hat, und in dem nun 
die Steuerordnung zu entwerfen ist. Die verhältnismäßig wenigen 
Aufsätze und größeren Arbeiten aber, die für die Praxis bestimmt 
sind, dringen in alle für den Gesetzgeber auftauchenden Einzel
fragen nur ziemlich oberflächlich ein und rechtfertigen die ein
zelnen Vorschläge oft mit derart allgemein gehaltenen Erwägungen, 
daß eine ziemliche Verwirrung gerade in den für die Steuer grund
legenden Gedanken bereits eingetreten ist. Viel Schuld an dieser 
Verwirrung trägt wohl die manchmal etwas lückenhafte Kenntnis 
der grundlegenden nationalökonomischen Begriffe. Dieser Mangel 
tritt am deutlichsten in den Steuerordnungen selbst und in ihren 
Begründungen zutage, besonders häufig findet sich die - für eine 
Wertzuwachssteuer natürlich besonders mißliche- Verwechse
lung der Begriffe Wert und Preis und der Faktoren, die den 
Preis regeln, mit denjenigen, die den Wert bestimmen. Auch dort, 
wo die eigentlichen Wertfaktoren richtig erkannt sind, besteht 
aber wieder Unklarheit über ihre Bedeutung und über ihr Ver
hältnis zueinander. 

Für diesen Zweck der Arbeit bin ich mir freilich darüber 
klar, daß er für den vielbeschäftigten Kommunalpraktiker ein 
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großes Wagnis in sich schließt. Indessen erschien mir die Aufgabe 
an sich zu wichtig, um dies Bedenken obsiegen zu lassen. 

Der zweite Zweck der Arbeit macht sie in etwas zu einer 
Tendenzschrift. Es ist aber mein fortgesetztes Bestreben gewesen, 
auch der indirekten Wertzuwachssteuer gerecht zu werden, ob
wohl sie m. E. ihre Entstehung und ihre schnelle Verbreitung 
nur der früheren Fassung des Kommunalabgabengesetzes zu 
verdanken hat, und obwohl sie der direkten Steuerform, die ich 
in dieser Arbeit besonders empfehlen will, in allen praktischen und 
theoretischen Beziehungen (steuertechnisch und steuertheo
retisch) unterlegen ist. Insbesondere würde ich aber dort, wo aus 
irgendwelchen Gründen eine direkte Wertzuwachssteuer etwa 
ausgeschlossen sein sollte, entschieden für eine indirekte Wert
zuwachssteuer eintreten. 

Halberstadt, im Oktober 1910. 
H. W eissenborn. 
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Einleitung. 

Die Literatur über die Wertzuwachssteuer nimmt nicht nur 
durch den Umfang, den sie in wenigen Jahren erlangt hat, eine 
Sonderstellung ein, sondern auch wegen der Verschiedenartigkeit 
in der Aufgabestellung und wegen der Art ihrer Lösung. Hier 
stehen sich nicht nur Bücher mit praktischen Zielen und solche 
mit rein theoretischen Erörterungen, nicht nur solche mit ob
jektiver Beurteilung des Problems und solche mit einer durch 
Partei- und Interessenstandpunkt getrübten Kritik gegenüber, 
sondern es finden sich hier auch vielfach solche Bücher, die eine 
umfassende - wenn auch knapp gehaltene - Erörterung der 
ganzen Frage der Wertzuwachssteuer geben wollen, tatsächlich 
aber nur eine oder einige der zugehörigen Nebenfragen in den 
Vordergrund schieben. So findet sich bald die Abwälzbarkeit der 
Steuer, bald die Natur der Bodenrente oder das Wesen der Boden
spekulation, bald die kommunale Wohnungspolitik als Haupt
gegenstand der zahlreichen Monographien. 

Diese weitgehende literarische Arbeitsteilung ist m. E. ver
früht. Sie könnte erst dann zur Lösung des Problems, zur eigent
lichen zumal für die Praxis der Gesetzgebung sehr erwünschten 
Klärung beitragen, wenn über die systematische Grundlage der 
Wertzuwachsbesteuerung Einigkeit oder wenigstens Klarheit 
uber die Abweichungen der Meinungen bestände 1). Das ist aber 
nicht der Fall. Insbesondere setzen verschiedene, mehr wissen
schaftlich geschriebene Bücher die Anerkennung einer "allgemeinen 
Steuerlehre" voraus, die weder unbestritten ist noch in dem Maße 
als bekannt vorausgesetzt werden kann, wie es geschieht. - Da 
nun die Frage der Wertzuwachsbesteuerung heute die aller
weitesten Kreise, die man sich denken kann, d. h. die :Mitglieder 
der gesetzgebenden Körperschaften in Stadt und Land, in Staat 
und Reich, Grundbesitzer, Grundstückshändler, Bauunternehmer 

1) In dieser Bez1ehung haben sich neuerdmgs besonders Dtehl, 
St10r-Somlo und Altenrath Yordtent, gemacht 

\Ve1 ~BE-n born 
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und die Mieter horührt, so hatte ::;chon die bi~lwrige Literatur 
mehr zur Klürung der Meinungen lmd zur l\Iöglichkeit einer wirk
lich objektiven Urteilsbildung beitragen müssen. Sie hätte dann 
aber den Grundgedanken der \Vertzu waehssteuer kritischer 
und deutlicher herausholen und in einen leicht verstandliehen 
Zusammenhang mit einem gewissen Mindestmaß allgemeiner 
steuertheoretischer Kenntnisse bringen müssen. Daran fehlt es 
aber. Auch der Verfasser, dem die Theorie und Praxis der Finanz
wissenschaft seit Jahren nicht so ganz fremd ist, hat bei der Wert
zuwachsliteratur häufig ein gmvisses Gefühl der Unsicherheit 
empfunden. Dieser Unsicherheit lag der Gedanke zugrunde, 
daß gegenüber einer als unrichtig empfundenen Deduktion doch 
der zunachst liegende Einwand vielleicht deshalb nicht gemacht 
werden dürfe, weil jene Deduktion vielleicht ganz richtig war 
unter Berücksichtigung des nun aber nicht näher erörterten 
Grundgedankens von Steuerzweck und Steuerprinzipien, die jener 
Schriftsteller etwa hatte. Der beabsichtigte Einwand gegen die 
falsch erscheinende Deduktion müßte dann als solcher verfehlt 
sein und durch einen Streit uber die erwähnten -aber unbekannt 
bleibenden - Grundfragen ersetzt werden. 

Zn einem Teile sind es diese Erwägungen gewesen, die den 
Plan der vorliegenden Arbeit bestimmt haben. Sie machten es 
erforderlich, dem Hauptteil emeArt steuertheoretischen Glaubens
bekenntnisses vorauszuschicken. Diese steuertheoretischen Grund
zuge sind meist ohne eigene nähere Begrundung ihrer Richtigkeit 
dargestellt worden und in tunhchster Beschränkung auf diejenigen 
Grundgedanken, die fur eine Beurteilung der Wertzuwachs
steuer von Bedeutung smd. Dieser erste Abschnitt soll zugleich 
solchen Lesern eine selbständige Beurteilung des Wertzuwachs
steuerproblems ermöglichen, denen dieses Gebiet theoretischen 
Wissens bisher nicht vertraut war. Aber auch der finanzwissen
schaftlich gebildete Leser muß zu diesen Grundfragen Stellung 
nehmen. Je nachdem, ob er abweicht oder sich anschließt, \\ird 
er den weiteren Erörterungen zustimnwnd oder ablehnend gegE:>n
uberstelten; es sei denn, daß er in den Erortcrungen des Haupt
teiles einen Wid(:'rspruch zu der vorausgesehickten Grundauf
faRsung heraus find('. 

Zum n,ndern TPile ist der Plan der Arbe1t gestaltrt wOiden 
dmeh dH· Ab'!ic-ht., die bPidPn Hauptfornwn, mtttt'l~ dPrt-n dit' 
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Besteuerung des Wertzuwachses möglich ist, d. h. die indirekte 
Wertzuwaehs-U msatzsteuer und die direkte Wertzuwacht>
Grundsteuer, kritisch vergleichend gegenüberzustellen. 

Demgemäß wird im zweiten Abschnitt zunächst der Grund
gedanke der Besteuerung nach dem Wertzuwachs überhaupt unter
sucht. Im dritten Abschnitt wird dann geprüft, inwieweit die 
indirekte Wertzuwachssteuer den vorangestellten theoretischen 
Forderungen entspricht, während der vierte Abschnitt die gleichen 
Untersuchungen für die direkte Steuerform der Wertzuwachs
besteuerung enthält. In beiden Abschnitten ist das Hauptgewicht 
auf die Prinzipien einer gerechten Steuerverteilung gelegt worden, 
und die anderen sog. Steuerprinzipien sind in einer knapperen 
Zusammenfassung am Schlusse des vierten Abschnittes behandelt 
worden. 

Die beiden Schlußabschnitte sind zwei Spezialfragen gewidmet. 
Die erste von ihnen lautet: "Wem gehört die Steuer, dem Reich, 
dem Staat oder den Gemeinden?", die zweite: "Wie soll der Be
rechtigte den Steuerertrag verwenden?" Zumal die erstere dieser 
beiden Fragen darf im Hinblick auf den Entwurf eines Reichs
Wertzuwachssteuergesetzes zurzeit besonderes Interesse bean
spruchen. 

I. Die zur Beurteilung der \Vertzuwachssteuer 
m Reti·acbt kommenden Grundzüge der all

gemeinen Steuerlehre. 

Eine Betrachtung der Grundzüge der allgemeinen Steuer
lehre kann keinen anderen Ausgangspunkt als den Begriff der 
Steuer überhaupt haben. Steuern sind die von einem öffentlichen 
Verbande kraft seiner Finanzhoheit erhobenen Zwangsabgaben 
zur dauernden Deckung seines ordentlichen Finanzbedarfes. 

Den Grund der Steuer und des Besteuerungsrechtes erblickt 
die herrschende Lehre in der anerkannten, absoluten Notwendig
keit des Staates oder des sonstigen die Steuer fordernden öffent
lichen Verbandes und seiner Zwecke. 

Der Zweck, welcher der Steuer in der eingangs wieder
gegel.Jpncn Definition zugewiesen wird, stellt sich als ein rcm 

I~ 
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finanzieller dar. Bestritten ist es, ob die Stouor ndJCn diesem 
finanziellen Zweck der Deckung des Finanzbedarfes noch einen 
sogenannten sozialpolitischen Zweck habe oder doch haben könne, 
nämlich den Zweck, regulierend in die Verteilung des Volksein
kommens und Volksvermögens einzugreifen. Weiche Meinung in 
dieser Frage als die herrschende anzusehen sei, will ich dahin
gestellt lassen. Es ist aber sicherlich irreführend, wenn Brun
h u ber (S. 10) behauptet, die rein finanzielle Steuertheorie habe 
fast allerorts vor der neueren Auffassung des sozialpolitischen 
Steuersystems weichen müssen 1). Auch darf nicht angenommen 
werden, daß die Verfechter des rein finanziellen Steuerzweckes 
jede sozialpolitische Einwirkung der Steuer auf die Einkommens
verteilung als unerwimscht oder bedenklich betrachten. Vielmehr 
wird eine derartige sozialpolitische Wirkung meist auch von 
ihnen gefordert; aber sie wird als notwendige Folge einer konse
quenten Verwirklichung des finanziellen Steuerzweckes aufgefaßt, 
nicht als eine aus einell! besonderen sozialpolitischen Zweck sich 
ergebende Forderung. 

Zweck undRahmen der Arbeit verbieten es,aufdiese schwierige 
Streitfrage naher einzugehen. Vielmehr muß eine knappe Präzi
sierung der eigenen Auffassung genügen: Die Steuer hat meines 
Erachtens nur einen rein finanziellen Zweck, also nur den der Be
darfsdeckung. Die Besteuerung muß aber natürlich so beschaffen 
sein, daß sie diesen Zweck auch voll erfüllen kann. Da Steuern 
nun den ordentliehen, durch private Einnahmen und Gebühren 
nicht gedeckten Bedarf voll unddauernd decken sollen, so müssen 
sie auch so eingerichtet werden, daß sie die Quellen, aus denen 
sie fließen, nicht erschöpfen, sondern sie - wegen des staudig 
und schnell steigenden Bedarfes - wenn möglich allmahlich noch 
ergiebiger machen. Wer nun -auf sozialpolitischem Boden stehend 
- einen regulierenden Eingriff in die gegen\\ artige Einkommens
verteilung an sich zur Forderung des \Virtschaftslebens hir not
wendig halt, der wird anzunehmen haben, daß rin derartiger 

1 ) Fur don besonderen SOZ!Blpohtlschen Steuerz\\eck 1st bescnderg 
Adolf \Vagner emgetreten lhm gegenuber smd Helfench, Sch..tffle, 
Vocke, G Cchn, Eheberg und Lotz bei der Ablehnung des sozial
pohtJschen Steuorzweckos b1~ m d1e neuaste Zell stehen gehhoben Vgl. 
Schonberg, Fmanzwissenschaft, IV. Aufl. 1897, S Hi4,Eheberg, \'Anti, 
S 120, Fu1•tmg, D10 chrekton Stouern, Hd. JY 
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Eingriff, soweit er mittels einer Steuer ausgeübt werden kann, 
auch auf die Ergiebigkeit der Steuerquellen günstig einwirkt. 
Er wird daher insoweit auch sozialpolitische Wirkungen der 
Steuern fordern, aber nicht zu dem Zwecke, um die gegen
wärtige Kapitals- und Einkommensverteilung im sozialpolitischen 
Sinne zu verbessern, sondern nur deshalb, weil die so verbesserte 
ökonomische Struktur des Wirtschaftslebens die Steuerquellen 
reicher fließen läßt. -Die Steuer hat daher neben dem rein finan
ziellen keinen selbständigen sozialpolitischen Zweck, sondern der 
-alleinige - finanzielle Zweck macht es nur unter Umständen 
erforderlich, daß die Steuer auch solche Wirkungen äußert, die 
als sozialpolitische bezeichnet werden. 

Die Anerkennung eines besonderen sozialpolitischen Steuer
zweckes würde auch gegen die sogenannten finanzpolitischen 
- von Wagner sogar als wichtigste an die Spitze gestellten -
Prinzipien der "Ausreichendheit" und "Beweglichkeit" verstoßen. 
Denn es wird häufig vorkommen, daß der Ertrag einer Steuer aus 
finanzpolitischen Gründen steigen soll, während ihr sozialpoli
tischer Zweck ein Sinken der Steuersätze erwünscht erscheinen 
läßt. Wenn nun ein sozialpolitischer Steuerzweck gleichberechtigt 
neben dem Finanzzweck stände, so müßte es zweifelhaft sein, 
ob die Steuer wegen des ersteren Zweckes zu erhöhen oder wegen 
des letzteren Zweckes zu ermäßigen wäre. Und fmner, wenn 
z. B. eine bestimmte sozialpolitische Einwirkung einer Steuer ein
mal nicht mehr notwendig ist, etwa weil derselbe Erfolg durch 
Anderung der Rechtsordnung oder auf gewerbepolizeilichem Wege 
oder durch Ausbau des Versicherungswesens erreicht ist, so ist 
mit dem Fortfall der Notwendigkeit dieser sozialpolitischen 
Steuerwirkung so lange kein Grund für Beseitigung der Steuer 
gegeben, als sie durch den rein finanziellen Steuerzweck noch ge
rechtfertigt ist. Umgekehrt liegt nicht schon darin ein Grund 
zur Einführung einer Steuer, daß die gegenwärtige Einkommens
verteilung in einem bestimmten Punkte - für eine sozialpolitische 
Auffassung, aber nur für sie - verbesserungsbedürftig erscheint; 
wenigstens so lange nicht, als der Bedarf mittels des vorhandenen, 
steuertheoretisch einwandfreien Steuersystems voll gedeckt wird 1). 

') \Vagner (S 219) sagt, (he rom finanzwllo Begrundung uborRohe, 
daß dte Steuer eme okonomtsche Erscheinung sei. AbH d1e Steuer braucht 
doch Jedenfalls mcht schon deshalb, weil sie auch eme okonom1sche Er-
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Abgesehen hiervon rechtfertigen sich manche sozialpolitische 
Steuerwirkungen, z. B. die stärkere Besteuerung der großen und 
der fundierten Einkommen, schon aus Gründen einer gerechten 
Steuerverteilung, also wiederum ohne daß es der Aufstellung eines 
besonderen sozialpolitischen Steuerzweckes bedarf. 

Es sei aber nochmals ausdrücklich hervorgehoben, daß die 
Ablehnung eines besonderen sozialpolitischen Steuerzweckes 
in keiner Weise eine Stellungnahme gegenüber der heutigen 
Einkommensverteilung oder der heutigen auf Privatkapital und 
Privateigentum begründeten Wirtschaftsordnung in sich schließt. 

Aus Begriff und Zweck der Steuer hat die Finanzwissenschaft 
für die Einrichtung der Besteuerung sogenannte "oberste Grund
sätze" aufgestellt, welche in der Praxis zu Forderungen der Steuer
politik und der Steuertechnik werden. Je nach der Formulierung 
des Steuerbegriffes, und insbesondere je nachdem, ob neben dem 
rein finanziellen Steuerzweck ein besonderer sozialpolitischer 
Zweck anerkannt wird, zeigen die obersten Besteuerungsgrundsätze 
gewisse Abweichungen. Auf diese vollständig einzugehen, fehlt 
es an Raum. Sie werden aber kurz berücksichtigt werden, soweit 
sie das Thema näher berühren. 

Diese obersten Grundsätze oder Steuerprinzipien sind zu
gleich die gegebenen und zuverlässigen Prüfsteine für den Wert 
oder Unwert einer Steuer. 

Man unterscheidet 1. finanzpolitische, 2. volkswirtschaftliche 
Steuerprinzipien, 3. Prinzipien der Gerechtigkeit oder gerechten 
Steuerverteilung, 4. Prinzipien der Steuerverwaltung. 

Die finanzpolitischen Prinzipen der "Ausreichendheit" und 
"Beweglichkeit" der Besteuerung sind mit Recht als die fundamen
talste Forderung vorangestellt. Die Steuern müssen eben unbedingt 
den vollen Bedarf decken, aber andererseits auch nicht mehr. 

scheinung 1st, noch eine bosondere Begrundung. Fur 1hre Rechtfertigung 
als okonom1scher V orga.ng der Wertübertragung genugt d1e Feststellung, 
daß d1e Gesamtheit der offentliehen Leistungen em generelle> Entgelt 
fur d1e m der Steuerleistung hegende Wertubertragung darstellt Was 
Wagner (S. 220) an besonderer Begrundung der Steuer als emer okonomi
schen Erschenmng g1bt, namlich dte "hinla.nghche Produktiv1tat der 
Arbeit", 1st nichts als dw Konstaüerung emer wirtschnftsentvacklung~
goschichthchon Voraussetzung fur die Moglichkeit einer Besteuerung über
haupt Diese Konstatierung hat fur dw rein finanzielle "Regrimdung" 
der Steuer ganz don gleichen 'Yort 
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Die von Wagner und anderen als die volkswirtschaftlichen 
bezeichneten Steuerprinzipien betreffen die Frage nach der Wahl 
der richtigen volkswirtschaftlichen Steuerquellen (Volksvermögen 
und -einkommen, Einzelvermögen und -einkommen) und die 
Auswahl der einzelnen Steuerarten im Hinblick auf ihre volks
wirtschaftlichen Wirkungen, insbesondere auf die Möglichkeit der 
Überwälzung. 

Da weder die finanzpolitischen noch die volkswirtschaftlichen 
Steuerprinzipien für den allgemeinen Grundgedanken der Wert
zuwachssteuer Besonderheiten bieten, so kann ihre weitere Be
sprechung unten zugleich in Verbindung mit der Frage erfolgen, 
ob die direkte oder die indirekte Wertzuwachssteuer diesen 
Prinzipien besser gerecht wird. 

Dagegen bedürfen die Prinzipien der Steuergerechtigkeit 
noch einer näheren Erörterung. Allerdings kann auch hier des 
Raumes wegen auf den in diesem Punkte ganz besonders ausein
andergehenden Streit der Meinungen nur in knappster Form ein
gegangen werden. 

Einigkeit herrscht im allgemeinen nur darüber, daß die 
beiden Haupterfordernisse einer "gerechten" Besteuerung in 
der "Allgemeinheit" und in der "verhältnismäßigen Gleichheit" 
zu sehen seien. Dagegen ist es schon bestritten, was im einzelnen 
mit dem Grundsatz der "Allgemeinheit" der Steuer gefordert 
werde, und noch mehr, was "gleichmäßige" Besteuerung sei. 

Das Urteil über den Gerechtigkeitsbegriff folgt naturgemäß 
- ortlieh und zeitlich - dem Wechsel in den Anschauungen der 
jeweiligen Kultur- und Rechtsperiode. Ferner wird, wie z. B. 
Wagner richtig hervorhebt, das Urteil über das, was gerechte 
Besteuerung sei, wesentlich bedingt von der Beurteilung der be
stehenden Einkommens- und Vermögensverteilung, wie sie sich 
unter dem geltenden Rechte der freien Konkurrenz im privat
wirtschaftlichen System gestaltet. "\Ver diese Verteilung für allein 
richtig und gerecht ansieht, für den ergibt sich hinsichtlich der 
Besteuerung die Konsequenz, daß sie an dieser Verteilung möglichst 
nichts ändern solle, daß in den Relationen der individuellen Ein
kommens- und Vermögensverhältnisse zueinander möglichst nichts 
verschoben wird. Wagner zieht hieraus - für die Frage der 
Allgemeinheit- die Folgerung, daß jeder Staatsangehörige steuer
pflichtig sei ohne Steuerfreiheit eines Existenzminimums, - für 
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die :Frage der Gleichmäßigkeit- daß reine Proportionalbesteuerung 
unter Ablehnung jeder Progression gerecht sei. Insbesondere 
müsse von dieser Auffassung aus auch das Arbeits- und das Renten
einkommen gleich hoch besteuert und das einzelwirtschaftliche 
Vermögen und Kapital geschont, daher nur das Einzelein
kommen besteuert werden. Nur derjenige, der die Einkommens
verteilung für verbesserungsbedürftig halte, und die Steuer für 
ein geeignetes Mittel ansehe, diese Verbesserung zu bewirken, 
nur der komme zu einer anderen -und zwar zu der für die heutige 
Zeit richtigen- Auslegung der Begriffe "allgemein" und "gleich
mäßig". Es müsse eben auch für die Frage der gerechten Steuer
verteilung der sozialpolitische Standpunkt anerkannt werden. 
"Gerecht" habe in der sozialpolitischen Periode einen anderen 
Inhalt als in der Zeit der staatsbürgerlichen Freiheit und Gleich
heit oder gar in der ständischen Periode. 

Soweit Wagner hiermit die Notwendigkeit eines beson
deren sozialpolitischen Steuerzweckes behauptet, ist diese Auf
fassung schon wegen der erfolgten Ablehnung dieses Steuer
zweckes zu verwerfen; außerdem aber auch deshalb, weil man für 
die Auslegung der Begriffe "allgemein" und "gleichmäßig" im 
Ergebnis fast zu denselben Sätzen gelangt, wenn man den sozial
politischen Steuerzweck nur als sekundären d. h. dem rein finan
ziellen Steuerzweck dienenden Nebenzweck auffaßt. 

Nach der herrschenden Auffassung fordert das Steuerprinzip 
der Allgemeinheit, daß alle Staatsbürger und alle Einkommens
quellen besteuert werden. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß 
jede einzelne Steuer alle jene Steuersubjekte und -objektc 
treffen muß; vielmehr kann dies nur von dem gesamten Steuer
system gefordert werden, d. h. es muß jedes der Steuersubjekte 
und -objekte mindestens durch eine der das System bildenden 
Steuern getroffen werden. Dabei ist ferner zu beachten, daß heute 
mehrere öffentliche Verbände nebeneinander als Steuergläubiger 
auftreten, insbesondere Reich, Staat und Gemeinden, daß die 
Verbände, wie sie ihre verschiedenen Aufgabenkreise haben, 
auch verschiedene Steuersubjekte und -objekte in Anspruch 
nehmen, und daß der einzelne Verbaud - aus mancherlei all
gemein staatsrechtlichen und speziell steuerpolitischen Gründen -
manches Steuerobjekt oder -subjekt einem anderen Verbande zur 
Besteuerung überlassen muß. Für die Durchführung einer "all-
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gemeinen" Besteuerung genügt es, wenn wenigstens einer der 
mehreren Verbände eine Besteuerung vornimmt. 

Als eine besondere Folge des Postulates der Allgemeinheit 
der Steuer ergibt sich die Verhinderung oder Aufhebung aller 
sogenannten Steuerfreiheiten. Solche Steuerfreiheiten kommen 
in doppelter Weise vor. Entweder in der Weise, daß einzelne Vor
gänge oder Personen an sich der in einem Steuergesetz generell 
aufgestellten Steuerpflicht unterliegen würden, wenn sie nicht 
durch ausdrückliche Vorschrift davon befreit wären, oder in der 
Weise, daß einzelne Vorgänge oder Personen von vornherein nicht 
unter die generell aufgestellte Steuerpflicht fallen, weil mangel
hafte Fassung der gesetzlichen Vorschriften oder steuertechnische 
Schwierigkeiten bei der Formulierung der Steuerpflicht sie aus 
deren Rahmen hinausfallen lassen, obwohl der mit dem Gesetz 
erstrebte Grundgedanke die Besteuerung gefordert hätte. -
Letzteres werden wir besonders bei der indirekten Wertzuwachs
steuer finden. (Vgl. u. S. 50 :ff.) 

Innerhalb des Grundsatzes der Allgemeinheit der Besteuerung 
würde auch die Frage nach der Freilassung des sogenannten 
Existenzminimums zu erörtern sein, d. h. die :Frage, ob Personen 
mit geringem Einkommen oder Objekte von geringem Werte von 
der Steuer frei zu lassen sind. Bei den heutigen Steuersystemen 
mit ihren zahlreichen Verbrauchssteuern auf notwendige Lebens
und verbreitete Genußmittel hat diese Frage eine praktische Be
deutung nur noch in dem Sinne, ob grundsätzlich etwa bei allen 
Steuerarten, insbesondere nicht nur bei der Einkommensteuer, 
sondern auch bei den Ertragssteuern, z. B. der direkten Wertzu
wachssteuer, und bei den sogenannten Verkehrssteuern,z. B. der 
indirekten Wertzuwachs-Umsatzsteuer, kleine Steuerobjekte frei
bleiben sollen. Auch diese :Frage wird erst unten bei Besprechung 
der beiden Wertzuwachssteuerformen näher zu erörtern sein. 
Es wird sich alsdann zeigen, daß auch bei dieser Frage der sozial
politische Standpunkt nicht von entscheidender Bedeutung ist. 
Erwähnt sei nur, daß hierbei auch Erwägungen der Steuerver
waltung in Betracht kommen, insbesondere die Frage der 
Rentabilität, d. h. die Höhe der Veranlagungs- und Erhebungs
kosten, so daß vielfach die ganz niedrigen Einlwmmen und Erträge 
schon deshalb steuerfrei gelassen werden, weil die Erhebungskosten 
höher sein würden als der Bruttoertrag der Steuer. Damit würde 
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die Steuer - wenigstens vom rein finanziellen Standpunkt aus -
jede Berechtigung verlieren. Dieser Gesichtspunkt kann auch ftir 
die Wertzuwachssteuer, zumal für die Reichszuwachssteuer Be
deutung gewinnen. (Vgl. u. S. 134.) 

Für die Verwirklichung der Gleichmäßigkeit der Steuer
verteilung sind - fast ohne abweichende Meinung- zwei Prin
zipien aufgestellt: erstens die Besteuerung nach der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit, nach der Steuerfähigkeit, zweitens 
die Besteuerung nach dem Interesse, nach dem Vorteil, nach 
dem Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. 

Die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, die sog. Opfer
theorie, rechtfertigt sich aus dem Rechtsgrund der Steuer. Dieser 
liegt, wie wir sahen, in der absoluten Notwendigkeit des Staates 
und dem Verhältnis der Besteuerten zu ihm. Demnach erscheint 
die Besteuerung nicht als Gegenleistung, sondern einfach als eine 
notwendige Pflicht des Gliedes, die Existenz des Ganzen zu er
möglichen. Eine Pflicht oder Last, die sich auf mehrere vorteilt 
ka1m aber nur dann als gleichmäßig verteilt betrachtet 
werden, wenn die Last von allen gleich schwer empfunden 
wird, das heißt, so weit es sich um Geldleistungen handelt, wenn 
die Leistung des einzelnen von ihm als ein im Verhältnis zu den 
Leistungen der anderen gleiches wirtschaftliches Opfer empfunden 
wird. Damit bietet sich dann als Maßstab der Steuerverteilung 
der Gesamt besitz an wirtschaftlichen Gütern, das heißt die 
wirtschaftliehe Leistungsfähigkeit ( staatswirtschaftliches 
Steuerprinzip, Opfertheorie). 

Demgegenüber die Interessentheorie. Auch sie läßt sich aus 
dem Rechtsgrund der Steuer rechtfertigen, indem die Steuer be
gründet wird durch die Notwendigkeit des Staates und seiner 
Zwecke. Der die Steuer empfangende Staat leistet für diese 
Zahlung an ihn etwas. Von diesen Leistungen, die in Erfüllung 
der Staatszwecke erfolgen, haben die Besteuerten gewisse 
Vorteile (Genußtheorie), oder auch die Besteuerten verursachen 
dem Staat als dessen Glieder Kosten, die sie, als in ihrem Interesse, 
zum Schutze ihrer Person und ihres Eigentums gemacht, in dem 
Verhältnis, in dem sie von ihnen verursacht sind, wieder ersetzen 
müssen (Äquivalenztheorie). 

Es darf für die heutige Finanzwissenschaft als feststehend 
angesehen werden, daß die Interessentheorie für das Steuerwesen 
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von I-teich und Staat an Bedeutung hinter der Opfertheorie zurück
zustehen ha.t. Dies gilt jedoch nicht für das Gemeindesteuerrecht. 
Der Grund hierfür liegt allgemein darin, daß die Voraussetzung 
für eine Besteuerung nach dem Interesse, nämlich die ungefähre 
Feststeilbarkeit besonderer Vorteile oder Lasten hinsichtlich be
stimmter Klassen von Steuerpflichtigen in Reich, Staat und Ge
meinde in ganz verschiedenem Umfange gegeben ist. 

In einem anderen Sinne freilich hat wieder die Interessentheorie 
den Vorrang zu beanspruchen, indem mit den nach einem ent
geltlichem Maßstabe erhobenen Steuern vorab derjenige Teil des 
Bedarfes zu decken ist, für dessen Verwendung besondere Inter
essenbeziehungen feststellbar sind, so daß nur der verbleibende 
'L'eil des Bedarfes nach dem Maßstabe der Leistungsfähigkeit 
zu verteilen ist. Dieser Gesichtspunkt hat vor allem im Preußischen 
Kommunalabgabengesetz Anerkennung gefunden. Mit vollem 
Rechte, weil im kleineren Verbande wegen der größeren Nähe der 
Beziehungen und der größeren Gleichheit der Verhältnisse eines 
kleineren Gebietes und ferner wegen der Art des den Gemeinden 
zugewiesenen Aufgabenkreises das Kausalitätsverhältnis zwischen 
der Leistung der Gemeinden und den V orteilen einzelner Klas:;;en 
der Gemeindeangehörigen deutlicher feststellbar ist und tat
sächlich auch denlilieher empfunden wird. 

Schon nach dem bisher Gesagten wird es erklärlich erscheinen, 
daß fiir die Verwirklichung der "Gleichmäßigkeit" jene zwei Arten 
von Besteuerungsmaßstäben, derjenige der Opfertheorie und der
jenige der Interessentheorie, unterschieden werden. Denn eberu;o 
ungerecht, wie es empfunden würde, wenn diejenigenöffentlichen 
Aufwendungen, die deutlich wahrnehmbare, wenn auch nicht 
z!l,hlenmäßig feststellbnre besondere V orteile für einzelne Klassen 
zur Folge haben, nach dem Opferprinzip von allen Staatsange
hörigen getragen werden müßten, ebenso unbefriedigend, ja 
unmöglich würde es sein, bei allen Aufwendungen des Staates, 
auch bei denjenigen für die Friedensbewahrung nach außen und 
innen und für den Schutz des Lebens zu untersuchen und zu be
haupten, daß auch von solchen Ausgaben einzelne Klassen 
besondere Vorteile hatten. Man würde sonst nicht auskommen 
ohne Hypothesen wie diejenige, daß das Leben des Reichen 
oder desjenigen, der zahlreiche Familienangehörige zu erhalten 
hat, oder des Zwanzig- oder Dreißigjährigen wertvoller und schutz-
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bedürftiger sei als das des Armen, Alleinstehenden oder als das 
Leben eines Kindes oder eines Greises. 

Reicht aber hiernach jeder der beiden Maßstäbe für sich 
allein nicht aus, so kann es sich nur darum handeln, festzustellen, 
welcher Teil des Bedarfes na.ch dem Interesse, welcher nach der 
l.eistungsfahigkeit aufzubringen ist, und wo die Grenze liegt. 
Mit anderen Worten, welches Maß von Deutlichkeit oder gar von 
Zahlenmäßigkeit in den Beziehungen von Leistung und Gegen
leistung soll man verlangen, um noch das Interessenprinzip an
wenden zu können~ Generell und erschöpfend ist diese Frage 
aber hier nicht zu beantworten. Sie kann auch nur für bestimmte 
Aufwendungen der öffentlichen Verbände in Verbindung mit be
stimmten Besteuerungsobjekten, an denen das Entgelt für die 
öffentlichen Leistungen gemessen werden soll, gelöst werden. 

Neben der Feststellung dieser Grenze - zwischen Besteue
rung nach der Leistungsfähigkeit und nach dem Interesse- bleibt 
sodann noch die Frage offen, wo die Interessenbeziehungen so 
deutlich werden, daß nicht mehr die "Steuer" zur Deckung des 
Bedarfes heranzuziehen ist, sondern die dem privatwirtschaftliehen 
"Preise" noch näher stehenden Arten der Abgaben, die "Gebühren" 
und "Beiträge" (Bettermentabgabe), als die geeignetsten Formen 
des öffentliches Entgeltes erscheinen. Auch hier aber ist eine ge
nerelle Antwort nicht möglich. Auf die bP,sonders wichtige Frage, 
inwieweit eine Wertzuwachssteuer durch Beiträge ersetzt werden 
könne, wird noch zurückzukommen sein. (Vgl. noch Wagner, 
s. 190.) 

Die Grenze für die Anwendbarkeit der Opfertheorie oder der 
Interessentheorie ist natürlich dann am schwierigsten zu ziehen, 
wenn die - bestimmten Klassen von Steuerpflichtigen zu
fallenden- Vorteile zu einem Teile auf Ursachen zurückgehen, 
denen keine besonderen Aufwendungen des Staates oder der 
Gernemden entsprechen, die zu einem anderen Teile dagegen 
durch solche Aufwendungen hervorgerufen, und die endlich zu 
einem letzten Teile durch eigne (persönliche) Leistungen und 
Aufwendungen, z. B. von Kapital, geschaffen sind. BeidiesenArten 
des Erwerbes, die sehr zahlreich sind, ist es praktisch meist völlig 
ausgeschlossen, festzustellen, Wie sich der gesamte Vorteil, der 
als "Gewinn" in die Erscheinung tritt, auf diese drei Ursachen 
verteilt. Es wäre jedoch, soweit die Interessentheorie Anwendung 
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finden soll, notwendig, festzustellen, inwieweit die öffentlichen 
Aufwendungen an dem Gesamtergebnis mitgewirkt haben. Eine 
solche Zerlegung des "Gewinnes" ist seine drei Teile ist vorzugs
weise auch deshalb schwierig, weil keine Einigkeit darüber besteht, 
wie weit der Begriff der eigenen, wertschaffenden Leistung, der 
"Arbeit" im ökonomischen Sinne, zu ziehen ist, welcher Gewinn in 
diesem Sinne als "verdient", welcher als" unverdient" anzusehen ist. 

Aus diesem Grunde ist auch der Begriff des sogenannten 
Konjunkturgewinnes 1) seinem Inhalte nach bestritten. 
Wagner, der die weitestgehenden Folgerungen für die Be
steuerung aus dem Begriff des Konjunkturgewinnes gezogen hat, 
versteht darunter den "Erwerb durch Anfall oder Wertzuwachs, 
ganz oder doch wesentlich ohne eigene personliehe wirt
schaftliche Leistung des Erwerbers" . Er meint unterscheiden 
zu können zwischen demjenigen "Erwerb einer Einzelwirtschaft 
(bzw. ihres Rechts- und Wirtschaftssubjektes), welcher auf 
b es t i m m t e , doch wenigstens mehr oder weniger als "Ar b e i t s · 
Ieistungen" zu qualifizierende Tätigkeiten dieser Wirtschaft, 
mit einem bewußt erstrebten wirtschaftlichen Ergebnis, 
zurückzuführen ist, und demjenigen Erwerb, welcher ihr ganz 
oder jedenfalls größtenteils unabhängig hiervon durch all
gemeine Ursachen oder Vorgänge nach der Gestalltung der 
allgemeinen wirtschaftlichen Rechtsordnung, namentlich der 
Eigentums- und Erbrechtsordnung, zufallt". Als Bei
spiele für den positiven Inhalt des in dieser Weise negativ formu
lierten Begriffes führt Wagner (S. 573) an die Ausbeutung der 
Konjunktur (Konjunkturgewinn im engeren Sinne), insbesondere 
der Konjunktur auf dem Grundstücksmarkt, Spiel, Lotterie
gewinn, Erbgang und Schenkung. Dabei bleibt freilich die -
zumal für die Wertzuwachssteuer besonders wichtige Frage offen, 
unter welchen Umstanden und in welchem Umfange die zur 
"Ausbeutung" doch immerhin erforderliche Tätigkeit eine eigene 
Arbeitsleistung darstellt und als "ökonomisches Verdienen" 
(Wagner, S. 325) anzusehen ist. Bedenklich ist der W agnersche 
Standpunkt, daß selbst der absichtlich - spekulativ - erstrebte 
Gewinn, zu dessen Realisierung eine besondere Handlung (Kauf 

1) "Gewinn" umfaßtluer sowohl den Wertzuwachs wieden Ertrags
zuwachs, d. h. denJomgen To1l do~ ErtrageR, der nicht anf okonomischeR 
Yardtonen :r.nrtickzufuhr11n t'lt. 
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eines voranr-;sichtlich im Werte steigenden Grundstrickes und 
Verkauf des wirklich im Preise gestiegenen) notwendig ist, den 
Charakter des Konjunkturgewinnes nicht wesentlich ändern soll. 
Denn seine zur Begründung aufgestellte Behauptung, "in allen 
diesen Fällen sei das eigene Wollen und Tun des Erwerbcrs im 
Unterschied vom berufsmäßigen und vom Erwerb durch einzelne 
Akte, meistens gar nicht, jedenfalls in ganz sekundärer Hinsicht 
das kausale Moment des Erwerbes, höchstens und auch nicht not
wendig und nur selten das begleitende", bedarf ihrerseits auch 
noch erst der Begründung. Diese ist besonders erforderlich gegen
über dem naheliegenden Hinweis darauf, daß z. B. im Waren
großhandel die eigentlich den Gewinn schaffende Tätigkeit auch 
nur im billigen Einkauf und teuren Verkauf unter sorgfältiger 
Verwendung aller wißbaren Umstände über die voraussichtliche 
Konjunkturentwickelung besteht, also in der "Spekulation". 
Allerdings pflegt die Gewinnerzielung im Großhandel noch eine 
Reihe weiterer Einzeltätigkeiten neben dem reinen Einkaufs
und Verkaufsgeschäft zu erfordern. Für die sogenannte Grund
stücksspekulation gilt aber im allgemeinen das gleiche. Es ist 
mindestens ein besonders geschickter Einkauf und ein eben
solcher Verkauf erforderlich. Und darin liegt dann eben auch 
eine Arbeitsleistung, die freilich bald größer, bald geringer ist 1). 

Hier ist insbesondere Bredt beizutreten, wenn er sagt: "Auch 
der starkste Handwerker, der fleißigste Bureauschreiber können 
ein Kapital nicht richtig leiten, wenn sie nicht außerdem die ent
sprechenden Fähigkeiten besitzen. Warum nun aber ein mit 
Muskelkraft gemachter Gewinn verdient, ein mit geistigen Fähig
keiten gemachter unverdient sein soll, ist nicht recht einzusehen." 

Aus dem Gesagten dürfte jedenfalls so viel hervorgehen, 
daß die Grenze zwischen ökonomischem Verdienen und 
dem eigentlichen Zufallserwerb durchaus unbestimmt 
und flüssig ist 2), und daß sie keinesfalls generell, aber auch im 
Einzelfall nur sehr seinver festgestellt werden kann. 

1 ) Vgl darubor G Cohn, Fmanzwissanschaft, 8 463; Dieflre, 8. 10 
b1s 12, zum Tm! auch Diehl. S i48 ff. und besonders Bredt, S. a. 

2 ) Fur die Anhanger emes sozialpolitischen Steuerzweckes bhebe 
lner wmtor zn untersuchen, ob em Spekulieren, soweit es für die Einzel
Wirtschaft etwa als okononusches Verdienen anerkannt werden muß, 
auch vorn volkswirtf;chafthchen Standpunkt aus fur das Ganze vorteil
haft otlor uhnr "' lüulheh nncl - tlnreh ehe Stenor - zu hekampfen Rei. 
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Aber selbst angenommen, diese Feststellung sei möglich, 
:o da,ß bei einem sogenannten Konjunkturgewinn derjenige Teil 
ermittelt werden konnte, der auf ökonomisches Verdienen entfällt, 
so bleibt für den Rest des Gewinnes doch noch die Frage offen, 
wie dieser sich einerseits auf die reine Konjunktur und anderer
seits auf solche Aufwendungen der öffentlichen Verbände verteilt, 
für die ein Verhältnis von Leistung und Gegenleistung- annähernd 
- feststellbar ist. Denn grundsätzlich ist nur wegen dieses 
letzteren Teiles des erzielten Gewinnes die Interessentheorie 
am Platze, wobei jedoch ein zahlenmäßiges Verhältnis zwischen 
der öffentlichen Aufwendung und dem durch sie geschaffenen 
Gewinnteil (wie bei Gebühr und Beitrag) natürlich nicht ge
fordert wird. Soweit dagegen ein solches Verhaltnis nicht fest
gestellt werden kann und daher eine Besteuerung nach der 
Interessentheorie nicht gerechtfertigt ist, bleibt noch zu prüfen, 
welche der beiden Theorien die richtige ist für denjenigen Teil 
des Gewinnes, der auf die "reine Konjunktur" zurückzuführen 
ist; vorausgesetzt, daß dieser Teil des Erwerbes überhaupt eine 
Besteuerung nach einem besonderen Besteuerungsmaßstab 
rechtfertigt. Für diese Untersuchung würden als "reine Kon
junktur" nur diejenigen wirtschaftlichen Vorgänge zu betrachten 
sein, die- wenngleich ermoglicht durch die vom Staate geschützte 
Rechts- und Wirtschaftsordnung - sich doch im übrigen als 
allgemeine, nicht auf irgendwelche direkte (posit1ve) Tätig
kmt der öffenthchen Verbande zurückzufuhrende Umstände 
darstellen. 

Wagner fordert für diese reinen Konjunkturgewinne eine be· 
sondere Besteuerung und erblickt die tiefere Begründung für die 
Berechtigung dieser Forderung in dem Verhaltnis des Individuums 
und der Einzelwirtschaft zur Volkswirtschaft (Wagner, S. 5i3). 
Man kann jedoch m1t dem Hinweis, der Konjunkturgewinn sei 
Konsequenz der geltenden Eigentums- und Wirtschaftsordnung, 
kemen besonderen Grund für dessen Besteuerung aufstellen; 
denn jeder Erwerb, auch des Einkommens im Sinne der Einkommens
besteuerung, ist eine Konsequenz der Eigentums- und Wirtschafts
ordnung. Es findet sich denn auch bei Wagner an anderer Stelle 
eine zweite Beweisführung, die zugleich auf das dem reinen Kon
junkturgewinn vermeintlich angemessene Steuerprinzip hinführt. 
Pnd 7War soll es der Grundsatz der Besteuerung nach drr Lei:;tnngs· 
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fähigkeit sein, aus dem eine höhere Besteuerung des Konjunktur
gewinnes abzuleiten sei. 

Zur Prüfung dieser Behauptung bedarf es eines näheren Ein
gehensauf die Verwirklichung der Besteuerung nach der Leistungs
fähigkeit. Die Leistungsfähigkeit hängt teils von dem gesamten 
Erwerb und Besitz von Sachgütern, teils von dem Grade der 
Freiheit in der pflichtmäßigen Verwendung dieser Güter 
zur Bedürfnisbefriedigung ab. Dies ist unbestritten. Wagner 
folgert dann aber weiter: in erster Beziehung kommt es "daher" 
einmal auf die Arbeitsfähigkeit, die wahrgenommene, mindestens 
wahrnehmbare Gelegenheit die Arbeit ökonomisch zu verwerten an, 
auf die Art und Höhe des aus der Arbeit fließenden Einkommens, 
... ferner ... auf Art und Höhe des nichtverdienten Erwerbes. 
Hierin liegt jedoch eine Abweichung von dem auch von Wagner 
aufgestellten Satze, nachdem nicht dieMöglichkeit oder Fähig
keit zu erwerben oder zu besitzen, sondern nur der wirklich vor
handene Erwerb oder Besitz, und auch nicht Besitz sogenannter 
innerer Güter (Arbeitsfähigkeit usw.), sondern von Sachgütern 
von Bedeutung sein sollte. Wagner begründet diese Abweichung 
nicht. Er führt zwar weiter aus: Bei der Würdigung des Ein
kommens und allen sonstigen Erwerbes einer Person nach der darin 
liegenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit kommt es vornehm
lich darauf an, das dabei mitspielende Moment persönlicher 
Arbeitsleistung, daher Art und Maß der letzteren zu berücksichti
gen 1). Ferner sagt er: Unter übrigens gleichen Umständen 
(der Belastung des Einkommens usw.) stellt derselbe Wertbetrag 
dieser verschiedenen Einkommens- Erwerbs· und Vermögens
besitzarten eine verschiedene und auch relativ verschiedene 
'nrtschaftliche Leistungsfähigkeit des Besitzers dar, und zwar im 
allgemeinen in der Weise, daß die Leistungsfähigkeit sinkt und 
mehr als proportional sinkt mit der Zunahme und steigt und mehr 
als proportional steigt mit der Abnahme des Arbeitsmomentes. 

Diese vier Sätze stellen aber offensichtlich nur Behauptungen 
dar, die noch zu beweisen sind. Sie sind unseres Erachtens vom 
Gesichtspunkte der richtig verstandenen Opfertheorie nicht halt
bar; denn jede Person kann die Höhe des Opfers, das sie mit 

1 ) Wagner, S. 444 und dersalbe, Zur Rechtfertigung der Zuwachs
steuer, 1906, R 5 untl. 7; ferner Ftuqtmg, Band IV, S. H7. 
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der Steuerleistung bringt, nur abwiigen an der Menge der wirt
schaftlichen Güter, die sie wirklich hat, und nicht an denen, 
die sie unter Umstanden haben konnte. Ohne die Unter
stellung des Gegenteils kann die vVagnersche Auffassung aber 
nicht gehalten werden. Denn Wagner wird- um ein Beispiel 
zu nehmen - mit obigen Satzen kaum behaupten wollen, daß 
jemand, der "zufällig" eine Erfindung gemacht und verkauft 
hat, und der nun daraus als sein einzigstes Einkommen lO 000 M 
jährlich bezieht, im Vergleich zu einem Arzte, der das gleiche Ein
kommen in täglicher zehnstündiger Arbeitszeit verdient, des
halb leistungsfähiger sei, weil er diese seine 10 000 M jährlich so 
leicht, so ganz ohne Arbeit "verdient". Oder auch wenn wir 
an Stelle dieser 10 000 M aus der zufalligen Erfindung lO 000 M 
jährlich aus "reinen" Grundstücksspekulationen setzen. Auch dann 
wird es nicht so gemeint sein, daß des letzteren Leistungsfähigkeit 
die größere sei, weil diese 10 000 M leichter gewonnen sind als 
die 10 000 M des Arztes. 1 ) Dw großere Leistungsfähigkeit kann 
vielmehr höchstens deshalb angenommen werden, weil vermutet 
oder erwartet wird, der Erfinder oder der Spekulant könne nun
mehr seine reichliche freie Zmt noch zu anderem Erwerb 
benutzen. Dann aber kommt man zu dem obigen Ergebnis, daß 
Güter mit berücksichtigt werden müssen, die zwar nicht erworben 
sind, aber - vielleicht - erworben werden konnten. 

Nach diesem Gedankengang müßte dann aber jeder - um 
die Gleichheit des "Opfers" zu prüfen- seine Mitmenschen nicht 
nur auf ihr wirkliches zmtiges Einkommen taxieren, sondern auch 
darauf, in welcher Zmt, mit ww viel Arbeit sie es wohl gewinnen, 
und was sie in der etwa arbeitsfreien Zeit noch außerdem gewinnen 
könnten, kurz es mußte die Arbeitsfähigkeit und damit eine 
innere Eigenschaft jedes Steuerpflichtigen geprüft werden. 

Die praktische Unhaltbarkeit, die ganzliehe Unmöglichkeit 
eines derartigen Gedankens liegt auf der Hand. Das wäre - auch 
theoretisch betrachtet - keine Art der Steuerverteilung, die das 
Empfinden gleicher Opfer auslösen konnte. - Außerdem 
steht dieser Auffassung der Gedanke entgegen, daß doch in jedem 
Fall, in dem die großere Erwerbsmoglichkeit durch hoheren Er-

1) Daruber, ob solcho Spokulatwnogowtnne "letchtor" gemacht werden, 
vgl. z. B. wegen do> R••1koa Adolf \Ycber, S. llüff und Diefke an 
mehreren Stellen. 

\V~ 1 s g t~ n h o r n 2 



18 Grundzuge der allgememen Steuerlehrc. 

werb wirklich realisiert wird. auch - z. B. bei der Einkommen
steuer eine - höhere Steuer ohne weiteres eintritt, so daß in deren 
größerer Höhe dann auch der Entgelt für den leichter erworbenen 
Teil mit enthalten ISt. 

Eine Vorstellung von Gleichmäßigkeit der Besteuerung, 
bei der nicht nur über die zurzeit vorhandenen wirtschaft
liehen Güter hinaus auf die unter Umständen erlang baren, 
sondern auch über die wirtschaftlichen Guter überhaupt 
hinaus auf die sogenannten inneren Güter, welche die moderne 
Volkswirtschaft mit Recht als wirtschaftliche nicht anerkannt, 
gerücksichtigt werden muß, hat mit dem Wesen der Opfertheorie 
kaum noch etwas zu tun. Sie verläßt jeden praktisch benutzbaren 
Boden und mit dem Begriff des volkswirtschaftlichen Gutes 
eigentlich überhaupt das Gebiet der Volkswirtschaft. Denn wenn 
diese auch zu rechnen hat mit Dingen und Vorstellungen, die 
außerhalb ihres Bereiches liegen, so darf doch nicht aus einer nicht 
volkswirtschaftlichen Vorstellung und einem volkswirtschaftlichen 
Begriff ein neuer Begriff gebildet werden, der ein volkswirtschaft
licher sein soll, nämlich hier der der wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit. 

Ich gehe hiermit bewußt noch weiter als Strutz, der den 
Gedanken einer Berücksichtigung der Mühelosigkeit des Erwerbes 
als theoretisch verlockend bezeiChnet, ihn aber in ausgezeichnet 
schlagender Weise als praktisch undurchführbar, ja zu den haar
str1mbendsten Ungerechtigkeiten führend bezeichnet 1). Mir 
scheint der Grad der Mühelosigkeit einer Einnahme nicht nur 
wegen seiner praktischen Unbrauchbarkeit abgelehnt werden zu 
müssen, sondern ich halte ihn auch theoretisch nicht für einen ge
eigneten Maßstab zur Verwirklichung einer Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit. 

Diese Ablehnung der Opfertheorie für die Besteuerung der 
Konjunkturgewinne wegen ihrer Mühelosigkeit, wegen ihres 
Anfalles ohne Arbeit läßt nun zugleich den eigentlichen Grund
gedanken jener Rechtfertigung der Steuer auf den Konjunktur
gewinn erkennen, nämlich den des Neides des Minderglücklichen, 
der im Schweiße seines Angesichtes erworben hat, gegen den vom 

1) V gl. auch n>eine kurzen Bemerkungen 1m Preußischen Ven1 alt nngs
I.Jlatt, Jahrg 30, S. 520. 
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Gluck llcgün:,;tigten, dem der "Spielteufel" oder "ein blinder 
Zufall" ein Gewinnlos in the Hand drückte. Auf dem Boden dieser 
"wenig schönen" (Strut~, S. 83) menschlichen Eigenschaft wird 
ernstlich niemand eine als gerecht empfundene, gleichmäßige 
~teuerverteilung aufbauen wollen, selbst wenn es nicht - glück
licherweise - praktisch unmöglich wäre. 

Mit dem Vorstehenden sollte nachgewiesen werden, daß der
jenige Teil im Konjunkturgewinn, der auch nicht auf eine Tätig
kmt der Gemeinden, sondern nur auf allgememe Umstände, auf 
die reine Konjunktur zurückgeht, eine Besteuerung nach der Opfer
theorie nicht begründet werden kann. Dann bleibt also nur übrig, 
daß zu einer besonderen Besteuerung dieses reinen Kon
junkturgewinnes überhaupt keinerlei Grund vorliegt. 

Zum Teil werden die unrichtigen Forderungen, welche in 
der Praxis für die Besteuerung des Konjunkturgewinnes aufge
stellt worden sind, durch die negative Fassung der Definitio1:1 
des Konjunkturgewmnes als eines "Gewinnes ohne eigene Arbeit" 
verursacht worden sein. Schon deshalb wäre es daher richtiger, 
ihn positiv zu definieren als den durch die allgemeinen Vor
gänge und die Veränderungen der vVIrtschaftslage, der Rechts
ordnung und durch die Staats- und Gemeinde-Einrichtungen 
entstandenen Wertzuwachs-Erwerb. Diese Fassung eröffnet 
dann, wie bereits erwähnt ist, die Moglichkeit einer Besteuerung 
nach der lnteressentheone. Denn zweifellos kann, ja muß der
jenige Teil des Konjunkturgewinnes, der auf die Aufwendungen 
der öffentlichen Verbände zurückzuführen ist, und für den dieser 
Zusammenhang auch empfunden wird, nach dem Gesichts
punkte von Leistung und Gegenleistung besteuert 
werden. 

Es kann sich dann des we1teren nur noch darum handeln, 
die Grenzen festzustellen emmal nach der Seite der sogenannten 
allgemeinen Umstande hm und zum anderen nach der SCite 
solcher einzelnen Einrichtungen und Aufwendungen vonSta,at und 
Gemeinde, die zahlenmäßig nach weis bare V orteile für ein be
schränktes örtliches Gebiet verursachen und daher durch Gebühren 
und Beiträge zu entgelten sind. Diese Feststellungen haben aber 
nur eine Bedeutung für d1e Frage nach der Höhe, in der die 
Konjunkturgewinne zu besteuern sind, nicht fur d1e Frage nach 
drr Berechtigung solcher Besteuerung überhaupt. 
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Da die sich hier ergebenden }'ragen immer nur für eine be
stimmte Steuerart entschieden werden können, so sind sie nicht 
an dieser Stelle, sondern unten bei der Besprechung der Wert
zuwachssteuer selbst zu erörtern. 

Von den vier Arten von Steuerprinzipien sind jetzt noch nicht 
erörtert nur diejenigen der Steuerverwaltung. 

Gefordert werden hier allgemein erstens Bestimmtheit der 
Steuer, zweitens Bequemlichkeit für den Steuerpflichtigen und 
drittens möglichst niedrige Erhebungskosten. Die einzelnen Merk
male, an denen die Wahrung dieser Grundsätze zu prüfen ist, 
sind so einfach und auch in der Theorie so wenig bestritten, 
daß auch ihre Erörterung mit der Frage, wie sie bei der Wertzu
wachssteuer verwirklicht werden können, verbunden werden soll. 

II. Der Grundgedanke der Besteuerung 
nach dem Wertzuwachs. 

Wenn es der Zweck dieser Schrift wäre, lediglich die bisher 
übliche indirekte Form der Wertzuwachssteuer zu kritisieren oder 
Verbesserungsvorschläge zu ihr zu machen, so würde nunmehr zu 
untersuchen sein, wie die aus den oben erwahnten Steuerprinzipien 
sich ergebenden einzelnen Forderungen von den typischen Wert
zuwachssteuerordnungen erfüllt werden. Da es mir indessen vor
zugsweise auf einen Vergleich der indirekten Steuerform mit der 
direkten ankommt, so muß eine andere Art des Vorgehens gewahlt 
werden. Es wird zu diesem Zwecke vorweg erforderlich, den all
gemeinen, von der üblichen indirekten Steuerform unabhängigen 
Grundgedanken der Wertzuwachssteuer zu ermitteln, um dann 
mit Hilfe der wichtigsten Steuerprinzipien zu untersuchen, wie 
er am richtigsten in die Praxis umgesetzt werden müßte. Der 
wirkliche Grundgedanke jedoch, der mit der Besteuerung des 
Wertzuwachses verwirklicht werden soll, ist naturgemäß nur aus 
der Entwickelung des Wertzuwachsbegriffes abzuleiten, den 
dieser in der Praxis in Anlehnung an die Theorie erfahren hat. 
Die nachste Aufgabe muß daher sein, den Wertzuwachsbegriff, 
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wie er bisher in Gesetzen und Steuerordnungen, in den Entwürfen 
dazu und in der Theorie Ausdruck gefunden hat, zu ermitteln. 

Für diesenächste Aufgabesinddann zwei voneinander -äußer
lich - wesentlich abweichende Wert;uwachsbegriffe festzustellen; 
einer für die - bisher fast allein praktisch gewordene - indirekte 
Wertzuwachs-Umsatzsteuer und einer für die- erst in einem 
Falle eingeführte - direkte Wertzuwachs-Grundsteuer. 

Den ersteren anlangend sei einstweilen angenommen, daß er 
m einer dem zugrunde liegenden Gedanken am meisten ent
sprechenden Form im Entwurf eines Reichs-Zuwachssteuer
gesetzes Ausdruck gefunden hat, und dessen Vorschriften seien 
daher vorangestellt. 

Als Wertzuwachs ist nach ihm anzusehen die ohne Zutun 
des Eigentümers während seiner Besitzdauer entstandene und 
zur Zeit der Veräußerung noch vorhandene Werterhbh ung, wie sie 
im "Gewinn", das heißt in dem Unterschied zwischen dem Er
werbspreis und dem Veräußerungspreis, ihren Ausdruck findet (vgl. 
§§5-19 des Entwurfes und Seite 20 und 24 der Begründung dazu). 

Weicht nun dieser Begriff in wichtigeren Punkten von dem
jenigen ab, der sich aus anderen Steuerordnungen der Bundes
staaten oder der Gemeinden ergibt~ 

Der Entwurf geht zur Feststellung des Wertzuwachses von 
dem erzielten Preise aus, und der- gemeine-Wert des Grund
stückes wird nur für gewisse Fälle substitutiert (§ 7 des Entwurfes). 
In den meisten Steuerordnungen wird ebenso verfahren, so z. B. 
in derjenigen von Harnburg vom 12. Oktober 1908, von Lübeck 
vom 24. Februar 1909, von Frankfurt a. M. vom 11. September 
1906, von Köln vom 23. Februar 1905, von Dortmund vom 
5. Februar 1908 usw. Zum Teil wird jedoch auch von vornherein 
vorgeschrieben, daß als Wertzuwachs der Unterschied zwischen 
den beiden Werten zur Zeit des Erwerbes und zur Zeit der Ver
äußerung gelten soll. Daneben findet sich dann aber durchweg 
die Bestimmung, daß als "Wert" der erzielte "Preis" anzusehen 
sei. Und zwar ist dieser entweder schlechthin maßgebend oder 
bedingt wie im Reichsgesetzentwurf, so in der Steuerordnung deR 
Fürstentums Lippe vom 8. Januar 1910, § 9 Absatz l. Oder es 
ist der Steuerbehörde der Nachweis offen gelassen, daß der ge
meine \Vert höher sei als der erzielte oder angegebene Preis 
(Steuerordnung von L1ppe, § 8 Absatz 1 und 2). Es finden sich in 
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dieser Beziehung auch Unterschiede hinsichtlich des Erwerbs
preises einerseits und des Veräußerungspreises andererseits, indem 
z. B. nur der erstere unbedingt - ohne Rücksicht auf einen etwa 
abweichenden \Vert - maßgebend ist, wenigstens sofern der 
Erwerb vor dem Inkrafttreten des Ortstatuts stattgefunden hat, 
so nach dem Großherz. hessischen Gesetz vom 14. Dezember 1907, 
Regierungs-Blatt S. 425, Art. 3. 

Neben den Begriffen "Anschaffungs-(Erwerbs-)preis" und 
"Veräußerungspreis" finden sich noch die Begriffe "Anschaffungs
wert", z. B. in Berlin und Charlottenburg und andererseits "Ver
äußerungserlös", wie in Hamburg, Lübeck und Berlin, und ferner 
"Veräußerungswcrt", so in Charlottenburg. Unter "Anschaffungs
wert" versteht die Charlottenburger Steuerordnung das beim 
früheren Umsatz vereinbarte Entgelt; nach der Berliner Steuer
ordnung setzt sich dagegen der Anschaffungswert zusammen aus 
dem Erwerbspreis, den Erwerbskosten, den Ausgaben für V er
besserungen und dem etwaigen Ausfall an einer Hypothek beim 
Erwerb in der Zwangsversteigerung. Der Begriff "Veräußerungs
erlös" wird gleichbedeutend mit "Veräußerungspreis"' gebraucht. 
Unter "Veräußerungswert" versteht die Charlottenburger Steuer
ordnung den gemeinen Wert oder den Preis, falls d1eser höher ist. 

Sodann ist noch die Steuerordnung von Gelsenkirchen wegen 
emer grundsätzlichen Abweichung hervorzuheben. Nach der 
dortigen Steuerordnung wird bei unbebauten Grundstücken ein 
progressiv gestalteter Prozentsatz des Betrages erhoben, um den 
der jetzige Verkaufspreis den Wert des Grundstückes als land
wirtschaftli eh nutzbares Land übersteigt. Hinsichtlich der 
bebauten Grundstücke fehlt eine Wertzuwachssteuer, sofern das 
Grundstück als bebautes seit 20 Jahren nicht veräußert ist; hier 
wird nur eine erhöhte Umsatzsteuer gefordert. Wenn das Grund
stück aber als bebautes innerhalb der letzten 20 Jahre vor dem 
steuerpflichtigen Rechtsgeschäft schon einmal oder öfter verimßert 
1st, und der bei dem nunmehr steuerpflichtigen Rechtsgeschäft 
erzielte, jedoch um dw für Neubauten und Erweiterungsbauten 
nachweislich verauslagten Beträge gekürzte Erwerbspreis den 
"Vorpreis" um mindestens 20% übertrifft, so wird ein progressiv 
gestalteter Prozentsatz dieser "Wert"steigenmg erhoben. 

Da nur die ohnP Zutun des Eigentümers cntstandrne \\'n·t
RÜ'Jgrrung,die indem Unterl'chircl zwischen drn"'ntrn oclrrP1 <'J"<'Il 
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bei Beginn und Ende der Besitzzeit enthalten ist, besteuert werden 
soll, so muß aus dem Preis- oder Wertunterschied derjenige Teil 
ausgeschieden werden, dermitZutun des Eigentümers entstanden 
ist. Dies geschieht mittels der sogenannten "Anrechnungen", 
die teils als "Hinzurechnungeu" zum Erwerbspreis, teils als "Ab
rechnungen'' vom Veräußerungspreis erscheinen. 

Der Reichsgesetzentwurf kennt als Hinzurechnungen zum 
Erwerbspreis nur die Erwerbskosten und- beim Erwerb in der 
Zwangsversteigerung - den Betrag einer ausgefallenen Hypothek 
oder Grundschuld innerhalb der Grenze des wirklichen Wertes 
des Grundstücks zur Zeit der Zwangsversteigerung (§ 10 des Ent
wurfes). An Abrechnungen vom Veräußerungspreis läßt § 15 des 
Entwurfes zu: 

I. die Aufwendungen für Bauten, Umbauten und sonstige 
dauernde besondere Verbesserungen, die innerhalb des 
für die Steuerberechnung maßgebenden Zeitraumes ge
macht sind, soweit sie eine zur Zeit des Eintritts 
der Steuerpflicht noch fortbestehende Wert
erhöhung zur Folge haben und weder der laufenden 
Unterhaltung oder ordnungsmäßigen Bewirtschaftung 
dienen noch zur Wiederherstellung eines schon zur Zeit 
des Erwerbes mit dem Grund und Boden verbunden ge
wesenen Gebäudes oder anderen \Verkes bestimmt sind, 

:-!. die Leistungen und Beiträge für die Anlage von Straßen, 
für die Kanalisierung sowie für sonstige öffentliche Arbeiten 
und Aufwendungen, dw innerhalb des für die Steuer
berechnung maßgebenden Zeitraumes gemacht sind, 

3. die dem bisherigen Eigentümer oder Berechtigten nach
weislich zur Last fallenden Kosten der Übertragung ein
schließlich der für die Vermittlung gezahlten ortsüblichen 
Gebühr, sofern nicht an Stelle des Veräußerungspreises 
der ·wert maßgebend ist_ 

4. vier vom Hundert von dem Erwerbspreis unbebauter 
Grundstücke, die vom Veräußerer vor der Veräußerung 
bebaut worden sind, für einen Zertraum von nicht mehr 
als sechs Jahren vor der behördlichen Gebrauchsabnahme 
oder, wo eine solche nicht besteht, vor der gebrauchsfertigen 
H er~otcllung mit der Maßgabe, daß auf den Zmsabzug der in 
der Z(•Jt aus dem GrnndHtuck crzwltc Et tr,\g anzurechnen ist. 
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Hinsichtlich dieser "Abrechnungen" zeigen die Steuerord
nungen sehr weitgehende Abweichungen. Sie liegen zum Teil darin, 
daß die der Art nach gleichen Aufwendungen bald als "Hinzu
rechnungen," bald als "Abrechnungen" behandelt werden. Das 
Ergebnis ist in beiden Fallen deshalb kein gleiches, weil die Steuer
sätze fast durchweg progressiv gestaltet sind und mit dem Prozent
satz steigen, den der Wertzuwachs vom Erwerbspreis ausmacht, 
und der natürlich um so niedriger ist, je mehr dem Erwerbspreis 
hinzugerechnet wird. Auf diese Frage ist unten noch ausführlicher 
zurückzukommen. Hier war nur festzustellen, daß die Steuer
ordnungen in dieser Beziehung große Verschiedenheiten aufweisen, 
und zwar bis in die neueste Zeit (vgl. die Steuerordnungen einer
seits von Berlin, andererseits von Charlottenburg). 

Weiterhin finden sich erhebliche Abweichungen in der Art 
und dem Umfange der überhaupt zugelassenen Anrechnungen. 
Am häufigsten finden sich hier die Erwerbs- und die Veräußerungs
kosten, vielfach in Pauschalsätzen, und zwar in gewissen Pro
zenten der Preise; sodann die Aufwendungen für Verbesserungen, 
soweit sie zu nachweisbaren Ausgaben geführt haben, und end
lich - fast nur bei unbebauten Grundstücken - Zinsen (3 % bis 
4Yz %) des Erwerbspreises oder die Hypothekenzmsen. 

Neuer ist die Berücksichtigung des Hypothekenausfalles 
beim Erwerb in der Zwangsversteigerung. 

Hinsichtlich der Verbesserungen lassen die älteren Steuer
ordnungen nur die Berücksichtigung von Kapitalaufwand zu, 
nicht dagegen von Arbeit. Neuerdings, z. B. in Berlin, findet 
sich aber auch dieses Moment berücksichtigt. Der § 2 Ziff. 2 b der 
Berliner Steuerordnung läßt als Abzug zu "eine angemessene 
Vergütung für die eigene vom Veräußerer bei dem Bau geleistete 
Tätigkeit, sofern sie in seinen Gewerbebetrieb fällt". Der Reichs
tagskommission zur Beratung der Zuwachssteuer ist es vorbe
halten geblieben, den Versuch zu machen, im weiteren Umfange 
aus der ganzen Wertsteigerung eines Grundstücks den auf . ,Arbeit" 
entfallenden Teil auszusondern, indem sie einen Abzug von 5 o/o 
des für Verbesserungen aufgewendeten Kapitals als Pauschal
abzug zuläßt ( § l 0 Ziff. 4 des Entwurfes i. d. Fassung d. II. Lesung). 

Während, wie erwahnt, nach dem Reichsgesetzentwurf aus 
der ganzen Wertsteigerung Kapitalsaufwendungen nur insoweit 
ausscheiden sollen, als sie "eine zur Zeit des Eintritts der Steuer-
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pflicht noch fortbestehende Werterhöhung zur Folge haben", 
wird in fast allen bisherigen Steuerordnungen der volle, seinerzeit 
entstandene Kapitalsaufwand für Verbesserungen als abzugs
fähig angesehen. 

Eine besonders geartete "Zurechnung" findet sich auch 
noch in der Steuerordnung für den Landkreis Blumenthal, indem 
für bebaute Grundstücke, in denen vom bisherigen Eigentümer 
mindestens 5 Jahre ein Erwerbsgeschäft betrieben worden ist, 
5 % vom früheren Erwerbspreis diesem hinzugerechnet werden 
dürfen. 

Da die gegenwärtige Betrachtung der Wertzuwachssteuer
ordnungen nur erst den Zweck hat, den Grundgedanken der Wert
zuwachsbesteuerung zu ermitteln. so kann von weiteren Einzel
heiten zunächst abgesehen werden, bis auf eine kurze Betrachtung 
des Steuertarifes. 

Wie bereits erwähnt, lassen die meisten Steuerordnungen 
die Sätze nur steigen mit derrelativen Höhe des Wertzuwachses. 
Einzelne neuere Steuerordnungen berücksichtigen aber daneben 
durch eine besondere Progression auch die absolute Höhe des 
Wertzuwachses (so in Lübeck, Hamburg, Berlin). Ferner lassen 
fast alle Steuerordnungen die sogenannten kleinen Gewinne, d. h. 
einen Wertzuwachs, der 10%- in Frankfurt a. M. 15%- des 
Erwerbspreises nicht übersteigt, von der Steuer frei. 

Eine weitere Art der Steuerfreiheit hat die Reichstagskom
mission beschlossen, indem eine vVertzuwachssteuer nicht erhoben 
werden soll, wenn der Veräußerungspreis bei bebauten 
Grundstücken nicht mehr als 20 000 M, bei unbebauten Grund
stücken nicht mehr als 5000 M. und der Wertzuwachs nicht mehr 
als 50% beträgt. Voraussetzung ist jedoch ferner, daß weder der 
Veräußerer und sein Ehegatte im Durchschnitt der letzten drei 
Jahre ein Jahreseinkommen von mehr als 2000 M gehabt haben, 
noch einer von ihnen den Grundstückshandel gewerbsmäßig 
betreibt. (§ l des Entwurfes II. Lesung.) 

Die vorstehend gegebene Übersicht über die grundlegendsten 
Vorschriften der indirekten Steuerordnungen müßte eigentlich 
die - induktive - Ermittelung des Wertzuwachsbegriffes, aus 
dem dann der Grundgedanke dieser Steuer abgeleitet werdPn könnte, 
ermoglichcn. Ta t~:ichlic h ist Pine solche vollständige 
Definition nicht ohne weiteres moglich. Dazu sind die 
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hervorgehobenen teilweise grundsätzlichen Abweichungen zu 
bedeutend, und zwar auch hinsichtlich der Erwägungen, auf denen 
sie beruhen. Diese Erwägungen werden daher nach Möglichkeit 
für die einzelnen Abweichungen festgestellt werden müssen, um 
aus ihnen Rückschlüsse für den Grundgedanken der Wertzuwachs
steuer ableiten zu können. 

Schon jetzt aber kann ein Doppeltes festgestellt werden: 
l. der Wertzuwachsbegriff der indirekten Steuerordnungen wird 
jedenfalls ein Zwischending zwischen der reinen real gedachten 
Werterhohung des nackten Grund und Bodens innerhalb 
eines nach der verschieden langen Besitzzeit der Eigentümer 
verschieden laugen Zeitraumes (objektiver Tatbesatnd) und dem 
von der Person des Besitzers durch die Veräußerung wirklich 
erzielten Gewinn (subjektiver Tatbestand, Gewinnsteuer) 1) sein. 

2. Voraussetzung für die Steuer ist die Veräußerung eines 
Grundstücks. Diese Veräußerung gilt als Endpunkt der Ab
wicklung eines Geschäftes im kaufmännischen Sinne, dessen Beginn 
der Erwerb des Grundstücks durch den jetzigen Veraußerer war. 
Es wird dann- meist- fingiert, daß der Erwerbspreis und der 
Veräußerungspreis dem gemeinen Werte in jenen beiden Zeit
punkten entsprochen haben, so daß die Differenz beider Preise 
die prasumtive \Vertsteigerung während der Besitzzeit ergibt. 
Diese ganze Wertsteigerung soll sich zusammensetzen aus "ver
dientem" und "unverdientem" Wertzuwachs, und der erstere soll 
dann mittels der "Anrechnungen" ausgeschieden werden, so daß 
der steuerpflichtige Wertzuwachs übrig bleibt. 

Zu diesen beiden Feststellungen ergeben sich dann folgende 
Fragen: I. Für welche Seite der doppelten Natur des Wertzu
wachses sprechen die einzelnen der erwähnten Vorschriften über 
die Zulassung des Preises anStelle des Wertes, über die Abzüge vom 
Vera,ußerungspreis und über die Gestaltung des Steuertarifes, 
zumal soweit diese Vorschriften in den einzelnen Steuerordnungen 
verschieden lauten? 

2. Inwieweit wird durch das geschilderte Verfahren der Er 
nutt.lung des vVertzuwachses in der Tat erreicht, daß nur der 
"unverdiPnt<''· \V<'rtzuwachs der Steuer unterworfen wird? 

1) Vgl IUI<h Hredt, R ll, und Ents<·heidung des OberYerwaltnngs-
goridJtR vom ~1. Oktober 1909, Rtrutz. R 4!) - -
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Läßt die Nebeneianderstellung von Preis und Wert einen 
Rückschluß auf die Natur des Wertzuwachses nach der objektiven, 
realen oder nach der subjektiven, persönlichen Seite hin zu~ 
Meines Erachtens spricht die Zulassung des Preises deutlich für 
die subjektive Natur, für den Chara.kter der Gewinnsteuer, ins
besondere soweit, sei es beim Erwerb, sei es bei der jetzigen Ver
äußerung des Grundstücks, der Preis unbedingt maßgebend ist, 
d. h. ohne daß auf den etwa abweichenden gemeinen Wert zurück
gegriffen werden darf. Dahingehende Vorschriften finden sich 
insbesondere fiir den Erwerbspreis. Sie empfehlen sich auch 
aus einer praktischen Erwägung; denn für längere Zeit zurück
liegende Veräußerungen wäre es außerordentlich schwer, viel
fach unmöglich, diejenigen besonderen Verhältnisse noch jetzt 
nachzuweisen, die seinerzeit vorgelegen haben müssen, wenn 
"Preis" und "gemeiner Wert" von einander abgewichen haben 
f(Ollten1). Wo der gemeine Wert etwa durch Grundsteuerveran
lagungen nach dem gemeinen Wert feststeht, fällt dieser Grund 
freilich fort. 

Auch Sembritzki2) hat bereits darauf hingewiesen, daß 
durch die vorzugsweise Berücksichtigung des Preises die Steuer 
eine Gewinnsteuer wird. Wenn er dies aber außer mit praktischen 
Gründen auch damit rechtfertigt, daß der spekulative Veräuße
rungspreis häufig dem Werte vorauseile, und daß durch die 
Mitbesteuerung der Differenz zwischen dem niedrigeren Werte 
und dem höheren Preise die Oberspekulation bekämpft werde, 
so scheint da doch eine Verwechslung von "Ertragswert" und 
"gemeinem ·yvert" unterzulaufen. Der gegenwärtige Ertragswert, 
das heißt die Kapitalisierung des gegenwärtigen Ertrages, wird 
zwar häufig hinter dem erzielten Verkaufspreis zurückbleiben, der 
gemeine Wert aber wesentlich seltener; denn dieser weicht von 
dem Ertragswert- gerade auch bei im Werte steigenden 
Gelande- regelmäßig nach oben ab, ,,-eil mit dem spateren Steigen 
auch des Ertragswertes schon im Yoraus gerechnet wird. Daß 
aber der erzielte Verkaufspreis auch diesen gemeinen 'Vert noch 
übersteigt, kann, wie bereits erwähnt, nur unter besonderen Um
ständen vorkommen. 

1) Ü])(•r "l'rc·t~" uml "\Yort" nn allgommnAn Ygl union S 2\l ft 
') T'loufh>-dl(h \'ot\\nltungsbbtt, ,Jaln·g :w, S ~4i. 
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Sodann werden die "Anrechnungen" und ihre Verschieden
artigkeit in den einzelnen Steuerordnungen einen Rückschluß 
darauf zulassen, ob die reale oder die persönliche Seite des Wert
zuwachsbegriffes stärker ausgebildet ist oder ausgebildet werden 
soll. 

Zunächst die Anrechnungen von Kapitalaufwand und Arbeit 
für Verbesserungen. Abgesehen von der weiter unten zu be
sprechenden Frage, ob diese Anrechnungen als" Hinzurechnungen" 
oder als "Abrechnungen" auszubilden sind, und ferner abgesehen 
von dem Umfange der einzelnen Abrechnungen ergibt sich zu
nächst als wichtigste Verschiedenheit, daß in den älteren Steuer
ordnungen die volle seinerzeit entstandene Ausgabe, 
in den neueren Steuerordnungen dagegen nur derjenige Teil der 
Ausgabe abgezogen werden darf, dem eine noch fort.be
hende Werterhöhung entspricht. Es erhellt ohne weiteres, 
daß das ältere Verfahren mehr auf die Ausbildung der Gewinn
steuer hinweist; denn wenn man Erwerb, Besitz und Veräußerung 
des Grundstücks als ein einheitliches Geschäft zu betrachten hat
wie es wegen der Anlehnung der Steuerpflicht an die Veräußerung 
geschehen muß -, so schmälern alle für diesenBesitz gemachten 
Ausgaben den Gewinn natürlich in der Höhe, in der sie entstanden 
sind. Das neuerdings augewandte Verfahren dagegen entspricht 
mehr der realen Natur des Wertzuwachses, indem aus dem jetzigen 
Wert nur der Teil ausgesondert wird, der zurzeit noch als durch 
die Verbesserungen geschaffen betrachtet werden kann. 

Im übrigen ist noch auf folgendes hinzuweisen: Bei den 
Abzügen für Verbesserungen wird immer unterstellt, daß der ge
meine Wert des Grundstücks sich wenigstens ursprünglich um 
den vollen Kostenbetrag dieser Aufwendungen erhöht habe, nicht 
mehr und nicht weniger. Das ist aber zweifellos nicht richtig, 
denn je nach der Wirtschaftlichkeit der Aufwendung entsteht 
eine Werterhöhung darüber hinaus, eine Kapitalsrente und 
Unternehmcrgewinn, oder ein Zurückbleiben hinter dem Be
trage der Aufwendung. Dies ist die Folge davon, daß der Begriff 
des "Kostenwertes" und des "·Wertes" schlechthin sich nicht 
dc:>ckcn. 

Es '\ ird hier odorderlieh s<>in, kurz n.uf die erwähnten Arten 
des Wertbegriffes einzugehen. Kostenwert ist derjenige ·wert, 
der sieh durch dw Zusamnwnrcchnung aller Herstellungskosten 
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ergibt. Er deckt sich nicht mit dem volkswirtschafthohen Tausch
wert schlechthin, sondern hat im allgemeinen nur dw Bedeutung, 
daß der volkswirtschaftliche, insbesondere der sogenannte ge
meine Wert nicht dauernd unter die Herstellungskosten 
sinken kann. Die Herstellungskosten und der Kostenwert stellen 
also nur eine Grenze des Wertes nach unten dar. Der gemeine 
Wert kann erheblich höher sein. Andererseits kann er für einzelne 
Gegenstände und- zeitweise- für ganze Gattungen von Gegen
ständen unter die Herstellungskosten sinken. Über den volks
wirtschaftlichen Wert gibt es zahlreiche sogenannte W erttheorien. 
Es ist hier natürlich nicht der Raum, zu ihnen kritisch Stellung 
zu nehmen. Vielmehr muß die Feststellung genügen, daß V er
fasser sich derjenigen Theorie anschließt, die - in allmählich 
wachsendem Maße - als die herrschende betrachtet werden kann. 
Dies ist die sogenannte Grenznutzentheorie von Böhm-Bawerk. 
Kach ihr wird der Wert aller Dinge durch zwei Wertfaktoren be
stimmt: durch die Seltenheit und durch die Dringlichkeit des 
Bedürfnisses. 

Es fragt sich, ob diese beiden Wertfaktoren überall die gleiche 
Bedeutung haben, und wie ihr Verhältnis zueinander ist. Darauf 
ist zu sagen, daß bei manchen wirtschaftlichen Gütern bald der 
eine, bald der andere Faktor stärker in den Vordergrund tritt; 
so insbesondere bei den sogenannten Monopolwerten die Seltenheit. 
Wenn nämlich wegen des Besteheus eines rechtlichen oder tat
sächlichen Monopols Güter irgendeiner Gattung nicht über einen 
bestimmten Vorrat hinaus vermehrt werden können, und wenn 
dann gleichzeitig das Bedürfnis nach diesen Gütern dringlicher 
wird, so steigt der Wert dieser Güter, wie man sagt, monopol
artig, eben weil der Vorrat nicht vermehrt "'ird oder nicht ver· 
mehrt werden kann. Wie hoch der Wert steigt, hängt dann aber 
natürlich auch hier wieder von dem Maße der Dringlichkeit ab, in 
dem gerade nach genau diesen Gütern (z. B. Grundstücken an 
gerade dieser Stelle) ein Bedürfnis besteht. Je mehr die Möglichkeit 
vorliegt, das in Frage stehende Bedürfnis durch Verwendung ähn
licher Güter zu befriedigen, um so weniger kann die "Seltenheit" 
jener Güter den Wert monopolartig steigen lassen. 

Wie stellen sich diese Fragen nun für den Grund und Boden? 
Ihre Beantwortung hat in der Wertzuwachsliteratur bisher wohl 
den allerbreitt>sten Raum eingenommen. Denn hierher gehören 
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alle }Jrörtcrungcn über die Natur der Bodenrente und der Boden
spekulation. Die Erörterungen hierüber smd an sich auch zweifel
los außerordentlich wichtig, meines Erachtens aber sowohl für die 
grundsätzliche Rechtfertigung als auch für die praktische Ausge
staltung der Wertzuwachssteuer doch nicht von so ausschlag
gebender Bedeutung, wie es nach dem Umfange dieser Literatur 
scheinen muß. Diese Fragen haben meines Erachtens vorzugs
weise für einige Nebenpunkte der Steuer Bedeutung. Einer dieser 
Kobenpunkte ist der hier zu erörternde, welche Bedeutung die 
Kapitalaufwendungen für Verbesserungen bei Grundstücken 
haben. Deshalb ist auch hier zu jenen Fragen Stellung zu nehmen, 
aber mit der durch den Rahmen der Arbeit sich hier besonders em
pfehlenden Beschränkung auf eine Feststellung der eigenen Auf
fassung und unter Verzicht auf ihre selbständige Begründung. -
Diese Auffassung deckt sich mit derjenigen von Diehl, mit der, 
wie mir scheint, im Ergebnis auch Stier- Somlo1) völlig überein
stimmt. Demnach nehme ich an, daß es eine eigentliche Monopol
stellung der Grundbesitzes nicht gibt, und daß die Unvermehrbar
keit des Bodens für Bauzwecke keine absolute, sondern nur eine 
relative ist. Daher ist die •. Seltenheit" des Bodens auch keine 
absolute, sondern eine solche, die sich in dem l\iiaße verringert, 
als das Wohnbedürfnis schließlich auch durch solchen Boden be
friedigt werden kann, der nicht gerade an der gunstigsten Stelle 
gelegen ist. Es besteht zwar eine Entfernungs-Differenzrente im 
(Ricardo-) Th ünenschen Sinne; aber ftir die unter ihrer 
Berücksichtigung sich vollziehende Wertbildung des 
Grund und Bodens smd wie bei allen volkswirtschaft
lichen Gütern die Seltenheit und die Dringlichkeit des 
Bedürfnisses die schließlich allem entscheidenden 
I•'aktoren; natürlich mit der auch sonst gilltigen Einschränkung, 
die sich aus der nach unten hin regulierenden, bedingten 
Eim1irkung der Herstellungskosten ergibt. 

Koch eins sei hier festgestellt. Unter dem "gemeinen Wert" 
\1 ird in gewissem Sinne nur ein "Preis" verstanden. Preis ist an 
sich der in Geld ausgedruckte Wert. Aber Preis und Wert fallen 
bekanntlich vielfach auseinandrr (Übervorteilung, Irrtum, Lieb-

1 ) \'gl DICh I, S. 734-7ii8, msbesondoru S ;;;o, und RtH'r-Som Io. 
S. ll. 
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haberpreis usw.). Von dem "gemeinen Wert" dag6gen wird an
genommen, daß er dem augenblicklichen reellen volks
wirtschaftlichen Wert entspricht. Soweit daher der Begriff 
des gemeinen Wertes zugleich einen Preis darstellt, müssen die 
Faktoren, die den Wert bestimmen, zu solchen werden, die den 
Preis regulieren. In diesem Sinne wird dann die "Seltenheit" zum 
"Angebot", die "Dringlichkeit des Bedürfnisses'· zur "Nach
frage". Denn Nachfrage und Angebot allein regeln den Preis. 

Die vorstehenden Erörterungen stellen die Begründung 
für den oben aufgestellten Satz dar, daß in dem jetzigen Ver
äußerungspreis oder im jetzigen Wert eines Grundstücks der vV ert 
von Verbesserungen nicht immer mit demjenigen Betrage ent
halten ist, der s. Zt. an Kapital und Arbeit dafür aufgewandt 
wurde. Daraus ergibt sich zugleich eine Einschränkung der obigen 
Annahme für die Ausbildung der Steuer nach der realen oder der 
persönlichen Seite hin. Die Beschränkung der Abzüge für V er
besserungen auf die z. Zt. noch fortbestehende Werterhöhung war 
dort als richtig für die Darstellung des realen Wertzuwachses hin
gestellt worden. Nachdem wir gesehen haben, daß eine Auf
wendung z. B. von 1000 1\i gleich nach der Verwendung, weil sie 
eine besonders wirtschaftliche war, vielleicht den Wert des Grund
stücks um 1100 1\i erhöht haben kann und daß weiterhin unter 
Einwirkung der Wertfaktoren Seltenheit und Dringlichkeit des 
Bedürfnisses es im Laufe der Zeit sehr wohl möglich ist, daß die 
damals gemachte Aufwendung das Grundstück jetzt sogar um 
1500 1\i wertvoller macht als ohne die Aufwendung, so muß die 
erwähnte Beschränkung des Abzuges auf "die z. Zt. noch fort
bestehende ·werterhöhung" doch als gänzlich unzureichend er
scheinen, um den wirklich unverdienten Wertzuwachs zu er
mitteln. Denn die Beschränkung bewirkt zwar, daß unter Um
ständen weniger als der aufgewandte Kapitalsbetrag abge
zogen werden darf; aber sie läßt andererseits nicht einen dar
über hinausgehenden Abzug zu, obwohl dann der unver
diente Wertzuwachs (so im Falle des Beispieles) nicht so hoch ist, 
als er für die Besteuerung angenommen wird. 

Aus dem Gesagten kann zugleich ohne weiteres die Folge
rung gezogen werden, daß eine Vorschrift, die eine Ermittelung 
der z. Zt. noch fortbestehenden ·w erterhöhung einer Kapitals
verwendung bezweckt, praktisch völlig undurchführbar 



32 Der Grundgedanke der Besteuerung nach dem Wertzuwachs. 

ist. Ist es doch nicht einmal möglich, zu sagen, wie groß der "\V ert 
der geschaffenen Einrichtung im Augenblick der Kapitalsver
wendung war. Und überhaupt: Die Aufgabe, aus einem gegebenen 
Wert einzelne Bestandteile zahlenmäßig herausuznehmen, als 
auf den Wertfaktor der Herstellungskosten entfallend, ist meines 
Wissens in der Finanzwirtschaft - sei es in der öffentlichen sei es 
auch in der privaten- bisher kaum gestellt worden. Ob nun die 
Wertzuwachssteuer und zumal die Reichszuwachssteuer die ge
eignete Gelegenheit für die Lösung dieses Problems ist, will mir 
mehr als zweifelhaft erscheinen. 

Man weiß in der Tat gar nicht, wie die Sache praktisch an
gegriffen werden sollte. Angenommen, ein Grundstück ist fiir 
50 000 M gekauft, nach zwei Jahren mit einem Haus im "Bau
wert" (gleich Baukosten) von 100 000 M bebaut und nach zehn 
Jahren 200 000 M wert. Dann würde zuniwhst einmal festzu
stellen sein, wieviel das Grundstück und das Haus gleich nach 
der Bebauung wert gewesen sind. Die Begründung zum Reichs
gesetzentwurf sagt nun, daß der Zuwachs "erfahrungsgemäß" 
wesentlich auf dem Werte des Grund und Bodens beruhe. Dies mag 
als Regel zutreffen, wenigstens dann, wenn der Eigentümer eigene 
Unternehmertätigkeit nicht entfaltet, sondern einfach einen 
Architekten mit der zweckmäßigsten Bebauung beauftragt; sonst 
aber wohl kaum. Wie soll nun der jetzige Wert ermittelt werden? 
Soll die Frage lauten: Was wäre das Grundstück wert, wenn das 
jetzige Haus nicht da ware 1 Oder aber: Wieviel wurde eine 
Herstellung des Hauses in seinem jetzigen Zustande jetzt kosten? 
Oder etwa nur: "\Velches ist der jetzige Bauwert des Hauses unter 
Annahme einer "angemessenen", aber wie hohen, Amortisation? 
Je nach der Fragestellung müßte das Ergebnis ein sehr verschie
denes sein; freilich ohne daß auch nur auf eine der Fragen eine 
praktisch befriedigende Antwort gegeben werden könnte. 

Durch die Fassung des Gesetzentwurfes nach der zweiten 
Lesung ist ja nun die Vorschrift des § 15, Ziff. I des Entwurfes 
beseitigt, und es sollen nun dem Erwerbspreise nur hinzugerechnet 
werden die "Aufwendungen für Bauten ... , soweit die Bauten 
noch vorhanden sind, zuzüglich 5%" dieser Aufwendungen. -
Diese Vorschrift(§ 10, Ziff. 4) enthält aber wieder eine Verquickung 
von drei Gedanken, deren einer die Ausbildung der Gewinnsteuer, 
deren beiden anderen die Ermittelung des realnn Wertzuwachses 
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bedeuten oder wenigstens bezwecken. Das erstere gilt von der 
Abzugsfähigkeit der '~irklich aufgewandten KoHtcn, die natürlich 
in eben dieser Höhe den Gewinn vermindern. Die Einschränkung, 
daß die Gebäude noch vorhanden sein und benutzt werden müssen, 
sei es auch unter "nicht wesentlicher" Beeinträchtigung ihrer ur
sprünglichen Zwecke1), beruht auf der Am1ahme, daß sie insoweit 
den Wert noch erhöhen, aber nicht als Wertzuwachs des Bodens 
selbst. Die Abrechnung von 5% für eigene Arbeit kann auch nur 
mit der Absicht gedeutet werden, den eigentlichen Boden- Wert
zuwachs zu ermitteln; doch ist, wie wir bereits gesehen haben, 
die Vermutung, daß über den Betrag der Kapitalsverwendung 
hinaus eine Werterhöhung entstanden ist, und ohne daß daneben 
Arbeitstätigkeit nachgewiesen wird, eine ziemlich vage. 

Von den weiteren Anrechnungen können für die reale oder 
persönliche Natur der Steuer nur noch aus denjenigen für Zinsen 
bei unbebauten Grundstücken Folgerungen gezogen werden. So
weit Zinsen an Dritte - etwa für Restkaufgeld an den früheren 
Besitzer oder für Hypotheken - zu zahlen sind, liegt auf den 
ersten Blick die Annahme nahe, der Gesetzgeber wolle den Ver
außerer nur den wirklich erzielten Geschäftsgewinn versteuern 
lassen. Aber auch soweit Zinsen nicht gezahlt wurden, sondern 
das im Grundstück angelegte Kapital während dieser Zeit nur 
keine Zinsen brachte, also sog. Zinsverluste entstanden, wird 
der Vorschrift der Gedanke zugrunde gelegen haben, daß nur der 
reine Geschäftsgewinn dargestellt werden soll (vgl. auch Sem
britzki, Preuß. Verw.·Bl., Jahrg. XXX, S. 265). AIIerdings
mit zweifelhaftem Rechte und in der unrichtigen Annahme, daß 
eine kaufmännische - nicht einmal allgemein geübte - Ge
pflogenheit auch immer eine wirtschaftlich richtige Berechnungs
weise darstelle. Ein Kaufmann zieht allerdings von dem aus 
seinen Büchern ermittelten Geschäftsgewinn meist noch 4 % 
seines eigenen im Geschäfte arbeitenden Kapitals ab. Aber er 
will damit noch nicht in Abrede stellen, daß er im ganzen den 
dann verbleibenden Rest und jene 4 %gewonnen hat. Er kann
vielleicht - mit einem gewissen Recht sagen, die 4 °/0 sind 
Kapitalsrente, aber jedenfalls sind auch sie Gewinn. Ebenso 

1) So di<> au~ c!Pm Komm"~wnsberH·ht (S. 35) zu entn<'hmPnde 
Auslegung. 
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miil3to die V crzinsung des bei einem Grundstückskauf angelegten 
Kapitals als Gewinn aus dicf:!em Geschäft erscheinen. Unrichtig 
ist es daher, wenn Sembritzki (a. a. 0. S. 265) den Zinsabzug, 
den er grundsätzlich verurteilt, vom Gesichtspunkte der Gewinn
steuer für haltbar erklärt. 

Wie stellt sich nun der Zinsenabzug für die reale Natur des 
Wertzuwachses 1 Die Antwort hierauf muß von der Frage aus
gehen, ob diese Zinsen überhaupt im Verkaufswert enthalten sind, 
ob sie diesen erhöht haben. Dazu ist folgendes zu sagen: Sobald 
die normale Verzinsung des jetzigen gemeinen Wertes eines Grund
stücks seinen Bodenertrag übersteigt, würde es volkswirtschaftlich 
richtig sein, ihn in diejenige Benutzung zu nehmen, deren bloße 
Möglichkeit ihm den höheren Wert gibt, d. h. ihn zu bebauen. 
Der vorläufige Verzicht hierauf ist für den Besitzer nur unter der 
Voraussetzung wirtschaftlich, daß er die Differenz zwischen der 
tatsächlichen Nutzung und einer üblichen Verzinsung des Wertes 
wieder einbringen kann. Er versucht daher dem späteren Preise 
die entga,ngene Einnahmedifferenz unter dem Gesichtspunkte 
des dadurch erhöhten Kostenwertes hinzuzurechnen. Diese 
Hinzurechnung muß wenigstens zu einem Teile gelingen, da der 
Preis, wie wir sahen, unter die Herstellungskosten dauernd nicht 
sinken kann. Damit ergibt sich dann aber, daß in dem erzielten 
Preise wenigstens teilweise der Ersatz für diesen früheren Verlust 
des Veräußerers mitenthalten ist, daß also der am Grund und 
Boden selbst erfolgte Wertzuwachs mindestens um einen Teil 
jener Aufwendung niedriger ist als die ganze Wertsteigerung. 
Damit wäre der Zinsenabzug, d. h. der Abzug der Differenz zwischen 
den Einnahmen und der Verzinsung des Wertes, gerechtfertigt; 
und zwar eigentlich nicht nur der Differenz zwischen der Ver
zinsung des Kaufpreises und der jeweiligen Einnahme, sondern 
zwischen der Verzinsung des jeweiligen Wertes und der je
weiligen Einnahme. Andererseits ist jedoch die Abzugsfähigkeit 
der Zinsen nur des Erwerbspreises deshalb gerechtfertigt, weil die 
Differenz zwischen Verzinsung und Einnahme aus dem Grund
stück dem Verkaufspreise meist nicht in voller Höhe zuge
schlagen werden kann. Dies würde nur dann möglich sein, wenn 
auf allen gleichzeitig für die Bebauung in Betracht kommenden 
Grundstücken solche den Kostenwert erhöhenden Zinsverluste 
rnhtrn. Dirs ist vielfach aber nirht der Fall, da oft auch auf solchem 
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Boden gebaut wird, der bis dahin, landwirtschaftlich benutzt, 
wenigstens airnähernd die gleiche Rente abwarf. Daher wird es 
dem Verkäufer vielfach auch nicht gelingen, diesen ganzen Teil 
des Kostenwertes sich bezahlen zu lassen. Nähere Anhaltspunkte 
oder Grundsätze darüber, welcher Teil des Zinsverlustes in dem 
jetzigen Preise enthalten ist, lassen sich - im Hinblick auf die 
Einwirkung der beiden Haupt-Wertfaktoren - nicht finden. 

Es ergibt sich daher, daß eine beschränkte Zulassung des 
Zinsenabzuges im Interesse der Darstellung des realen Boden
wertzuwachses, der lediglich auf das Steigen der Bodenrente 
zuruckgeht, zu fordern istl). 

Allgemein bleibt für die Abzüge sodann noch festzustellen, 
daß der Gewinncharakter der Steuer durch ihre Hinzurechnung 
zum Erwerbspreis starker betont wird als durch ihre Abrech
nung vom Verkaufspreis. Denn der Darstellung eines Geschäfts
gewinnes entspricht es mehr, auf die eine Seite alle Ausgaben, 
auf die andere Seite die Einnahme zu setzen, während der 
Bodenwertzuwachs richtiger dadurch dargestellt wird, daß aus 
der ganzen überhaupt vorhandenen Wertsteigerung dasjenige 
ausgeschieden wird, was nicht auf der Bodenwerterhöhung beruht. 

Auch aus der Gestaltung der Steuertarife sind noch :Folge
rungen für die Natur des Wertzuwachsbegriffes zu ziehen. 

Die in den Steuerordnungen sich findenden Progressionen 
nach der relativen Höhe des Wertzuwachses, nach der Besitz
dauer oder nach der Art der Grundstücke können nur im Hinblick 
::tuf die lnteressentheorie, d. h. zur besseren Abmessung eines 
Entgeltes für genossene Vorteile des Grundbesitzes, aufgestellt 
worden sein. Schon aus diesem Grunde ist anzunehmen, daß sie 
daher mehr das reale Moment betonen sollen. Wenn dagegen 
neuerdings einige Steuerordnungen (Lübeck, Hamburg, Berlin) 
außerdem eine Progression nach der absoluten Höhe des 'Vert
zuwachses aufgestellt haben, so kann darin nur die Absicht einer 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit liegen. Für eine Steuer
ordnung, welche eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 
bewirken will, muß aber das Steuerobjekt möglichst nach der per
sönlichen Richtung hin ausgebildet sein, muß daher der Gewinn-

I) Vgl. darubar atwh Pabst, S 361, und auch Adtckes, S. !li und 
S \lR 
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charaktcr des Wertzuwachses starkor betont werden. - Eine 
besonders deutliche Ausbildung der Opfertheorie und des Gewinn
charakters liegt in der von der Iteiehstagskommission in den § I 
des Reichsgesetzentwurfes hineingebrachten Vorschrift, nach der 
Höhe des Einkommens des Veräußerers für die Frage der 
Steuerpflicht mit berücksichtigt werden soll. 

Es bleibt sodann noch die Frage offen, inwieweit es durch die 
angeführten Vorschriften der indirekten Steuerordnungen wirklich 
erreicht wird, daß aus der ganzen Wertsteigerung eines Grund
stücks der verdiente Wertzuwachs in voller Hohe ausgeschaltet 
wird, so daß nur der unverdiente übrig bleibt. Verdient ist der 
Wertzuwachs, der auf Kapital und Arbeit zurückzuführen ist. 
Hinsichtlich des auf Kapitalsverwendung zurückgehenden Teiles 
sahen wir nun mehrfach, daß die Berücksichtigung dieses Teiles 
zwar erstrebt wird, in einwandfreier Form aber nicht erfolgen 
kann. Es kann ebenso gut vorkommen, daß ein Mehr an Kapital
aufwand abgezogen werden darf, als in dem jetzigen Werte ent
halten ist, wie es umgekehrt möglich ist, daß nicht der volle jetzige 
Wert der seinerzeit geschaffenen Verbesserung abgezogen werden 
darf, nur weil diese damals nicht mehr "gekostet" hat. Der durch 
- geistige und körperliche - Arbeit geschaffene Teil des jetzigen 
Wertes wurde bis vor kurzem nach keiner Steuerordnung aus dem 
gesamten Mehrwert ausgesondert, also ganz wie unverdienter 
Wertzuwachs behandelt. Neuerdings wird zwar der Yersuch hierzu 
gemacht (Berlin und Reichsgesetzentwurf, zweite Lesung, § 10 
Ziff. 4 : 5 %}, aber so schüchtern, daß die Besteuerung des durch 
Arbeit verdienten Wertzuwachses fast völlig bestehen bleibt. -
Übrigens konnte dieser Versuch nicht anders ausfallen, denn es 
wird praktisch nie möglich sein, festzustellen, welchen Wert das 
Produkt einer vor Jahren geleisteten Arbeit jetzt noch hatl). 

Es wäre daher nur recht und billig, die noch immer aufrecht 
erhaltene Fiktion, unsere indirekten Steuerordnungen be
steuerten den unverdienten Wertzuwachs, die reinen, mühe
losen Konjunkturgewinne, endlich aufzugeben. 

1 ) Es erscheint diesen Schwierigkeiten gegenuber doch wohl zu 
optimistisch, wenn "\Yaguer (S 582) sagt, dio Zerlegung des Pr01ses in 
d1e drei Bestandt01le: I. dnuhlaufender "·ort, 2 Werterhohung durch 
Melioration und Kapitalsaufwand und 3 'Yortorhohung durch Konj\mktur 
wurdo fur •he Htonort echmk lwm •o si'IJwiOrlg"~ l'rohlom sem 



Defimtwu des W crtzuwachses. 37 

Nach dem bisher Gesagten wird es begreiflich sein, daß Ver
fasser von einer genauen Definition des Wertzuwachsbogriffes, 
wie er für die indirekte Steuerform herausgebildet ist, absehen muß. 
Der innere Grund hierfür liegt in der bei den verschiedensten Vor
schriften zutage tretenden Verbindung des subjektiven, per
sönlichen Tatbestandes mit dem mehr objektiven, realen und in 
der Unmöglichkeit, ein diesen Tatbeständen entsprechendes 
Steuerobjekt im Sinne des wirklich unverdienten Wertzuwachses 
herauszubilden. Die Verbindung beider Momente, des realen und 
des persönlichen, ist unnatürlich. Die beiden Fragen: 'Vas 
habe ich bei einem Grundstücksgeschäft verdient? und zweitens: 
Wie groß ist derjenige Teil der Wertsteigerung eines Grundstückes, 
der allein auf die Werterhöhung des Grund und Bodens zurück
geht? sind so verschieden, daß ein Begriff. der beiden Fragen 
gerecht wird, nicht konstruiert werden kann. Die Merkmale, die 
für den der einen Frage entsprechenden Begriff passen würden, 
sind unvereinbar mit denen, die in dem anderen Begriff vorhanden 
sein müßten. Und überdies ist die Frage der Darstellung des un
verdienten Wertzuwachses praktisch überhaupt unlösbar. 

Es wird daher zur Feststellung des Grundgedankens der 
Wertzuwachsbesteuerung wie er durch die indirekte Steuerform 
verwirklicht werden soll, auf die Literatur zurückgegriffen werden 
müssen. Auch diese gibt aber fast ausnahmslos nur das Ziel an 
und nicht den Weg, auf dem es erreicht werden kann; und auch 
das Ziel nicht einwandfrei klar. 

Pabst (S. 363) sagt resigniert, aber zutreffend: "Das theo
retisch so schnell konstruierte "unearned increment" kann in der 
Praxis niemals genau festgestellt werden." Wir finden bei zahl
reichen Schriftstellern ganze Abschnitte mit der Überschrift: 
"Wesen des Wertzuwachses", "Was ist steuerpflichtiger Wert
zuwachs" usw.; aber aus dem Inhalt ergeben sich für den Begriff 
meist nur wenige 'V orte. 

",Vertzuwachs ist die kapitalisierte Grundrente" (Bredt, 
S. 11). "Wertzuwachs ist der durch allgemeine Umstände herbei
geführte Bestandteil eines gegenwärtigen Verkaufswertes" 
(Boldt, S. 56). "Der Teil des gezahlten (reellen) Preises, der nicht 
in durchlaufendem Wert (dem früher gezahlten Preise) oder in 
Werterhöhung durch Melioration oder Kapitalsaufwand, sondern 
in Werterhöhung durch Konjunktur besteht (Wagner, S. 582); 
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oder auch: "soweit der im Verkauf realisierte Gewinn nicht auf 
nachweisbare neue Arbeitsleistungen und Kapitalsverwendungen 
zurückzuführen ist, erscheint er wesentlich als Frucht der Kon
junktur, wenn auch evtl. einer solchen, welche durch eine Speku
lation absichtlich mit auszubeuten gesucht wurde. Gerade dieser 
Gewinn muß das Objekt derjenigen Verkehrssteuer werden, 
welche als Besteuerung des Konjunkturgewinnes fungieren soll." 
(ebenfalls Wagner). 

Die Zahl dieser "Definitionen" ließe sich noch vermehren. 
Aber nirgends findet sich eine klare und erschöpfende Fassung 
des Wertzuwachsbegriffes, der bei Grundstücksverkäufen erfaßt 
werden soll. Die bei weitem meisten Schriftsteller setzen den 
Begriff des unverdienten Wertzuwachses nicht nur als bekannt, 
sondern auch als praktisch darstellbar voraus. 

Übrigens genügen diese Definitionsversuche in Verbindung 
mit den geltenden Steuerordnungen und den in der Literatur sich 
findenden "Rechtfertigungen" der Steuer immerhin, um den 
steuerlichen Grundgedanken der Wertzuwachsbesteuerung fest
zustellen. Es zeigt sich dann die übrigens durchaus natürlich er
scheinende Tatsache, daß der oben näher geschilderten Dupliz.i
tät des Wertzuwachsbegriffes, wie er praktisch ausgebildet 
ist, auch eine Duplizität der Rechtfertigung, der Begründung 
nach den Steuerprinzipien entspricht, und zwar eine Duplizität, 
deren beide Seiten ebenso unvereinbar, ja noch gegensätzlicher 
sind als die objektiv-reale und die subjektiv-persönliche Seite 
des Wertzuwachs begriff es. 

Abgesehen von den zahlreichen Begründungen in Stadtver
ordneten-Vorlagen uber Wertzuwachssteuer findet sich diese 
doppelte Rechtfertigung am deutlichsten bei Boldtl). Er führt 
aus, daß die Städte zu den großen Werterhöhungen des Bodens 
in den meisten Fällen durch ihre Veranstaltungen, wie Erschließung 
des Terrains, Anlegung von Straßen, Kanalisation, Anlegung von 
Stadtparks, Erschließung entlegener Terrains durch neue Straßen
bahnlinien usw. wesentlich mit beigetragen haben. Deshai b sei es 
nur gerecht, durch die Wertzuwachssteuer einen Teil der ohne Zu-

1) Die gleiche Duplizitat uer Begrundung finden wir bei Ku m p man n, 
ferner bei Conrad, Finanzwissenschaft, IV. Aufl. 1906, S. 197, Glucks
mann, Referat auf dem Brandenburgischen Stadtetage 1909, Stier
Somlo, S. 22 und 27, und sogar be1 'Yagner, S. 439. 
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tun des Eigentümers erfolgten Wertsteigerung filr sich in An
spruch zu nehmen. Diese Besteuerung entspreche auch ganz be
sonders dem im Kommunalabgabengesetz eingeführten Prinzip 
der Besteuerung nach Leistung und Gegenleistung, nach dem 
Interesse, welches die Grundstücksbesitzer an den Veranstaltungen 
der Gemeinde haben. Daneben aber stellt er dann das zweite 
Steuerprinzip: Die Besteuerung der großen Gewinne entspreche 
aber auch in hervorragendem Maße einer Besteuerung nach dem 
Grundsatze der Leistungsfähigkeit, welcher im preußischen Staats
einkommensteuergesetz zur Geltung gebracht sei und durch die 
meist hohen kommunalen Zuschläge zur Staatseinkommensteuer 
auch für die Gemeindebesteuerung Anwendung finde. - Daher 
sei die Wertzuwachssteuer auch im Interesse einer Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit einer hohen steuerlichen Belastung 
des aus Arbeit und gewerblicher Tätigkeit fließenden Einkommens 
weit vorzuziehen, da hierdurch am härtesten die kleineren und 
mittleren Einkommen getroffen würden. 

Bevor wir uns für die eine oder die andere Begründung ent
scheiden, ist noch kurz auf die bereits angedeutete Unhaltbar
keit des Nebeneinanders der beiden Prinzipien einzu
gehen1). 

Aus dem oben S. 10 ff. Gesagten ergibt sich unschwer, daß 
das Interessenprinzip, weil es Beziehungen zwischen bestimmten 
Aufwendungen und bestimmten V orteilen einzelner Klassen von 
Steuerpflichtigen voraussetzt, nur verwirklicht werden kann mit 
Hilfe eines Steuerobjektes, dessen Merkmale zugleich auch die 
1\Ierkmale für die Zugehörigkeit zu der betreffenden begünstigten 
Klasse enthalten, also z. B. bei einer angenommenen Begünstigung 
der Grundbesitzer eben der Grund und Boden und seine wirt
schaftlichen Beziehungen. Das Interessenprinzip fordert also 
begrifflich die Beschränkung auf bestimmte, besonders 

1 ) Wenn Jetzt durch das sog. Deklarationsgesetz dor Versuch gomacht 
werden soll, d1e L01stungsfahtgke1t auch wnerhalb der Realstenern mehr 
zu berucksichtigen, so ware diCser Gedanke fur dw staathohen Realsteuern 
mehr berechtigt gewesen, er hatte aber auch dort nnr err01cht worden 
kennen durch eme Belastung desgesamten Besitzes Fur (he kommunalen 
Realsteuern kann Jene Absteht nur geeignet sein, deren Ansbtldung und 
\Vmterentwiddnng zu orschworon; es sei denn, dall dte Abstufung dor 
Stenel'batze in Anlehnung an das Gesamteinkommen oder -vermogon 
erfolgt (vgl. Adtckes, S. 44ff, msbesondore S. 50 und 55) 
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interessierte Ertragsquellen und damit deren Loslösung von 
der Person und ihren sonstigen wirtschaftlichen Verhältnissen. 
Die Opfertheorie geht umgekehrt von der Gesamtleistungs
fähig kei t einer Person aus und wendet sich damit an die Ge
samtheit ihrer wirtschaftlichen Güter, am besten an ihr Ge
samteinkommen; sie schließt begrifflich die Beschränkung 
auf einzelne Teile des Vermögens oder Einkommens aus, weil je 
nach dem Danebenbestehen von weiterem Einkommen oder von 
Verlust, von weiterem Vermögen oder von Schulden, die Emp
findung des geleisteten Opfers eine verschiedene sein muß. -
Aus dieser Gegensätzlichkeit erhellt dann auch ohne weiteres, 
daß für beide Prinzipien nicht ein einheitliches Steuerobjekt ge
funden werden kann, und daß ein einmal gegebenes Steuerobjekt 
nur im Sinne des einen der beiden Prinzipien zu einer gerechten, 
d. h. gleichmäßigen Steuerverteilung führen, also auch nur mit 
einem der beiden Prinzipien gerechtfertigt werden kann. 

Nach dem oben S. 16 Gesagten kann es nun aber weiterhin 
nicht zweifelhaft sein, daß der Wertzuwachs, mag er nun mehr 
nach der realen Seite oder mehr im Sinne der Gewinnbesteuerung 
ausgebildet sein, schon allein aus dem Grunde mit der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit nichts zu tun haben kann, weil er 
das Gesamteinkommen nicht berücksichtigt. 

Gleichwohl wird die Steuer auch z. B. von Pa b s t auf das 
Prinzip der Leistungsfähigkeit, und zwar nur darauf gestützt. 
Nach ihm rechtfertigt dieses Prinzip die Steuer "ohne weiteres"; 
eine nähere Begründung fehlt, abgesehen etwa von dem Hinweis, 
daß die Steuerpraxis die Mühelosigkeit des Erwerbes bezw. den 
Mangel entsprechender Gegenleistungen auch sonst bereits be
rücksichtige. Dies beweise aufs deutlichste die Progression des 
Steuerfußes der Erbschaftssteuer nach dem Grade der Verwandt
schaft. Nun wird aber die Erbschaftssteuer vielfach mit dem 
Interessenprinzip gerechtfertigt (vgl. auch Bredt, S. 50-51), 
und von diesem Standpunkt aus erklärt sich die erwähnte Art der 
Progression unschwer mit der Erwägung, daß die vom Staate ge
währleistete Ordnung und Sicherheit beim Übergang des Eigen
tums um so stärker und wertvoller erscheint, je entferntere Be
ziehungen der Erbe zur Erbschaft hatte. - Jedenfalls kann 
Pabst mit diesem Hinweis die Wertzuwachssteuer nicht auf die 
Opfertheorie gründen (vgl. ferner Pr. Verw.-Bl. Jahrg. 30, S. 520). 
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Mit der Opfertheorie ist dann aber zugleich auch die Be
griindung der Wertzuwachssteuer auf das Moment der Mühe
losigkeit des Erwerbes abgelehnt. Denn diese Mühelosigkeit ist, 
für sich allein betrachtet, überhaupt kein besonderes Steuerprinzip 
der gerechten Steuerverteilung. Auch Wagner leitet aus dem 
Gedanken der größeren Mühelosigkeit erst die hohere Leistungs
fähigkeit ab, freilich nur mit Hilfe des sozialpolitischen Steuer
zweckes. Aber selbst bei Annahme eines solchen Zweckes versagt 
die Opfertheorie für die Wertzuwachssteuer1). Denn bei Annahme 
eines solchen Zweckes würde es die Aufgabe der Steuer sein müssen, 
in die Einkommensverteilung korrigierend einzugreifen, und zwar 
mit dem Ziele der Verhinderung großer Einkommen. Dabei ist 
zweierlei zu unterscheiden. Entweder betrachtet man die großen 
Einkommen als solche im Ergebnis und will sie nur wegen ihrer 
Höhe vermindern. Dann kann es nicht darauf ankommen, wie 
sie entstanden sind, und es müßte daher das Gesamteinkommen 
als solches mit einer stark progressiven Steuer belegt werden. 
Oder aber man betrachtet mehr die Art der Entstehung und 
behandelt einen Teil des Einkommens deshalb besonders, ·weil er 
unverdienter Konjunkturgewinn aus Grundstücksspekulationen 
ist. Alsdann würde aber dessen höhere Besteuerung doch nur 
gerechtfertigt sein, falls der Grundstückshandel durchweg oder 
überwiegend volkswirtschaftlich schädlich wäre, was nicht zu
gegeben werden kann 2). Da wir aber die Berechtigung des sozial
politischen Steuerzweckes als Selbstzweck einer Steuer überhaupt 
abgelehnt haben, so erübrigt sich auch eine nähere Untersuchung 
über die Produktivität des Grundstückshandels. 

Hinsichtlich des nunmehr allein übrig bleibenden Interesse
prinzips ist zunächst auf die eingehende und scharfsinnige, die 
wichtigsten Einwände zurückweisende Erörterung von Stier
Somlo (S. 22 ff.) hinzuweisen. Es ist in der Tat ganz unabweisbar 
richtig, daß dort, wo der Einfluß der Veranstaltungen öffentlich-

1 ) Soweit man eine Steuer ledighch vom sozlalpohti,ehen Gesichts
punkt ans betrachtet, und etwa der \\rertznwachssteuor m erster Lmte 
die Aufgabe znwe1st, prohiblhv oder doch erschwerend auf den Grund
stuckshandel emznw1rken, hat die Frage nach den Prmz1p1en der ge
rechten Stenerverteliuug naturlieh nberhanpt kemon Ranm. Ygl 
Pabst, S. 354-355 

2) Auch hier trete 1eh Yollstand•g don A usfuhrungen Yon D 1 eh I 
(vgl. S. 734) be1. 
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rechtlicher Gemeinwesen und der durch sie ermöglichten Ent
wicklung zur Werterhöhung von Grundstücken geführt hat - und 
das ist heute in allen Ländern mit fortschreitender Kultur und Be
völkerungsvermehrung der Fall-, daß dort eine nach dieser vVert
crhohung bemessene Steuerleistung als gerecht bemessenes Ent
gelt für diese besonderen V orteile empfunden werden wird. 
(Vgl. auch Stru tz, S. 36.) 

Deshalb würde es aber noch nicht richtiger sein, an Stelle 
dieser Steuer einenBeitrag im Sinne des§ 9 des Kommunalabgaben
gesetzes, die sogenannte Bettermentabgabe, zu erheben, was 
Bredt (S. 57) fordert. Denn Beiträge sind nicht nur nach dem 
geltenden Rechte des Kommunalabgabengesetzes, sondern auch 
ihrer streng entgeltlichen Natur nach beschränkt auf die 
Deckung der Kosten solcher einzelnen Einrichtungen der Ge
meinden, deren Vorteile für ganz bestimmte Grundbesitzer 
und Gewerbetreibende zahlenmäßig errechenbar sind. Sie ver
:::agen dagegen in denjenigen Fällen, in denen zwar unbestreitbar 
das Zusammenwirken verschiedener, oft sehr zahlreicher Ein
nchtungen des Staates und der Gemeinden für bestimmte Klassen 
besondere und auch deutlich wahrnehmbare Vorteile hat, in 
denen aber eine zahlenmäßige Feststellung der Größe dieser 
Vorteile nicht genau genug möglich ist, um an die Stelle der 
Steuerleistung einen Preis treten zu lassen. Von der Gebühr aber 
wird mit Recht die annähernd zahlenmäßige Berechnung der 
Beziehung zwischen Nutzen und Last erwartet. 

Während aber Stier- Somlo, wie bereits erwähnt, neben 
dem Interesseprinzip die Leistungsfähigkeit ins Feld führt, 
stützen von Heckel und Strutz die Steuer mit vollem 
Recht nur auf das Interessen pr in zip1). Ich schließe mich 
ihnen durchaus an und stelle fest, daß der Gedanke derWert
zuwachsbesteuerung seine einzige Begründung, seine 
einzige Rechtfertigung in dem Interessenprinzip 
findet. 

Daraus folgt dann die Notwendigkeit, das Steuerobjekt 
- für dieses Steuerprinzip - in möglichster Beschrankung auf 
diejenigen Beziehungen auszubilden, an denen die Höhe der Auf-

1 ) Vgl. Hecke!, Finanzwis~enschaft, 1907, S. 444, und Strntz, 
s. 30 ff. 
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wendungen der Gemeinde oder des Staates gemesssen werden 
können, also unter möglichster Beschränkung auf den realen Wert
zuwachs des Grund und Bodens selbst und unter möglichster 
Loslösung von allem PersonlieheiL 

Die vollständige Loslösung von der Person kann aber nur 
dann stattfinden, wenn man den Wertzuwachs nicht für die Dauer 
der Besitzzeit einer bestimmtenPerson ermittelt, und überhaupt 
nur unter der Voraussetzung, daß diese Person ihr Grundstück 
jetzt veräußerthat, sondernunabhängig von der Person des Eigen
tümers für eine bei allen Grundstücken dersei ben Art 
gleich I an g e Z e i tl). Dieser Gedanke führt dann notwendig 
zur Realsteuer und damit zur direkten Wertzuwachssteuer. -
Übrigens gehe ich nicht so weit wie Bredt (S. 50-51}, der in 
schwer widerlegbarer Deduktion nachweist, daß die Wertzuwachs
steur gar keine indirekteSteuer sein könne: Die Form derUm
satzsteuer könne als eine auf den Rechtsverkehr gelegte St,euer 
nur mit dem besonderen Interesse an bestimmten öffentlichen Ein
richtungen, die einen sicheren Rechtsverkehr ermöglichten, gerecht
fertigt werden. Dieses Interesse aber bemesse sich nur nach dem 
Werte zur Zeit des Verkaufes und nicht nach dem Wertzuwachs. 
Sobaldman diesen Grundsatz aufgebe, wie in denheutigen Wertzu
wachssteuerordnungen, bleibe eigentlich nur der Name, nicht aber 
das ·wesen einer indirekten Steuer erhalten. 

Es wird nunmehr zunächst der Wertzuwachsbegriff zu er
örtern sein, wie er in den direkten Steuerordnungen, in den Ent
würfen zu ihnen und in der Literatur Ausdruck gefunden hat. 
Daraus wird sich ergeben, ob dieser Wertzuwachsbegriff einheit
licher und bestimmter definiert und für die Ermittlung des Grund
gedankens der Wertzuwachssteuer sowie für die Praxis besser 
verwertet werden kann als derjenige der indirekten Wertzu
wachsteuer. 

Einen Vorläufer der direkten Wertzuwachssteuer hat man 
in der Bauplatzsteuer nach § 27, Abs. 2 des Kommunalabgaben· 
gesetzes zu sehen. Die Werterhöhung, welche das Objekt dieser 

1 ) V gl. meme Gegonuberstellung un PrenBJs~hen Verwaltungsblatt, 
Jahrg. 31, S. 187. 



44 Der Gruudgedauke der Bo~teuerung nach dem Wortzmlltchs. 

Art von Wertzuwachssteuer war, war jedoch wesentlich be
schränkter als das der heutigen W ertzuwachssteuerordnungen, 
indem es nur in derjenigen Werterhöhung bestand, die durch die 
Festsetzung von Baufluchtlinien verursacht ist, also nur auf eine 
einzige Art "-on Tätigkeit der Gemeinden zurückging und überdies 
auf eine solche, die nur in ganz geringem Maße Kosten verur
sachte1). 

Sodann würde hierher gehören als einzige geltende direkte 
Steuerordnung die Verordnung betreffend den Landerwerb im 
deutschen Kiautschou-Gebiete vom 2. September 1898, deren 
§ 7 wie folgt lautet: "Bei Grundstücken, dieinnerhalb von25 Jahren 
den Eigentümer .... nicht gewechselt haben, behält sich das Gou
vernement die Auflage eines besonderen einmaligen Abgabe vor." 
Nach§ 6 der Verordnung beträgt diese Abgabe 331/3% derBoden
wertssteigerung, die durch eineKommissionim Wege der Schätzung 
zu ermitteln ist. 

Im übrigen sind direkte Wertzuwachssteuern noch nicht ein
geführt worden. Auch im Auslande nicht; doch sind in Norwegen 
und in Kopenhagen sehr beachtenswerte Entwürfe zu solchen 
Steuerordnungen veröffentlicht worden 2). 

In der Literatur ist die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit der 
direkten w· ertzuwachssteuer besonders von R. ober t M e y er, 
Adickes, Fr. J. Neumann, Pabst, Levi und Pohlmann be-

1 ) Em der Bauplatzsteuer verwandter Gedanke, der allerdmgs m 
euw, wie nur scheint, praktisch durchfuhrbarere Form gekleidet Ist, liegt 
der Steuerordnung zugrunde, welche kurzlieh anlaßlieh der Entfestigung 
in Komgsberg erlassen wurde. Es Wird nil.mhch dort angenommen, daß 
durch die Beseitigung des Festungsgurteis die im ersten und zweiten Rayon 
gelegenen Grundstücke etwa glewhmaßig im Worte steigen, und sie werden 
deshalb nut einer fur die beiden Rayons verschieden hohen Vorsteuer 
(Zuschlage von 8°/00 und 4°/00 des gemeinen Wertes) belegt. DerUnter
schied gegenuber der Bauplatzsteuer liegt einmal darm, daß hier die Stadt 
ftir den J<;rwerb der Enceinte 29 l\fillionen ausgegeben hat, wahrend die 
Fluchthmenpla.ne nichts kosten, und sodann darin, daß es fur die Ver
anlagung der Steuer nicht erforderlich wird, die in folge der Entfestigung 
emgetretene 'Verterhohung des einzelnen Grundstucks besonders zu er
mitteln, sondern diese wird - abgesehen ,·on der Staffelung nach den 
beiden Rayons - als fur alle Grundstucke relativ gleich angenommen. 
Übrigens Wird der Zuschlag nicht nach dem Betrage der Wertsteigerung, 
sondern nach dem gemeinen Werte bemessen. 

2) Vgl. bei Stier-Somlo, S. 49, und "Bodenreform", 1907, Nr. 20, 
und 1908, Nr. 14 und 16. 
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sprochen worden1). Pa bst fordert die direkte Steuerform nur 
für den bebauten Grundbesitz. l:lodann bin ich selbst in einem 
Aufsatze im Preuß. Ver"'altuugsblatt (Jahrgang XXX, S. 517 f'f.) 
für diese Steuerform eingetreten und habe auch den Entwurf einer 
direkten vVertzuwachssteuerordnung veröffentlicht ( daselbst, 
Jahrgang XXXI, S. 326 ff.; vgl. auch daselbst S. 187 f.). 

Da die übrigen erwähnten Schriftsteller den Wertzuwachs
begriff, wie sie ihn für die praktische Durchführung der direkten 
Steuerform denken, nur in mehr oder minder deutlichen Umrissen 
darstellen, und da diese Umrisse sich mit dem von mir in dem 
Entwurf einer Steuerordnung (vgl. unten S. 81 ff.) ausgebildeten 
Wertzuwachsbegriff im wesentlichen decken, so lege ich in den 
weiteren Teilen der Arbeit diesen Begriff zugrunde. 

Steuerpflichtiger Wertzuwachs soll diejemge Werterhöhung 
eines Grundstücks sein, die innerhalb eines für alle Grundstücke 
derselben Art gleich langen Zeitraumes stattgefunden hat, und die 
nicht als Gegenwert für eigene Kapitalverwendung, sondern als 
Folge der eigenen Arbeits- und Unternehmertätigkeit, als Folge 
der Aufwendungen der öffentlichen Verbände und als Folge des 
Vorhandenseins der gegenwärtigen Wirtschafts- und Rechts
ordnung (der Konjunktur) erscheint.- Die von diesem vVert
zuwachs zu erhebende Steuer wird- in Raten- als Zuschlag 
zur Grundsteuer auf eine bestimmte Periode verteilt. Für die 
nähere Ausgestaltung dieses Wertzuwachsbegriffs für die Praxis 
ist hier auf die (unten S. 85 ff.) noch folgende Besprechung des 
Entwurfes einer Steuerordnung zu verweisen. 

Daß der hier definierte Begriff ein rein realer ist, wird 
miherer Erläuterung nicht bedürfen; es ergibt sich insbesondere 
schon daraus, daß der Zeitraum, dessen Lange für die Berechnung 
der Werterhöhung maßgebend sein soll, von der Person des Be
sitzers völlig losgelöst und für alle Grundstücke gleich lang ist; 
ferner daraus, daß unter allen Umständen der Wert und nicht 

1 ) Robert Meyer, Prinz1p1en der gerechten Besteuerung, S. 3ü1 ff. 
Ad1ckes, S. 93 und besonders S 107, Neumann, Zur Gomemdesteuer-, 
reform in Deutschland, Tubmgen, 1895, S. 35 ff, Pabst, S. 366 ff, Len, 
Bodenreform, 1908, Reit 14 und Pohlmann, dasc1bst, Heft 16 Auf d10 
be1den letztgPnannten Autoren sm luer besonders auch doshalb hmgewiesen, 
\\e!l t('h an mehreren Stellen der Arbmt ihre Gedanken auch vertrete oder 
erweJtt>re - au,·!t !'mschrnnkB -, olmB <liP he1den Aufsatze 1mmer an?u
fuhr~n. 
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der von dem zufalligen Eigentümer zufallig erzielte Vreis maß
gebend ü;t. Der AusgangHpunkt für die Errechnung des Wertzu
wachses ist der Unterschied zwischen zwei für verschiedene Zeit
punkte ermittelten Werten. 

Bei diesem in seinen Grundzügen wohl klaren Begriff bedarf 
es an dieser Stelle nicht -wie oben bei dem Wertzuwachs der 
indirekten Steuerform - emer näheren Untersuchung darüber, 
in welcher vVeise und mlt Hilfe welcher "Abzüge" der steuer
pflichtige \Vertzuwachs aus der ganzen vVerterhohung heraus
gerechnet wird; sondern es genügt die Aufstellung der Forderung, 
daß diese Abzüge so gestaltet werden müssen, daß sich der oben 
definierte Begriff ergibt. -Im Gegensatz zu der indirekten Wert
zuwachssteuer, bei der diese Forderung deshalb nicht aufgestellt 
werden konnte, weil weder der Begriff des Steuerobjektes noch 
das Steuerprinzip, dem er dienen sollte, unzweideutig festzustellen 
war. 

Für die direkte vVertzuwachssteuer steht nicht nur der Wert
zuwachsbegriff, sondern auch der ihm zugrunde hegende Gedanke, 
das ihn beherrschende und rechtfertigende Steuerprinzip fest. 
Dieses Prinzip ist das gleiche, das wir für die indirekte Steuerform 
schließlich als das allein richtige anerkannt hatten, das Interessen
prinzip. Auch bei der direkten \Vertzuwachssteuer Ist eben der 
maßgebende und die Steuer eigentlich stutzende Gedanke der. 
daß ein großer Teil der Aufwendungen und Tatigkeiten der Ge
memden und des Staates dem Grundbesitz mehr als andere 
Klassen von Steuerpflichtigen zugute kommt und durch die Für
sorge fur den Grundbesitz veranlaßt ist. Dabei erhebe ich für 
d1e direkte 'Vertzuwachssteuer nicht den Anspruch, nur den 
.,um-erdienten" vVertzuwachs besteuern ZU wollen. Aber es 
fallt damit nichts als ein Schlagwort, eine F1ktion. ein rein theo
retischer Begriff fort, dessen praktische Gestaltung auch der in
direkten Wertzuwachssteuer bisher keineswegs gelungen ist und 
auch nie gelingen kann. Die Unmoglichkeit eine Wertsteigerung 
m mehrere Teile zu zerlegen nach ihren Ursachen (menschliche 
Arbrit, Kapital, gemeindliche und staatliche Tatigkmt und all
gemeine wirtschaftliehe Einwicklung) und dann das Verhaltt>n 
d1eser einzelnt>n Teile unter der Einwirkung der eigentlich ent
scheidenden vVert.faktoren der Seltenheit und der Drmghchkeit 
drs Rrdiirfni;;;s{';::; zu kontrollieren. st>i nur nochmals hetont ( ygl. 
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oben S. 31). Erganzcnd Rci auf die kurzen, aber klaren Ausfüh
rungen von Adolf Weber hingewiesen (vgl. S. 141 bis 143), ins
besondere auf folgenden Satz: "Der Teil, welcher bei jedem mensch
lichen WerkederGesamtheit gehört, ist unbestimmbar, und der 
Versuch, ihn zu messen, würde dem Problem gleich sein, "ent
scheiden zu wollen, welche Hälfte einer Schere beim Schneiden 
mehr zu tun habe, oder welcher von den Faktoren 5 und 6 am 
meisten zu der Summe 30 beitrage" (J. St. Jl.fill) .... Zwischen 
dem regelmäßigen unverdienten Wertzuwachse und dem außer
ordentlichen kann nur ein quantitativer, kein qualitativer Unter
schied bestehen." 

Demgegenüber könnte einelnkonsequenz daringesehen werden, 
daß der Gegenwert für Kapitalsaufwendungen aus der ganzen 
'Vertsteigerung ausgeschieden werden soll, trotzdem, wie wir 
bereits sahen, auch dies praktisch nicht möglich ist. Es ist jedoch 
nicht zu verkennen, daß die Berücksichtigung der Kapitalsauf
wendungen noch sehr vielleichter und gleichmaßiger durchführbar 
ist als die der Arbeitstätigkeit. Die Ausscheidung des Gegen
wertes für "Arbeit" ist bis vor kurzem nicht einmal versucht 
worden. Erst die Reichstagskommission hat sich an diese Aufgabe 
herangewagt und eine Losung im § 10, Ziff. 4 und§ 20 Absatz 3 
vorgeschlagen, die aber als eine solche nicht anerkannt werden 
kann. vVie sollen feste Prozentsätze des aufgewandten Kapitals 
den tausendfachen Abstufungen des Produktionsfaktors "Arbeit'' 
gerecht werden? 1 (Vgl. auch Weber, Referat, S. 33 und 48.) 

Ein innerer Unterschied zwischen dem Wertzuwachs der 
direkten und der indirekten Steuerform besteht also jedenfalls 
nicht darin, daß die erstere nicht den Anschein zu erwecken ver
sucht, sie treffe nur den unverdienten w·ertzuwachs, sondern daß 
bei ihr zugegeben wird, daß sie den durch "Arbeit" verdienten 
Wertzuwachs mit erfaßt. 

Freilich wird die indirekte vYertzuwachssteuer als eine Be
steuerung nur des "unverdienten" vVertzuwachses noch mit einem 
anderen Gedanken gerechtfertigt: In demjenigen Teile der '\Vert
erhohung, der nach Ausscheidung des durch Kapitalsver"-endung 
entstandenen Teiles noch übrig bleibt, sei zwar- vielleicht und 
vielfach- noch ein Verdienst durch Arbeit enthalten; aber dieser 
Teil brauche nicht erst besonders ausgeschaltet zu werden, indem 
d!PS dadurch gesclwht> daß dit> RtenN· ja nur t>inen grringt>n Prozent-
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satz fordere, so daß anzunehmen sei, der wirklich verdiente \Vert
zuwaclu; bleibe steuerfrei. Dabei wird aber völlig übersehen, dal3 
dann der wirklich un Yerdiente Wertzuwachs ohne jeden Grund 
ganz verschieden hoch besteuert wird, je nach der Größe des Teiles, 
den man sich als Arbeitsverdienst wegdenken darf. Mit einem 
derartigen Gedanken waredaher die 'Vertzuwachssteuer als gleich 
und gerecht wirkende Steuer völlig gerichtet.- Dieser Gedanken
gang würde - z. B. auf die Ertragssteuern übertragen - dazu 
führen, daß man sagt: die Ermittlung des Ertrages aus einer be
stimmten Ertragsquelle ist zu schwierig; er ist aber jedenfalls 
in dem Gesamteinkommen enthalten. Daherwahleich dieses 
als Bemessungsgrundlage, als Steuerobjekt, berücksichtige aber 
die Fiktion dadurch, daß ich den Steuersatz niedriger wähle. -
Auch rein terminologisch betrachtet ist dies eine Unmöglichkeit; 
denn Steuerobjekt kann immer nur dasjenige sein, worauf der 
Steuersatz mittels der Steuereinheit Anwendung findet, nicht aber 
ein nur eingebildeter Teil des Begriffes, der als Bemessungsgrund
lage tatsächlich fungiert, in den Steuerordnungen umschrieben 
ist und bei der Veranlagung ermittelt werden muß. 

Auf gewisse Analogien, die das Steuerobjekt der direkten 
Wertzuwachssteuer zum "Ertrage" zeigt, ist unten (vgl. S. 91 ff.) 
noch näher einzugehen. Andererseits ergeben sich grundsätzliche 
Verschiedenheiten von diesem Begriffe, insbesondere die prinzi
pielle Behandlung von Vermögenswertsteigerungen als Ertrag 
und die sich hieraus wieder ergebende Notwendigkeit, das auf
gewandte Anlagekapital einschließlich des für Verbesserungen 
aufgewandten aus der ganzen Vermögensvermehrung auszu
scheiden. 

Endlich bliebe auch für die direkte Wertzuwachssteuer noch 
die Frage offen, ob nicht an ihrer Stelle richtiger die Betterment
abgabe erhoben würde. Diese Frage ist aber aus denselben Gründen 
zu verneinen wie oben bei der indirekten Steuerform. 

Nachdem nunmehr für beide Steuerformen das Steuerobjekt 
1m allgemeinen und der mit seiner Hilfe verfolgte steuerliche 
Grundgedanke - bei der indirekten Steuer so gut es möglich war -
festgestellt worden ist, sind beide Steuern auf ihre praktische 
Brauchbarkeit nach den vier Arten von Steuerprinzipien nilher 
zu prüfen. 
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111. Die - imlirekte - Wertzuwachs
Umsatzsteuer. 

4!) 

Für eine vollständige Würdigung der indirekten Wertzuwachs
steuer würde eine Betrachtung ihrer geschichtlichen Entwicklung 
sehr wertvoll sein. Diese Betrachtung würde aber bei der großen 
Zahl der einzelnen Streitpunkte und bei dem Umfang der Literatur 
einen Raum einnehmen müssen, für den der Rahmen dieser 
Schrift nicht ausreichen würde. 

Wir beschränken uns daher auf eine Besprechung der wich
tigeren Vorschriften der typischen modernen Steuerordnungen 1). 

Die Steuerplicht schließt sich an den Ubergang von Grund
mgentum oder an den Abschluß des Veräußerungsvertrages über 
em 'Grundstück an. Der freiWllligen Veräußerung steht der Er
werb im Wege der Zwangsversteigerung meist gleich. Daneben 
hat aber die Notwendigkeit, Steuerumgehungen vorzubeugen, 
dazu geführt, die Steuerpftwht noch an zahlreiche andere Rechts
vorgange zu knüpfen. 

Nach dem - insoweit bisher unverändert gebliebenen -
Reichsgesetzentwurf (§ 2, Abs. 3) sind als die Steuerpflicht be
gründende Rechtsgeschafte auch anzusehen: 

l. die Übertragung der Rechte der Erwerber aus Veräuße
rungsgeschaJten, 

2. die Übertragung von Rechten aus Antragen zur Schließung 
eines Veräußerungsgeschäftes, die den Veräußerer binden, 
sowie aus Verträgen, durch die nur der Veräußerer zur 
Schließung eines Vera ußerungsgeschäftes verpflichtet w1rd, 

:~. nachträgliche Erklärungen des aus einem Veräußerungs
geschäfte berechtigten Erwerbers, die Rechte für einen 
Dritten erworben oder die Pfhchten für emen Dritten 
übernommen zu haben, 

4. die Abtretung der Rechte aus dem Meistgebot und dw 
Erklärung des Mmstbietenden, daß er fiir einen anderen 
geboten habe, 

1) D1e rechthche Zulassigkeit dwser Steuer ISt mcht zweifelhaft. 
In Preußen insbesondere ISt die Gultigkeit solcher Gemeindesteuerord
nungen auch vom Oberverwaltungsgericht m Inehreren Entscheidungen 
anerkannt worden Dabe1 ISt auch ausgesprochen, daß derarti~e Init dem 
Augenblick der Yeranßerung zur Stenerpflic ht fuhrende Steuern als indirekte 
anrnsehon sind. 

We1s•en boru. 4 
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5. Rechtsgeschäfte, durch die jemand crmi10htigt wird, ein 
Grundstück oder eine Berechtigung ganz oder teilweise 
auf eigene Rechnung zu veräußern. 

Nach § 3 daselbst steht dem Übergange des Eigentums an 
Grundstücken gleich der Übergang von Rechten an dem Vermögen 
einer G. m. b. H., einer Kommanditgesellschaft, einer Gewerk
schaft, eingetragenen Genossenschaft, eines eingetragenen Vereins 
oder einer offenen Handelsgesellschaft, wenn zum Gegenstande 
des Unternehmens einer dieser Gemeinschaften die Verwertung 
von Grundstücken gehurt, und soweit deren Vermögen aus diesen 
Gegenständen besteht. 

Die Vorschriften des § 2 sind teilweise Fortbildungen ent
sprechender Vorschriften der Gemeindeumsatzsteuern, des 
preußischen Stempelgesetzes und auch des Reichsstempelgesetzes. 

Die eine Steuerpflicht begründenden Rechtsvorgange sind 
aber nicht so zahlreich wie in diesen anderen Gesetzen. Die 
Begründung zum Reichsgesetzentwurf sagt hierzu folgendes: 
Zweifelhaft kann sein, ob die Entstehung der Steuerpflicht an 
den dinglichen Rechtsvorgang der Übereignung oder an das 
obligatorische Veräußerungsgeschäft zu knüpfen ist, oder ob und 
wie weit etwa die letzteren neben dem Eigentumsübergang als 
die Steuerpflicht begründende Vorgänge in Betracht zu ziehen 
sind. Der Übergang des Eigentums tritt - insbesondere beim 
gesetzlichen Regelfalle des freiwilligen Güterumsatzes durch die 
Auflassung und Eintragung - mehr als die obligatorischen 
Veräußerungsverträge in die äußere Erscheinung und eignet sich 
daher für die steuerliche Erfassung im besonderen Maße. Zudem 
wird regelmäßig der Kaufpreis erst beim Übergange des Eigen
tums, entrichtet und damit der Veräußerer in die Lage versetzt, 
aus dem Kaufpreis die Zuwachssteuer zu entrichten. Die Be
schränkung der Steuerpflicht auf den Eigentumsübergang birgt 
indessen ..... unverkennbar die Gefahr, daß der spekulative 
Grundstücksverkehr mehr noch als bisher sich damit begnügen 
wird, Im Wege des obligatorischen Veräußerungsgeschäftes die 
Grundstücke von Hand zu Hand zu übertragen und die förm
liche Übertragung des Eigentums erst dann vorzunehmen, 'venn 
dies zur Wahrnehmung des grundbuchliehen Eigentumsrechts 
unerl:ißlich ist. Das würde der in dem öffentlichen Glauben 
des Grundbuchs angestrebten Rechtssicherheit abträglich sein 
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und die Entrichtung der Steuer nicht selten weiter hinausschieben, 
als im Interesse der Steuerveranlagung und -erhebung gelegen 
ist. Andererseits würde das Veranlagungsverfahren über das 
zulässige Maß an Umfang zunehmen, wenn zum Gegenstande 
der Besteuerung in gleicher Weise wie bei der Abgabe aus Tarif
nummer 11 des Reichsstempelgesetzes jeder obligatorische Ver
äußerungsvorgang genommen wird. Ein solcher ist deshalb dem 
Übergange des Eigentums nur insoweit gleichgestellt, als ihm 
nicht innerhalb eines Jahres nach seiner Vornahme die förmliche 
Eigentumsübertragung folgt, wobei, falls inzwischen mehrere 
derartige Geschäfte vorgenommen worden sind, für die Frist
bemessung das erste, für die Abgabefestsetzung das letzte Geschäft 
maßgebend sein soll (Begr. S. 22, vgl. ferner S. 33 und 34). 

Wenn hier also aus Gründen der Vereinfachung der Veran
lagung von der Statuierung der Steüerpfiicht für obligatorische 
Veräußerungsgeschäfte abgesehen ist, so könnte dies zunächst 
nicht unbedenklich erscheinen. Man wird jedoch annehmen 
dürfen, daß früher oder spater auf solche steuerfreien Rechts
geschäfte auch wieder steuerpflichtige, insbesondere Auflassungen 
folgen werden, und die Steuerleistungwird alsdann, da die Zwischen
geschäfte vielfach zu einer weiteren Verteuerung des Grundstücks 
führen, zwar hinausgeschoben, aber auch erhoht werden. Ganz 
unbedenklich ist es, wenn die Frist für diese Hinausschiebung 
auf höchstens ein Jahr beschrankt wird. Neuerdings haben 
mehrere Gemeinden - sogar ohne eine solche Frist - die obli
gatorischen Rechtsgeschafte freigelassen, offenbar aus der eben 
angedeuteten Erwagung heraus. Dies ist auch um so unbedenk
licher, je vollstaudiger diese obligatorischen Rechtsgeschäfte von 
der Umsatzsteuer erfaßt werden. 

Dagegen ist auch in den neueren Gemeindesteuerordnungen 
denjenigen Umgehungen vorgebeugt worden, die- in, wie man 
annehmen darf, großem Umfange - dadurch erreicht wurden, 
daß Grundstuckseigentum in der Form der Veräußerung von 
Gesellschaftsvermogen, msbesondere in der Form von Geschäfts
anteilen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und offenen 
Handelsgesellschaften übertragen wurde 1). Da durch derartige 

1 ) Z. B Charlottenburger Stent>rordnung § 2: Als l'm»atze gellt>n 
an<'h Veranderungen 1m Personenstande oder m der Betmhgnng am Yer
mogdn von G. m b H, Kommanchtgeqell;('haften uq\1 , Wt,leho Grun<l
etgentum Le~ttzon. 

4* 
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Machenschaften der Übergang vom Grundeigentum in andere 
Hände wenn auch nicht rechtlich, so doch tatsachlich möglich 
Ist, ohne daß ein Bedürfnis zu grundbuchlicher Umschreibung 
entsteht, so war hier ein Abwarten wie bei den sogenannten 
Zwischengeschäften nicht möglich. 

Es erscheint aber fraglich, ob durch die bisher formulierten 
Vorschriften dieser Art dw Umgehungen völlig verhindert sind 
und ferner, ob für den :Fall, daß es nach dem gegenwärtigen 
Stande der Umgehungstechnik geschehen sein sollte, auch gehofft 
werden kann, daß auch fernerhm keine neuen wirksamen Um
gehungsmethoden zu finden sem werden. Leider ist nicht einmal 
das erstere der Fall, geschweige denn das letztere. 

Eine Umgehung ist auch nach der Fassung des Reichsgesetz
entwurfes und nach den modernsten Gemeindesteuerordnungen 
möghch. Worin sie besteht, habe ich bereits im Jahrgang XXX 
des Preuß. Verwaltungsblattes, S. 520 gezeigt: A. will von B. 
ein Grundstück kaufen, um es weiter zu verkaufen. Er gründet 
mit seiner Frau oder einem Kinde eine G. m. b. H. X., an die 
das Grundstück zu einem eine Wertzuwachssteuer noch nicht 
begründenden Preise aufgelassen wird. Vorher hat A. die Ge
schäftsanteile seines Mitbegründers sämtlich erworben. Er ist 
nun tatsächlich Eigentümer, rechtlich ist es die G. m. b. H. X. 
Nunmehr gründet A. - wiederum mit seiner :Frau oder einem 
Kinde oder auch sonstmit einem Strohmann -eine G. m. b. H. Y. 
mit ganz geringem GesellschaftskapitaL Diese G. m. b. H. Y. 
erwirbt für einen eine Wertzuwachssteuer noch nicht begründenden 
Preis die sämtlichen Geschaftsanteile der G. m. b. H. X. Nun 
ist tatsachlich die G. m. b. H. Y. und damit ihr Inhaber A., 
rechtlich aber immer noch dw G. m. b. H. X. Eigentümerin 
des Grundstücks. Zur Bewirkung des Weiterverkaufs des Grund
stücks an 0. veräußert A. nun die sämtlichen Geschäftsanteile 
der G. m. b. H. Y. Da diese nur Geschäftsanteile besitzt, 
aber keine Grundstücke (vgl. CharlottenburgerSteuerordnung), 
bzw. "nichtsatzungsgemaß oder tatsächlich den Erwerb oder die 
Veräußerung oder die Verwertung von Grundstücken bezweckt" 
(Berliner Steuerordnung), bzw. "zum Gegenstande ihres Unter
nehmens nicht die Verwertung von Grundstücken hat" (Reichs
gesetzentwurf), so fällt die Verimderung in ihrem Personen
stande oder in der Beteiligung an ihrem Vermagen nicht unter 
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dtc erwähnten Vorschriften. Die G. m. b. H. X. andererseits 
besitzt zwar Grundeigentum, aber in ihrem Personenstande 
oder in der Beteiligung an ihrem Vermögen ist keine Ver
änderung eingetreten, denn ihr einziger Gesellschafter, der 
einzige nach wie vor an ihrem Vermagen unverändert 
Beteiligte ist die G. m. b. H. Y. Es kann daher nunmehr eine 
unbeschränkte Zahl weiterer Veräußerungen in der
selben Weise d. h. durch Veräußerung aller Geschäftsanteile der 
G. m. b. H. Y. vor sich gehen, ohne daß Wertzuwachssteuer, 
ja sogar ohne daß Umsatzsteuer zu zahlen ist. 

Gegen die praktische Gangbarkeit dieses Umgehungsweges 
könnte angeführt werden, daß beim Übergang des Grundstückes 
auf die G. m. b. H. X. - wenigstens wenn der Wert bei der 
Einbringung oder betm Erwerb maßgebend ist- Wertzuwachs
steuer und auch Umsatzsteuer zu zahlen ist und dann noch ein 
zweites Mal Umsatzsteuer beim Erwerb durch die G. m. b. H. 
Y. - nämlich weil eine Veränderung im Personenstande der 
G. m. b. H. X. vorhegt. Die Mehrkosten bestehen also in der 
zweiten Umsatzsteuer. Diese wird A. aber schon dadurch teil
weise wieder einbringen, daß er an C. verkaufen kann, ohne daß 
dteser jetzt Umsatz- und Wertzuwachssteuer zu zahlen hat. 
Ja, er verkauft sogar mit der Wirkung, daß auch für künftige 
Rechtsnachfolger diese Abgaben fortfallen. Dieser Vorteil wird 
ebenfalls schon jetzt mit eskomptiert werden. Auch hängt die 
Rentabilität dteser Umgehung mit davon ab. welche weitere 
Wertsteigerung zu erwarten ist. Die erste Wertzuwachssteuer 
ist ja - wenigstens wenn der \Vert entscheidet (Charlotten
burger Steuerordnung) - nicht erspart; aber jede fernere. Diese 
Art der Umgehung wird daher lohnend- und auch wohl schon 
üblich - sein be1 Terraingesellschaften; diC ihren Betrieb be
ginnen oder neues Gelände hmzukaufen. Gleich beim Erwerb 
werden für die künftigen einzelnen Baustellen, die möglichst 
klein bemessen werden, dam1t eventuell Zusammenlegungen er
folgen konnen, zahlreiche verschiedene Gesellschaften m. b. H. 
gebtldet. Dann erfolgt dte , Aufschließung" und dte Reklame, 
d. h. die V eroffentlichung derjenigen - angebhchen - Momente. 
welche jene Gegend als besonders zukunftsreich erscheinen lassen 
solleiL Daran schließt sich dte Bebauung emzelner Grundstücke 
zur Ermutigung us\1 und endlich \\·art<'t dir Grsellschaft noch 
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etwa 3-10 Jahre - im glücklichen Bewußtsein der steigenden 
und durch keine Wertzuwachssteuer zu beknappsenden Werte-, 
und dann erfolgt die Veräußerung der Geschäftsanteile der ein
zeinen G. m. b. H. an die neuen Besitzer, d. h. an weitere Zwischen
händler und Bauunternehmer. 

Daß auch die neuesten Steuerordnungen und der Reichs
gesetzentwurf dieser Umgehung nicht vorgebeugt haben, weiß 
ich nur damit zu erklären, daß ein praktisch gangbarer Weg wohl 
nicht zu finden war. Wenigstens kann der Weg, den die Reichs
tagskommission in der zweiten Lesung - im § 3 1) - vorge
schlagen hat, als praktisch gangbar nicht betrachtet werden. 
In der jetzigen Fassung beugt jener § 3 dieser Umgehung über
haupt nicht vor, weil der letzte Satzteil auch wieder voraussetzt, 
daß das Vermögen der Gesellschaften aus Grundstücken besteht. 
Angenommen aber, der unentbehrliche Inhalt dieses Satzteiles 
würde in den Satzteil "wenn zum Gegenstand des Unternehmens 
einer dieser Gemeinschaften die Verwertung von Grundstücken 
oder Berechtigungen gehört" hineingebracht, so daß als einzige 
Voraussetzung übrig bliebe die Gründung der Gesellschaft, um 
die Zuwachssteuer zu ersparen, so wäre meines Erachtens damit 
nicht viel gewonnen. Denn welche Veranlagungsbehörde will 
dies feststellen? Die Schwierigkeiten bei Erfassung der Speku
lationsgewinne im Sinne des Einkommensteuergesetzes würden 
nichts hiergegen sein. Denn dieser Zweck der Steuerumgehung 
wird doch weder ausdrücklich ins Statut geschrieben noch bei 
der Veranlagung zugegeben, sondern im Gegenteil durch alle 
möglichen Scheinzwecke und Scheintätigkeiten bemäntelt. Dies 
geschieht schon jetzt vielfach, und darin liegt auch der Grund 
dafür, daß schwer ein Urteil darüber zu gewinnen ist, welche 
Steuerausfälle den Gemeinden bereits durch die Umgehungen 
entstanden sind. Freilich habe ich es in einer früheren Tätigkeit 
in einer Großstadt auch einmal erlebt, daß eine große Terrain
gesellschaft ganz offen und harmlos dazu überging - wenn ich 
nicht irre 30--40 - Gesellschaften m. b. H. zu gründen, die 

1 ) § 3: Dem Übergange des Eigentums .... steht gleich der Über
gang von Rechten an dem Vormeigen einer G. m. b H. usw ..... , wenn 
entweder zum Gegenstande des Unternehmens einer d10sor Gernemsehaften 
die Vorwertung von Grundstucken gehort., oder wenn die GerneinsC"haft, 
nm d10 Zn \I achssteuor zn sparen, geschaffen iqt, Rowmt daq Vermogon der 
GememsC"haft aus Grundsttieken ... besteht .. 
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einfach hießen "Parzelle 128, Grundstücks·G. m. b. H/', "Parzelle 
129, Grundstücks·G. m. b. H." usw. oder ganz ähnliche Namen, 
die jedenfalls nicht im geringsten den Versuch machten, zu ver
decken, daß hier gewisse Gründe die Entstehung dieser Gesell
schaften veranlaßt hatten. Es befand sich bald etwa Ya des 
ganzen Geländes der Terraingesellschaft im Besitz solcher G. m. 
b. H. 

Künftig würde natürlich eine Bemäntelung erfolgen. Es 
hieße aber zu harmlos oder zu gering von der Geschicklichkeit 
unserer großen und kleinen Grundstückspekulanten denken, wenn 
man annehmen wollte, diese Bemäntelung würde nicht geschickt 
genug gemacht werden, um der Steuerbehörde den Nachweis 
der UmgehungsabsiCht unmöglich zu machen. - Und es sind 
natürlich gerade die relativ größten Gewinne, für welche diese 
Umgehungen ersonnen und angewandt werden 1). 

\Venn aber schon bei Erlaß des Gesetzes nicht alle Lücken 
dieser Art verstopft werden können, so ist es nur zu erklärlich 
und richtig, wenn Stru tz (S. 72) beinahedrastischausführt: "Das 
lehrt die Entwicklung unserer Gemeinde- und Kreiswertzuwachs
steuern, die einen fortgesetzten Kampf gegen immer neue Um
gehungsmanöver, ein fortwährendes Wettrennen zwischen Interiu
essenten und Steuergesetzgeber zeigen, bei dem der letztere 
natürlich immer mindestens eine Nasenlänge zurück ist". Auf 
diese natürliche Folge einer hohen Steuer, d1e als reelle Ver
mögenssteuer empfunden wird, hatte auch ich schon hingewiesen 
(vgl. Preuß. Verw.-Bl., Jahrg. XXX, S. 520). 

Über das Mittel, das der §55 des Reichsgesetzenwurfes 2) 

zur Verhinderung der Umgehungen vorschlagt, urteilen Strutz 
und Weber (Referat) gleich absprechend. Strutz erblickt in 
ihm das Zugeständnis der Reichsregierung, daß es zurzeit un
möglich sei, ein einwandfreies Reichszuwachsgesetz zu schaffen 
und er nennt das mit Recht die Bankerotterklarung der Reichs
zuwachssteuer ( vgl. S t r u t z, S. 7 4-77). Die Reichstagskommission 

1 ) Auch das starke Anwaehsen der Zahl der G m b H muß stutz1g 
machen. Im Baugewerbe, Boden- und Immob!hengoschaft gab es Ende 
190.')· 4.il, Endo l90i: 89() G. m. b. H. 

1 ) X ach § :;,; darf der Bundesrat Ro('ht~Yorgange ftir steuerpflichtig 
nrklarfln, die o~ emem nndrm'n ermogli('hnn, ulwr mn Grunthtnek \\10 dnr 
E1gont.umer zu yorfugen. 
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sieht in jener Bestimmung nur eine authentische Interpretation. 
Weber (Referat S. 65) kennzeichnet diese unglaubliche Ver
kennung des Begriffes der authentischen Interpretation mit ver
dienter Schärfe. 

Der Wunsch, allen denkbaren Umgehungen vorzubeugen, 
hat auch bereits zu Fassungen geführt, die unverständlich sind. 
Dahin gehört die Vorschrift: "Für den Inhalt und Umfang der 
Steuerpflicht kommen alle Rechtsgeschäfte in Betracht, deren 
mittelbarer oder unmittelbarer Gegenstand der Erwerb von 
Grundstücken ist.'' 

Inwiefern sich Inhalt und Umfang der Steuerpflicht unter
scheiden, und inwiefern die gewählte Fassung überhaupt etwas 
underes besagt als: "Der Steuer unterliegen alle Rechtsgeschäfte 
usw. ", ist nicht ersichtlich. Ebensowenig, in welchen Fällen der 
Erwerb eines Grundstücks als mittelbarer Gegenstand eines 
Rechtsgeschäftes erscheint. Ist ein Grundstückserwerb mittelbar 
Gegenstand eines Rechtsgeschäftes, wenn dieses, ohne rechtlich 
das Eigentum zu übertragen, einem anderen etwa die wirtschaft
liche Verfügungsgewalt verschafft? Und wenn dies die Absicht 
ist, was genügt zur Erfüllung des Begriffes der wirtschaftlichen 
Verfügungsgewalt? Kann sie etwa auch dadurch erworben werden, 
daß man Rechte oder Berechtigungen erwirbt, die eine Ver
fügung nur mit Zustimmung anderer, etwa der Mitgesellschafter, 
ermöglichen, und durch wieviel Rechte hindurch darf der 'Veg 
von dem unmittelbaren Gegenstand zu dem mittelbaren, d. h. 
zu demjenigen führen, über den die wirtschaftliche Verfügungs
gewalt, ohne daß eine Änderung im Eigentum an dem Grundstück 
vorliegt, in andere Hände gelangt. Wenn dies oder ähnliches 
wirklich die Absicht der erwähnten Bestimmung sein sollte, und 
wenn diese damit bewußterweise für die Entstehung der Steuer
pflicht über Rechtsgeschäfte hinaus auf wirtschaftliche Inter
essenbeziehungen übergreift, dann hätte dies jedenfalls auch klar 
zum Ausdruck gebracht werden sollen. Welche Probleme aber 
auf einem bisher kaum berührten Gebiete für Praxis und Recht
sprechung entstehen müssen, wenn die mittelbaren Möglichkeiten 
der Einwirkung auf wirtschaftliche Verhältnisse daraufhin be
urteilt werden sollen, ob sie eine Verfügungsgewalt über ein 
Grundstück oder einen Grundstücksanteil darstellen, ist kaum 
auRzudenken. Um nur einrn häufigen Fall zu erwähnen: Unter 
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welchen Voraussetzungen kann beim Erwerb von Geschäfts
anteilen einer G. m. b. H. der Erwerb einer wirtschaftlichen 
Verfügungsgewalt angenommen werden, wenn die Befugnis zur 
Weiterveräußerung von Geschäftsanteilen an die Genehmigung 
der Gesellschafterversammlung geknüpft ist? Vor allem aber, 
welche Belästigungen des Rechtsverkehrslebens würden sich hier
aus ergeben? Angenommen z.B., es beständen drei Gesellschaften 
m. b. H. mit etwa denselben Personen, deren eine die Roh
produktion, deren andere die Verarbeitung und deren dritte den 
Absatz bewirkt, Verhältnisse, wie sie nicht selten vorkommen 
und wie sie - im Hinblick z. B. auf die verschieden gestalteten 
Kartellierungsbedürfnisse der drei Produktionsstufen - durch
aus gerechtfertigt sind. Bei der Verbindung dieser drei G. m. b. H. 
untereinander ist es natürlich, daß die eine Geschäftsanteile der 
anderen, sei es vorübergehend, sei es dauernd, besitzt. 'Vann 
und wieweit verschiebt sich durch den Wechsel im Besitz der 
Geschäftsanteile die wirtschaftliche Verfügungsgewalt über die 
der einen G. m. b. H. gehörigen Grundstücke? Unter welchen 
Voraussetzungen ist hier der Erwerb eines Grundstücks mittel
barer Gegenstand desjenigen Geschäftes, durch das der Geschilfts
anteil veräußert wird 1 Noch verschwommenere Perspektiven 
eröffnen sich aber unter der Annahme, daß alle drei Gesellschaften 
- wir nennen sie A. B. C. - Grundstücke besitzen. Wenn die 
G. m. b. H. A. Geschäftsanteile von B. erwirbt, so kann sie damit 
vielleicht "mittelbar" Anteile an Grundstücken der G. m. b. H. 
B. erwerben; soweit nun aber gleichzeitig B. Geschäftsanteile 
von A. besaß, hat durch -jenen Erwerb doch nicht A. sondern B. 
erworben. B. gehören aber die Grundstücke schon. Erwirbt B. 
nun die wirtschaftliche Verfügungsgewalt über seine Grundstücke 
durch die Veräußerung seiner Geschäftsanteile? Oder etwa A? 
Und dann denke man sich dazu die Ermittelung aller dieser 
Vorfälle, das Veranlagungsgeschäft und die Veranlagungsbehörde. 
Tiefstes Mitgefühl wird der letzteren sicher sein dürfen. 

Während nun hier gegen den Willen des Gesetzgebers in 
nelen Fällen Grundstücke von der Steuer freibleiben, sehen alle 
Steuerordnungen noch verschiedene Arten von Fällen vor, in 
denen der Wertzuwachs absichtlich - teils nur vorläufig, teils 
endgültig - freigelassen wird. Fur die kommunalen Steuer
ordnungen sind die wichtigsten dieser Befrenmgen reichsrt>chtlich 
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(z. B. Erbschaftssteuergesetz) notwendig oder aber von der 
Aufsichtsbehörde gefordert. 

Auch hier kann auf die Vorschriften des Reichsgesetzent
wurfes als auf die modernsten hingewiesen werden. Sie finden 
sich im § 4. Danach wird eine Zuwachssteuer in etwa folgenden 
Fallen nicht erhoben. 

1. Beim Erwerb von Todes wegen oder auf Grund einer 
Schenkung, sofern nicht anzunehmen ist, daß die Form 
der Schenkung lediglich gewählt ist, um die Zuwachs
steuer zu ersparen. 

2. Bei der Begründung und Fortsetzung der ehelichen Güter
gemeinschaft. 

3. Beim Erwerb auf Grund von Verträgen zwischen Mit
erben oder Teilnehmern an einer Gütergemeinschaft. 

4. Beim Erwerbe der Abkommlinge von den Eltern, Groß
eltern und entfernteren Voreltern, sowie beim Erwerbe 
der an Kindes Statt angenommenen Personen. 

5. Beim Einbringen in eine ausschließlich aus dem Ver
äußerer und dessen Abkömmlingen oder aus diesen allein 
bestehende Gemeinschaft der im § 3 bezeichneten 
Art. 

Die Steuerpflicht tritt ein, soweit nachträglich ein 
Gesellschafter aufgenommen wird, der nicht zu den Ab
kommlingen des Veräußerers gehört. 

ß. Beim Einbringen von Nachlaßgegenständen in eine Erben
gemeinschaft. 

7. Beim Austausch von Grundstücken zum Zwecke der soge
nannten Flurbereinigung oder der besseren Gestaltung von 
Bauflächen. 

Daneben ist aber für die kommunalen Steuerordnungen noch 
w erwähnen die Freilassung der Enteignungsfälle. Die Char
lottenburger Steuerordnung bestimmt darüber im § 3: Als Um
Ratze gelten nicht Eigentumsveränderungen, denen sich die Be
teiligten aus Gründen des offentliehen Wohles zu unterwerfen 
gesetzlich verpflichtet sind, und zwar ohne Unterschied, ob sie 
durch Enteignungsbeschluß oder durch freiwilliges Veräußerungs
grsrhitft hewirkt werden. 

Ähnlich lau tcn diP rnt~preclwnden ßpst.immungrn andrrPr 
fltrurrordnungcn. 
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Neben diese Befreiungen mehr objektiver Natur, Befreiungen 
um der Natur des steuerpflichtigen Rechtsvorganges willen, 
treten dann noch persönliche Steuerbefreiungen (Reichsgesetz
entwurf § 22, Charlottenburger Steuerordnung § 11, Berliner 
Steuerordnung § 7). 

Von den persönlichen Befreiungen beruht die der Ziff. 2-3 
des § 22 des Reichsgesetzentwurfes (Steuerfreiheit des Reiches, 
des Staates und der Gemeinden) auf richtigen sachlichen Er
wägungen; denn es ist anerkannten Rechtes, daß öffentliche Ver
bände sich nicht selbst besteuern können. Wenn nun an einer 
Steuer drei Gläubiger beteiligt werden, wie es bei der Reichs
zuwachssteuer der Fall sein soll, so müssen auch die Grundstücke 
dieser drei Arten von öffentlichen Verbänden freigelassen werden 1). 

Hinsichtlich der sachlichen Befreiungen ist allgemein zu 
sagen, daß es dem Grundgedanken der Wertzuwachssteuer, ein 
Entgelt fü~ die Vorteile des Grundbesitzes aus den Aufwendungen 
der öffentlichen Verbände zu fordern, natürlich nicht entsprechen 
kann, wenn zahlreiche Grundstücke von diesen Leistungen ent
bunden werden, obgleich sie die Vorteile auch genießen. Meist 
tritt ja nun nicht eine endgültige Steuerfreiheit des während einer 
Besitzzeit etwa bis zum Todesfall entstandenen Wertzuwachses 
ein, sondern nur ein Hinausschieben seiner Besteuerung, so beim 
Erbfall mit nachfolgender Veräußerung. Dadurch ergibt sich 
aber gleichzeitig, da die meisten Steuerordnungen einen mit der 
Länge der Besitzdauer degressiven Steuertarif haben, eine Er
mäßigung der Steuer, die vielfach sehr erheblich sein muß. Wenn 
man bedenkt, daß zahlreiche Grundstücke, sowohl städtische -
wenigstens in kleineren und mittleren Städten -, besonders aber 
ländliche sich Jahrhunderte lang vererben, so führen diese Vor
schriften tatsächlich vielfach zu dauernden Befreiungen. 

Nach § 11 Abs. 3 des Reichsgesetzentwurfes tritt eine voll
ständige - und ebenso vollständig unbegründete - Steuerfreiheit 
ein für den mehr als 40 Jahre hinter der Veräußerung zurück
hegenden Wertzuwachs solcher Grundstücke, die bis dahin immer 
durch steuerfreie Rechtsvorgänge in andere Hände gelangt sind. 
Die Begründung sagt dazu: .,In Fällen, in denen das veräußerte 

1) ilfan kann auch -- 1mt. oimgom Vorbehalt \\Og!'n dor primaron 
Berechtigung omeB sozmlpohhschen Steuerzwockf'~ - den .\u~fuhrungen 
Webers, Referat S. 52-;;3, zushmmon. 
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Grundstück mehrfach hintereinander infolge eines steuerfreien 
Rechtsvorganges den Eigentümer gewechselt hat, würde die un
eingeschränkte Durchführung des vorerwähnten Grundsatzes viel
fach den letzten Besitzer über Gebühr belasten und insbesondere, 
soweit die Zeit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes maßgebend 
ist, die Festsetzung des Preises für eine Zeit notwendig machen, 
für die irgendwelche Unterlagen über Preis oder Wert der Grund
stücke nicht mehr vorhanden sind." Demgegenüber ist darauf 
hinzuweisen, daß die Belastung des letzten Besitzers schon wegen 
der erwähnten Art der Degression nicht übermäßig hoch sein 
würde, und soweit es doch der Fall sein sollte, kann daraus 
höchstens die nach der Natur der Steuer durchaus berechtigte 
Forderung abgeleitet werden, den Wertzuwachs eben schon bei 
dem früheren Eigentumserwerb durch Erbfall zu erfassen. Eine 
Erbschaftssteuer - die doch nicht einmal der Form nach vor
liegt - würde darin inhaltlich natürlich ebensowenig liegen wie 
in dem Gedanken der Wertzuwachssteuer überhaupt. Dem 
hiergegen sonst noch möglichen Einwand, mit dem auch die 
sonstigen sachlichen Steuerbefreiungen begründet werden, daß 
nämlich der "\Vertzuwachs beim Erbanfall doch nicht als greif
barer Gewinn in barer Zahlung in die Erscheinung trete, kann 
nur eine sehr beschränkte Bedeutung eingeräumt werden, und 
zwar deshalb, weil ein barer Gewinn auch bei den entgeltlichen 
Veräußerungen sehr oft nicht in die Erscheinung tritt, obwohl 
eine erhebliche Wertzuwachssteuer zu zahlen ist. Es ist dies 
unten S. 86 ff. noch näher zu erläutern. 

Eine wesentliche Verscharfung der im§ ll, Abs. 3 des Reichs
gesetzentwurfes liegenden Unbilligkeit würde die Verwirklichung 
des Antrages Westarp bedeuten, nach dem bei der Veräußerung 
eines ererbten oder sonst durch steuerfreien Rechtsvorgang 
erworbenen Grundstückes der Wertzuwachs nur für die Zeit 
z"Jschen diesem steuerfreien Erwerb und dem Verkauf zu be
rechnen ist. Ob man vor einer Wiederaufnahme dieses in der 
zwmten Lesung schließlich glücklich abgelehnten Antrages sicher 
sein darf. ist noch zweifelhaft (vgl. dazu Weber, Referat S. 42 
bis 43). Es mag deshalb auch noch darauf hingewiesen werden, 
daß durch die Verwirklichung dieses Antrages m Verbindung 
nut den 1m § 4 des Reichsgesetzentwurfes enthaltenen Steuer
befrriungm sich die ~Iöglichkei t einer ganz einfachen 
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Steucru mgeltun gergeben würde, und zwar in folgender Weise: 
A. hat ein Grundstück, bei dessen Verkauf er eine hohe Wert
zuwachssteuer würde zahlen müssen. Dann veraußert er dieses 
Grundstück an ein Kind, vielleicht sogar an ein an Kindes Statt 
angenommenes, zu einein dem jetzigen hohen Werte entsprechen
den Preise. Diese Veräußerung ist nach § 4, Ziff. 3 wertzuwachs
steuerfrei. Gleich. darauf veräußert das Kind das Grundstück 
weiter - und die Wertzuwachssteuer ist erspart. 

Gerechtfertigt erscheint mir von allen Befreiungen nur die
jenige des § 4, Ziff. 2 und 3, soweit die eheliche oder fortgesetzte 
Gütergemeinschaft in Betracht kommt. Dagegen ist meines 
Erachtens die Befreiung der Ziff. 4 kaum gerechtfertigter als 
diejenige im Falle der Enteignung, welch letztere der Reichs
gesetzentwurf im Gegensatz zur Auffassung der preußischen Auf
sichtsbehörde der Steuerpflicht unterworfen hat (vgl. Weber, 
Referat, S. 35, Ziff. 2). Diese Fälle unterscheiden sich - auch 
,vom Grundgedanken der Steuer aus betrachtet - kaum von 
dem der Zwangsversteigerung. 

Hinsichtlich des Steuerobjektes kann im wesentlichen auf 
das Obengesagte Bezug genommen werden. Insbesondere ist 
dort festgestellt, daß dem die Wertzuwachssteuer beherrschenden 
Interessenprinzip am besten ein mbglichst real ausgebildetes 
Steuerobjekt entspricht, und daß daher die Frage nach der Hohe 
des - subjektiv - erzielten Gewinnes zurückzutreten habe. 
Aus diesem Grunde muß an die Stelle der Preisdifferenz die 
Wertdifferenz treten, müssen An- und Verkauf weniger als ein 
einheitliches Geschäft, sondern als Anfang und Ende eines Zeit
raumes betrachtet werden, für den der Wertzuwachs - real -
zu berechnen ist. 

Die gesetzliche Vermutung, der Wert sei gleich dem Preise, 
kann kleine praktische Vorteile im Sinne einer Erleichterung 
des Veranlagungsgeschaftes haben. Gleichwohl sollte man im 
Interesse einer gleichmäßigeren und gerechteren Veranlagung 
(vgl. oben S. 27) darauf verzichten. Die Vereinfachung ist 
überdies für diejenigen Steuerordnungen - und das sind dw 
meisten -, die den gemeinen Wert dann maßgebend sein lassen, 
wenn er höher ist als der Preis, nur eine scheinbare. Denn dann 
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muß, sofern die Veranlagung sorgfältig sein soll, doch iu j edc m 
l!'alle geprüft werden, wie hoch der gemeine Wert ist. 

Sodann zu der meines Wissens bisher nirgends näher er
örterten Frage, ob die "Anrechnungen" dem Erwerbspreise hinzu
zurechnen oder vom Erwerbspreise abzurechnen sind. Diese ganze 
Frage scheint bisher nicht logisch durchdacht zu sein. Sie ist 
meist mit Erwägungen verquickt worden, die mit ihr innerlich 
nichts zu tun haben. Weil die Steuer bei der üblichen Art der 
progressiyen Tarife je nach der einen oderder anderen Berechnungs
weise verschieden hoch wird, suchte man eine aus ihr selbst heraus 
richtige Ermittlungsweise des Wertzuwachses zu finden, 
wahrend wir es hier tatsächlich nur mit einer Frage der Tarif
gestaltung zu tun haben. Man hat z. B. die Beantwortung 
der Frage davon abhängig machen wollen, ob das für den Abzug 
zu berücksichtigende Kapital zu einer ihrem Wert allmählich 
vermindernden Einrichtung verwandt ist oder umgekehrt (vgl. 
Reichsgesetz, Begründung S. 21), oder ob die Aufwendung bald 
nach dem Ankauf oder kurz vor der Veräußerung erfolgt ist 
(vgl. Weher, Referat, S. 40). Auch ich selbst habe im Preuß. 
Verw.-Bl., Jahrg. XXXI, S. 341 eine ähnliche Erklärung gegeben, 
die ich nicht mehr aufrecht erhalte. Bei diesen Erklärungsver
suchen ist übersehen, daß das Ergebms der Ermittelung des 
Steuerobjektes, des unverdienten Wertzuwachses, in beiden 
Fällen das gleiche ist und sein muß, mag nun erst aus dem 
jetzigen "Preis" der verdiente Wertzuwachs ausgesondert und 
dann die Differenz aus den verbleibenden Zahlen gebildet werden, 
oder mag der verdiente Wertzuwachs dem Erwerbspreise hinzu
gerechnet und dann die Differenz zwischen dieser Summe und 
dem Veräußerungspreis gebildet werden. In der ersteren Art 
und Weise war zu verfahren nach dem Reichsgesetzentwurf, und 
ebenso ist es in der Hamburger und der Charlottenburger Steuer
ordnung. In der Reichstagskommission ist man dagegen zu dem 
Verfahren übergegangen, wie es auch die Berliner, die Hessische, 
die Lippesche, die Lübecker und die meisten anderen Steuer
ordnungen kennen, d. h. es sollen dem Erwerbswert diejenigen 
Teile hinzugerechnet werden, die als verdient nicht mitversteuert 
werden sollen. 

Weil die Natur der Frage, um die es sich hier handelt, ver
kannt ist, erweisen sich auch die RechtfPrtigungsversuch<' dl'r 
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t'lll<'ll oder dt•r anden•n llercchnung;nn·isc als unhaltbar. Die 
Annahme, d<d~ der Gegenwert gewisser Kapitalsaufwendungen 
nur mit einem allmahlich unter deren Höhe sinkenden Betrage 
im Endwert enthalten ist, kann - logischerweise - nur dazu 
fuhren, einen entsprechend kleineren Betrag aus der Differenz 
von Erwerbs- und Veräußerungswert auszuscheiden. Man kann 
aber nicht einfach den ganzen Betrag abrechnen und dann an
nehmen, daß lediglich durch die Abrechnung Yom Verkaufspreis 
die tatsächlich größere Hohe des Wertzuwachses gerecht berück
sichtigt würde. Denn dabei wird übersehen, daß doch häufig 
auch solche Kapitalsaufwendungen vorkommen, deren Kapitals
gegenwert voll, ja zuwmlen mehr als voll 1m Endwert enthalten 
ist. Da in diesen Fällen aber die gleiche Berechnungsweise An
wendung finden soll, so würde auch hier eine Erhöhung der 
Steuer erreicht, obgleich eine Ermäßigung gerechtfertigt wäre. 
Es würden also doch alle Falle gleich behandelt, so daß die beab
sichtigte besondere Berücksichtigung der nicht mehr voll wirk
samen Kapitalsverwendungen nicht erreicht wird. Noch mehr 
entbehrt es der Begründung, allein aus dem Zeitpunkt der Kapitals
verwendung - bald nach dem Erwerb oder kurz vor dem Ver
kauf - die I<'rage der Zurechnung oder Abrechnung zu ent
scheiden, wie Weber (ReferatS. 40) es fur richtig hält. Das 
geht schon daraus hervor, daß er zu dem umgekehrten Ergebnis 
'üe der Reichsgesetzentwurf kommt. Denn wahrend dieser bei 
den schon länger wirkenden Kapitalsaufwendungen zu einer 
hoheren Steuer gelangt, muß sie nach Weber in diesem Falle 
niedriger sein. Xach ihm gehören die Aufwendungen um so 
unzweifelhafter zum Erwerbspreise, haben umsomehr die Natur 
des Anlagekapitals, je früher die Aufwendung gemacht ist. Dieser 
Gedanke ist offenbar innerlich nicht begrundet und kann nur 
auf einer wohl nicht ganz bewußten Vorstellung von dem Ge
winncharakter des Wertzuwachses beruhen. Es ist aber nicht 
ersichtlich, weshalb eine I oder 2 Jahre vor dem damals noch 
gar nicht feststehenden Verkauf erfolgte Kapitalsverwendung 
nicht ebenso gut die Xatur einer Kapitalsanlage haben sollte 
wie ein kurz nach dem Erwerb des Grundstucks erfolgter Kapitals
teil. \V e b er weist auf die Löbtmg der Frage in der Hannoverschen 
Steuerordnung hin, die aber meines Erachtens nichts weniger als 
brfrirdigend ist. Die innedwJb drc·iPr Jahre vor dPm \'erku.uf 
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erfolgten Aufwendungen werden dort vom Verkaufspreis abge
rechnet, die früher erfolgten werden dem Erwerbspreis hinzu
gerechnet. Nun denke man an die ungleiche Höhe der Steuer 
in denjenigen Fällen, in denen teils kurz vor, teils kurz nach dem 
dreijährigen Zeitraum die Bebauung stattgefunden hat. In 
Hannover wird man dann vermutlich vielfach noch 3 Jahre 
nach der Bebauung mit dem Verkauf warten. 

Wesentlich einfacher als nach diesen unlogischen Hilfs
gründen gestaltet sich die Antwort, wenn wir festhalten, daß 
hier nur der Wertzuwachs an sich in seiner absoluten Höhe zu 
ermitteln ist, und daß diese Höhe nach beiden Rechnungsmethoden 
die gleiche ist, und wenn wir die Frage nach seiner relativen 
Höhe als Frage der Tarifgestaltung betrachten. Schon aus einem 
anderen Grunde. Da wir sahen, daß der Gedanke der Progression 
bei allen Wertzuwachssteuer-Ordnungen der ist, daß die Steuer 
um so höher sein soll, je höher der Wertzuwachs im Verhältnis 
zum früheren Wert ist, so erscheint die Forderung natürlich 
und im Interesse der gerechten Gleichmäßigkeit unumgänglich, 
diesen früheren Wert auch immer und in allen Fällen zugrunde 
zu legen. Dann darf also dem früheren Erwerbspreise oder dem 
im Augenblicke des Kaufes vorhandenen Werte nichts hinzu
gerechnet werden. Lediglich die Hinzurechnung der Erwerbs
kosten, soweit sie nicht der damalige Verkäufer zu tragen hatte, 
zum Erwerbspreis erscheint gerechtfertigt, weil sie schon im 
Augenblick des Kaufes den Kostenwert erhöhen. 

Zu welchen für die praktische Anwendung des Gesetzes 
ungeheuerlichen Vorschriften es führen muß, wenn man es unter
nimmt, denjenigen Teil des Preises - nicht einmal des Wertes -
auszusondern, der nicht dem nackten Grund und Boden und den 
Gebäuden selbst gilt, zeigt § 5 des Reichsgesetzentwurfes in der 
Fassung der zweiten Lesung (vgl. Weher, Referat, S. 36). 

Was im übrigen die einzelnen Anrechnungen selbst anlangt, 
so sind die wichtigsten im Laufe der Darstellung bereits nach 
Berechtigung und Wirkung erörtert. Allgemein bleibt für sie 
nochmals zu betonen, daß es zwar theoretisch richtig, praktisch 
aber gänzlich undurchführbar sein würde, zwecks Ermittelung 
des wirklich "unverdientt>n" \Vertzuwachses den \Vert aller 
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Kapitalsaufwendungen für Verbesserungen usw. mit demjenigen 
Betrage in Anrechnung zu bringen, mit dem er im jetzigen Ver
äußerungswert noch enthalten ist. Das gleiche gilt für den 
Versuch, die persönlichen- geistigen und körperlichen- Arbeits
lPistungen, soweit sie nicht zur Erzielung des jährlichen Ertrages 
aufgewandt worden sind, nur mit ihrem gegenwärtig noch wert
erhöhenden Betrage anzurechnen. 

Freilich wird die Berücksichtigung nur der jetzt noch fort 
wirkenden Werterhöhung um so notwendiger, je länger der Zeit
raum ist, für den die Wertzuwachssteuer zu berechnen ist. Im 
Augenblick der Kapitalsverwendung wird die Einwirkung der 
beiden entscheidenden Wertfaktoren, der Seltenheit und der 
Dringlichkeit des Bedürfnisses, den Wert der geschaffenen Ein
richtung noch sehr "enig beeinfiußt haben, wird dieser sich 
daher mit dem Kostenwert noch ziemlich vollständig decken. 
Je länger aber diese beiden Faktoren einwirken, umsomehr kann 
der jetzige Wert der Einrichtung von ihren Herstellungskosten 
abweichen, und zwar auch gerade bei Hausern. Man bedenke 
den Einfluß, den auch hier die Mode auf die Wertung der inneren 
Ausstattung der Wohnungen (Zentralheizung, Waxmwasserver
sorgung, Krihlrhume, Vakuumreiniger, Autogarage usw.) und 
Geschäftsräume ausribt. DiP sogenannte Mode ist eben auch 
eins derjenigen ~fomente, die ein Bedürfnis mehr oder weniger 
dringlich erscheinen lassen. 

Besonders problematisch bleibt ferner der Einfluß der für 
Straßen und Kanalisationsanlagen aufgewandten Kosten auf den 
gemeinen Wert. Indessen wird hier die Zulassung des Abzuges 
in der vollen Hohe der entstandenen Kosten kaum zu Ungleich
heiten führen können. 

Große praktische Schwierigkeiten ergeben sich bei den 
geltenden kommunalen Steuerordnungen aus der Notwendigkeit, 
Pine Grenze zwischen "dauernden'· Verbesserungen und Reparatur
kosten oder sonstigen Ausgaben zur Erzielung des laufenden 
_Ertrages zu ziehen. Ein sehr getreues Abbild dieser Schwierig
keiten bietet die Rechtsprechung des Oberverwaltungs
gerichtes zu der Frage des Abzuges von Instandsetzungskosten 
und Verbesserungen einerseits, Instandhaltungskosten und 
Reparaturen andererseits beim Hausbesitz (vgl. Fuisting, 
7. Aufl., S. 89 ff.). Besonders unerquic·klich muß die Erörte-

\Vf> 1 qsen horn 
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rung dieser :Fragen fur einen oft mehr als 20 Jahre zurück
liegenden Zeitraum werden. 

Hinsichtlich der Kosten des Erwerbes empfiehlt sich die 
-auch fast durchweg vorgesehene - Anwendung eines Pauschale 
in Prozenten des Erwerbspreises durchaus, teils zur Verein
fachung des Verfahrens, teils zur Verhütung von Umgehungen. 
Die Veräußerungskosten können dagegen unbedenklich in der 
wirklich vom Veräußerer getragenen Höhe zum Abzuge zuge
lassen werden, da sie ja meist vom Erwerber getragen werden, 
ihre ausnahmsweise Ermittelung aber kaum Schwierigkeiten 
machen wird. Zu diesen Veräußerungskosten darf jedoch nicht 
die Wertzuwachssteuer gerechnet werden. Sie darf vom Wert
zuwachs ebensowenig abgezogen werden wie etwa die Ein
kommensteuer vom Einkommen oder die Gewerbesteuer vom 
gewerblichen Ertrage. Die älteren Steuerordnungen schreiben 
dies nicht besonders vor. Dagegen finden sich in den neuen 
Steuerordnungen mit Recht besondere Vorschriften für den Fall, 
daß die Wertzuwachssteuer - dem Willen der meisten Steuer
ordnungen entgegen - vom Erwerber gezahlt wird. Der Reichs
gesetzentwurf sagt im § 16: "Wird die Zahlung der Zuwachs
steuer nach dem Vertrage von dem Erwerber übernommen, so 
ist die Steuer nach dem Veri1Ußerungspreise zuzüglich des Steuer
betrags zu berechnen." - Danach bleiben aber offenbar Zweifel, 
wie zu verfahren ist. Denn um die Steuer hinzurechnen zu können, 
muß ich erst wissen, wie hoch sie ist. Berechne ich sie aber einst
weilen ohne die Hinzurechnung, so wird sie zu niedrig, auch noch 
nachdem ich den so erreichten, aber zu niedrigen Steuerbetrag 
für die zweite maßgebende Rechnung dem Preise hinzugezählt 
habe. Hierauf hat Karding näher hingewiesen (Preuß. Verw.
Bl., Jahrg. XXX, S. 764). Die wirkliche Größe der hierin liegenden 
technischen Schwierigkeit hat jedoch erst die Charlottenburger 
Steuerordnung erfaßt. Sie enthält folgende Bestimmung im § 4 : 
"Hat der Erwerber die Zahlung der Wertzuwachssteuer über
nommen, so gilt nicht der von den Parteien angegebene Kauf
preis als V eräußerungswert. Dieser wird vielmehr besonders 
ermittelt in der Art, daß der von den Parteien angegebene Kauf
preis lediglich als der Unterschiedsbetrag zwischen dem zu er
mittelnden Veräußerungswerte und den nach dem letzteren zu 
veranlagenden \Vertzuwachssteuerbetrage anzusehen ist.. Dem-
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gemäß gilt als Veräußerungswert mindestens derjenige Betrag, 
der bei Abzug der nach ihm berechneten Steuer den von den 
Parteien angegebenen Kaufpreis ergibt." - Die Anwendung 
dieser Vorschrift wird in einem ausführlichen, als Anhang der 
Steuerordnung abgedruckten Beispiel erläutert. Danach bedarf 
es, von Nebenrechnungen abgesehen, zweier Gleichungen und 
zweier sogenannter Gegenproben. Man darf wohl im Interesse 
der veranlagenden Behörde einen gewissen Trost bei der Tat
sache empfinden, daß es sich nur um gewöhnliche Gleichungen 
mit einer Unbekannten handelt. 

Von "\\ichtigeren Abzügen kommt dann nur noch derjenige 
für Zinsen in Betracht. Dieser Abzug ist in einigen wenigen 
Steuerordnungen (so in Lübeck und Hamburg) gar nicht zuge
lassen, in allen anderen auf unbebaute Grundstücke beschränkt. 
Zinseszinsen dürfen nirgends geltend gemacht werden. Alle 
Einnahmen aus dem Grundstück müssen mit den Zinsen auf
gerechnet werden. Die meisten, insbesondere die älteren Steuer
ordnungen lassen ohne Rücksicht auf die Hohe der wirklich an 
Dritte gezahlten Zinsen meist 4 % des Erwerbspreises abziehen. 
Einzelne der neueren Steuerordnungen haben diesen Betrag als 
Höchstgrenze aufgestellt mit der \Virkung, daß etwaige niedrigere 
Hypotheken- und Grundschuldzinsen nur in der nachweisbar 
entrichteten Höhe abgezogen werden dürfen, so in Berlin und 
Charlottenburg. 

Wir hatten oben festgestellt, daß der Zinsenabzug für den 
- zu Unrecht ausgebildeten - Gewinncharakter des Wertzu
wachses nicht gerechfertigt wäre, daß er dagegen für die Er
mittelung des realen, unverdienten Wertzuwachses richtig ist, 
sowe1 t die Zinsverluste den Veräußerungswert erhöht haben. 
Und wir waren ferner zu der Auffassung gekommen, daß bei 
unbebauten Grundstücken in der Tat meist ein großer Teil des 
Zuschusses, den das Grundstück erfordert hat, in dem später 
erzielten Preise enthalten sein wird, daß daher der nur durch 
die Lage, durch die Konjunktur und nicht durch Kapitalsver
wendung oder Arbeit geschaffene \Vertzuwachs dementsprechend 
hinter dem erzielten Preise zurückbleiben muß. 

Nun schreibt der Reichsgesetzentwurf im § 15, Ziff. 4 vor, 
daß in Abzug zu bringen sind vier vom Hundert von dem Er
werh:-;preis unbebauter Grundstücke, die vom Yeräußerer vor der 

fi* 
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Veräußerung bebaut worden sind, für einen Zeitraum von nieht 
mehr als sechs Jahren vor der behördlichen Gebrauchsabnahme 
oder, wo eine solche nicht besteht, vor der gebrauchsfertigen 
Herstellung mit der Maßgabe, daß auf den Zinsabzug der während 
der Zeit aus dem Grundstück erzielte Ertrag anzurechnen ist. 
- Da ein Abzug des Zinsverlustes für die ganze Besitzdauer 
innerlich gerechtfertigt ist, so kann die Zeitbeschränkung nicht 
steuerlich, &ondern höchstens sozialpolitisch gerechtfertigt werden. 
Damit stimmt die Begründung überein (vgl. S. 21): "Die An
rechnung von Zinsen für nicht genutzte, unbebaute Grundstücke 
ist im Gesetz im allgemeinen nicht zugelassen, weil dadurch die 
Zurückhaltung baureifen Geländes gefördert und in ungerechtem 
und wirtschaftspolitisch unerwünschtem Maße solche Grund
stückseigentümer begünstigt werden würden, die kapitalkräftig 
genug sind, um zum mindesten zeitweilig auf die Verwendung 
eines Teiles der Zinserträge verzichten zu können. Soll eine 
solche Bevorzugung vermieden werden, so würde auch in Fällen, 
in denen der Ertrag genutzter Grundstücke hinter der üblichen 
Verzinsung zurückbleibt, der Abzug des Unterschiedes zuge
standen werden müssen, und das wiederum würde nicht nur die 
Veranlagung über Gebühr erschweren, sondern auch vornehm
lich denen zugute kommen, die es bei Verwaltung ihres Grund
besitzes an der erforderlichen Einsicht und Sorgfalt fehlen lassen." 
Ferner S. 38 der Begründung: "Durch die Zinsanrechnung zu 
Ziff. 4 soll den besonderen Bedürfnissen des Baugewerbes Rech
nung getragen werden. Die Längsdauer der Vergünstigung ist 
auf 6 Jahre bemessen, weil nicht selten die Bebauung größerer 
Gelände in }<"'rage kommen wird, deren bauliche Erschließung 
und Bebauung geraume Zeit in Anspruch nehmen kann. Ein 
Zinsabzug ist nicht gerechtfertigt, soweit aus dem Grundstück 
während dieser Zeit Erträge erzielt sind." 

Offenbar wird in dem ersten Teil dieser Begründung von 
der Annahme ausgegangen, daß eine hohe Steuer den Verkauf 
beschleunigt. Das ist aber nicht erwiesen und meines Erachtens 
auch nicht richtig. Viel eher würde eine jährlich zu zahlende 
hohe Grundsteuer geeignet sein, die Bebauung zu fördern. Eine 
hohe im Augenblick des Verkaufs zu zahlende, den Gewinn 
beträchtlich vermindernde Steuer wird häufig den gegenteiligen 
Erfolg habPn, daß das Grundstück noch länger frstgehalten wird, 
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damit die weiter zu erwartende Wertsteigerung die jetzt drohende 
Steuer gleich mit einbringt. (Vgl. Preuß. Verw.-Bl., Jahrg. XXXI, 
s. 189.) 

Die Fassung des Entwurfes bedeutet auch deshalb keinen 
Anreiz zur Bebauung, weil die Wohltat des Abzuges in gleichem 
M:aße gewährt wird, mag nun die Bebauung bald nach dem 
Erwerb oder bald nach dem Eintritt der sogenannten Baureife 
oder gar schon vorher erfolgt sein, oder mag das Grundstück 
noch so lange in spekulativer Absicht von der Bebauung zurück
gehalten sein. - Der § 15, Ziff. 4 ist daher vielleicht die einzige 
Vorschrift des Entwurfes, die durch die Reichstagskommission 
etwas verbessert worden ist, wenigstens wenn man sie ohne 
den unmöglichen Absatz 3 des § 20 in der Fassung der zweiten 
Lesung betrachtet. Die Einwendungen, die Weher (Referat, 
S. 45, Anm. l und 2) gegen diese Fassung erhebt, sind - aus
nahmsweise - nicht begründet. Sie würden nur für den wieder
holt abgelehnten Gewinncharakter des Wertzuwachses richtig sein. 

Die Bevorzugung, von der weiterhin in der Begründung 
gesprochen wird, entsteht nicht durch die steuertheoretisch ganz 
gerechtfertigte Zulassung des Zinsenabzuges, sondern sie ist vor
handen infolge des größeren Kapitalbesitzes in Verbindung mit 
der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung. Auf die Verteilung dieses 
Besitzes einzuwirken, ist aber natürlich nur für eine sozial
politisch begründete Steuer gerechtfertigt. Für den rein finan
ziellen Zweck bliebe nur die Frage offen, ob etwa durch eine 
derartige Vorschrift die volkswirtschaftlichen Steuerquellen ge
fördert werden. Auch diese Frage kann hier aber ausscheiden, 
weil der Zinsenabzug dem Grundgedanken der Steuer und seiner 
gerechten Ausgestaltung entspricht. Von einer solchen Vorschrift 
ist aber ohne weiteres anzunehmen, daß sie mindestens nicht 
nachteilig auf die Volkswirtschaft wirken kann: sonst müßte 
der Grundgedanke der Steuer ein falscher sein. 

Auf die Frage des parzellenweisen Verkaufes eines größeren 
Grundstücks wird unten bei Besprechung der entsprechenden 
Vorschriften der direkten Steuer noch kurz eingegangen. 

Die wichtige :Frage der Tarifgestaltung ist bisher außer
ordentlich verschieden gelöst worden. Im weRentliehen sind 
folgende Unterfragen zu prüfen· l'nterscheidung d<>r Siitze für 
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den bebauten undden unbebauten Besitz, ferner die Frage, ob eine 
Progression der Steuersätze nach der absoluten oder der relativen 
Höhe des Wertzuwachses richtig sei, und endlich die Frage der 
Ermäßigung oder Erhöhung der Sätze nach der Dauer der Be
sitzzeit. 

Höhere Steuersätze für den unbebauten, aber in die Baureife 
eintretenden Boden sind deshalb gerechfertigt, weil dessen Wort
zuwachs, der ja in der reinen, unverdienten Form nicht dar
gestellt werden kann ('wie bei allen Grundstücken), zu einem 
geringeren Prozentsatz als beim bebauten Boden den Gegenwert 
für Arbeit und Kapitalsverwendungen enthält, zu einem größeren 
Prozentsatz dagegen auf Aufwendungen der öffentlichen Verbände 
und auf die Konjunktur zurückgeht (vgl. von Frankenberg, 
S. 731). Da aber gerade die beiden letzgenannten Momente die 
innere Rechtfertigung der Steuer darstellen, so muß diesem 
Umstande durch höhere Steuersätze Rechnung getragen werden. 
Gleichhohe Steuersätze wären nur für eine solche Steuerordnung 
gerechtfertigt, die wirklich nur den reinen unverdienten Wert
zuwachs der Steuer unterwirft. - Das Fehlen einer derartigen 
Staffelung im Reichsgesetzentwurf kann sich nur damit erklären, 
daß die Verhältnisse in dem großen Reichsgebiet zu verschieden 
sind. Die Erhöhung der Sätze für unbebauten Grund und Boden 
würde ja auch den rein land wirtschaftlichen Grundbesitz 
treffen, während die obigen Erwägungen über einen relativ hohen 
Prozentsatz unverdienten Wertzuwachses nur für denjenigen 
unbebauten Grund und Boden gelten, der die Natur von Bauland 
bereits hat oder doch bald annehmen wird. 

Was sodann die Höhe der Steuersätze für ein und dieselbe 
Grundstücksart anlangt, so bildet das Fehlen jeder Progression 
eine große Ausnahme (vgl. z. B. die Steuerordnung für den Kreis 
Randow, nach der von dem steuerpflichtigen Wertzuwachs immer 
25 % erhoben werden (§ 15); doch v.ird - unlogischerweise -
die Lange der Besitzzeit für die Ermittelung des Wertzu"Vi'achses 
berücksichtigt (§ 14). 

Die große Mehrzahl der Steuerordnungen und auch der 
Reichsgesetzentwurf enthält eine mit der relativen, d. h. im 
Verhältnis zu dem früheren Erwerbspreis betrachteten Höhe der 
Wertzuwachses steigende Skala. Bei der Unklarheit, die über 
den Grundgedanken der indirekten Wertzuwachssteuer noch 



Dw Progressionen der Steuertarife. 71 

herrscht, ist es nicht auffallend, daß der Grund für diese Pro
gression bald in höherer Leistungsfähigkeit, bald in der stärkeren 
werterhöhenden Wirkung der Konjunktur und der Aufwendungen 
der Gemeinden erblickt wird. Sogar die Begründung zum Reichs
gesetzentwurf (S. 27) nimmt an, daß die verhältnismäßig höhere 
Wertzunahme auf hohcre Leistungsfähigkeit hinweist. Nachdem 
wir oben festgestellt haben, daß die wirtschaftliebe Leistungs
fähigkeit, wenn sie steuerlich erfaßt werden soll, nur am Gesamt
einkommen bemessen werden kann, ist dieser Gedanke schon 
deshalb abzulehnen, weil hier nicht einmal aus einer einzelnen 
Ertragsquelle, sondern nur aus einer einzigen Finanzoperation 
innerhalb einer solchen Quelle auf die Leistungsfähigkeit ge
schlossen werden soll. Ist es etwa nicht häufig festzustellen, 
daß einem gewinnbringenden Geschäft ein verlustbringendes folgt, 
oder daß zwei solche Geschäfte zeitlich zusammenfallen 1 Ich 
verweise hierfür noch auf meine Ausführung im Preuß. Verw.
Bl., Jahrg. XXX, S. 520. - Ferner kommen relativ kleine Ge
winne auch bei sehr großen Objekten, deren Besitz viel eher auf 
eine erhöhte Leistungsfähigkeit schließen lassen könnte, vor und 
umgekehrt relativ große Gewinne bei kleinen billigen Grund
stücken. Es soll aber auch wohl weniger direkt eine größere 
Leistungsfähigkeit sein, die bei einem relativ hohen Wertzuwachs 
vermutet wird, sondern es soll aus der alsdann vermuteten 
größeren Mühelosigkeit des Gewinnes auf eine größere 
Leistungsfähigkeit geschlossen werden. Wir haben oben bereits 
gesehen, daß die Mühelosigkeit des Verdienens, ganz abgesehen 
von der Unmöglichkeit, sie irgendwo und insbesondere bei Grund
stücksgeschäften festzustellen oder gar abzustufen - keinen 
Rückschluß auf die Leistungsfähigkeit zuläßt. Will man aber 
doch versuchen, mit der Leistungsfähigkeit zu operieren, so müßte 
als die relativ riebtigere Methode die Progression nach der ab
soluten Gewinnhöhe erscheinen, wie sie Berlin, Harnburg und 
Lübeck gewählt haben. Da jedoch naturgemäß auch für die 
Gestaltung des Steuertarifes der Grundgedanke der Steuer und 
damit die Interessentheorie zur Geltung kommen muß, so bleibt 
zu untersuchen, ob die Progression nach dem relativen Wert
zuwachs diesem Grundgedanken entspricht. Das ist aber zweifellos 
der Fall. Da in dem steuerpflichtigen Zuwachs der Gegenwert 
für Kapitalsaufwand nicht mehr enthalten ist, so ist der ver-



72 Dw - uHhrektc - \Vertzuwaeh~-C"m~~lz~teuer 

bliebenc vVertzuwachs, wie '~ir bereits gesehen haben, vorzugs
weise auf die Aufwendungen der öffentlichen Verbände und auf 
die Konjunktur zurückzuführen. Von der daneben noch mit
wirkenden Arbeitstätigkeit muß - schon weil ein anderes 
praktisch undurchführbar wäre - angenommen werden, daß 
die durch sie geschaffene Wertsteigerung im allgemeinen eine 
annähernd relativ gleiche ist. Wenn dann trotzdem eine ver
schieden hohe Wertsteigerung festgestellt werden kann, so ü,t 
die Annahme begründet, daß bei der Schaffung dieses \V ert
zuwachses auch die Aufwendungen der öffentlichen Verbände in 
relativ höherem Maße mitgewirkt haben. Dem würde eine danach 
abgestufte Steuer durchaus entsprechen (vgl. hierzu BoI d t, 
s. 78 ff.). 

Endlich die Frage der Abstufung des Steuersatzes nach der 
Länge des Zeitraumes, innerhalb dessen der Wertzuwachs ent
standen ist, richtiger die Progression nach der Besitzdauer. 
Diese Frage wird von Boldt, S. 83 ff., lediglich unter dem Ge
sichtspunkt des sozialpolitischen Steuerzweckes betrachtet. Die 
Begründung des Reichsgesetzentwurfes (S. 28) stellt dagegen eine 
Verquickung sozialpolitischer Erwägungen und solcher der Steuer
gerechtigkeit dar. Die letzteren beruhen zum Teil "ieder auf 
der Annahme einer mit der Kürze der Besitzdauer stcigcndPn 
Leistungsfahigkeit, offenbar aus dem - unrichtigen - Gesichts
punkt der größeren Mühelosigkeit, zum Teil aber auch auf der 
- richtigen - Annahme, daß eine schnelle Wertsteigerung -
ebenso wie eine relativ hohe - meist in besonderem Maße auf 
einen werterhöhenden Einfluß der Gemeinschaft schließen läßt. 
Vorausgesetzt ii-lt dabei allerdings, daß ein bei kurzer Besitz
dauer entstandener Wertzuwachs auch '~irklich schneller ent
standen ist als die gleiche Wertsteigerung bei langer Besitzdauer, 
was keineswegs ohne weiteres richtig ist, denn Im letzterc>n Falle 
kann ja der ganze Wertzuwachs im letzten Jahr entstanden 
sein (vgl. unten S. 103). 

Die sozialpolitischen Erwagungcn bei der Tarifgestaltung 
treten am klarsten und konsequentestc>n bei Boldt hervor 1 ). 

Er will um jeden Preis die Bebauung des "baureifen oder baulich 

1) Ygl feillC'I .\]IPul,tlh. Prt'uLl Ynt" ·lll, .Jahrg XXX. S ~1!), 
dazu Ü<'llZmer, d>helh-.t ti 3:l.i. und \\WUOr Alll•nr11th,· <htsnlh't 8. ß!Hi. 
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cr~;chlossenen Landes" fördern, eine gewiß für den kommunalen 
Boden- und Wohnungspolitiker und damit überhaupt für den 
Volkswirtschaftspolitiker außerordentlich wichtige Aufgabe. Es 
fragt sich nur, ob die Wertzuwachssteuer ein geeignetes Mittel 
zur Erreichung dieses Zieles ist. Sie müßte dann jedenfalls so 
ausgestaltet werden, daß sie den unbebauten Boden um so stärker 
belastet, je länger er in bereits baureifem Zustande noch unbebaut 
in derselben Hand bleibt. Da wir nun bereits gesehen haben, 
daß umgekehrt eine Degression nach der Länge der Besitzdauer 
innerlich begründet ist, und da die Gründe, die diese Degression 
rechtfertigen, keine dem bebauten Grundbesitz eigentümliche 
sind, vielmehr ebenso gut für den unbebauten Boden gelten, 
~o ist die Forderung, den unbebauten Boden bei längerer Besitz
dauer stärker zu belasten, mit der inneren Gerechtigkeit der 
Steuer, d. h. mit dem Interessenprinzip jedenfalls nicht zu ver
emigen. Auf Kosten der inneren Gerechtigkeit darf 
aber keine Steuer versuchen, sozialpolitische Ziele zu 
fördern. Dann müssen für diese Ziele andere Mittel als die 
\Vertzuwachssteuer gesucht werden. - Aber selbst von dieser 
Kollision mit der inneren Gerechtigktit abgesehen, so hängt die 
Wirksamkeit der von Boldt empfohlenen Zuschläge für längere 
Besitzdauer in unbebautem Zustande noch von der keineswegs 
bewiesenen Voraussetzung ab, daß die höhere Steuer die Be
bauung, die doch regelmäßig erst nach einem Verkauf an den 
Bauunternehmer erfolgt, beschleunigen wird. Viele Spekulanten 
werden, wie wir bereits sahen, das Grundstück lieber noch einige 
Jahre länger behalten, um durch den weiter steigenden Preis 
auch die höhere Steuer mit zu decken. In dieser Beziehung ist 
auch noch auf die Bedenken in der Begrundung zum Reichs
gesetzentwurf hingewiesen, wo auch angenommen wird, daß die 
zeitliche Staffelung einen Anreiz zur Zurückhaltung des Grund
besitzes bedeutet (vgl. S. 28 daselbst). 

Endlich ist noch die :Frage nach der absoluten Höhe, ins
besondere nach der höchst zulässigen Höhe der indirekten Wert
zuwachssteuer zu erörtern. Die preußischen Gemeinden dürfen 
-nach dem Willen der Aufsichtsbehörde- über 25% des Wert
zuwachses nicht hinausgehen. Dabei war es ihnen überlassen, 
ob dieser Satz schon bei einer \Vertsteigerung von 10 odt'r 20% 
defi Erwerbspreises oder erst bei 100 odt'r 400 % gdordert wurdl·. 
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Die relative Wertzuwachshöhe ist aber natürlich ein unentbehr
licher Faktor für die Frage nach der wirklichen Höhe der Steuer. 
Denn wenn z. B. der Reichsgesetzentwurf bei Wertsteigerungen 
von 400 % innerhalb eines Jahres 36 % fordert und die Fassung 
der zweiten Lesung im gleichen Falle 30 %, so haben diese Sätze 
kaum mehr als theoretische Bedeutung, und die Steuer ist in der 
praktischen Anwendung nicht annähernd so hoch als nach der 
Halberstädter Steuerordnung, die bereits bei 100 proz. Wert
steigerung 25% de& Wertzuwachses fordert, auch wenn die 
Besitzdauer 30 Jahre betrug. 

Es fragt sich, ob und womit die erheblichen Abweichungen 
in der Höhe der Sätze begründet werden können. In erster Linie 
kommt hier wie bei allen Steuern der Finanzbedarf in Betracht, 
Daneben ist aber zu berücksichtigen, ob nach den örtlichen Ver
hältnissen ein besonders hoher Prozentsatz des Wertzuwachses 
auf die allgemeinen Konjunktur- und Wirtschaftsverhältnisse 
oder auf die Aufwendungen der Gemeinde zurückzuführen ist. 

Was die Wirkung der Konjunktur und der öffentlichen Auf
wendungen anlangt, so muß auch gefordert werden, daß die 
Steuersätze den Veränderungen im Verhältnis beider zueinander 
nach Möglichkeit Rechnung tragen, und es würden die Tarife 
von Zeit zu Zeit daraufhin nachzuprüfen und erforderlichenfalls 
abzuändern sein. Dabei ist freilich nicht zu verkennen, daß 
eine solche Abänderung, zumal nach oben, nicht immer leicht 
durchzufuhren sein wird, teils weil solche Abänderungen bei 
indirekten Steuerordnungen ungewohnt sind, besonders aber weil 
die Erhöhung an sich schon hoher Lasten des Grundstücks
verkehrs den Grundstücksmarkt beunruhigt, was natürlich auf 
jeden Fall nachteilig wirken muß. 

Die hier eigentlich auch noch hingehörende Frage, inwieweit 
die indirekte 'Vertzuwachssteuer wegen ihrer hohen Steuersätze 
etwa eine volkswirtschaftlich schädliche reelle Vermögensbe
steuerung darstellt, wird weiter unten näher erörtert (vgl. unten 
s. ll8 ff.). 

Von den sonstigen Vorschriften der indirekten Steuerord
nungen können nur diejenigen noch Anspruch auf prinzipielle 
Bedeutung erheben, welche den Träger der Steuerpflicht betreffen. 
Während früher der Veräußerer zwar als der primäre Steuer
schuldner behandelt \\Urde, neben ihm aber filr den Fall der 



Trager um Stcuerpfheht 75 

Unbeitreiblichkeit meist auch der Erwcrber herr,ngezogcn werden 
konnte, t:;ind mehrere neuere Gesetze dazu übergegangen, nur 
den Veräußerer und - im Falle der Zwangsversteigerung - nur 
den bisherigen Eigentümer haften zu lassen (§ 2 der Hamburger 
Steuerordnung, § 2 der Lübecker Steuerordnung, § 6 der Berliner 
Steuerordnung, § 21 des Reichsgesetzentwurfes). 

Daß es der Auffassung der Wertzuwachssteuer als Gewinn
steuer und überhaupt ihrer Rechtfertigung mit der Opfertheorie 
entspricht, sie nur von dem Veräußerer zu fordern, liegt auf 
der Hand. Demgegenüber ist die Mithaftung des Erwerbcrs nur 
mit der Befürchtung zu erklären, daß die Steuer vom Veräußerer 
nicht immer beigetrieben werden kann. Aber auch für die realere 
Auffassung der Wertzuwachsbesteuerung erscheint es als das 
Gegebene, den Veräußerer zu belasten als denjenigen, während 
dessen Besitzzeit das Grundstück die Vorteile gehabt hat. In
dessen ist durch die Bestimmung, daß der Veräußerer die Steuer 
zu zahlen habe, natürlich nicht erreicht, daß er sie auch trägt, 
denn der Veräußerer kann sie durch Preisaufschlag auf den 
Käufer abgewälzt haben. Daher würde dieser Gesichtspunkt 
nicht der unbedingt entscheidende sein können. Eine andere 
Erwägung führt aber zu dem gleichen Ergebnis: Die Bestimmung, 
daß nur die eine Partei, und zwar der Veräußerer, der Steuer
schuldner sein soll, hat nämlich auch den Vorteil, daß die Parteien 
bei Abschluß des Vertrages ganz sicher darüber sein können, 
wem diese Last zufallen wird, während im anderen Falle der 
Käufer bald mehr, bald weniger mit der Möglichkeit rechnen 
muß, die Steuer werde vom Verkäufer nicht beizutreiben sein 
und dann von ihm gezahlt werden müssen. So erscheint die 
Haftung nur der einen Partei auch im Interesse des Grundstücks
handels als das richtige 1). Allerdings werden Ausfälle nicht 
ausbleiben, sofern ihnen nicht in so radikaler Weise vorgebeugt 
"erden kann, "ie es der Reichsgesetzentwurf im § 21 vorsieht. 
Danach dürfen die Grundbuchämter keine Auflassung vornehmen, 
bevor nicht die Wertzuwachssteuer entrichtet ist (vgl. unten 
s. 134). 

1 ) Diehl zieht S 733 aus der Regelung der Haftung - memes 
Erachtens mit Recht -- Folgerungen für dw Abwalznngsmoglid1keit 
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IV. Die - clirekte - Wertzuwachs
Grundsteuer. 

Haben wir bei der Besprflchung der indirekten ·wertzuwachs
;;t(·uer von einer Betrachtung ihrer geschichtlichen Entwicklung 
dnr Raumersparnis wegen abgesehen, so scheidet sie hier wegen 
~1angel an Stoff aus. Eine eigentliche direkte Wertzuwachssteuer 
hat in europäischen Landern noch nirgends bestanden. Ihre 
oben erwilhnten Vorlimfer 1) sind dies nur in sehr bedingtem 
~Imlc. Die Steuerordnung von Kiautschou muß eigentlich auch 
schon deshalb ausscheiden, weil sie eine Verbindung von direkter 
und indirekter Steuer darstellt, indem die direkte Steuer nur von 
denjenigen Grundstücken erhoben wird, die innerhalb von 
25 Jahren ihren Besitzer nicht gewechselt habeiL Aus dem 
gleichen Grunde der Verbindung von direkter und indirekter 
Steuer kann der von Pabst, S. 363 ff., angegebene w·eg zur 
Erfassung der Bodenkonjunkturgewinne im nachfolgenden nicht 
zugrunde gelegt werden. Jedoch ist auf seine Gedanken in mehreren 
Beziehungen noch zurückzukommen. Dagegen verdient Erwäh
nung ein auch von Brunhuber, S. 17, erwähnter Antrag des 
Stadtverordneten Zilkens in Köln, der wie folgt lautete: " ..... 
Es wird eine Wertzuwachssteuer eingeführt in der Weise, daß 
die für HlO 1-] 902 erfolgte Einschätzung zur Grundsteuer zur 

I) KPme "-ertzmmch~;ttmer stellt das brennsehe Gesetz vom 13. illarz 
1873 dar, welehe& Brunhuber offenbar m unrichtiger Auffassung 
omor .\nßerung Yon 'V agner (S 567) als Vorlaufer der 'Vertzuwachs
uo&teuerung onrahnt Dwses Ge~etz bezweekte zwar eme hohere Besteuerung 
doh banrmfen und fast baurmten Gelandos in der Nahe der Stadt, fand seinen 
:llaßRtab aber Jucht In dessen,Vertzuwachs. sondern 111 semem- fur zehn
plmge S<'hatzungsperioden zn ermittelnden - "Verkaufswert" ( § 2 des 
brem1schen Gesetzes). Dw sehlechten Erfahrungen, dw rmt dwsem Gesetz 
und semen .,Yerbesserungen'·, Gesetz vom 13 Dezember 1874, geinaeht 
\\Orden smd, und du' zn semer Aufhebung durch Gesetz Yom 11 Oktober 
I !-!78 fuhrten, konnon daher mcht gegen dw direkte 'V t•rtzu\\ achssteuer 
augefuhrt werden (vgl. Pabst. S 360) Sw konton em - ubngens 
nur lnstonsehos - Bedenken o-eo-<m ehe Grundsteuer naeh dem gemen1en 
""orte abgeben Aber diese h~tsich Ja fur dw heutigen deutschen Ver
haltms.<.e u berall als leicht dnrchfulu bar und durchaus gerecht erwresen. 
\\1e ubngem-, aueh Hansen m semen1 uber dws Gesetz erstatteten Gut
nehton andeutet (S B!l daselbst), Ist dPssen emzelner Cbolbtand der gewesen, 
.,daß "" unt('r gtuhtlfWII KonJtmklnren 118i3) Nla"'en Rf't und nun die 
l~ohen Taxute zu dPn uugnnst1gon KmlJUHkturon mrht paßt-en Dio 
htdttJgkmt <he-,<'I .\nnahme "ud f'IIIOr EJl.lllterung IHc-ht bodurfon 
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Grundlagtl genommen und der dagegen im jeweiligen EtatHjahro 
bei Veranlagung zur Gemeindegrundsteuer eingetretene Wert
zuwachs zu einer besonderen Steuer von 2 M für jedes Tausend 
veranlagt "'ird." 

Daß bisher eine reine direkte Wertzuwachssteuer noch nicht 
praktisch geworden ist, obgleich sie von Männern wie Adickes 
empfohlen wurde, wird für manchen Praktiker, der dem eigenen 
Urteil etwas mißtrauisch gegenübersteht, Anlaß genug sein, sich 
ablehnend oder doch skeptisch zu verhalten. Zweifellos zu Unrecht, 
denn eine Erklärung für die bisherige Nichteinführung der Steuer 
ergibt sich ohne weiteres - rechtshistorisch - aus der Tatsache, 
daß das Komunalabgabengesetz ihrer Einfuhrung bis zum Erlaß 
des Deklarationsgesetzes vom 24. Juli 1906, wie sich gleich zeigen 
wird, tatsächlich entgegenstand. 

Hiermit ergibt sich zugleich ein Anlaß, die Frage der gegen
wärtigen rechtlichen Zulässigkeit einer kommunalen \Vertzu
wachs-Grundsteuer \tenigstens für Preußen zu prüfen. 

Reichsgesetzliche Vorschriften stehen einer solchen Steuer 
zweifellos nicht entgegen und würden ihr auch nach Inkraft
treten des Reichszuwachssteuergesetzcs nicht entgegenstehen; 
denn der § 57 des Entwurfes verhindert die künftige Besteuerung 
des Wertzuwachses durch Staat und Gemeinden nur mit aus
drücklicher Beschränkung auf die BPsteuerung des Zuwachses 
bei der Veräußerung von Grundstücken (vgl. ltuch unten 
s 151). 

Für die Prüfung der landesrechtliehen Zulässigkeit in Preußen 
kommt nur das Kommunalabgabengesetz in Betracht, und zwar 
soll unter vorläufiger Ausscheidung der Frage, ob die Rechtslage 
durch Erlaß des Deklarationsgesetzes geändert worden ist, nur 
untersucht werden, ob die jetzige Fassung eine direkte ·wert
zuwachssteuer zuläßt. 

Da die Steuer in :Form von Zuschlägen zur Grundsteuer -
am besten zur Grundsteuer nach dem gemeinen Wert- erhoben 
'~erden soll, also in der Form der Grundsteuer erscheint, so kann 
die Untersuchung nur von den §§ 25 und 27 des Kommunai
abgabengesetzes in Yerbindung mit dem Deklarationsgeset.z 
ausgehen. 

Nach diesen Yorschriften kann die Umlegung besonderer 
GemPindf'grundsteuern erfolg<·n "insbcsondrre naeh dPm Rein-
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ertrage bzw. Nutzungswerte eines oder mehrerer Jahre, nach 
der Pacht }Jzw. dem Mietwerte oder dem gemeinen 'Verte der 
Grundstücke oder Gebäude, nach den in der Gemeinde statt
findenden Abstufungen des Grundbesitzes oder nach einer Ver
bindung mehrerer dieser Maßstäbe (§ 25). Die Steuern vom 
Grundbesitze sind nach gleichen Normen und Sätzen zu verteilen 
(§ 27), doch stehen die §§ 20 und 27 einer Abstufung der 
Steuersätze nicht entgegen. Ebensowenig schließt der § 27 
aus, daß einzelne Grundstücksarten oder Besitzgruppen nach 
verschiedenen Normen besteuert werden" (Deklarationsgesetz). 
Neben diesen Bestimmungen des Gesetzes selbst bleibt aus der 
Entstehungsgeschichte des Deklarationsgesetzes hauptsächlich 
noch eine Stell~ aus dem im Herrenhause mündlich erstatteten 
Kommissionsbericht zu erwähnen, woselbst es als allgemein 
gebilligte Auffassung festgestellt wurde, daß die Ausdrücke 
"Abstufung·', "Grundstücksarten" und "Besitzgruppen" in dem 
umfassendsten Sinne gemeint sind. Die im vorletzten Satze 
der Begründung gegebenen Beispiele sollen eben lediglich Beispiele 
sein.. . Durch den Ausdruck "Abstufung" werde auch der Fall 
mitgedeckt, in welchem aus irgendeinem Grunde, wie z. B. in 
Frankfurt a. M. infolge der Vereinigung der :Mietssteuern und der 
Gebäudesteuer, die Siitze der Gebäudesteuer progressiv gestaltet 
sind. 

Entspricht nun diesen Gesetzesvorschriften und diesem Au<:>
lrgungsmaterial auch eine Umlegung der Grundsteuer nach dem 
gemeinen Wert und dem Wertzuwachs und eine progressive 
Abstufung des nach der letzteren Bemessungsgrundlage ver
anlagten Teiles der Steuer? Für die Beantwortung dieser Frage 
bietet sich noch weiteres gesetzliches Material in dem Absatz 2 
des §55 des Kommunalabgabengesetzes. Dort wird den Real
steuern der ihnen schon ihrer steuertheoretischen Natur nach 
innewohnende entgeltliche Charakter noch ausdrücklich beigelegt. 
Ein für eine besondere Grundsteuer in Aussicht genommener 
Maßstab wird denmach nur dann gesetzlich sein, wenn er geeignet 
ist, die der Steuer vom Gesetz zugewiesene Aufgabe bei der 
Bedarfsdeckung zu erfüllen. Da nun die Grundsteuer die für den 
Grundbesitz gemachtrn Aufwendungen decken soll, so ist fiir 
ihre UmlPgung - neben den im § 25 a. a. 0. aufgeführten Maß
st.abPn - jt>dt•r and<>r<> als gpsetzlich zu hPtraeht<>n, d<>r Pinf'n 
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Rückschluß darauf zulaßt, in welchem Umfange die Aufwendungen 
der Gemeinde den Wert des einzelnen Grundstücks erhöhen. 
Angesichts nun der Unmöglichkeit, die Höhe der hierdurch ver
anlaBten Wertsteigerung zahlenmäßig zu berechnen, ist die Unter
stellung, daß in einer im ganzen größeren Wertsteigerung auch 
eine größere durch die Aufwendungen der Gemeinde geschaffene 
Wertsteigerung enthalten sei, zweifellos nicht von der Hand zu 
weisen. Insbesondere dürfte gerade der Maßstab der \Vert
steigerung dem gesetzlichen Zwecke besser entsprechen als 
derjenige des gemeinen Wertes. Man kann doch auch die Er
nährung eines Menschen sicher zutreffender nach seiner Gewichts
zunahme als nach seinem absoluten Ge·wicht beurteilen. 

Auf die Unzulässigkeit des Wertzuwachses als Grundsteuer
maßstab daraus zu schließen, daß er nicht ausdrücklich mit 
aufgezählt ist (vgl. v. Frankenberg in Hirths Annalen 1906, 
S. 724), geht schon im Hinblick auf das Wort "insbesondere" 
nicht an. Dieses kann vielmehr nur den Zweck haben, auch andere 
als die ausdrücklich aufgezahlten Maßstäbe zuzulassen. Die 
Nichterwähnung erklärt sich zwanglos dadurch, daß im Jahre 
1893 der Wertzuwachs ja noch kaum bekannt war. Ist aber 
der Wertzuwachs an sich ein gesetzlich erlaubter Maßstab für die 
Cemeindegrundsteuer, so kann - im Hinblick auf das Dekb
rationsgesetz - die progressive Ausgestaltung des Tarifes und 
eine Abstufung der Satze für bebauten und unbebauten Grund
besitz nicht wohl zweifelhaft sein 1 ). 

Ist hiernach für das preußische Recht die Zulässigkeit der 
direkten Wertzuwachssteuer zurzeit anzuerkennen, so bedarf es 
doch noch einer kurzen Aufklärung, weshalb eine solche Steuer 
bisher noch nicht eingefrihrt wurde. Die Ursache liegt in der 
Fassung des§ 27 des Kommunalabgabengesetzes, welcher gleiche 
Normen und Sätze verlangte und vor Erlaß des Deklarations-

1) Da E.H:h mrgends nahere Untersuchungen uber d1e Frage der 
gesetzlichen Zulass1gkett der dtrekten ""ertzuwachssteuer finden, mag es 
genug{'n. noch darauf lnnzuweisen, daß der Dezernent fur preuß1sche 
Kommunalsteuersachen un l\1Imstermrn des Innern, Geh Oberreg.-Rat 
Dr Freund, in sememKommentarzum Kommunalabgabengesetz, 7 Aufl, 
S 104 und 118, memo Auffassung tmlt, desgleichen Prof Dr. R ier mer 
m der Taglichen Rund~chau vom 22. Jum 1909 und Reg -Rat Schutz 
1m Preuß. Vorw -BJ, .Jahrg XXX, S 763 ''gl. auch daselbst S. 517 unt! 
Jahrg XXXI, S 187 f Ohne Begmndung spri('ht stPh dagegen nur Reg
Ass. Dr Zo1n,a a O,Jahrg XXX, S.ß88aus 
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gcHetzes r;o au~>gelegt \1 urde, daß bebaute und unbebaute Grund
stücke nicht verschieden behandelt werden durften, und daß 
Progressionen im Tarif verboten waren. Zweifel in dieser Richtung 
hatte schon Adickes im Jahre 1894 in seinen "Studien" aus
gesprochen. Für die Praxis ist es aber durchaus verständlich, 
daß kein Versuch gemacht wird, eine Steuer einzuführen, deren 
rechtliche Zulassigkeit von sachverständiger Seite als zweifelhaft 
hingestellt wird. Die Gemeinden scheuen sich außerordentlich 
- durchaus mit Recht -, ihre Au toritat dadurch zu gefährden, 
daß sie Steuerordnungen beschließen, deren Gesetzlichkeit vom 
Oberverwaltungsgericht dann nicht anerkannt wird. - Nach
dem dann aber im Jahre 1904 in Frankfurt a.l\L und 1905 in 
Köln der Gedanke der Wertzuwachsbesteuerung in der in
direkten Form zuerst praktisch geworden war, lag es für die 
Gemeinden, die dann folgten, Essen, Düsseldorf, Dortmund. 
Gelsenkirchen usw. um so näher, den gleichen We~ zu wählen, 
als die beiden ersten Steuerordnungen, von Einzelheiten abge
sehen, sich anscheinend durchaus bewahrten, indem sie bei guten 
Erträgen - zumal in Frankfurt a. l\L - und mäßigen Veran
lagung:>sch wierigkeiten den früher immer in erster Linie be
fürchteten lähmenden Einfluß auf den Grundstückshandel und 
die Bautätigkeit anscheinend nicht ausübten, jedenfall:> nicht 
erkennen ließen. Es kann dann im weiteren Verlauf der Ent
wickelung nur naturlieh erscheinen, wenn der Eindruck entstand, 
der vVertzuwachs müsse in dieser Form besteuE>rt "erden, die 
Wertzuwachssteuer sei eine indirekte Steuer. l\Ian hat dabPi 
auch zu berücksichtigen, daß das Steuerwesen, das sich in den 
kleineren Gemeindeverbänden noch wesentlich größerer Unbe
liebtheit erfreut als in Staat und Reich, in den KommunalvPr
waltungcn eine relativ vernachlässigte Rolle spielt. Ein sehr 
hoher Prozentsatz aller Gemeindesteuerordnungen entsteht im 
Drange der Not, ein!'n fertigen Etat zu balancieren, ein Moment, 
das sehr zum "Abschreiben" anderer Steuerordnungen verleitet. 

\V"enn aber unter diesen Umständen anzunehmen ist, daß eine 
unbefangene Kritik und ein Streben, nach wirklich selbstständiger, 
vom Vorbild losgelöst!'r Weiterbildung des Gedankens der \Vert
zuwaehsbesteuerung zu gelangen, so gut wie ausgeschaltet war, 
so wird die bisherige Beschränkung der Wertzuwachssteuer auf 
die indirekte Form durchaus erklärlich. 
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l\lit dieser Erkenntnis müßte jedes aus dem bisherigen .Fehlen 
einer direkten Wertzuwachssteuer etwa entstehende Bedenken 
gegen diese Steuerform fallen; denn vor Einführung der ersten 
indirekten Steuerordnung hatten die gleichen Bedenken eine eben
solche Berechtigung gehabt. 

Wenn bereits Wertzuwachs-Grundsteuerordnungen in Preußen 
in Geltung waren, würde eine Besprechung ihrer einzelnen Be
stimmungen zweckmäßig in derselben 'Veise, wie es oben bei der 
indirekten Steuer geschah, erfolgen können, ohne daß diese Vor
schriften vollständig m ihren typischen Formen wiedergegeben 
zu werden brauchten. Da eine solche Steuerordnung aber noch 
nicht besteht, so wird nachstehend zunächst der Entwurf einer 
direkten Wertzuwachsgrundsteuer im Zusammenhang abgedruckt. 

Entwurf einer Grundsteuerordnung für die Stadtgemeinde X. 

Auf Grund der §§ 23, 25, 27, 69, 70, 82 des Kommunalab
gabengesetzes vom 14. Juli 1893 (G.-S. S. 152) und desDeklarations
gesetzes vom 24. Juh 1906 (G.-S. S. 376) wird mit Zustimmung der 
Stadtverordnetenversammlung für die Stadtgemeinde X. folgende 
Grundsteuerordnung erlassen: 

§ l. 
Von allen im Stadtbezirk belegeneu bebauten und unbe

bauten Grundstücken, soweit ihnen nicht nach § 24 des Kommunai
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 Befreiung von der Gemeinde
steuer vom Grundbesitz zusteht, wird eine Gemeindegrundsteuer 
nach den Bestimmungen dieser Steuerordnung erhoben. 

§ 2. 
Der Besteuerung wird teils der gemeine Wert (Wertsteuer), 

teils der Wertzuwachs (Wertzuwachssteuer) der steuerpflichtigen 
Grundstücke zugrunde gelegt. 

§ 3. 
Der nach dem gemeinen Wert zu veranlagende Teil 

der Grundsteuer (Wertsteuer) wird nach einem für jedes 
Steuerjahr durch Gemeindebeschluß festzustellenden und in orts
üblicher Weise bekannt zu machenden Satz von jedem Tausend 
des gemeinen Wertes der einzelnen Grundstücke erhoben. Dieser 
Satz kann für die unbebauten Grundstücke hoher sem als für die 
bebauten. 

\VeiSSPUboru. 
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Bei der Berechnung wird ein angefangenes Tausend für voll 
gerechnet, wenn der überschießende Betrag die Summe von 
500 M. übersteigt, andernfalls aber außer Ansatz gelassen. 

§ 4. 

Der nach dem Wertzuwachs zu veranlagende Teil der 
Grundsteuer (Wertzuwachssteuer) wird nach einem für 
jedes Steuerjahr durch Gemeindebeschluß festzustellenden und in 
ortsüblicher Weise bekannt zu machenden Tarif in Sätzen von 
jedem Hundert des Wertzuwachses (§ 5) der einzelnen Grund
stücke erhoben. 

Bei der Berechnung werden je 5 angefangene Hundert für 
voll gerechnet, wenn der überschießende Betrag die Summe von 
250M übersteigt, andernfalls aber außer Ansatz gelassen. 

§ 5. 
Der Wertzuwachs wird ermittelt, indem von dem Unter

schiede zwischen dem gemeinen Wert zur Zeit der Veranlagung 
und demjenigen Wert, der 3 Jahre vorher bei der Veranlagung 
zur Gemeinde-Grundsteuer festgestellt worden ist (früherer Wert), 
die innerhalb dieser 3 Jahre entstandenen eigenen Aufwendungen 
(§ 6) abgezogen werden. 

Ist der vor 3 Jahren festgestellte Wert niedriger als der vor 
6 Jahren festgestellte Wert, so gilt der letztere bei Ermittlung des 
Wertzuwachses als früherer Wert. 

§ 6. 

Als eigene Aufwendungen können nur abgezogen werden: 
a) alle nachgewiesenen Ausgaben für die Bebauung und für son
stige dauernde Verbesserungen des Grundstückes einschließlich der 
Straßenbaukosten und der Kosten für den Anschluß an die Kanali
sation sowie Kanalisationsbeiträge. Kosten für Neu- und Um
bauten werden nicht berücksichtigt, soweit sie aus der Versiche
rung für Brände, Wasserschäden und dergl. gedeckt werden; 
b) für den Zeitraum, m dem das Grundstück im Sinne der Steuer
ordnung unbebaut war, der Unterschied zwischen den Einnahmen 
aus dem Grundstück und 3% jahrlicher Zinsen des früheren Wertes. 

§ 7. 
Die \Yertzuwachssteuer wird nach folgenden Tarifen erhoben, 

dt:'ren Normalsätze durch die jährlichen Gemeindebeschlüsse 
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nur in der Weise verändert werden konnen, daß ein für alle Ab
stufungen gleich bemessener Prozentsatz der Normalsätze von 
diesen abgezogen oder ihnen hinzugerechnet wird. Der Prozent
satz kann für die bebauten und die unbebauten Grundstücke ver
schieden sein. 

Die Steuer betrilgt 

a) bei bebauten Grundstücken: 
bei einem Verhaltm'< des 'Wert
zuwachses zn dem fruheren \Vert, 

1n Prozent<>n des letzteren 

bis 5 % 
10% 
20% 
40% 
70% 

100% 
über 100 % 

b) bei unbebauten Grundstücken: 
bei einem V erhaltms des ·wert

znwachses zu dem fruheren \Vert, 
in Prozenten des letzteren 

bis 10 % 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 
130% 
160% 
200% 

über 200 % 
§ 8. 

Prozente des 
Wertzuwachses 
(Normal-Satze) 

)~ % 
Yz% 
%% 
1% 

1%% 
lYz % 

2% 

Prozente des 
Wertzuwachses 
(Normal-Satze) 

l% 
lYz% 

2% 
2Yz % 

3% 
3Yz % 

4% 
5% 
6% 
8% 

An die Stelle des gemeinen Wertes zur Zeit der Veranlagung 
tritt bei bebauten Grundstücken, die innerhalb der letzten 3 Jahre 
nicht veräußert worden sind, der nach den Vorschnften des § 9 
zu ermittelnde Ertragswert, falls dieser niedriger 1st als der ge
meine '\Vert, und der Steuerpflichtige den letzteren nicht aner
kennt. 

G* 
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§ 9. 

Der Ertragswert ilst gleich dem Einundzwanzigfachen der 
durchschnittlichen Bruttomietseinnahmen der letzte:n. drei der 
Veranlagung vorausgegangenen Kalenderjahre, verkürzt um die 
durchschnittlichen Werbungskosten (§ 8, 1 des Einkommensteuer
gesetzes vom 19. Juni 1906). 

Als Werbungskosten können für die nicht mit besonderen 
Einrichtungen versehenen Häuser 22 % der Bruttomieten in Ab
zug gebracht werden. 

Nur wenn die durch die 22% der Bruttomieten zu deckenden 
Werbungskosten den Betrag von 30 % der Bruttomieten über
steigen, können an Stelle der 22 % die tatsächlichen Werbungs
kosten in Abzug gebracht werden. 

§ 10. 
Sind innerhalb der letzten 3 Jahre Teile eines Grundstücks 

verkauft worden, so gilt, solange nicht eine andere Verteilung 
des früheren Wertes auf die mehreren Grundstücksteile nachge
wiesen und von den Eigentümern aller Grundstücksteile aner
kannt wird, als früherer Wert eines jeden Teilgrundstücks der
jenige Teil des vor 3 Jahren ermittelten Wertes des ganzen Grund
stücks, der nach dem Verhältnis der Flächen auf das einzelne Teil
grundstück entfällt. Die im § 12 vorgesehene Ermäßigung tritt 
in diesem Falle nur für diejenigen Teile des Grundstückes ein, 
deren Eigentümer gewechselt haben. 

Die vor dem Abverkauf entstandenen Kosten für Straßen bau, 
einschließlich des Wertes unentgeltlicher Straßenlandabtretungen, 
für den Anschluß an die Kanalisation und für Kanalisations
beiträge werden jedoch auf die verbliebenen Teilgrundstücke nach 
dem Verhältnis der Frontlänge verteilt. 

§ ll. 

Vermindert sich innerhalb der 3 Jahre nach Feststellung des 
Wertzuwachses der Wert eines Grundstücks nachweisbar mindestens 
um die Hälfte des ermittelten "Wertzuwachses infolge von Ereig
nissen, welche nicht in einer Veränderung der allgemeinen Kon
junktur oder der allgemeinen Verkehrs- oder Preisverhältnisse 
begründet sind, so findet auf Antrag vom Beginn des auf das Er
eignis folgenden Vierteljahres an eine der Wertminderung ent
sprechende Ermäßigung der Wertzuwachssteuer statt. 
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Der Antrag muß binnen Jahresfrist nach Eintritt des Er
eignisses schriftlich oder zu Protokoll beim Magistrat gestellt 
sein. 

§ 12. 
Hat innerhalb der letzten 3 Jahre vor der Feststellung 

des \Vertzuwachses eine umsatzsteuerpflichtige Auflassung eines 
unbebauten Grundstücks stattgefunden, so ermaßigt sich die für 
die nächsten 3 Jahre zu veranlagende Wertzuwachssteuer vom Be
ginn des auf die vollendete Bebauung folgenden Vierteljahres an 
auf 1 f 3 des nach dem § 7 dieser Steuerordnung zu veranlagenden 
Betrages. 

Der § 13 würde sodann Bestimmung darüber treffen, welche 
Grundstücke als bebaut, welche als unbebaut anzusehen sind. 

§ 14 "\VÜrde Ermaßigungen der Wertsteuer und der Wertzu
wachssteuer für gemeinnützige Baugesellschaften vorsehen 
können. 

§ 15. 
Die Feststellung des gemeinen Wertes fur die Wertsteuer 

erfolgt für jedes Steucrjahr, diejenige des Wertzuwachses immer 
für einen Zeitraum von je drei aufeinander folgenden Steuerjahren, 
die sich mit den drei Jahren der ordentlichen Veranlagung zur 
Ergänzungssteuer decken, durch den Steuerausschuß, erforder
lichenfalls nach Anhorung von Sachverständigen. 

Die weiteren Vorschriften würden sich vollig mit denjemgen 
der Steuerordnungen nach dem gemeinen ·wert decken. Insbe
sondere würde ein Paragraph vorzuschreiben haben, daß die 
Steuer in Vierteljahrsteilen im voraus zu entnchten ist. Eine 
,.Übergangsvorschrift" hätte etwa zu lauten: ,.Bei der ersten nach 
dieser Steuerordnung erfolgenden Ermittlung des Wertzuwachses 
gilt als früherer Wert der bei der Ergänzungssteuerveranlagung 
im Jahre .... festgestellte gemeine 'Yert.'· 

'Vährend bei der indirekten 'Vertzuwachssteuer alle die
jenigen Schwierigkeiten, die für jede an bestimmte Rechtsvor
gange sich anschließendemdirekte StelH'r hestt'hen. in besonderem 
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Maße zu finden waren, nämlich bei der Abgrenzung derjenigen 
R.echtsvorgänge, an die sich eine Steuerpflicht anschließen sollte, 
so fallen diese Schwierigkeiten bei der direkten Wertzuwachs
steuerohne weiteres fort. Denndie direkte Wertzuwachssteuer 
erfaßt infolge ihrer realen Form allen und jeden Wert
zuwachs, der überhaupt nachgewiesen werden kann. Die Steuer
pflicht entsteht hier nicht erst durch einen das Grundstück be
treffenden Rechtsvorgang, durch dessen Eintritt die Besteuerung 
des Wertzuwachses bedingt ist, sondern schon durch die Tatsache 
des Wertzuwachses selbst. Daraus folgt denn, daß Fälle, in denen 
ein vorhandener Wertzuwachs der Steuer entgeht, nicht vorkommen 
können. Diese Fälle stellten sich bei der indirekten Steuerform 
teils als Umgehungen, teils als Ereignisse dar, an die aus verschieden
artigen Erwägungen eine Steuerpflicht nicht geknüpft werden 
sollte oder - bei den Gemeinden - wegen Verbotes durch 
Reichsgesetz (Erbschaft, Schenkung) oder durch staatliche 
Aufsichtsbehörden (Enteignung) nicht geknüpft werden konnte. 

Da nun bei Steuern, die in erster Linie dem Prinzip der 
verhältnismäßigen Gleichheit unterstehen, das Prinzip der All
gemeinheit die Bedeutung gewinnt, daß der gewählte Besteue
rungsmaßstab auch auf alle Tatbestände Anwendung findet, 
auf die er an sich überhaupt paßt, so muß in der viel vollständigeren 
Erfassung des Wertzuwachses durch die dtrekte Steuerform ein 
um so größerer Vorzug vor der indirekten liegen, je zahlreicher 
die Umgehungen und die sonstigen Befreiungen bei der indirekten 
Steuer sind. Daß beides in großem Umfange der Fall ist, haben 
wir oben (S. 52ft.) erörtert. Zu erwähnen bleibt noch, daß das 
Bestreben, den Umgehungen vorzubeugen, in einer Art von 'Vech
selwirkung notwendigerweise zu einer erheblichen für das Wirt
schaftsleben höchst schädlichen Unterdrückung oder Erschwerung 
von solchen Rechtsgeschäften und Verhältnissen des Verkehrs
lebens führt, die zwar ausnahmsweise zu Umgehungen benutzt 
werden oder benutzt werden können, die aber im übrigen wichtigen 
Interessen des Rechtsverkehrs dienen, ohne daß der Tatbestand 
die Erhebung einer Steuer innerlich rechtfertigt. 

Andererseits fallen nun aber die Rechtsvorgänge, an welche 
die indin•kte Steuerordnung die Steuerpflicht knüpft, zusammen 
mit dE-r sogenannten .,Realisierung" des Gewinnes durch den bis
herigen Eigentümer. Dieses Moment der RE-alisierung ist vielfach 
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derart in den Vordergrund gerückt worden, daß es zuweilen 
geradezu als notwendige begriffliche Voraussetzung1) für die 
Besteuerung des Wertzuwachses hingestellt wurde, daß mindestens 
ein ganz besonderer V orteil darin gesehen wurde, daß die Steuer 
in dem Moment zu zahlen war, in dem "ein mühelos erlangter 
Gewinn dem Steuerpflichtigen große Barbeträge zuführt". So 
sagt auch z. B. die Begründung zum Reichsgesetzentwurf (S. 17): 
Es liegt der Gedanke zugrunde, daß der Steuerpflichtige von der 
... Werterhöhung einen Teil ... in dem Augenblick abführen 
soll, in welchem er den Zuwachs in Geld und Geldeswert um
gesetzt erhält. Bredt (S. 7) fordert dagegen nur soviel, daß der 
Wertzuwachs nach Geldbetnigen meßbar ist und nicht lediglich 
m einer Steigerung des inneren Gebrauchswertes - im Gegensatz 
zu einer Erhöhung des Tauschwertes- besteht., und daß der Wert
zuwachs tatsächlich in die Erscheinung getreten ist. Dem wird 
msoweit zuzustimmen sein, alsein "Tatsächlich-in-die-Erscheinung
Treten" 'nicht nur in der Veräußerung gesehen wird, sondern z. B. 
auch in höherer hypothekarischer Belastung oder - bei bebauten 
Grundstücken, zuweilen aber auch bei unbebauten Grundstücken 
- in höheren Erträgen. 

Auf die hoheren Erträge kann freilich nur für den Fall hin
gewiesen werden, daß die Wertzuwachssteuer ihrer Höhe nach 
aus diesen höheren Erträgen bestritten werden kann. Bei einer 
Steuerhöhe, wie sie nach den indirekten Steuerordnungen die Regel 
ist, würde dies nicht möglich sein. Für die direkte Steuerform, 
die als mäßiger Zuschlag zur Grundsteuer erscheint, kann es da
gegen nicht zweifelhaft sein, umsoweniger als die Steuer ja nur 
veranlagt werden kann, nachdem d1e höheren Erträge schon tat
sächlich erzielt worden sind (s. § 9 der obigen Steuerordnung). 
Soweit daher der Ertragswert dem gemeinen Wert substituiert 
wird, also bei bebauten Grundstücken, ist der Einwand, die direkte 
\Vertzuwachssteuer besteuere "fingierte" \Verte, "nicht realisierte" 
Vorteile, unbedingt hinfällig. Aber auch fii.r die unbebauten 
Grundstücke stellt sich kein besonderer der direkten Steuerform 
eigentümlicher Nachteil heraus; denn auch für die indirekte Wert
zuwachssteuer ist es nicht durchweg richtig, daß sie nur realisierte 
Gewinne besteuere. Dies würde nur dann der Fall sein, wenn unter 

') Ygl. \'On Frankenberg, S i:.l:.l und Adtckes 111 der DeutRehen 
J nr1sten·z:e1inng, Bd II, S 281 fl, 
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allen Umständen dergezahlte Verkaufs preis maßgebend wäre. Wie 
wir sahen, geben aber die meisten Steuerordnungen der Veran
lagungsbehörde die Befugnis und damit die Pflicht, über den 
Verkaufspreis hinaus einen etwaigen höheren gemeinen Wert 
der Berechnung zugrunde zu legen. In allen diesen Fällen wird 
auch mit der indirekten Steuerform nicht realisierter Wertzuwachs 
besteuert, nur mit dem Unterschied, daß die indirekteSteuer von 
diesem Mehrwert bis 25% fordert, die direkte 3 Jahre hindurch 
vielleicht je 3 oder 4 Prozent!). 

Es kommen aber noch weitere Erwägungen in Betracht, nach 
denen der vermeintliche Nachteil der direkten Wertzuwachssteuer, 
der in der Besteuerung nicht realisierten Gewinnes liegen soll, völlig 
verschwindet. 

Vom Gesichtspunkte des Grundgedankens der Wertzuwachs
steuer aus, d. h. für die Interessentheorie, muß jeder Zeitpunkt 
für die Erhebung der Steuer geeignet erscheinen, in dem die durch 
die Gemeinde geschaffenen V orteile und die ihr entsprechenden 
Ausgaben nachweisbar bzw. geleistet sind. Daß die Vorteile 
realisiert sind, kann- allein von diesem Gesichtspunkt aus be
trachtet- nicht gefordert werden. Denn hier steht nicht in Frage, 
ob ein Eigentümer mit seinem Grundstück einen Gewinn er
zielt hat, sondern ob das Grundstück besondere Vorteile gehabt 
und besondere Gemeindelasten verursacht hat. Von diesem mehr 
privatwirtschaftliehen Standpunkte aus würde es sogar gerecht
fertigt erscheinen, daß die im Interesse eines anderen gemachten 
Aufwendungen schon dann entgolten werden, wenn sie gemacht 
sind, nicht erst, wenn sie dem anderen Teile Vorteile gebracht 
haben. 

Zwar liegt, da die direkte Wertzuwachssteuer in Form 
der Grundsteuer erscheint, der Einwand nahe, daß die sogenannten 
Real- oder Ertragssteuern doch auch erst den realisierten Ertrag 
besteuern. Indessen ist dies zwar für die staatlich veranlagte 
Gewerbesteuer zum Teil und für die staatlich veranlagte Gebäude
steuer ganz richtig. Aber es ist keineswegs eine fiir alle Realsteuern 
grundsätzlich zu stellende Forderung; vielmehr hat bekanntlich 
die Praxis mit Recht zahlreiche andere Besteuerungsmaßstäbe 

• 1 ) D!e Hohe der Steuersätze J&t ftir die Beurte1lung emer Besteuerung 
mLht roahswrten Gewmnos naturheb yon besondPrer 'VJChhgkoit Vgl. 
darnber noPh unten S. 102. 
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für die Ertragssteuern gefunden. Zu erwähnen ist besonders die 
Grundsteuer nach dem gemeinen Werte, die ja von dem erzielten 
Ertrage gänzlich absieht, die Gewerbesteuer, soweit für sie das 
Anlage- und Betriebskapital maßgebend ist. Endlich bleibt auch 
noch für diejenigen Realsteuern, die nach dem Ertrage erhoben 
werden, zu beachten, daß auch deren Ertrag nicht immer bar 
realisiert ist. So z. B. häufig nicht bei dem gewerblichen Ertrage, 
und zwar überall dort, wo seine Ermittlung zum Teil auf der 
Bewertung von eigenen Beständen, von Waren, Wertpapieren, 
Nutzungsrechten, Forderungen oder Beteiligungen beruht, mit 
anderen 'Vorten in der großen Mehrzahl aller größeren gewerb
lichen Betriebe, soweit kaufmännische Buchführung vorliegt. 
Besondere Bedeutung hat diese Ertragsermittelung durch Be
wertung eigener Bestande bei Bankgeschaften und ferner bei 
solchen Warengeschäften, die von der Mode abhängen (Garderobe 
aller Art, Möbel usw.), oder deren Waren schnell minderwertig 
werden. 

Schonhiernach kann dieBesteuerungnicht realisierten Gewinnes 
'veder als theoretisch unberechtigt, noch als eine der "\Vertzu
wachsgrundsteuer eigentümliche Erscheinung angesehen werden. 

Sodann ist aber bei dieser Frage streng auseinanderzuhalten, 
ob der direkten 'Vertzuwachssteuer vorgeworfen werden soll, 
daß sie zwar w1rklich Yorhandenen, aber noch nicht realisierten 
\Vertzuwachs besteuere. so daß die Harte nur in dem derzeitigen 
Fehlen des baren Gewinnes gesehen wird, und die Steuer als zu 
früh erhoben erscheint, oder ob damit zugleich gesagt werden 
soll, daß der jetzt vorhandene 'Vertzuwachs wieder verschwinden 
werde oder könne, so daß die Steuer nicht nur zu früh, sondern 
überhaupt zu Unrecht erhoben sei. 

In ersterer Beziehung kommt auch in Betracht, daß in der Be
r:;teuerung nur des realisierten Gewinnes auch deshalb ein Vorteil 
der indirekten Steuer gesehen wird, weil diese vermeintlich in 
einem Augenblick gefordert wird. in dem der Steuerpflichtige 
soviel bares Geld in Händen hat, daß ihm die Steuer gar nicht 
fühlbar wird. Freilich ist diese Annahme schon wegen der Hohe 
der Steuer etwas sehr kilhn, selbst für den Fall, daß tatsächlich der 
volle erzielte Gewinn bar zur Auszahlung gelangt. Letzteres 
ist jedoch nur in einem Teil der Fülle ammnehmen. Und selbst 
dort wo es der Fall1st oder wo der Ka uft>r \1 Pnigstens eine erheb-
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liehe bare Anzahlung zu leisten hat, wird der Verkäufer nur selten 
gewissermaßen nicht wissen, wohin mit dem Gelde. Nicht in dem 
Sinne, als ob er keine Gelegenheit wüßte, um das Kapital anzulegen, 
sondern deshalb, weil er vielleicht seit Jahren auf die Realisierung 
dieses Gewinnes gewartet und über die zu erwartende Anzahlung, 
die er sich gerade in dieser Höhe für seine Pläne ausbedingen 
mußte, bereits lange für dringend notwendige Zahlungen dis
poniert hat. Solchen Fällen gegenüber einfach als Regel anzu
nehmen, von dem bar realisierten Gewinn werde die Steuer un
merklich abgezogen werden können, ist doch zu theoretisch und 
den Verhältnissen, wie sie sehr häufig liegen, zu fremd. 
Daß z. B. Bauunternehmer und gewerbliche Grundstückshändler 
sehr häufig in solcher Lage sind, und daß über die vielfach nur 
recht mäßigen Barbeträge, die auf die verkauften Häuser und 
Baustellen angezahlt werden, im voraus lange verfügt ist, wird 
keines Nachweises bedürfen. Ähnliche Lagen werden sich aber 
auch sonst ergeben, und dieser Vorteil der indirekten Steuer, daß 
sie leicht getragen, weil aus dem baren Gewinn bestritten werde, 
ist daher sehr oft imaginär. 

Hinsichtlich des anderen Bedenkens, daß der zwar vorhandene 
und versteuerte Gewinn vor der Realisierung vieHeicht wieder 
einem Verlust Platz gemacht haben könne, ist zunächst festzu
stellen, daß sich beim gewerblichen Ertrage die gleiche Erscheinung 
zeigt. Angenommen, ein Bankier kauft billig irgendwelche Papiere, 
sie steigen auf das Doppelte im Kurse und vermehren, nach dem 
Kurswerte in die Bilanz aufgenommen, den Gewinn sehr erheblich, 
ohne daß er realisiert ist. Trotzdem muß er zunächst versteuert 
werden. denn die Aufnahme nach dem Kurswerte ist dem Kauf
mann für Wertpapiere bekanntlich vorgeschrieben. Freier ist er 
bei Waren und Forderungen. Und man wird zugunsten der ge
werblichen Ertragsermittelung und gegen d1e direkte \Vertzu
wachssteuer auch das ins Feld führen, daß der Kaufmann seine 
Bestände seI b s t bewertet, während die Schätzung des gemeinen 
Wertes durch die Steuerbehorde erfolgt. Damit ist aber keines
wegs gesagt, daß diese Schätzung zu hoch ausfallen wird oder muß. 
Das zeigen die Erfahrungen bei der Grundsteuer nach dem ge
meinen Wert, und überdies haben die Gemeinden, wie unten 
(vgl. S. 101) noch niiher zu erörtern ist, gar keine Ursache, bis 
an die iiußerste Grenze des gemeinen ·wertes zu gehen. Überdies 
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soll auch der Kaufmann den wirklichen Wert einsetzen, so daß 
eine zu niedrige Bewertung zu einer Steuerhinterziehung führen 
würde. 

Also auch in dieser Beziehung kann die Wertzuwachs
Grundsteuer den Vergleich mit anderen Ertragssteuern, inRbe
sondere der Gewerbesteuer und der Grundwertsteuer, sehr wohl 
aushalten. Denn das Auf und Ab des Wertes ist zumal bei Wert
papieren und Forderungen noch stärker als beim Grundbesitz. 
Freilich kommt ein Sinken im 'Vert beim nächsten Abschluß in 
voller Höhe als Verlust zum Ausdruck, so daß also einer etwaigen 
zu hohen Steuer des einen Jahres eine um so niedrigere des folgenden 
Jahres gegenübersteht. Aber einmal ist be1m Grundbesitz ein 
derartiges Auf und Ab im Werte viel seltener, vor allem aber 
auf die Dauer ein Sinken in solchen Gemeinden, für welche die 
Wertzuwachssteuer überhaupt paßt, so gut wie ausgeschlossen. 
Außerdem aber bietet sich die unbeschränkte Moglichkeit, der
artige 'Vertminderungen bei der direkten Wertzuwachssteuer 
voll zu berücksichtigen (vgl. oben S. 82, § 5 der St.-0., und 
unten S. 105). 

Die Aufnahme einer derartigen Vorschrift ist um so unbe
denklicher, als sie wegen des statistisch langst nachgewiesenen 
allmählichen Steigens aller Bodenpreise selten praktisch werden 
wird. Ihre Bedeutung würde vielmehr im wesentlichen darin 
bestehen, daß sie dem erwähnten möglichen Emwand, der bereits 
versteuerte Wertzuwachs könne vor der Realisierung wieder ver
schwinden, so daß die Steuer zu Unrecht verlangt sei, die Spitze 
abbrechen. 

Endlich aber ist anzunehmen. daß die Veranlagung zur Wert
zuwachssteuerwie eine Bescheinigung des höheren Wertes wirken, 
daher dem Grundbesitzer in vielenFällen, besonders fiir den Ver
kauf sehr wertvoll und erwünscht sein wird. Sie wird ihm die Er
langung von Kredit und beim Verkauf die Erzielung eines ange
messenen Preises wesentlich erleichtern. Hierin hegt also sogar 
ein Vorteil der Besteuerung nicht realisierten Gewinnes. 

Nach dem Gesagten halte ich auch meine schon im Preuß. 
Verwaltungsblatt vom 8. Mai 1909 vertretene Auffassung YOlll 

Wertzuwachs als einer dem Grund und Boden spezi
fischen Art des Ertrage" aufrecht. Grundstücke liefern nach 
dieser Auffassung zwei Arten \'On Ertriigen diC laufenden Kutzun-
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gcn und die - in Zeiträumen von einiger Länge feststellbaren-
1111 "irtschaftlichen Tauschverkehr auch ohne Verkauf ver
w c r t baren Wertsteigerungen. Dem Grund und Boden spezifisch 
ist diese Art des Ertrages einmal insofern, als er bei ihm nicht 
"ie bei der üblichen Art der gewerblichen Ertragsermittelung als 
Teil des jährlichen Nutzens erscheint, und zweitens, weil er die 
Eigentümlichkeit hat, mit der fortschreitenden Bevölkerungs
vermehrung, wenn auch zuweilen in kleinen Wellenlinien, so doch 
schließlich dauernd zu steigeiL Diese zweite Art des Ertrages 
ist nicht gleich der kap1talisierten sogenannten Zuwachsrente 
der Bodenreformer und ebenso wemg ist es der "unverdiente" 
Wertzuwachs, wie er den mdirekten Steuerordnungen vorschwebt. 
t:londern es ist ein Mehr. In dem ., unverdienten" Wertzuwachs 
soll- theoretisch betrachtet- naturlieh kein Wertteil vorhanden 
sein, der auf irgendwelche Kapitalsaufwendung, Arbeit oder 
Unternehmertatigkeit zurückgeht. In dem Wertzuwachsertrag 
dagegen ist der Gegenwert für die aufgewandte Arbeit mit ent
halten. Andererseits fällt der Wertzuwachs-Ertrag nicht zusammen 
mit der ganzen \Vertsteigerung des Grundstücks. I.etztere enthält 
als das Gesamtprodukt aller wertsteigemden Momente auch den 
Gegenwert für das aufgewandte Kap1tal. Dieser soll auch bei der 
d1rekten \Vertzuwachssteuer aus der vollen Wertsteigerung aus
gesondert werden. Nur der Yerbleibende Tell stellt den \Vertzu
wachs-Ertrag dar. Dagegen wird nicht der Versuch gemacht, fest
zustellen. ob und wieviel Gegenwert fur geleistete Arbeit in diesem 
Ertrage noch enthalten 1st. 

Frir die prinzipielle Rechtfertigung der diCsen YVertzu
" achsertrag besteuernden Wertzuwachsgrundsteuer genügt völlig 
die Feststellung, ja die Annahme, daß ein wesentlicher 
Teil daYon auf die Aufwendungen der Gemeinde und 
anderer offentbcher Verbande zurückzufuhren ist. 

Erkennt man diese besondere Art des Ertrages von Grund 
und Boden an. was anscheinend ,-on Bredt (S. 37) geschieht, 
mdem er den alle fünf Jahre festzustellenden Wertzuwachs als 
Emkonunen mit der Emkommensteuer besteuern will, so er
schemt d1e direkte \rertzuwachssteuer als natürhche, ja not
wendige Erganzung deqenigcn Ertrngsbesteuerung, die 
Wiedie ge"öhnlicheGrund~tPUfT nur di<' lnufendt'nXutzun
g<>n Prfal\t. lnsbr~ondN<' k.tnn daun .111rh krme doppPltc 



Der \Vcrtznwachs als "Ertrag". 03 

Besteuerung des Ertrages gesehen werden, auch nicht desjenigen 
Teiles, der durch eigene Arbeit erzielt ist. Denn auch hier ist zu 
unterscheiden einmal diejenige Tätigkeit, die auf die Erzielung 
der jährlichen Nutzungen verwandt wird, den laufenden Ertrag 
schafft, und die mit der gewöhnlichen Grundsteuer erfaßt wird, 
und sodann diejenige Tätigkeit, die auf eine Werterhöhung des 
Grund und Bodens selbst gerichtet ist, und die dannkonsequenter
weise auch von der Wertzuwachs-Grundsteuer nicht freigelassen 
zu werden braucht. - So ergibt sich zugleich, daß das, was bei 
der indirekten Wertzuwachssteuer theoretisch gefordert, praktisch 
aber vergebens versucht wird und daher einen erheblichen Mangel 
der indirekten Steuerform bedeutet, nämlich die Ausschaltung 
des durch Arbeit verdrenten Teiles im Wertzuwachs, daß das für 
die direkte Steuer gar nicht gefordert zu werden braucht. 

Die vorstehende Auffassung von der Ertragsnatur des Wert
zuwachses braucht nun übrigens keineswegs anerkannt zu werden, 
um die direkte Wertzuwachssteuer zu rechtfertigen. Denn da der 
Ertrag nicht der einzige Maßstab ist, mittels dessen das Interessen
prinzip Yerwirklicht werden kann, so genügt für ihre Rechtfertigung 
an sich völlig die- unbestreitbare -Tatsache, daß der Wertzu
wachs einen Rückschluß auf die Hohe der Vorteile aus den Ge
meindeaufwendungen gestattet (vgl. oben S. 79). 

Nach den bisherigen Erorterungen bedarf die Kritik des 
Wertzuwachsbegriffs der d1rekten \Vertzuwachssteuer nur noch 
weniger organzender Ausführungen. 

Wenn die Wertzuwachs-Grundsteuer ihrer außeren Form nach 
m dem obigen Ent" urf als Zuschlag zur Grundwertsteuer er
scheint, so ist dies zwar nichts Begriffliches, aber nach den letzten 
Ausführungen auch insofern gerechtfertigt, als eben die Grund
wertstenor den laufenden Nutzungsertrag, der Wertzuwachszu
schlag den Wertzuwachsertrag erfassen soll. Man konnte diese 
Parallele noch ergänzen mit der Annahme, daß die Wertsteuer 
mehr gedacht ist als Ersatz der Aufwendungen der Gemeinde, 
die Wertzuwachssteuer dagegen mehr als Entschädigung für die 
Vorteile des Grundbesitzes. Das wäre auch msofern haltbar. als 
die Aufwendungen der Gemeinden notwendigen\eise immer an
nähernd gleich hoch bleiben, wahrend die Vorteile, die der Grund
besitz von ihnen hat, stärker wechseln werden. - Im übrigen ist 
dw organische Verbindung gerade mit der Grundsteuer nach dem 
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gemeinen Wert, wie gesagt, keineswegs notwendig, praktisch aber 
schon deshalb zu empfehlen, weil die etwa dreijährige Feststellung 
des gemeinen Wertes doch schon für die Wertzuwachssteuer er
forderlich wird, so daß die Veranlagung der Grundwertssteuer 
daneben kaum noch Schwierigkeiten machen kann. Es ist aber auch 
sehr wohl möglich, die Wertzuwachssteuer mit einer Zuschlags
belastung der staatlich veranlagten Steuern zu verbinden. Der 
§ 2 würde dann etwa zu lauten haben: "Die Besteuerung erfolgt 
teils durch Erhebung von Zuschlägen zur staatlich veranlagten 
Grund- und Gebäudesteuer, teils durch Erhebung eines Zuschlages 
nach dem Wertzuwachs." 

Durchaus hinfällig würde der Einwand sein, daß die Ge
meinden durch eine Wertzuwachs-Grundsteuer einen eigentlichen 
Mehrertrag nicht erzielen könnten, und zwar wegen der in den 
§§ 54 ff. des Kommunalabgabengesetzes vorgeschriebenen Re
lation zwischen Einkommen und Realsteuern. Allerdings würde 
der Prozentsatz der staatlich veranlagten Steuern durch den Mehr
ertrag aus dem Wertzuwachszuschlag steigen müssen; aber ein
mal sind Abweichungen von der im § 54 aufgestellten Regel 
aus "besonderen Gründen" gestattet, und ein solcher "besonderer 
Grund" dürfte schon darin liegen, daß durch den ·wertzuwachs
zuschlag nur ein Steuerertrag aufgebracht werden soll, der bis 
dahin auch schon vom Grundbesitz getragen wurde, wenngleich 
m der Form der indirekten Wertzuwachssteuer. Und außerdem 
wird die Aufsichtsbehörde einer Gemeinde, in der eine direkte 
Wertzuwachssteuer besteht, bei der Genehmigung von mehr als 
150% Zuschlägen auch die Gesamtbelastung des Grund und 
Bodens ins Auge fassen und nicht lediglich das Verhältnis der 
Realsteuern zur Einkommensteuer und untereinander. Daher 
können die Gemeinden auch nach dem geltenden Recht durch den 
Übergang zur Wertzuwachs-Grundsteuer einenebenso hohen Mehr
ertrag erzielen als durch Einführung der indirekten Wertzuwachs
steuer (vgl. auch Preuß. Verw.-Bl., Jahrgang XXX, S. 518 und 
XXXI, S. 341). 

Da w1r bereits oben gesehen hatten, daß die Frage, ob die 
Abzüge für Kapitalaufwand vom Verkaufspeis abzuziehen oder 
dem Erwerbspreis hinzuzurechnen sind, nicht eine Frage der Er-
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mittelung des Wertzuwachses, sondern eine solche der Tarif
gestaltung ist, muß dw oben im § 5 vorgeschlagene Art der Ermitt
lung des Wertzuwachses ohne weiteres richtig erscheinen. Es 
wird eben zunachst die ganze Wertsteigerung ermittelt und so
dann durch Ausschaltung des durch den Produktionsfaktor Kapital 
geschaffenen Teiles der Wertzuwachs-Ertrag dargestellt. Daß für 
die Ermittlung der ganzen Wertsteigerung von dem vor 3 Jahren 
bereits festgestellten Wert ausgegangen wird, ohne daß der Em
wand, dieser Wert sei zu niedrig festgestellt, zulässig 1st, entspricht 
ebenso sehr der Billigkeit wie der Rücksichtnahme auf Verein
fachung der Veranlagung. 

Die Abzüge für Kapitalsaufwand regelt der§ 6 des Entwurfes 
und für den Sonderfall, daß innerhalb der letzten 3 Jahre ein Ab
verkauf stattgefunden hat, der § 10 Satz 2. 

Die Abzugsfähigkeit der Ausgaben für die Bebauung und für 
sonstige dauernde Verbesserungen einschließlich der Straßen
bau- und Kanalisation-Herstellungskosten bedarf kaum einer 
weiteren Erläuterung. 

Nur die dauernden Verbesserungen dürfen abgezogen 
werden, weil vorübergehende den jetzigen Wert nicht mehr 
erhöhen. Dagegen wird nicht der Versuch gemacht, aus dem 
ursprünglich aufgewandten Kapitalsbetrage noch wieder den
jenigen Teil auszusondern, der eine "zur Zeit des Eintrittes der 
Steuerpflicht"- also hier zur Zeit der Veranlagung- "noch fort
bestehende Werterhöhung" zur Folge hat. Denn abgesehen davon, 
daß dieser Versuch ebenso wie bei der indirekten Steuer trotz 
zahlloser vergeblicher Schwierigkeiten nie gelingen kann, wird 
für die Regel auf nennenswerte Veränderungen des durch die Auf
wendungen geschaffenen Teiles des jetzigen Wertes nicht zu rechnen 
sein. Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß im Augenblick 
der Kapitalsverwendung der so erhöhte Kostenwert in einer 
annähernd gleich hohen Steigerung des gemeinen Wertes Aus
druck finden wird. Eine Kontrolle dartiber aber, welche Ver
anderungen dieser Kostenwert unter dem Einflusse der beiden 
Wertfaktoren der Seltenheit und der Dringlichkeit des Bedürf
nisses erleidet, hatten wir bereits als unmöglich ausgeschieden. 
Sicherlich aber sind für einen nur dreijährigen Zeitraum diese 
Einwirkungen durchschnittlich viel schwächer als nach Ablauf 
,-on 10, 20 oder 30 JahreiL 
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Daß neben den wirklich entstandenen baren Ausgaben für 
die Bebauung oder den Umbau auch solche abzuziehen sind, die 
zufällig dadurch erspart werden, daß der Bebauer selbst Architekt 
oder Maurermeister ist, entspricht zwar dem Begriff des Wert
zuwachs-Ertrages insofern nicht, als dieser im allgemeinen den 
Gegenwert für sonstige werterhöhende Tätigkeit des Eigen
tümers mit enthält. Andererseits aber ist die Ausscheidung dieses 
Gegenwertes zum Teil 1) wegen seiner völligen praktischen Un
durchführbarkeit nicht versucht worden, zumal sie ohne Nachteil 
für den Grundgedanken der Steuer unterbleiben konnte. Wenn 
wir es nun in den erwähnten Arbeitsleistungen des Architekten 
und Maurermeisters mit Produktionsfaktoren zu tun haben, deren 
Tauschwert und weiterhin deren Gegenwert leichter zu ermitteln 
ist, als es z. B. bei den hundertfach verschiedenen Abstufungen 
der Spekulationstätigkeit möglich ist, so kann es vielleicht eine 
Verbesserung der Steuerordnung sein, wenn sie den Abzug dieser 
Aufwendungen gestattet. Die Fassung, in der die Berliner Steuer
ordnung diesen Abzug zuläßt, erscheint empfehlenswert (vgl. 
§ 2 Ziff. 2 b Satz 2 der Berliner Steuerordnung). 

Der Abzug der Zinsen des Erwerbspreises bei unbebauten 
Grundstücken unter Aufrechnung der Einnahmen aus dem Grund
stück ist bereits oben prinzipiell gerechtfertigt worden. Für die 
direkte Steuerform gilt hierin nichts Besonderes. Bei der Wahl 
des Prozentsatzes des früheren Wertes, der zugelassen werden soll, 
ist zu beachten, daß es dem Verkäufer eines unbebauten Grund
;;tückes häufig nicht gelingen wird, den in den letzten Jahren er
forderlich gewesenen Zuschuß sich beim Verkauf in voller Höhe 
im Preise mit erstatten zu lassen (vgl. oben S. 35). Steigt aber 
demnach der gemeine Wert häufig nicht um den vollen Betrag 
dieses Zuschusses, so ka1m dieser zwecks Feststellung des nicht 
auf Kapitalsverwendung beruhenden Wertteiles auch nicht in 
voller Höhe abgezogen werden. 

Nur die in den letzten drei Jahren entstandenen eigenen 
Aufwendungen sollen abzugsfähig sein. Hiergegen könnte 
ein Einwand gemacht werden mit folgendem Beispiel: Das Grund
stück des A. ist im Jahre 1905 10 000 M wert gewesen. 1906 muß 
or für 1000 M Straßenland unentgeltlich abtreten. Bei der Yer-

1 ) Vgl. auch die Erwi\gung oben auf S 47, Z<>lle 1;,. 
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aulagung d1•r Wnrtzuwaehst>tPner im .Jahre HlOH i;,t der Wort 
noeh 10 000 M. HJll r;ei der Wert dann 12 000 M, bei der Ver
anlagung können aber die 1U06 aufgcwa,ndten 1000 M nicht mehr 
abgezogen werden. 

Demgegenüber wäre zu sagen, daß der Abzug der 1000 M 
doch voll zur Geltung gekommen ist, indem schon der Wert des 
1908 noch verbliebenen Landes auf die vollen 10 000 M an
genommen ist, obgleich von der ursprünglichen Fläche für 1000 M 
Straßenland abgetreten war. Die Feststellung de'3 gemeinen Wertes 
mußte aber auch in dieser Höhe erfolgen, weil die Abtretung den 
Kostenwert und damit für die nächste Ze1t auch den gemeinen 
Wert etwa entsprechend gesteigert hatte. Das gleiche würde 
gelten, wenn nicht für 1000 M Straßenland abgetreten, sondern 
eine bauliche Verbesserung mit 1000 M Kapitalsaufwand statt
gefunden hätte. Dann würde bei der Veranlagung 1908 der ge
meine Wert des Grundstückes- ohne daß der Wert des Grund 
und Bodens gestiegen wäre - auf 11 000 Manzunehmen sein, 
und für die Veranlagung des Wertzuwachses im .Jahre 1911 wäre 
dann die Differenz von 12 000 M zu 11 000 M zugrunde zu legen. 
Es ergibt sich also, daß auch die früheren Aufwendungen voll be
rücksichtigt werden, soweit sie den ·wert erhöht und zu einer 
dementsprechenden höheren Grundsteuerveranlagung geführt 
haben. 

Das Ergebnis ist- im Vergleich mit der indirekten Steuerform 
-besonders auch insofern befriedigend, als immer nur die Kapital
aufwendungen für höchstens 3 Jahre zurück festgestellt zu werden 
brauchen und nicht auf 10 bis 40 Jahre oder langer. Dadurch muß 
die Veranlagung der direkten Wertzuwachssteuer außerordentlich 
erleichtert werden, was ihrer Beliebtheit nur zugute kommen 
kann. Dabei ist noch als besonders günstig der Umstand zu 
erwähnen, daß der Grundstücksbesitzer filr die Ermittelung des 
Wertzuwachses ein Interesse daran hat, einen möglichst großen 
Teil seiner Ausgaben als solche für Ycrbesserungen hinzustellen, 
w:ihrend er sich fiir die Einkommensteuer besser steht., wenn die 
Instandhaltungskosten möglichst groß sind. Dieser \Viderstreit 
der Interessen bietet um so mehr eine Ge\\ ahr fur richtige An
gaben, als die Gemeinde und der Vorsitzende der Veranlagungs
kommission zur Ausübung einer Kontrolle in Yerbindung treten 
können (vgl. dazu P. Pachler im "'l'ag' Yom 12 August lfllO). 

\Vt> 1 ~~ r n hor n 
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Ebenso wie hinsichtlich der Abzüge für Kapitalaufwendungen 
und Zinsen muß sich die Kürze des dreijährigen Zeitraumes für 
den Fall des Abverkaufes einer Teilparzelle, der im § lO des Ent
wurfes geregelt ist, fühlbar machen. Er ist teilweise den ent
sprechenden Bestimmungen indirekter Steuerordnungen nach
gebildet. Ein derartiges mechanisches Verfahren kann freilich 
zu Ungerechtigkeiten führen. Diese können aber bei der direkten 
Steuerform nicht so groß sein wie bei der indirekten, denn der 
für die abverkaufte Parzelle bezahlte Preis läßt durch einen Yer
gleich mit dem keinesfalls drei volle Jahre zurückliegenden fest
gestellten gemeinen Wert des ganzen Grundstrickes einen richtigeren 
Anhalt fur die Werte der einzelnen Teile finden, als wenn bei der 
indirekten Steuer die letzte Feststellung des früheren Wertes viel
leicht 20 Jahre zurückliegt, ein Abverkauf vor lO Jahren statt
gefunden hat, und nun die vVertsteigerung der Restparzelle er
mittelt werden soll. - Auch ist wohl anzunehmen, daß der ge
werbsmäßige Grundstuckshandel bei Parzeliierungen dazu über
gehen wird, eine entsprechende Vereinbarung uber die Verteilung 
des vVertes und der Attfwendungen auf die einzelnen Parze11Pn 
in die Verkaufsverträge einzufügen. 

Die subsidiäre Zulassung des Ertragswertes an Stelle des ge
meinen 'Vertes für solche bebauten Grundstücke, bei denen nicht 
durch einen innerhalb der letzten drei Jahre erfolgten Yerkauf 
ein zuverlässiger Anhaltspunkt für die Höhe des gemeinen 'Vertes 
vorliegt, betrachte ich als ein Zugeständnis an die Gegner der 
direkten 'Vertzuwachssteuer, welche von ihr eine unerträgliche 
VermehruniS der Veranlagungsschwierigkeiten erwarten. (Vgl. 
§§ 8 und 9 der Stenerordnung.) Ich habe gegen ihn nur deshalb 
nichts einzuwenden, \reil durch seine Zulassung - wenigstens 
fur die bebauten Grundstücke - zugleich der bereits besprochene 
Einwand, die direkte Steuer beBteuere einen nicht realisierten, 
sondern nur fingiertPn Gewinn, am handgreiflichsten widerlegt 
Wird. 

Xnr der ~Wertzuwachs als solcher wird gleich für den mehr
jahrigen Zeitraum, dPn die betreffende Steuerordnung gewählt 
hat, festgestellt. Die Veranlagung des in jedem der drei (oder 
mehr) folgenden Jahre zu zahlenden Steuerbetrages findet da
gegen jahrlieh statt. Eb ist daher auch gegen jede der 3 Yeran
lagungen rlrr Einspruch und die Klage im VrrwaltungsRtreit-
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verfahren zulässig. Praktisch freilich wird der im ersten Jahre 
einmal festgestellte Wertzuwachs in den späteren Jahren nicht 
mehr angegriffen werden können, und die Einsprüche im zweiten 
und dritten Jahr werden nur etwa darauf gestützt werden können, 
daß die Genehmigung der jährlichen Prozentsätze nicht in gesetz
licher Weise zustande gekommen sei. Derartige Einsprüche 
werden ebenso selten sein wie die Bemängelung der Gesetzlichkeit 
des Promillesatzes bei der Grundwertsteuer. 

Hinsichtlich der Länge des Zeitraumes der Vergangenheit, 
für welchen der Wertzuwachs ermittelt werden soll, und ebenso 
hinsichtlich des Zeitraumes der Zukunft, innerhalb dessen der 
ermittelte Wertzuwachs mit einer Steuer belegt werden soll, lassen 
sich von prinzipiellen Forderungen nur etwa folgende aufstellen: 
Die Ermittelung des Wertzuwachses darf nicht in so kurzen 
Zwischenräumenerfolgen, daß nur bei einemganz geringen Prozent
satz von Grundstücken ein Wertzuwachs feststellbar ist. Eine 
jährliche Ermittelung würde wohl überall zu kurz sein. Die Periode 
muß um so länger sein, je geringer die Umsätze und die Bautätig
keit, je langsamer überhaupt die Entwickelung ist. In manchen 
Gemeinden wird es sich empfehlen, die Perioden für den bebauten 
und den unbebauten Grundbesitz verschieden lang zu wählen. 
Der Anschluß an die dreijährige Periode der staatlichen Ergänzungs
steuer dürfte- insbesondere auch für das Veranlagungsverfahren 
- manche Vorteile haben und müßte die Regel bilden. 

Der Zeitraum, während dessen dann der ermittelte Wert
zuwachs besteuert werden soll, muß vorzugsweise abhängen von 
der Gesamthöhe der Steuer. Sollten etwa 25% verlangt werden, 
was im allgemeinen zu hoch sein würde, so müßte die Steuer wohl 
auf mindestens 6 Jahre verteilt werden. Besonders übersichtlich 
wird es sein, wenn wie in dem obigen Ent"urf dieser Zeitraum 
ebenso lang gewählt wird wie derjenige für die Ermittelung des 
Wertzuwachses. Es steht aber auch nichts entgegen, bei drei
jähriger Wertzuwachsermittelung die von ihm zu zahlende Steuer 
auf etwa 6 Jahre zu verteilen. Auch könnte es sich empfehlen, 
wenigstens für höhere Steuersätze als 3 %, die Steuer auf einen 
limgeren Zeitraum zu verteilen als für die niedrigeren Steuersätze. 
Kurz, es sind hier zahlreiche Verschiedenheiten und Kombinationen 
denkbar, durch die den besonderen örtlichen Verhaltnissen Rech
nung getragen werden kann. 

7* 
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Dio VeranlagungHschwierigkeiten t~ind bei der direkten Wert
zuwacht~:;teuer auch nicht entfernt so groß wie bei der indirekten. 
Dies liegt auf der Hand für alle diejenigen Steuerordnungen und 
diejenigen Fälle, in denen nicht der Preis, sondern der gemeine 
Wert auch bei der indirekten Steuerform entscheidend sein soll, 
also für die meisten Ordnungen, und es ist dabei auch zu berück
t~ichtigen, daß als Schwierigkeit der Veranlagung nicht nur die 
Schätzung des früheren Wertes vor 30-40 Jahren und des 
jetzigen Wertes in Betracht kommt, sondern daneben die Er
mittelung der Aufwendungen, Zinsen, Erwerbs- und Veräußerungs
kosten, Einnahmen aus den unbebauten Grundstücken, Berück
sichtigung von Abverkaufen, Berechnungen bei vertragsmäßiger 
Tragung der Zuwachssteuer durch den Käufer (vgl. oben S. 66) 
usw. Diese Schwierigkeiten fallen bei der direkten Steuer teils 
ganz fort, teils sind sie wesentlich geringer, weil es sich nur um 
einen Zeitraum von 3 Jahren rückwärts handelt. 

Leichter wird die Wertermittelung auch deshalb, weil als 
Ausgangspunkt sich ohne weiteres der Wert vor nur 3 Jahren 
bietet, in dem die bisherigen Aufwendungen bereits enthalten und 
berücksichtigt sind. So bewirkt die periodische Prüfung der 
Frage, ob eine Werterhohung stattgefunden hat, zugleich die all
mähliche Entstehung eines durchaus zuverlässigen Wcrtkatasters, 
das die Veranlagung auch der Grundwertsteuer wesentlich er
leichtern muß. Überdies haben alle die zahlreichen Gemeinden, 
welche zum Teil seit langen Jahren Grundsteuer nach dem ge
meinen Wert erheben, die Schwierigkeiten der Schätzung leicht 
überwunden. Das gleiche gilt für die Schätzung des gemeinen 
Wertes bei der staatlichen Ergänzungssteuer. Weder bei der Grund
wertstenor noch bei der Ergänzungssteuer ist eine bedenklich 
hohe Zahl von Rechtsmitteln festgestellt worden. Denkbar ist 
es, daß eine Gemeinde, in der auf dem Gebiete der Grundstücks
bewertung noch keine Erfahrungen vorliegen, und die das vom 
Oberverwaltungsgericht in detaillierter Rechtsprechung fest
gelegte Schätzungsverfahren noch nicht richtig anwendet, in den 
ersten l-2 Jahren nach der Einführung von Wert- und Wort
zuwachssteuer zu fiskalisch und zu unvorsichtig schätzt. Das 
wird nicht lange dauern. Der Ausgang der Verwaltungsstreit
verfahren wird sie sehr bald lehren, daß es undurchführbar ist, 
mit.tels "illkürlicher hoher Schätzungen mehr Steuern heraus-
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zuschlagen. Vor allem aber wird jede Gemeinde bald dahinter
kommen, daß es zur Erlangung des gewünschten und notwendigen 
Steuerertrages gar nicht erforderlich ist, bei den Schätzungen 
bis an die alleräußersbe Höchstgrenze der Werte zu gehen. Sie 
wird sich vielmehr damit begnügen, einen gleichmäßig um einen 
geringen Prozentsatz niedrigeren 'Vert festzusetzen und dafür 
den Promillesatz (bei der Wertsteuer) oder Prozentsatz (bei der 
Wertzuwachssteuer) etwas zu erhöhen. Dies geschieht bereits 
ziemlich allgemein, wenn auchnicht immer bewußt bei den Grund
wertsteuern. Bei der direkten Wertzuwachssteuer liegt aber noch 
weniger Anlaß vor, den letzten Pfennig der jetzigen W ertsteige
rung zu erfassen; denn die Wertzuwachssteuer ist- um ein Bei
spiel zu nehmen-ebenso hoch, ja sogar noch etwas höher, wenn 
die Differenz von 25 000 M zu 30 000 M zugrunde gelegt wird, 
als wenn von 26 000 M und 31 000 M auszugehen ist. Man kann 
es eben bei der direkten Wertzuwachssteuer ruhig abwarten, bis 
die Wertsteigerung durch einen Verkauf des Grundstückes selbst 
oder durch den Verkauf von Nachbargrundstücken in unwiderleg
barer Weise zum Ausdruck kommt. 

Dem obigen Hinweis, daß die Schätzungsschwierigkeiten 
bei der Grundwertsteuer und bei der Ergänzungssteuer doch auch 
leicht überwunden werden, ist der Einwand entgegengehalten, 
diese seien so niedrig, daß der Steuerpflichtige eine etwaige mäßige 
Überschätzung lieber mit in Kauf nehme, anstatt sich in ein 
langwiedges Verwaltungsstreitverfahren einzulassen. Dieser Ein
wand ist in Ansehung der Ergänzungssteuer anzuerkennen, denn 
der Steuersatz beträgt nur Y2 Ofo3, und die Schulden sind überdies 
vom 'Vert abzuziehen. Er trifft aber zweifellos nicht zu für die 
Grundsteuer nach dem gemeinen Wert. Deren Satze schwanken 
jetzt zwischen 2 und 6,5 °/00 und betragen durchschnittlich 3-4 °/00 . 

Im Verhältnis zu solchen Grundsteuern kann die Wertzuwachs
steuer bei mittleren Wertsteigerungen nur als niedriger Zuschlag 
empfunden werden. Wenn z. B. der Wert eines Hausgrundstückes 
in drei Jahren von 100 000 M auf llO 000 M gestiegen ist, was 
eine recht ansehnliche Steigerung bedeuten würde, so würde der 
für die nächsten 3 Jahre zu zahlende Wertzuwachszuschlag -
nach den Sätzen des obigen Entwurfes - 3 Jahre lang je 50 M 
betragen, die vVertsteuer dagrgen bei nur 30fo0 330M, also mehr 
als das 6Yz fache der 'Yt>rtzuwachRsteuer. Wer daher die Ver-
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anlagung nicht wegen der Wertsteuer angreift, wird es wegen der 
Wertzuwachssteuer kaum tun. Dabei ist noch zu berücksichtigen, 
daß es einer einigermaßen erfahrenen Veranlagungsbehörde nicht 
einfallen könnte, einen zum großen Teile nicht vorhandenen Wert
zuwachs in Ansatz zu bringen, so daß es ~ich in dem Beispiel 
schlimmstenfalls um eine Überschätzung von vielleicht 2 bis 
3000 l\'I handeln kann. Damit wäre dann der 3 Jahre lang zu 
zahlende Jahressteuerbetrag um nur 10-20 M zu hoch. Da der 
Steuerpflichtige selbst innerlich am festesten davon überzeugt 
sein wird, daß eine Wertsteigerung um 7-8000 M in den letzten 
3 Jahren wirklich erfolgt ist, so wird er diese kleine vermeintliche 
Überbürdung meist in Kauf nehmen. 

Bei der indirekten Wertzuwachssteuer freilich bedeutet eine 
Überschätzung von 2-3000 l\'I bei einem solchen Objekt nach den 
Sätzen des Reichsgesetzentwurfs eine Überlastung um 290 bis 
4351\'I Steuer (14,5% bei Wertsteigerung innerhalb von 3 Jahren). 
In solchem Fall \\>ird natürlich die Veranlagung viel eher angegriffen 
werden. - Es zeigt sich daher, daß gerade auch in dem Punkte 
der Schätzungen die direkte Steuerform der indirekten wesentlich 
uberlegen ist. 

An der Hand des eben gegebenen Beispiels sei noch auf einen 
weiteren - verwandten - Einwand gegen die direkte Steuer 
zurückgekommen: Man sagt, bei ertraglosem Bauland stelle 
die Steuerforderung eine Härte dar, weil der Besitzer häufig keine 
Mittel zur Steuerzahlung werde flüssig machen können. Für eine 
Baustelle würde die Steuer - im Falle des Beispiels - 100 M be
tragen. Ein Grundstück nun in einer Gegend, in der sein Wert in 
3 Jahren um 10 % steigt, kann mit Leichtigkeit - häufig wohl 
ohne hoheren Zinsfuß - mit einer neuen Hypothek in Höhe der 
Steuer, also von 300M, belastet werden, selbst wenn es vor 3 Jahren 
mit 9/ 10 seines damaligen Wertes, d. h. mit 90 000 M, belastet ge
wesen wäre. 90 300M wird es jetzt immer tragen, und übrigens 
braucht der Besitzer im ersten Jahre nur 100M. Es kann nicht 
erwidert werden, daß die höhere Hypothek vielleicht öchon zu 
anderen Zwecken erforderlich geworden sein könnte. Denn dann 
ist dadurch der Wertzuwachs auch bereits realisiert, und der 
Besitzer kann sich erst rceht nicht ue:,;chweren, daß Ihm ein Teil 
davon abgdordPrt "·ird. Auch der Einwand, daß unbebaute 
Grundstücke schwer bis zu einem hohen Prozentsatz ihres \Vertes 
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beleihbar sind, verliert gerade unter der Geltung einer direkten 
Wertzuwachssteuer an Bedeutung. Die hohe Beleihung unbe· 
bauter Grundstücke ist nämlich hauptsächlich deshalb schwierig, 
weil dem Geldgeber keine zuverlässige, unparteiische Bewertung 
des Grundstückes vorgewiesen werden kann. Denn den übliehen 
sogenannten Taxen von Sachverständigen einschließlich der ver
eidigten pflegt auf dem Hypothekenmarkt nur ein recht be
schränktes Vertrauen entgegengebracht zu werden. Die Veran
lagung zur direkten Wertzuwachssteuer wird dagegen wie eine 
amtliche Bescheinigung des Wertes und darüber hinaus der guten 
Zukunftsaussichten bewertet werden. In den Kreisen des ge
werblichen Grundstückshandels wird diese Erwägung vielfach 
die Anfechtung der Veranlagung verhindern und damit das Ver
anlagungsgeschäft erleichtern. 

Was die Gestaltung des Tarifes anlangt, so ist die Abstufung 
der Sätze nach bebauten und unbebauten Grundstücken mit den 
gleichen Erwägungen wie bei der indirekten Steuerform zu recht
fertigen (vgl. auch Preußisches Verwaltungsblatt XXXI, S. 341, 
Anm. 2); auch für die Progression der Sätze nach der verhältnis
mäßigen Höhe des Wertzuwachses, die bereits als richtig anerkannt 
worden ist, gilt das oben Gesagte. Zu erwähnen bleibt noch die 
Frage einer Berücksichtigung der ,,Länge der Besitzdauer". Es 
ergibt sich jedoch ohne weiteres, daß diese Frage hier irrfolge der 
kurzen und für alle Grundstücke gleich langen Perioden der 
Wertzuwachsermittelung von selbst ausscheidet. 

Zugleich zeigt sich auch in diesem Punkte eine erhebliche 
Uberlegenheit der direkten Steuer über die indirekte. \Vir hatten 
oben gesehen, daß die Progression nach der Besitzdauer nur auf 
die Annahme gestützt werden kann, daß eine schnelle W ertsteige
rung mehr durch die Tätigkeit der Gemeinden veranlaßt sei 
als eine langsame. Angenommen, dies sei richtig, so gibt doch die 
Besitzdauer keinerlei Anhalt für die Schnelligkeit der 
Wertsteigerung. Es kann ein Grundstück 30 Jahre lang in derselben 
Hand gewesen sein, ohne um eine Mark im Werte zu steigen. Dann 
plötzlich wird eine Bahn oder ein Kanal in der Kahe gebaut, und 
das Grundstück erfahrt nun in einem Jahre eine \Vertsteigerung 
um 100 %· Ein daneben gelegenes Gmndstiwk hat vielleicht 
vor 2 Jahren den Besitzer gewechselt., hat nun genau die gleicheu 
Vorteile von dem Bahn- oder Kanalbau gehabt und würde trotz-



l04 Dw - direktr - 'Vortzuwaehs-Uruudstcucr 

dem z. B. nach den Sätzen des Reichsgesetzentwurfes 
28,9% des Wertzuwachses gegenüber nur 9,5% bei dem anderen 
Grundstück zu versteuern haben. DieserUnterschied ist vom allein 
gerechtfertigten Standpunkte des Interesses aus höchst unbe
friedigend und ungerecht 1). Bei den für alle Grundstücke gleich 
langen Veranlagungsperioden der direkten Wertzuwachssteuer 
dagegen kommt die Schnelligkeit oder Langsamkeit der Wert
steigerung ohne weiteres, ohne Zuhilfenahme einer Progression 
oder Degression genau zum Ausdruck, und die schnellere 'Vert
steigerung wird - eine Progression nach der relativen Zuwachs
höhe vorausgesetzt - stärker besteuert als eine langsame 2). 

Über die Spa1mung der Steuerstufen und die absolute Höhe, 
insbesondere die Höchsthöhe der Steuersätze, ist Grundsätzliches 
nicht zu sagen. Die im§ 7 vorgesehene starke Steigerung der Prozent
sätze beim unbebauten Grundbesitz soll nur darauf hinweisen, 
daß es auch bei der direkten Wertzuwachssteuer möglich ist, 
einen erheblichen Teil des Wertzuwachses- nach § 7 in 3 Jahren 
3 X 8 = 24 % - als Steuer einzufordern. 

Im übrigen ist zu den mehr formalen Bestimmungen des Tarifes 
Grundsätzliches kaum zu sagen. Hinsichtlich der Ermittelung des 
jährlich zu erhebenden Prozentsatzes und der weiteren Formali
täten, insbesondere hinsichtlich der jährlichen Gemeindebeschlüsse 
und der Möglichkeit, dasVerhältnis in der Belastung des bebauten 
Grundbesitzes zum unbebauten von Zeit zu Zeit zu ändern, ver
weise ich auf meine Ausführungen im Preußischen Verwaltungs
blatt, Jahrg. XXXI, S. 340, Anm. 1 zu § 11. 

Im Gegensatz zur indirekten Steuer bietet die direkte, wie 
bereits erwähnt, die Möglichkeit, Wertminderungen zu berück-

1 ) Im Hmbhck auf diese durch das Beispiel beleuchteten, zahlreich 
vorkommenden Falle ISt auch die vom Magistratsrat Dr. Schallhorn 
vorgeschlagene ProgressiOn nach der Hohe des durchschnittlichen Jahres
wertzuwa.chses unter Herabsetzung der steuerfreien \Vertzuwachsquote 
bei kurzcrer Besitzzeit mcht haltbar. \V emgstens nicht vom Gesichtspunkte 
des Interesses. Fur die Auffassung als Gewinnsteuer freilich würde der 
Vorschlag durchaus logisch sein (Jahrbuch der Bodenreformer, Bd. 2, 
s. 292). 

2 ) Beispiel: Von zwei Grundstucken, ehe 1905 beide 10 000 M wert 
waren, steigt das eme bis 1908 auf 15 000 :i\1, das andere bis dahin noch 
gar mcht. 1911 sind bmdo 20 000 1\f wert. Dann hat das eine in zweimal 
3 Jahren JO 5000 l\I Wortzuwachs zu versteuern, dM andere in 3 Jahren 
10 000 M und dahor- mfolge der Progression- im ganzen mehr Steuer 
zu zahlen. 
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~ichtigen, und zwar sowohl plötzlich eintretende wie die selteneren 
- dann freilich örtlich ausgedehnteren - allmählichen Wert
minderungen. Da mit der Unmöglichkeit, den "Verlusten" durch 
die indirekte Steuerform Rechnung zu tragen, viel Stimmung 
gegen die Wertzuwachssteuer überhaupt gemacht worden ist, 
muß es als weiterer erheblicher Vorzug der direkten Wertzuwachs
steuer betrachtet werden, daß sie auch dieses Problem löst. 

Wertminderungen, welche ihre Ursache in der allgemeinen 
Konjunktur haben, finden ihre Berück;üchtigung nach § 5 Abs. 2 
des Entwurfes und seiner gleich hierunter zu besprechenden 
etwaigen Ausgestaltung, und zwar um so sicherer, als, abgesehen 
von Städten, deren Bevölkerung nicht steigt, und für die daher 
keine Art von Wertzuwachssteuer paßt, ein Sinken dPr Grund
stücksworte nur eine vorübergehende Erscheinung darstellt. 
Daneben aber treten zuweilen Wertminderungen lokaler Natur 
und aus lokalen Ursachen ein. In solchen Fallen kann die Ein
forderung der Wertzuwachssteuer von einem zurzeit nicht mehr 
vorhandenen Wert und der Hinweis auf eine in vielleicht sehr 
ferner und ungewisser Zukunft liegende Wertsteigerung als Harte 
erscheinen. Derartige Wertminderungen können z. B. infolgc 
von Straßendurchbrüchen, Verlegung von Straßenbahnlinien, 
Anlage von Fabriken, Kasernen oder dergleichen entstehen. -
Die in dem Entwurf für die Berücksichtigung solcher Wert
minderungen vorgeschlagene Form (§ ll) lehnt sich an ent
sprechende Vorschriften bei der Staatseinkommensteuer an, vgl. 
§ 63 des Einkommensteuergesetzes. Die Grenze zwischen "all
gemeinen Konjunkturverhältnissen" und "Ereignissen lokaler 
Natur" kann nicht schwerer zu finden sein als diejenige zwischen 
"wesentlichen" und "nicht wesentlichen" Anderungen gewerb
licher Betriebe im Sinne des Art. V Ziff.lii, Abs. 2 der Ausführungs
anweisung zum Einkommensteuergesetz. 

Hinsichtlich der allmahlichen vVertminderungen bietet sich 
sogar über den Rahmen des § 5 Abs. 2 des Entwurfes hinaus die 
Möglichkeit völliger Erstattung (Verlustentschädigung). 

Zunächst ein Beispiel für die Wirkung des § 5 · 
Der Wert eines Grund~:;tückes betrug 300 000 ::\I im Jahre l!J02, 

320 000 M. im ,Jahre 1905, 310 000 M im Jahre 1908 und möge 
im Jahre 1911 340 000 :\I betragen. Wenn dieses Grund»tück in 
jedem der Jahre lß05, 1!)08 und HHl \Prkauft "urdP zu den an-
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gegebenen Preisen, so würde bei dem Verkauf im Jahre 1905 ein 
Wertzuwachs von 20 000 M, im Jahre 1911 ein solcher von 30 000 M 
versteuert, zusammen also 50 000 M, während das Haus in den 
9 Jahren nur um 40 000 Mim Werte gestiegen ist. Bei der direkten 
Steuer wird dagegen mit der Hilfe des letzten Absatzes des § 5 
erreicht, daß nur die endgültig erzielte Wertsteigerung von 40000 M 
versteuert wird. Denn der Berechnung des Wertzuwachses, 
der für die Jahre 1911 bis 1913 zu versteuern ist, wird nicht der 
Wertunterschied von 1908 auf 1911, sondern von 1905 auf 1911 
zugrunde gelegt. 

Wie wird es aber, wenn der vor 9 Jahren festgestellte Wert 
auch noch höher war als der Wert vor 6 Jahren und vor 3 Jahren? 
Dann wird allerdings die Wertminderung in der Zeit vom 
9. bis zum 6. Jahre nicht berücksichtigt. Indessen könnte einmal 
durch eine entsprechend geänderte Vorschrift auch das erreicht 
werden, und außerdem würde die Nichtberücksichtigung der
jenigen Wertminderung, die in der Zeit zwischen dem 9. und 
6. Jahre entstanden ist, schon wegen dieses Zurückliegens um 
6 Jahre und auch wegen der nunmehr wieder eingetretenen "\Vert
steigerung- ohne diese kann auch jetzt keine Wertzuwachssteuer 
veranlagt werden - kaum noch als Härte empfunden werden. 
Die Vorschrift des § 5 kann aber- auch nach einer Erweiterung 
in der angedeuteten Richtung - nur die bei der indirekten Steuer 
mögliche Doppelbesteuerung eines früher bereits einmal ver
steuerten Wertzuwachses verhindern. Sie bewirkt aber nicht, 
daß eine früher gezahlte Wertzuwachssteuer dann erstattet 
wird, wenn der sie begründende Wertzuwachs wieder verloren ge
gangen ist. 

Mit der direkten Wertzuwachssteuer kann jedoch auch dieses 
Ziel erreicht werden, und zwar etwa durch folgende Vorschrift, 
die an die Stelle des Absatz 2 im obigen § 5 zu treten hätte: 

"Ist der jetzige Wert niedriger als der frühere Wert, so tritt 
bei unbebauten Grundstücken an Stelle des früheren Wertes der 
jetzige, an die Stelle des jetzigen der frühere Wert. Die hiernach 
zu berechnende Wertzuwachssteuer wird von der zuletzt entrichteten 
Wertzuwachssteuer abgezogen und d!'r verbleibende Betrag der 
früheren "\Vertzuwachssteuer von der in den nächsten drei Jahren 
zu zahlenden Wertzuwachssteuer in dr!'i gleichen Teilen ab
gezogen." 
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Diese Vorschrift würde bewirken, daß eine frühere Wert
zuwachssteuer insoweit wieder erstattet wird, als der 
sie bedingende Wertzuwachs durch Wertminderungen 
wieder aufgehoben wurde.- Ungerechtfertigt würde es sein, 
über den Betrag einer früher schon gezahlten Wertzuwachssteuer 
hinaus eine Ermäßigung der Wertsteuer zu gewähren für den Fall, 
daß ein Grundstück im Werte sinkt, für das eine WertzuWachs
steuer noch nie gezahlt war, oder das noch unter den Wert sinkt, 
der seinerzeit bei Berechnung der ersten Wertzuwachssteuer als 
früherer Wert angenommen war. Eine derartige "Verlustent
schädigung", die sich nicht mehr als Erlaß einer gewissermaßen 
zu Unrecht gezahlten Steuer darstellt, sondern die eine - nur 
außerlieh in der Form der Ermäßigung einer anderen Steuer 
auftretende - positive Leistung der Gemeinde an den Steuer
pflichtigen darstellen würde, ist mit dem Grundgedanken, d. h. 
mit dem Grund und dem Zweck jeder Steuer gänzlich unvereinbar 
und unbedingt schon aus diesem Grunde abzulehnen. 

Für Steuerordnungen, welche bei bebauten Grundstücken 
subsidiär den Ertragswert zulassen, dürfte es ausreichen, wenn 
die eben erwähnte Vorschrift nur für unbebaute Grundstücke gilt. 
Denn bei bebauten Grundstücken, denen eine Wertzuwachssteuer 
erst auferlegt werden konnte, nachdem sie den höheren Ertrag 
auch wirklich schon gebracht hatten, würde die Erstattung ebenso 
unbegründet sein wie etwa die Erstattung einer seinerzeit zu Recht 
erhobenen Einkommensteuer, nur weil das Emkommen eines 
spateren Jahres geringer ist. In diesem Falle war die Wertzuwachs
steuer eben ein Entgelt für einen Vorteil, der bereits genossen war, 
und der durch das Sinken des "\Vertes nicht wieder zurückgegeben 
wird. 

Der § 12 des Entwurfes beruht ganz überwiegend auf der Ab
sicht, die Bautätigkeit anzuregen. Diese Anregung ist aber nicht 
gedacht als Mittel zu dem Zweck, die Gewinne der Boden- und Bau
spekulanten zu vermindern, also um damit Auswüchse oder Un
billigkeiten der privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung und 
unserer gegenwärtigen Rechtsordnung zu mildern. Damit hätten 
wir den bereits abgelehnten sozialpolitischen Steuerzweck. Viel
mehr soll die Bautätigkeit im Interesse der Forderung gesunder 
und billiger Wohnungen begünstigt werden. Diese ·Wohnungen 
sollen der Bevölkerung der Gemeinde zugute kommen, sowohl in-
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dem sie von auswärts Bevölkerung heranziehen, wie auch da
durch, daß sie durch Hebung des Gesundheitszustandes und des 
Sinnes fiir dw Häuslichkeit und damit des Erwerbseifers diebereib 
am Orte wohnende Bevölkerung im eigentlichen Sinne sozial heben. 
:Man braucht nur einmal die 50 oder 100 elendesten Wohnungen 
einer Stadt revidiert zu haben, um fest davon überzeugt zu sein, 
daß bei derart in ungesunden, lichtlosen Löchern zusammenge
pferchten Menschen jeder geringste Antrieb, ihre Lage zu ver
bessern, im täglichen Anblick des Elendes solcher Häuslichkeiten 
Ycrkümmern und ersterben muß. Die unabweislichen Folgen 
aber sind dann der Alkohol, das Verbrechen und die Armenunter
stiitzung. Nur als Armendezernent, ohne das Dezernat fiir d1e 
\Vohnungsinspektion hätte Verfasser me so handgreiflich von 
der Notwendigkeit einer Verbesserung der Wohnungsverhältnisse 
überzeugt werden können, wie es der Fall ist. 

Das einzige einigermaßen wirksame Mittel, dieser Wohnungs
not abzuhelfen, ist zweifellos die Forderung der Bautätigkeit, 
diese aber soll durch den obigen § 12 erreicht werden. Doch ist 
es nicht die Milderung der Wohnungsnot an sich, die erstrebt wird. 
Sie kann wie fiir jede Steuer so auch für die Wertzuwachssteuer 
immer nur die Bedeutung eines Mittels zum Zweck haben. Und 
dieser eigentlich steuerliche Zweck kann auch hier nur der sein, 
die Ergiebigkeit der Steuerquellen zu fördern. Wenn nämlich die 
Hebung des \Vohnungswesens den Erfolg hat, die \Virtschaft
lichkeit und Arbeitsamkeit der Bevolkerung zu heben, so muß 
das dem Volkseinkommen und damit der Steuerkraft zugute 
kommen, ganz abgesehen davon, daß billige Wohnungen an sich 
den Zuzug nach einer Stadt fordern und auch dadurch deren Steuer
kraft heben. Überdies werden die Ausgaben der Stadt fiir Ge
sundheits- und Armenpflege und für Polizei relativ heruntergehen, 
so daß auch insofern finanzielle W1rkungen zu erwarten sind. 

Die ind1rekten Steuerordnungen wrsuchen, "ie bereits mehr
fach erörtert ist. ebenfalls die Bautatigkeit zu fordern, und zwar 
meist durch Vorschriften, welche mit dem Grundgedanken der 
Steuer nicht Yerembar sind. Vielfach auch auf Grund von Voraus
setzungen. deren Richtigkelt nicht untersucht und sehr zweifel
haft IHt. Dahin gehort msbesondere die Annahme, daß eine mit 
der Besitzzelt steigendr Steuer zum baldigen Verkauf driingt, 
denn p:;ychologiRch mmdPstPns ebenso nahehegend ist die An-
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ualuuc, der Besitzer werde das Grundstuck um so Ihnger behalten, 
um durch weiteres Steigen im Preise die zu erwartende Steuer
leistung mit herauszubekommen (vgl. oben S. 68). 

Das einzige steuerliche Mittel, das wirklich die Bautätigkeit 
zu fördern geeignet erscheint, ist die Auferlegung einer dauernd, 
schon während der Besitzzeit zu zahlenden hohen Steuer in Ver
bindung mit einer erheblichen Ermäßigung dieser Steuer gleich 
nach der Bebauung. Eine Steuerordnung, welche zunächst schon 
eine erhöhte Wertsteuer fur die unbebauten Grundstücke vorsieht, 
daneben eine erhöhte Wertzuwachssteuer, und welche diese Steuer 
dann von dem auf die Bebauung folgenden Vierteljahr an auf die 
niedrigen Sätze ermäßigt, wird schon hierdurch die Bautätigkeit 
fördem. Es kommt dann hinzu, daß die in dreijährigen Perioden 
veranlagte Wertzuwachssteuer besonders denjenigen unbebauten 
Grundstücken fühlbar wird, die in die Baureife eingetreten sind 
und nun schnell im Werte steigen. Je mehr dies der Fall ist, um so 
höher wird die Steuer, um so stärker aber auch der Anreiz, an die 
Stelle dieser dauernd steigenden Last des wachsenden Zuschusses 
den Ertrag aus dem zu erbauenden Haus zu setzen. 

Nun kann naturgernaß nur ein verhältnismäßig kleiner Teil 
aller baureifen Grundstücke solchen Besitzern gehören, die selbst 
bauen wollen und können. Der größte Teil aller Grundstücke 
pflegt kurz vor der Bebauung den Besitzer erst nochmals zu wech
seln. Dieser Tatsache muß, wenn die Bebauung gefordert werden 
soll, Rechnung getragen werden durch eine besondere Steuer
erleichterung in den Fallen des Besitzwechsels mit bald darauf 
folgender Bebauung. Dies geschieht durch den § 12 des Ent
wurfes. - Für die Hohe der zu gewährenden Ermäßigung müssen 
d1e besonderen lokalen Verhaltnisse entscheidend sein; sie wird 
zwischen einem Zehntel und der Hälfte des vollen Satzes zu 
schwanken haben. 

Für die Förderung der Bautätigkeit kommt noch ein weiteres 
Moment in Betracht: die ratenweise Erhebung der direkten Wert
zuwachssteuer in 3mal 4 niedrigen Vierteljahresbeträgen. Die in
dlrekte \Vertzuwachssteuer wird dagegen in einem Zeitpunkt 
gefordert, in dem noch verschiedene andere große Ausgaben ent
stehen, nämlich der staatliche Umsatzstempel, die Gemeinde
umsatzst~uer, die Vermittelungsprovision, die Notariatsgebühren 
und - fiir den Fall der beabsichtigten Bebauung. der doch 
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besonders begünstigt werden soll - vor allem die Baukosten 
selbst. },rüher wurden ja nun vielfach die Mittel zur Deckung 
aller jener Unkosten den Baugeldern entnommen. Nachdem 
in dieser Beziehung durch das Reichsgesetz betreffend die 
Sicherung der Bauforderungen ein Riegel vorgeschoben 
worden ist, sind die Mittel für hohe Nebenleistungen gerade 
in diesem Zeitpunkte besonders schwierig aufzubringen. Es 
wird mancher durch die Unmöglichkeit, auch noch das Geld 
für die zu erwartende Wertzuwachssteuer aufzubringen, davon 
abgehalten werden, ein Grundstück zwecks Bebauung zu kaufen. 
Wenn dagegen diese große einmalige Ausgabe ersetzt wird durch 
eine in 12 Raten zahlbare, von denen der Bebauer vielleicht nur 
die ersten 3--4 Raten zu zahlen hat, weil das Haus dann verkauft 
ist, so muß dadurch die Bebauung- zumal im Vergleich zur in
direkten Steuer - belebt werden 1). 

Es bleibt nunmehr - da wir die sozialpolitische Steuer als 
solche nicht billigen- noch zu untersuchen, ob die zur Belebung 
der Bautätigkeit vorgesehene Bestimmung nicht dem Grund
gedanken der Steuer widerspricht. Dies ist indessen nicht der Fall. 
Vielmehr würde diese Vorschrift auch ohne Rücksicht auf die 
hier erstrebte Wirkung durchaus begründet, ja zu fordern sein. 
Denn der nach Vollendung des Hauses sich zeigende Wertzu
wachs wird einen relativ hohen Prozentsatz verdienten ·Wert
zuwachses enthalten, indem der Bebauer sowohl für das bei dem 
vorhergegangenen Erwerb eingegangene höhere Risiko wie auch 
für die Bebauungsarbeit ein besonderes Entgelt beanspruchen darf. 
Der unverdiente Wertzuwachs bzw. der durch die Aufwendungen 
der Gemeinde geschaffene Teil davon wird daher in diesem Zeit
punkt ein relativ niedriger sein, und es erscheint nur angemessen, 
dem durch Ermäßigung der Steuer Rechnung zu tragen 2 ). 

1 ) Hiermit steht em weiterer Nachteil der mdirekten Steuerform 
un Zusammenhang: Mit der Erschwerung der Umsatze smkt auch der 
Ertrag der Gememde- Umsatz- Steuer. Fur dw Richtigkeit dieses Satzes 
Will ich mich Jedoch mcht auf die Ertrage der Umsatzsteuer m den 
Jahren 190i und 1908 berufen. Diese smd zwar m fast allen Gemeinden, 
d1e \Vertzuwachssteuern besitzen, erhebheb zuruckgegangen. Dor Grund 
Wird aber v1elfach der gewesen sein, daß kurz vor Emfuhrung der \Yort
zuwachssteuar besonders zahlre1che V erkaufe stattgefunden haben. Aber 
auch ohne diese Zahlen w1rd der erwahnte Zusammenhang nicht zu be
streiten sein. 

2 ) Vgl. and1 Preuß. Yerwaltungsbl, Jahrg XXX, S. 521 bei Z1ff. 3 
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Hiermit sind die wichtigeren Punkte der direkten Wertzu
wachssteuerordnungen besprochen, und zwar hat sich ergeben, 
daß ihre praktische Ausgestaltung in allen Teilen sich leicht und 
in steter Übereinstimmung mit ihrem Grundgedanken ermöglichen 
läßt, während bei den Vorschriften der indirekten Steuerordnungen, 
zumal denjenigen, die sozialpolitisch wirken sollten, dem Grund
gedanken der Steuer fortwährend Zwang angetan werden mußte. 

Es bleibt nunmehr noch übrig, einige Punkte zu erörtern, 
die für oder gegen die eine oder die andere Steuerform sprechen, 
die sich aber nicht gerade aus den einzelnen Vorschriften ergeben, 
sondern aus ihrer Gesamtnatur. Es wird nach den bisherigen Er
örtenmgen erklärlich erscheinen, daß dies nur zur Feststellung 
einiger weiterer Vorteile der direkten Steuerform führen kann. 

Teilweise bereits erwähnt ist die größere Gerechtigkeit dieser 
Steuerform wegen der mit ihr bewirkten allgemeineren Erfassung 
jeder vVertsteigerung. Der direkten \Vertzuwachssteuer unter
liegen auch alle nicht veraußerten Grundstücke und ferner auch 
die im Erbgang, durch Schenkung oder Enteignung in andere 
Hände gelangenden Grundstücke, ebenso Grundstücke des Fiskus, 
sofern ihnen nicht eine Grundsteuerfreiheit zur Seite steht. Die 
indirekte Steuer fordert dagegen nur von einem Teil der Grund
stücke ein Entgelt fiir die Aufwendungen der Gemeinde, nicht aber 
für diejenigen, die kurz vor Inkrafttreten der indirekten Steuer 
veräußert worden smd oder vielleicht ein Jahrhundert lang nicht 
veräußert werden. 

Das etwaige Bedenken, daß bei der direkten Wertzuwachs
steuer der bis 3 Jahre vor ihrer Einführung entstandene Wertzu
wachs unbesteuert bleibt, charakterisiert sich daher gerade als 
ein besonderes Moment der Gleichmäßigkeit dieser Steuer. Finan
ziell ist dieses Bedenken insoweit ohne große Bedeutung, als eine 
direkte \V ertzuwachssteuer trotzdem gleich hohe Erträge bringt. 
In dieser Beziehung smd zahlenmäßige Beweise freilich kaum zu 
erbringen. Ich verweise aber immerhin auf die - tatsächlichen 
Verhältnissen entnommene - Berechnung im Preußischen Ver
waltungsblatt vom 8. Mai 1909, S. 518/19, dw doch soviel be
weisen dürfte, daß die Sätze einer direkten Wertzuwachssteuer 
erheblich niedriger sein können als die einer mdirekten mit gleich 
hohem Ertrage, die direkte '''ertzuwachssteuer erfaßt eben alle 
Grundstücke, nicht nur die ,·erkrruften oder gar nur diej<>nigen 
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tlcr verkauften, bei denen nicht eine unfaßbare Umgehung statt
findet. Andererseits kommt freihch für das finanzielle Ergebnis 
in Betracht, daß die direkte Wertzuwachssteuer jeweilig 
nur den innerhalb von drei Jahren entstandenen vVertzuwachs 
erfaßt, wahrend die indirekte auch noch den vor 30 bis 40 Jahren 
entstandenen trifft. Demgegenüber ist aber folgendes festzustellen. 
Die indirekte Wertzuwachssteuer zehrt, soweit sie sieh die so
genannte Rückwirkung beigelegt hat, von der Vergangenheit und 
zehrt diesen Wertzuwachs in 20 bis 30 Jahren, in Gemeinden mit 
stark merkantilisiertem Grundbesitz schon erheblich schneller 
völlig auf. Mit anderen Worten, je weiter eine Wertzuwachssteuer 
sich rückwirkende Kraft zulegt über denjenigen Zeitraum hinaus, 
der in der betreffenden Gemeinde die durchschnittliche Besitz
dauer eines Grundstücks darstellt, um so mehr müssen ihre Er
träge eine allmählich fallende Tendenz haben 1). Dies gilt z. B. 
für Dortmund, wenigstens für den Fall, daß die dortige durch
schnittliche Besitzzeit hinter der Zeit der Rückwirkung, nämlich 
mindestens 48 Jahre, zurückbleibt, was ich annehmen möchte. 
Umgekehrt muß Köln 2) vorläufig mit steigenden Erträgen rechnen 
können, bis nach Ablauf der durchschnittlichen Besitzzeit der 
Grundstücke ein Beharrungszustand eintritt. Allerdings kann das 
bisherige Steuerergebnis dieser beiden Städte in dieser Beziehung 
kaum verwertet werden, denn der Grundstücksmarkt war in den 
Jahren 1907 und besonders 1908 überall krisenhaft beeinflußt. 

Während daher eine direkte Wertzuwachssteuer einer in
direkten ohne oder mit nur kurzer Rückwirkung häufig von 
vorneherein hinsichtlich der Ertragsfähigkeit überlegen sein wird, 
muß sie es auf die Dauer auch gegenüber den Steuerordnungen 
mit langer Rückwirkung sein, denn vom Zeitpunkte des Inkraft
tretens an erfaßt sie allen und jeden Wertzuwachs, während die 
indirekte auch späterhin den hinterzogenen Wertzu
wachs und den der unveräußerten Grundstücke nicht trifft. 

\Ver übrigens an der oben geschilderten mit der Länge der 
Rückwirkung wachsenden Ungleichheit und Ungerechtigkeit der 
indirekten \V ertzuwachssteuer keinen Anstoß nimmt - wie z. B. 
B o 1 d t, der in einer möglichst langen Rückwirkung die Haupt-

1 ) Eine vom GesiChtspunkte des finanzpolitischen Prinzips der .\us· 
reiehondhoit einer Steuer höchstbedenkliehe Tatsache. 

•) In Köln hat difl Steuer gar koine "Ru{'kwtrkung'' 
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fordcruug fur eine Wcrtzuwach~steucr sieht, \\eil ~:~ic jetzt viel 
einbringe und leichter zu veranlagen ~:~ei -der kann beides ver
einen. Denn neben der direkten Wertzuwachssteuer, die 
jeden künftigen und den bis zu drei Jahren zurück
liegenden vVertzuwachs erfaßt, könnte eme mdirekte einge
führt werden oder bestehen bleiben, welche den bis dahin er
zielten 'Vertzuwachs bei der Veräußerung erfassen würde. 
Diese indirekte Steuerordnung würde den bisher üblichen Steuer
ordnungen völlig entsprechen konnen. Nur mußte nicht der 
jeweilige Veräußerungspreis oder -wert. sondern der 3 Jahre 
vor Einführung der direkten Wertzuwachssteuer für 
die Grundwertsteuer oder die Erganzungssteuer festgestellte 
Wert bei der Berechnung des vVertzuwachses als Veräußerungs
prcis eingesetzt werden. Bis zu dem gleichen Zeitpunkte würden 
die Abzüge zuzulassen sein. Auf diese Weise würde erreicht, 
daß der frühere Wertzuwachs - mit dem Typus des Millionen
bauern - von der ind1rekten Steuer, der jetz1ge und künftige 
Wertzuwachs von der direkten Steuer erfaßt wurde. - Daß für 
diese indirekte Steuer nur die Veräußerung solcher Grundstücke 
in Betracht kommt, d1e vor mehr als 3 Jahren vor dem Inkraft
treten der direkten Steuer erworben wurden, ergibt sich eigentlich 
von selbst, konnte aber der Klarheit wegen besonders gesagt werden. 
- Für die Frage nach der Länge der Rücln' 1rkung würden die 
gleichen Erwagungen maßgebend sein wie be1 der allgemeinen 
indirekten Wertzuwachssteuer. 

Diese Kombination sei den Gemeinden besonders für den 
Fall empfohlen, daß die Reichszuwachssteuer ihnen die bishengen 
Erträgeder mdu·ektenSteuer so außerordentlich beschneiden sollte, 
wie es nach den jetz1gen Kommissionsbeschlüssen zu befürchten 
1st. Freilich ist dabei vorausgesetzt, daß den Gemeinden eine 
etwas größere Freiheit ihrer Steuerautonomie gelassen wird, als 
es der Entwurf beabsichtigt (vgl. daruber noch unten S. 148). 

Die direkte Wertzuwachssteuer, die ja illrer ganzen Aus
gestaltung nach eine Grundsteuer 1st. "urde dw 1m Vergleich 
zur Grundsteuer nach dem gemeinen \Vert gerechtere Form für 
eine etwa erforderliche we1tere .Mehrbelastung des Grundbesitzes 
sein. Da neuerdings der Staat die Hand noch fester uber der Ein
kommensteuer hält \l'ie b1sher. weil er zur Hebung der eigenen 
Einnahmen auf deren Erhohung ange" iesen 1st. und weil er in-

Wetssen born 8 
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folgede~:;sen zwecks Verhütung der sogenannten "Demorali
sierung" der Steuererklärungen die Zuschläge der Gemeinden 
möglichst niedrig halten muß, so werden viele Gemeinden in den 
nächsten Jahren zu einer Erhöhung der Realsteuern und ins
besondere auch der Grundsteuern gezwungen sein. Während nun 
aber bei einer weiteren Erhöhung der Grundsteuer nach dem ge
meinen Wert diejenigen Stadtteile, deren Grundstücke eine 
Werterhöhung nicht erfahren haben, trotzdem eine größere Steuer 
entrichten müssen, wird bei einer Mehrbelastung nach Maßgabe 
des Wertzuwachses nur derjenige Grundbesitzer herangezogen, 
dessen Grundbesitz infolge der Aufwendungen der Gemeinde einen 
höheren Wert bekommen hat. 

Aus der realen Natur der direkten Wertzuwachssteuer, auf 
der auch die Unmöglichkeit der Umgehungen beruht, ergibt sich 
der weitere Vorteil, daß bei ihr keine Ausfälle zu befürchten sind. 
Diese sind ebenso wie bei der Umsatzsteuer bei der indirekten 
Wertzuwachssteuer keine Seltenheit und selbst dann nicht aus
geschlossen, wenn hinter dem Veräußerer der Erwerber für die 
Steuer haftet. Bis gegen den ersten die Zwangsvollstreckung ver
geblich gewesen ist, hat letzterer das Grundstück zuweilen schon 
wieder verkauft. - Ein Reichsgesetz freilich würde in der Lage 
sein, dem vorzubeugen, und der § 21 Abs. 1 des Reichsgesetz
entwurfes schreibt daher auch vor, daß die Auflassung erst erfolgen 
darf, nachdem die Wertzuwachssteuer bezahlt ist. 

Während in den bisherigen Erörterungen der Grundgedanken 
der beiden Steuerformen und ihrer einzelnen Vorschriften im 
wesentlichen nur die Prinzipien der gerechten Steuer
verteilung berücksichtigt sind, erscheint es nunmehr noch not
wendig, beide Steuerformen im Hinblick auf die finanzpoli
tischen, die volkswirtschaftlichen und die Steuerver
waltungs-Prinzipien zu vergleichen. 

Den Vorrang beanspruchen hier die beiden finanzpolitischen 
Forderungen der "Ausreichendheit" und der "Beweglichkeit" 
der Besteuerung. Sie werden selbst von Wagner an die Spitze 
aller theoretischen Steuerprinzipien und der Steuerpostulate der 
Praxis gestellt, obwohl es mit dem sozialpolitischen Steuerzweck 
im Wagnersehen Sinne kaum vereinbar ist, als oberste Regel 
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"die Beschaffung der Mittel für die Erhaltung des Staates und für 
die Erfüllung seiner Zwecke" (Wagner S. 306/7) anzuerkennen. 

Jene beiden Forderungen sind nun nicht für jede einzelne 
Steuer, sondern für die Einrichtung des ganzen Steuersystems 
aufzustellen. Für die einzelne Steuer ist jedoch so viel zu fordern, 
daß sie den Teil des Ertrages, der von ihr nach der ganzen Zu
sammensetzung des Systems erwartet wird, möglichstvollständig 
und gleichmäßig einbringt - insofern wird die Forderung 
der "A usreichendheit" zur Forderung der"Stetigkeit"-, 
und daß er möglichst noch erhöht werden kann, sobald die Steige
rung der Ausgaben es erfordert. Und außerdem ist die Ausreichend
heit und Beweglichkeit umsomehr auch Erfordernis für die einzelne 
Steuer, je größer der Anteil ist, den sie von dem gesamten Bedarf auf
zubringenhat. Es ist daher klar,daß z.B.fürdieHundesteuer,weil sie 
überall nur eine geringe Bedeutung für den Gesamtetat hat, diese 
beiden Steuerprinzipien fast keine praktische Bedeutung haben. Das 
gleiche würde von der Reichszuwachssteuer zu gelten haben, 
denn allem Anschein nach würde ihr Ertrag die Erhebungskosten 
kaum übersteigen. In diesem Fall kann es natürlich gleichgültig 
sein, ob sie die kleine Lücke in der Finanzreformauch wirklich aus
füllt, und ob ihr Ertrag leicht herauf oder herunter geschraubt 
werden kann. 

Anders liegt es bei der indirekten Gemeindewertzuwachs
steuer. Sie spielt in allen Gemeinden eine so große Rolle, daß ihr 
Fortfall sofort eine erhebliche Steigerung der Zuschläge zur Ein
kommensteuer und zu den Realsteuern zur Folge haben müßte. 
Wenn sie ihrerNaturnach sehr schwankende Erträge bringen sollte, 
und wenn es schwierig wäre, die natürlichen Schwankungen durch 
Erhöhung oder Ermäßigung der Steuersätze auszugleichen, so 
müßte darin - für eine Betrachtung im Lieh te derfinanzpolitischen 
Steuerprinzipien - ein erheblicher Nachteil liegen. Nun haben 
die Erträge dieser Steuer bisher in allen Gemeinden, in denen sie 
in indirekter Form eingeführt worden ist, sehr erheblich ge
schwankt, und diese Schwankungen sind auch überall als ein erheb
licher Mangel der neuen Steuer bezeichnet worden. Die Schwan
kungen werden ja freilich bei längerem Bestehen der Steuer eine 
gewisse Periodizität zeigen; aber auch diese Perioden des Auf
und Absteigens werden, da sie sich nur an die auf- und absteigenden 
Konjunkturen im Grundstückshandel und im Baugewerbe an-

8* 
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schließen können, hinsichtlich ihrer Stärke und D~,uer ebensowenig 
vorausbestimmt werden können wie der Verlauf dieser Wirtschafts
krisen selbst. 

Hinzu kommt ein Doppeltes. Einmal wird das Steigen und 
Fallen der 'Vertzuwachssteuer gleichzeitig und in annähernd der
selben Stärke bei der Umsatzsteuer stattfinden, und es wird die 
Etatsaufstellung deshalb um so schwieriger werden, weil das 
Schwanken bei zwei wichtigen Gliedern des Steuersystems ZU· 

gleich erfolgt. Sodann aber ist es nahezu moglich, diesen Schwan
kungen durch eine Änderung der Steuersatze vorzubeugen. Das 
wäre nur dann tunlich, wenn der Steuerertrag wenigstens zu Beginn 
eines Steuerjahres annähernd vorauszusehen wäre, wie es z. B. 
bei der Einkommensteuer und den Ertragssteuern möglich ist, 
weil sie meist nach dem wirklichen Ergebnis des bereits vergangeneu 
Jahres oder dreierJahreumgelegt werden. Bei der 'Vertzuwachs
steuer ist dies durch die Natur der Steuerfalle, deren Häufigkeit 
und Bedeutung im kommenden Steuerjahre nicht im geringsten 
vorauszusagen 1st, ~msgeschlossen. Überdies würde die Erhöhung 
gerade inZeiten derniedergehendenKonjunkturerforderlich werden. 
Sie würde dann auf erhebliche Schwierigkeiten bei den Gemeinde
körperschaften stoßen, und nicht mit Unrecht; denn diese Erhöhung 
würde eine weitere Hemmung des Grundstückshandels und der 
Bautätigkeit bedeuten. Und endlich müßte die Tatsache der 
häufigen Veränderung so hoher Steuersätze und Steuerbe
träge, wie sie bei der indirekten Wertzuwachssteuer vorkommen, 
für den Grundstücksmarkt außerordentlich nachteilig sein; denn 
dieser braucht vor allem-- wie jeder Markt- Ruhe. Wenigstens 
dann, wenn der solide (reelle) Handel gedeihen soll. Von fort
währenden Schwankungen könnte nur das eigentliche Spekulanten
turn profitieren, - und auch dieses nur mit dem Wechselerfolg 
des Spielgewinnes. 

Schneidet hiernach die indirekte Wertzuwachssteuer für die 
Frage der Stetigkeit und Beweglichkeit keineswegs günstig ab, so 
kann umgekehrt die große natürliche Stetigkeit und die leichte 
Beweglichkeit der direkten Steuerform füglieh nicht bestritten 
werden. Eine gewisse Stetigkeit ist ihr schon wegen ihrer Ver
bindung mit der Grundwertsteuer eigen, und ferner ist sie, sofern 
die Zuschläge nicht absichtlich geändert werden, absolut stetig 
fiir die drei Jahre. fiir welche die Feststellung des Wertzuwachses 
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erfolgt. Es ist ferner vor Beginn dieser dreijährigen Periode der 
Ertrag der kommenden Jahre gerrau festzustellen (vgl. Preuß. 
Verwaltungs-Blatt, Jahrg. XXXI, S. 340/41). Auch von den 
Schwankungen der Konjunktur auf dem Grundstücksmarkt sind 
die Erträge nicht annähernd so abhängig wie bei der indirekten 
Steuerform. Bei dieser werden die Schwankungen ja weniger 
durch die Schwankungen in den Wertsteigerungen als durch die 
Schwankungen in der Zahl der Umsätze verursacht. Wie wenig 
die ersteren schwanken, wie sehr vielmehr mit einem mehr oder 
weniger schnellen, aber doch unterbrochenenAufsteigen der Grund
stückswerte einer einigermaßen aufblühenden Gemeinde - für 
eine andere paßt keine Form der Wertzuwachssteuer- zu rechnen 
ist, zeigen die dauernd steigendeuErträge der Grundsteuer nach dem 
gemeinen Wert in derartigen Gemeinden 1). Selbst in eigentlichen 
Krisenjahren schreitet die Wertsteigerung noch etwas fort; aus 
dem natürlichen Grunde der mit zunehmender Bevölkerung 
steigenden Nachfrage. Fällt aber einmal die Veranlagung des 
Wertzuwachses in einen besonders ungünstigen Zeitpunkt, in 
dem nur relativ geringer Wertzuwachs feststellbar ist, so erscheint 
hier eine zur Erreichung des erforderlichen Steuersolls notwendige 
Erhöhung der Sätze viel unbedenklicher als bei der indirekten 
Steuerform. Wenn nämlich in Zeiten ungünstiger Konjunktur 
trotzdem in dieser oder jener Gegend der Stadt ein nennenswerter 
Wertzuwachs zu konstatieren ist, so wird er meist in besonders 
hohem Grade durch Aufwendungen der Gemeinden verursacht 
sein. Ferner wird die Erhöhung oder Ermäßigung selbst, da sie 
zugleich mit den jahrliehen Gemeindebeschlüssen uber Festsetzung 
der sonstigen Zuschläge, insbesondere des Promillesatzes der Wert
steuer erfolgt, nicht annahernd die Schwierigkeiten bei den Ge
meindekörperschaften machen, wie bei der indirekten Steuer, 
wo sie nur in Form einer Änderung der Steuerordnung vor sich 
gehen kann. 

Auch die Wirkung der Erhöhung ist fast auf den Pfennig 
genau im voraus zu bestimmen, und endlich kann die Veränderung 
dieser an sich so viel mäßigeren Steuer, be1 der sich auch die Er-. 
höhung selbst wieder auf mehrere Ratenzahlungen verteilt, keine 
Beunruhigung des Grundstucksmarktes bedeuten. 

1 ) .\uch wenn der Bauwert dor Neubauten abgerechnet WU'd 
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Für die finanzpolitischen Steuerprinzipien der Stetigkeit und 
Beweglichkeit stellt sich daher die direkte Wertzuwachssteuer 
mit ganz besonderer Deutlichkeit als die überlegene Form der 
Besteuerung dar. 

Die sogenannten volkswirtschaftlichen Steuerprinzipien be
treffen - z. B. nach Wagner - einmal die Wahl richtiger 
Steuerquellen und sodam1 die Wahl richtiger Steuer
arten. 

Für die Beantwortung der aus dem ersteren Prinzip sich er
gebenden Frage, ob die Wertzuwachssteuer aus einer volkswirt
schaftlich richtigen Steuerquelle fließt, ist zunächst theoretisch 
allgemein Stellung zu nehmen: Die Schonung des Vermögens und 
Kapitals ist ein unbestritten richtiger und hochwichtiger Satz der 
neueren Steuertheorie. Ausnahmen von ihm sind nur aus besondern 
Gründen zulässig. Solche liegen z. B. in einer großen Notlage 
des Staates oder der Gemeinden, die ihrer Natur nach aber nicht 
andauern darf. Ausnahmen sind ferner gerechtfertigt, wenn eine 
Steuer zwar das einzelwirtschaftliche Vermögen, nicht aber zu
gleich das Volksvermögen besteuert 1), indem die Steuer nur 
einen Vermögensbestandteil aus einer Einzelwirtschaft auf eine 
andere, denSteuerghiubiger, überträgt, so zwar, daß dieser über
tragene Bestandteil auch bei dem neuen Eigentümer seine Be
stimmung als Vermögen, als Kapital erfüllt, d. h. weiter pro
duktiv wirkt und nicht wie Einkommen - grundsätzlich -
konsumiert wird. Ob und wieweit dies tatsächlich geschieht, 
hängt daher von der Verwendung des Steuerertrages, also davon 
ab, ob dieser Ertrag zu privatwirtschaftliehen oder wenigstens zu 
sogenannten staatswirtschaftlichen Kapitalsanlagen (Verwaltungs
reorganisation, Neubewaffnung des Heeres und dergl.) Verwendung 
findet odernur zur Deckungder ordentlichenlaufenden Verwaltungs-

1) Dabe1 scheiden nominelle Vermögenssteuern (z. B. die niedrige 
preuß1sehe Erganzungssteuer), bm denen das Vermagen nur Bemessungs
grundlage (Besteuerungsmaßstab) ist, wahrend die Steuer q u e 11 e das Em
kommen 1st und sem soll, aus. Es kommen nur in Betracht reelle Ver
mogenssteuern, d1e so hoch sind, daß sie aus dem Einkommen n1cht 
bestritten werden können Solche reellen Vermögenssteuern brauchen 
keineswegs auch nominelle zu sein (z B. Erbschaftssteuer, hohe Umsatz
steuern). 
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ausgaben. Nur für den ersten dieser drei Verwendungszwecke 
kann unbedingt angenommen werden, daß trotz der Verminderung 
des Einzelvermögens eine solche des Volksvermögens nicht statt
findet.- Wagner will eine Besteuerung des Einzelvermögens 
auch dann zulassen bzw. eine unzulässige Besteuerung des National
kapitals dann nicht annehmen, wenn aus der Übertragung von 
Privatvermögen aus einer Einzelwirtschaft auf eine andere, d. h. 
auf die des Steuergläubigers, eine entsprechende Veränderung, der 
Höhe des Privateinkommens insbesondere im Sinne einer Steige
rung der Sparfähigkeit hervorgeht (WagnerS. 321). Als Beispiel 
führt er an, daß etwa die Ersetzung einer hohen Verbrauchssteuer 
auf den Massenkonsum durch eine Vermögensbesteuerung der 
reichen Klassen zwar eine veränderte Verteilung, aber keine Ver
minderung des Nationalvermögens zu bewirken brauche, indem 
die Sparfahigkeit der kleineren Einkommen steige, so etwa, daß 
das in die Sparkassen flosse, was sonst an der Effektenbörse 
zur Anlage gelangt wäre. Wagner übersieht dabei meines Er
achtens, daß die Sparmöglichkeit, d. h. die Leichtigkeit, Teile 
des Einkommens zur Kapitalsneubildung zu verwenden, um so 
größer ist, je mehr das Einkommen nicht nur den notwendigen 
Lebensbedarf deckt, sondern auch für Luxusbedürfnisse ausreicht. 
Es werden daher Arbeiter, deren freies Einkommen vermehrt 
wird, dieses in erster Linie zur Verbesserung ihres .,standard of 
life" benutzen. Keinesfalls kann angenommen werden, daß sie 
mehr sparenwurden als dieReichen ohne die hohe Vermögenssteuer. 
Es ist vielmehr mit Roseher anzunehmen, daß die Unterstellung 
einer ungeschmälerten Erhaltung des Volksvermögens trotz 
Verminderung des Einzelvermögens zu optimistisch ist. Übrigens 
sagt auch Wagner selbst, daß die Möglichkeit eines solchen 
Ergebnisses für die Praxis der Besteuerung nicht genüge; es 
käme vielmehr auf denGradseiner Wahrscheinlichkeit an und solche 
Erwägungen lenkten von derartigen Steuern ab 1). 

1 ) \Venn \Vagner zugunsten der reellen Vormngensbestenorung der 
Einzelwirtschaft auch noch anfuhrt, das Vermagen habe semen gewohn
hchen Ursprung doch m dem fruheren Emkommen. und daher grmfe dw 
Einkommenbesteuerung ebenso sehr m dw Blldung und Verteilung des 
Privateinkommens em w1e d1e Vermogensbesteuerung, so 1st auf den 
erhebhohen Untersclued zwischen der Erschwerung der Blld ung neuen 
VormogenR und der Zerstornng beretts geblldeten Kapitals hmzu
WflÜ<en. 



120 Die - direkte - \Vertzuwaehs-Grundsteuer. 

Wagner rechtfertigt die reelle Besteuerung des Einzel Yer
mogens endlich noch als Glied eines sozialpolitischen Steuer
systems. Als solche sei sie der progressiven Einkommensteuer und 
der Vorbelastung des fundierten Einkommens an die Seite zu 
stellen. Hierbei sei der Ursprung des Vermogens, je nachdem ob es 
okonomisch verdient oder zufällig erlangt,insbesondere etwa durch 
Konjunktur zu gewinnen sei, von Wichtigkeit. Weshalb dies beson
ders geeignete Steuerobjekte sind, sagt Wagner nicht. Da wir 
oben bereits mit der Nichtanerkennung des sozialpolitischen 
Steuerzwecks eine nur sozialpolitisch begründete Steuer ab
gelehnt haben, so erübrigt sich schon aus diesem Grunde die 
Prüfung, inwieweit dieser Gedanke eine reelle Vermögensbe
steuerung rechtfertigen konnte. 

Demnach ist der Inhalt des Steuerprmzips der Wahl richtiger 
Steuerquellen dahin festzustellen, daß die Steuern grundsätzlich 
aus dem Einkommen und zwar auch aus dem Einzeleinkommen 
fließen müssen. 

Wie sind nun die beiden Wertzuwachssteuerformen unter 
diesem Gesichtspunkt zu beurteilen? Zunächst wird festzustellen 
sein, ob sie regelmaßig aus dem Einzeleinkommen bestritten werden 
können, oder ob sie eine reelle Besteuerung des Einzelvermögens 
darstellen. 

Bei der zwar außerordentlich verschiedenen, aber vielfach sehr 
großen Höhe der mdirekten Steuersatze wird in zahlreichen Fällen 
das Einkommen zur Bestreitung der Steuer nicht ausreichen. 
Allerdings kann hier nur von einem durchschnitthohen Einkommen 
des betreffenden Steuerpflichtigen im Laufe der letzten Jahre aus
gegangen werden (so auch Wagner, S. 315), und es darf der bei 
dem Verkauf errechnete Wertzuwachsgewinn nicht ohne weiteres 
dem Einkommen hmzugerechnet werden. Denn wenn der Wert
zuwachs an siCh auch als Einkommen bzw. als Ertrag angesehen 
werden kann. so ist doch bei der indirekten 'rertzuwachssteuer 
zu beachten, daß es Sich nicht um Ertrag des letzten oder der 
letzten Jahre handelt, sondern um Ertrag aus vielleicht 20 odN 
30Jahren. Ein Teildiesesfrüher erzielten, aberjetzterst berechneten 
Ertrages ist Yielleicht schon Yor Jahren reahsiert - etwa durc-h 
Aufnahme emer neuen Hypothek - und damals" erbend angelegt. 
der übrige Teil. der jetzt realisiert wird. stellt aber jedenfalls 
ersparteR Emkommen, also Vermögen oder zur Anlage bestimmteR 
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Kapital dar. DieSteuer macht nun dieseAnlagezum Teil unmöglich. 
Vgl. übrigens auch WagnerS. 324-25. 

Die indirekte Wertzuwachssteuer ist also, mindestens 
häufig, eine reelle Besteuerung des Einzelvermögens. 

Es bleibt dann weiter zu untersuchen, ob etwa die durch die 
Steuer bewirkte Übertragung von Einzelvermögen auf die Ge
meinde oder das Reich produktiv wirkt. Diese Produktivität 
würde an der Verwendung der Steuer zu prüfen sein, und zwar 
müßte in erster Linie gefordert werden, daß die Steuer zur Anlage 
eines privatwirtschaftlich rentablen Unternehmens verwandt 
wird. Von den sogenannten staatswirtschaftlichen Kapitalan
lagen würde bis zu einem gewissen Grade Ähnliches gelten dürfen; 
in der Verwendung derSteuererträge zu den laufendenordentlichen 
Verwaltungsausgaben würde dagegen keinesfalls eine ProduktiYi
tät der aufgewandten Vermögensteile zu sehen sein. Da nun für ein 
nach modernen Finanzgrundsätzen geordnetes Gemeinwesen an
zunehmen ist, daß die Mittel für seine privatwirtschaftliehen 
Anlagen stets, diejenigen für staatswirtschaftliche Kapitals
anlagen überwiegend aus Anleihen bestritten werden, so bleiben 
für die Steuern im allgemeinen - und mit Recht - nur die 
laufenden Verwaltungskosten übrig, die, so notwendig sie auch 
sind, doch nicht als produktiv betrachtet werden können. Daher 
kann auch von den Erträgen der Wertzuwachssteuer nicht an
genommen werden, daß sie in den Händen der Gemeinden pro
duktiv wirken (s. auch unten S. 154), und zwar umsoweniger, 
als die Gemeinden zur Einführung der Wertzuwachssteuer bishet 
- leider - immer erst dann gelangt sind, wenn die anderen 
Steuern für die Deckung der dauernden und notwendigen Aus
gaben nicht ausreichten. - Die Reichszuwachssteuer ist be
kanntlich in demselben Maße aus der drückendsten Finanznot 
heraus entstanden. - Anders würde das Ergebnis sein dürfen, 
wenn eine Gemeinde oder das Reich die Steuer lediglich zu dem 
Zwecke einführten, um den Ertrag zum Bau von Wohnungen 
oder sonst zur Verbesserung des Wohnungswesens zu verwenden. 
(Vgl. aber über solche Zweckbestimmung unten S. 155.) 

Es bleibt endlich noch die Frage offen, ob etwa die zunächst 
durch die Steuer verursachte Verminderung des Volksvermögens 
eine entsprechende Veränderung des Einzeleinko m mens, ins
besondere eine Erhöhung der Sparfähigkeit zur Folge hat odrr 
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doch haben könnte. Es ist indessen nicht ersichtlich, wie das der 
Fall sein sollte. Ganz ausgeschlossen ist es insoweit, als der Ver
äußerer die Steuer auch wirklich endgültig trägt. Nun ist jedoch 
im Gegensatz zu Köppe und anderen, die die Steuer für unab
wälzbar halten, mitDie hl anzunehmen, daß sie vielfach wenigstens 
teilweise abgewälzt werden wird1). Die Folge dieser Abwälzung 
müßte eine Erhöhung der Grundstückspreise sein. Soweit in dieser 
"Werterhöhung", die tatsächlich nur eine Preissteigerung von 
Verbrauchsgütern ist, eine Produktivität der Steuer gesehen 
werden könnte, müßte sie jedenfalls zu einer Erhöhung auch der 
Mietspreise führen, eine Folge, die zweifellos unerwü,nscht und 
auch keinesfalls geeignet ist, die Sparfähigkeit irgendwelcher 
Bevölkerungsklassen zu erhöhen, die sie vielmehr vermindert. 

Die eben besprochene Frage sei noch durch ein Beispiel 
beleuchtet: Ein kleinerer Bauunternehmer hat ein Haus fertig
gestellt, ein zweites will er bauen und hat sich ein Gelände dafür 
gesichert, für das er 10 000 M bei der Übergabe anzahlen muß. 
Nun verkauft er das fertige Haus mit einem Gewinn von 20 000 M. 
Die Hälfte dieser Summe muß er als Restkaufgeld eintragen lassen, 
da der Käufer nicht mehr zahlen kann. Auf die verbleibenden 
bar zahlbaren 10 000 M. hat er für die Anzahlung auf das neue 
Grundstück gerechnet. Wenn er nun 3000 M Wertzuwachssteuer 
zu zahlen hat, muß er trotz der vermeintlich in dem hohen Gewinn 
zutage getretenen Leistungsfähigkeit Schulden machen. Er ver
wendet damit Vermögen zur Steuerzahlung. Da nun nicht an
genommen werden kann, daß die Gemeinde die 3000 M. pro
duktiv verwendet, und da andererseits der Bauunternehmer 
bestrebt sein muß, die für die Steuer geliehenen 3000M. wieder ein
zubringen, indem er sie den Kosten des neu zu bauenden Hauses 
hinzuzuschlagen versucht, so erhellt die volkswirtschaftlich nach
teilige Wirkung - Verminderung des Volksvermögens oder 
Steigerung der Hauspreise - ohne weiteres. 

Manche Realpolitiker der Wertzuwachssteuer nehmen an 
derartigen Folgen, falls sie sich darüber klar sind, anscheinend 

1) D1e unten naher erol'terte Frage der Abws lzung spielt in die Frage, 
welche Steuerquelle endgultlg bt lastet w1rd, msofern hmem, als durch die 
Oberwklznng die Steuer vielfach ganz anders nach Steuerquellen und 
Steuertrager Yerte1lt w1rd als ursprunghell nach Steuerobjekt und Steuer
zahler (vgl. ·wagner, S 340). 
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nicht den geringsten Anstoß. Bei ihnen tritt immer nur der Ge
danke in den Vordergrund und wirkt bestimmend auf die Ge
staltung der Steuer und besonders auf die Höhe der Steuersätze 
ein, wie zur Zeit der höchste Ertrag erzielt werden kann, ohne 
daß der Steuerpflichtige, der immer als der mühelos riesige Ge
winne einstreichende "Spekulant" erscheint, sich darum "drücken" 
kann1). 

Hiernach ist festzustellen, daß die indirekte Wertzuwachs
steuer nicht nur vorläufig dem Einzelvermögen entnommen wer
den muß, sondern daß diese Vermögensübertragung sich weder in 
der Verwendung durch die Gemeinde oder den Staat noch durch 
sonstige Wirkungen ihrer Entnahme aus der Einzelwirtschaft als 
produktiv erweist, im Gegenteil vielfach zu einer Steigerung der 
Boden- und Mietpreise führen wird, so daß nationale Produktions
mittel zur Verteuerung der Konsumtionsmittel Verwendung 
finden. 

Wenn wir nunmehr fragen, wie die direkte Wertzuwachssteuer 
dem Steuerprinzip der Wahl richtiger Steuerquellen Rechnung 
trägt, so ergibt sich ohne weiteres, daß diese niedrige und in Raten 
zu erhebende Steuer ebenso gut aus dem Einzeleinkommen 
entnommen werden kann wie jede Ertragssteuer, insbesondere 
wie die Grundsteuer nach dem gemeinen Wert. - Es zeigt sich 
daher auch für dieses wichtige Steuerprinzip wieder eine große 
Überlegenheit der direkten Steuerform. 

Das zweite der volkswirtschaftlichen Steuerprinzipien be
trifftdie Wahl derSteuerarten, insbesondere im Hinblick auf die 
Überwälzung. Es fragt sich also hier:Welche Folgen ergeben 
sich aus der bei der Wertzuwachssteuer etwa zu erwartenden Ab
wälzung der Steuer für die endgültige Steuerverteilung und für 
deren Einfluß auf die Volkswirtschaft? 

Es kann hier wegen des Umfanges der Überwälzungsprobleme, 
die bekanntlich eine außerordentlich zahlreiche Literatur ver
anlaßt haben, auf ihren theoretischen Grundcharakter und die 
zahlreichen Emzelfragen (Hinwirkung der Abwälzung auf Gleich
mäßigkeit oder Ungleichmäßigkeit der Besteuerung, Arten und 

1 ) ~'lit am scharfbten tntt diese, wie mirschomt, kurzsichtige F1Rkahtat 
m die Erschemung bm Boldt (vgl. z B S 85). 



124 Dtc - <.hrekte - \Yertzuwachs-Gt undsteuer. 

Mittel der Überwälzung) nicht näher eingegangen werden. Denn 
auch hier wäre zu fürchten, daß eine nicht ausführlich begründete 
Stellungsnahme kaum von Vorteil sein, insbesondere etwaigen 
Einwänden gegen die grundsätzliche Stellungnahme kaum vor
beugen würde. Es gemigen indessen auch folgende- nicht strei
tige - Feststellungen: 

Der Gesetzgeber verbindet mit der jeweilig zur Verwirklichung 
des Grundgedankens einer Steuer gewählten Steuerart gewisse 
Absichten hinsichtlich der Abwalzung oder Nichtabwälzung der 
Steuer auf andere Steuerträger. Für d1e einzelne Steuerart lassen 
siCh jedoch keine unbedingt gültigen Regeln, sondern nur gewisse 
Tendenzen für die Abwälzung feststellen, die bald mehr, bald 
weniger verwirklicht werden. 

Es ist daher zunächst zu fragen, welche Absichten der Gesetz
geber hinsichtlich des endgültigen Steuerträgers bei derindirekten 
Wertzuwachssteuer gehabt haben wird. Da diese Steuer ganz über
'\iegend als Besteuerung des vom V e ni u ß er er erzielten mühe
losen Gewinnes aufgefaßt wird, eine Auffassung, welche mit der 
Wahl der indirekten Steuerform übereinstimmt, - so wird der 
Gesetzgeber offenbar wünschen, daß die Steuer auch voll von dem 
getragen wird, der den Gewinn erzielt hat, d·. h. vom Veräußerer. 
Die indirekte Steuer darf also, um ihr Ziel zu erreichen, 
nicht a bwälzbar sein. Tatsächlich wird dies auch von den 
meisten Verteidigern der Steuer behauptet und in der vermeint
lich endgültigen Belastung der "gewissenlosen Spekulanten" 
und der Millionenbauern der Hauptvorzug dieser Steuer ge
sehen. 

Ist nun die Wertzuwachssteuer m der Tat nicht abwälzbad 
Wenn ich diese Frage beantworten wollte mit Ausführungen, die 
eine selbständige Stellungnahme darstellten, die sie gegen die ab
weichenden anderen Meinungen verteidigen konnten. so würde 
das allein mindestens zu einem Buche vom Umfange des vor
liegenden führen müssen. Denn die Literatur über diese Frage ist, 
da diejenige über das Wesen der Grundrente untrennbar hinzu
gehört. so umfangreich daß bei kürzerer Behandlung der Vor
,,urf der Unvollständigkeit nur zu begründet sein müßte. Ich 
~telle daher diese Aufgabe zur Seite und beschranke mich darauf. 
meine Auffassung ohne eigene Begründung darzulegen. Sie deckt 
sich völlig mit der von Karl Dich! in den C'onradsclwn Jahr-
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büchern (Ill. Folge, Bd. 36, S. 722 ff.) vertretenen Meinung 1). 

Danach gestattet diese Frage der Abwälzbarkeit keine andere 
Antwort als die bekannte: "es kommt darauf an", und zwar auf 
sehr verschiedene, verwickelte und von Fall zu Fall anders liegende 
Verhältnisse, in die lediglich durch die allgemeinen, aber natürlich 
auch wechselnden Konjunkturen auf dem Wohnungsmarkt und 
überhaupt durch die Konjunkturschwankungen des gesamten 
Wirtschaftslebens höchstens eine gewisse, aber vorübergehende 
Tendenz hineingebracht wird. Bei eintretendem vVohnungs
mangel wird vielfach der Käufer die 'Vertzuwachssteuer tragen, 
wahrend nach einer Uberproduktion an Wohnungen die Nach
frage nach Häusern und Bauland sinkt, so daß sich dann der Haus
oder Baustellenbesitzer, um verkaufen zu können, die Wertzu
wachssteuer meist von dem ohne die Steuer zu zahlenden Preise 
abziehen lassen, diese also tragen muß. Da wir nun überwiegend 
mit aufsteigender Konjunktur im Grundstücksmarkt zu rechnen 
haben, was schon daraus hervorgeht, daß die Kurve der Haus
und Bodenpreise trotz kleiner Schwankungen nach unten im 
ganzen zweifellos stark aufsteigende Tendenz hat, so wird 
die vVertzuwachssteuer häufiger und zum großerenTeile abgewälzt 
werden. 

Soweit dies richtig ist, bildet die Steuer daher ein Moment im 
Sinne der Verteuerung der Wohnungen. Damit ist sie jedoch 
keineswegs völlig verurteilt. Auch Diehl zieht diese Folgerung 
nicht. Denn es bleibt noch die Frage offen, um wieviel die 
Wohnungen verteuert werden. Angenommen, eine vVertzuwachs
steuer bringe einen jahrliehen Ertrag von 100 000 M., so dürften, 
wenn auch 4 j 5 der Steuer auf die Mieter abgewälzt werden, die 
Mieten in der ganzen Stadt doch nur um 80 000 M. steigen. Bei 
1000 Gebäuden entfielen dann auf jedes Haus durchschnittlich 
80 M. Auf die minderwertigen Häuser mit vielen kleinen Woh
nungen würde naturlieh nur ein wesentlich niedrigerer Betrag ab
gewälzt werden können, und die einzelne Wohnung der 
minderbemittelten Bevölkerung könnte daher nur ganz un
wesentlich im Preise steigen. Hierbei ist angenommen, daß in 
dieser Stadt z. Zt. em Wohnungsmangel besteht, andernfalls 
würde die Steuer ja überwiegend vom Grundbesitzer getragen 

1 ) Uanz ahnhch ubr1gens selbst \Yagner, S 36ii 



126 D1e - d1rekte - \<Vertzuwachs Grundsteuer. 

werden. Wenn nun etwa der größte Teil des Steuerertrages von 
100 000 M. jährlich zum Bau von billigen Kleinwohnungen ver
wandt würde, oder wenn die Steuerordnung selbst durch besondere 
Vorschriften eine dauernde Belebung der Bautätigkeit über den 
normalen Umfang hinaus bewirkte, so würde dadurch die Kon
junktur verschoben, die Steuer würde zu einem größeren Teil 
den Verkäufern zurLast fallen, und die Wohnungen würden 
nicht teurer werden dürfen. 

Die F-rage der kommunalen Förderung des Wohnungswesens 
muß aber für den Vergleich der Abwälzungsergebnisse beider 
Steuerformen, insbesondere für die Frage, welche von ihnen die 
Wohnungen verteuert, bei beiden ausscheiden. Indessen sahen 
wir, daß hinsichtlich der Belebung der Bautätigkeit durch die Vor
schriften der Steuerordnung, insbesondere die Tarifgestaltung, 
sichere Erfolge bei der indirekten Steuer keineswegs zu erwarten 
sind. 

Zu Ungunsten der indirekten Steuer kommt auch noch ein 
weiteres in Betracht. Die Steuerbeträge, um deren Abwälzung 
es sich handelt, sind zwar sehr verschieden, vielfach jedoch sehr 
hoch; vor allem aber treffen sie gleichzeitig immer nur vereinzelte 
Grundstücke. Wenn nun von einem solchen hohen Wertzuwachs
steuerbetrag auch nur die Hälfte abgewälzt wird, so ist der Käufer, 
wenn er nicht im Verhältnis zu den Nachbarn einen Verlust in 
dieser Höhe erleiden will, zu dem Versuch gezwungen, diesen 
Steuerbetrag auf den Verkaufspreis oder seine Verzinsung auf die 
Mieten aufzuschlagen. In dem Maße nun, wie ihm dies gelingt, 
und es muß ihm bei dem vorausgesetzten W ohnungsmangel1) 

gelingen, werden auch die Nachbarn in der Lage sein, die Preise 
oder Mieten zu erhöhen, auch ohne daß sie zurzeit eine Steuer zu 
tragen haben. Trifft dann später auch einen von ihnen die Steuer, 
so wiederholt sich dasSpiel, und auf dieseWeise wird es kommen, 
daß infolge des zeitlichen Auseinanderfalleng der Steuerfälle und 
infolge ihrer sehr verschiedenen Höhe die :Mieten oft mehr ge
steigert werden, als es zur Weiterwälzung der auf die Käufer ab
gewälzten Steuer notwendig wäre. Natürlich wird auch hiermit 

1 ) \\" ohnungsmangel ist deshalb vorausgesetzt, weil im Fall des 
Wohnungsuberflnsses eme Abwä.lzung auf den Kaufer in der Regel ni<'ht 
moghch ist 
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nur eine Tendenz behauptet, kein rein zahlenmi1J3ig nachweiH
bares, überall gleich stark zur Geltung kommendes Gesetz 1). 

Das Ergebnis für dw indirekte Wertzuwachssteuer ist daher, 
daß sie bei der 1m allgemeinen vorherrschenden aufsteigenden 
Konjunktur auf dem Grundstücksmarkt zu einem erheblichen 
Teile auf den Kaufer abgewälzt wird (ebenso Wagner, S. 365) 
und zu einer Verteuerung der Bodenpreise fuhrt, soweit nicht 
eine danebengehende kommunale Bodenpolitik dem entgegen
wirkt. 

Welche endgultigeVerteilung durch dieAbwalzung und welche 
Wirkungen auf die Preise entsprechennun der Natur der direkten 
Wertzuwachs-Grundsteuer? 

Hier wird der Wertzuwachs besteuert als ein Teil des Er
trages des Grundstücks, und zwar wird er um so höher besteuert, 
je mehr aus der Schnelligkeit der Wertsteigerung zu folgern ist, 
daß er zu einem großen Teil auf den Aufwendungen der Gemeinden 
beruht, die mit der Steuer entgolten werden sollen. Die Steuer 
erscheint gewissermaßen - im Hinblick auf die Form der 
Grundsteuer - als ein Teil der Bewirtschaftungskosten des 
Grundstücks, der Produktionskosten im allgemeinen volkswirt
schaftlichen Sinne. Im Hinblick auf ihr Steuerprinzip er
scheint sie dagegen als nachträgliche Zahlung für einen bereits 
genossenen Vorteil. Die Frage, ob deren Abwalzung auf den Kon
sumenten, den M1eter, zu wünschen ist, läßt sich nicht mit Ja oder 
Nein, sondern nur dahin beantworten, daß die Deckung, das 
Wiedereinbringen der Produktionskosten durch AbwaJzung umso
weniger zu wünschen ist, je höher trotz dieser Produktions
kosten der Reinertrag des Grundstücks ist, daß eine 
Abwälzung umsomehr zu wünschen ist, je geringer der 
Reinertrag ist. Da nun bei einem hohen Wertzuwachszuschlag 
der Wertzuwachsertrag des Grundstücks ein relativ günstiger ge
wesen sein muß, so ergibt sich die Forderung, daß hohe Wort
zuwachssteuerbeträge vom Grundeigentümer getragen 
werden sollen und nicht auf den Mwter abgewalzt werden dürfen. 
Für die Abwälzung des durchschnittlichenNormal betrages 

1) Gegenuber der bodenreformensch€n Doduktwn \'Oll Damaschke, 
Katnpf, S 20 f setnur festgestellt, daß man Sich fur dw Ntchtabwal7.
barkeit der '" ertzuwachssteuer zwetfello'l n 1c h t nut '" ag n er berufen 
kann Vgl d1e obon zitlet·te Stelle 
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der Wertzuwachssteuer hat dagegen ähnliches zu gelten wie für 
die Grundsteuer überhaupt. 

Für die niedrigen Durchschnittsbeträge des Wertzuwachs
zuschlages wie für die gewöhnlichen Grundsteuern gilt folgendes: 
Von der Finanzwissenschaft wird angenommen, daß Steuern, die 
sich wie die Einkommens-, Vermögens- und Erbschaftssteuern 
unmittelbar an das fertige Resultat abgeschlossener Erwerbsvor
gänge, kurz an das fertige Einkommen anschließen, als Aus
gaben aus diesem Einkommen gleich wie andere Ausgaben zur 
Bedürfnisbefriedigung auch vom Steuerpflichtigen betrachtet 
würden; bei ihnen sei daher das Abwälzungsstreben nicht ent
wickelt. Dagegen würden Steuern wie die gewohnlichen Ertrags
steuern, die der Geschäftsmann zahle, während er mit der Er
werbung von Einkommen und Vermogens mittels der einzelnen 
Ertragsgewinnungen beschäftigt sei, regelmaßig zu den Geschäfts
auslagen (Produktionskosten) gerechnet. Bei ihnen bestehe das 
Bestreben, diese Auslagen erst abzuwälzen und erst den ver
bliebenen Teil als Reineinkommen zu betrachten1). Diese Unter
scheidung erscheint durchaus richtig. 

Nun knüpft zweifellos der Wertzuwachszuschlag an den nach
weisbaren, bereits entstandenen Vorteil, an "fertiges" Ein
kommen an, wahrend die Grundwertsteuer als eine während 
des Erwerbes zu leistende Ausgabe betrachtet werden wird. 
Demnach ist für die Wertzuwachssteuer anzunehmen, daß sie
von diesem Gesichtspunkt aus - schwerer und seltener abgewälzt 
wird als die Grundwertsteuer. Andererseits ist zu berücksichtigen, 
daß auch die Wertzuwachssteuer äußerlich als Grundsteuer 
auftritt. Darin liegt wieder ein Moment, das ihre Abwälzung etwas 
erleichtert. Als Ergebnis ist daher aus diesem Gegeneinander
wirken des ertragssteuerartigen und des einkommensteuerartigen 
Momentes anzunehmen, daß der direkten Wertzuwachssteuer -
bei normaler Höhe - eine bestimmte Tendenz für die Abwälzung 
kaum innewohnt, daß sie daher besonders befähigt sein muß, 
dem Wechsel der Konjunktur zu folgen und daher bald abgewälzt. 
bald vom Grundeigentümer getragen werden wird. Immerhin 
ist sie von der Grundsteuer etwas zu unterscheiden, weil sie als 
eine aus dem "fertigen" Einkommen zu leistende Ausgabe emp
funden werden wird. 

1 ) Ygl. auch Bodenreform vom 20. Juh 1910, R. 413. 
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Damit soll übrigens nicht der Eindruck erweckt werden, 
als ob diese direkte Wertzuwachssteuer niemanden belaste, 
weder Grundbesitzer noch Mieter. Denn jede Steuer, die einen 
Mehrertrag bringen soll, muß natürlich aus irgendeinem Teile 
des Volkseinkommens fließen. Es kann nur das gefordert 
werden, daß es leistungsfähige Schultern sind, die die Last end
gültig tragen, und was insbesondere die Frage anlangt, ob dem 
Mieter oder Vermieter die Last zugemutet werden soll, so kann 
nur diejenige Steuer als ungerecht und unsozial bezeichnet 
werden, die von den minderbemittelten, leistungsschwachen 
Mietern zu tragen ist. Nun kann, soweit der bebaute Grundbesitz 
in Frage kommt, die direkte Wertzuwachssteuer vorzugswe1se 
nur von Häusern in solchen Straßen und Stadtteilen erhoben 
werden, die im besonderen Aufschwung begriffen sind. Dort 
aber wohnen ganz überwiegend die leistungsfahigen Elemente. 

Die Verschiedenartigkeit der \V ertzuwachsgrundsteuer und 
der Wertsteuer äußert sich auch noch in einer anderen Über
wälzungsfrage. Eme Erhohung der Grundsteuer nach dem ge
meinen ·werte mußauf die Kaufpreise der Häuser zunächst drücken; 
denn im allgemeinen wird der Kaufpreis eines Hauses bestimmt 
durch seine Rentabilität, durch eine Kapitalisierung des soge
nannten Überschusses. Die Höhe dieses Überschusses wird natür
lich vermindert durch eine Steigerung der Grundsteuer; aber doch 
nur unter der Voraussetzung, daß diese Grundsteuer auch 
künftig zu zahlen ist. Denn nicht der bisherige, sondern der 
künftige Überschuß wird beim Verkauf kapitalisiert. Auf den 
künftigen Überschuß drückt aber nur eine solche Grundsteuer, die
wie die Grundwertsteuer - auch künftig auf jeden Fall zu zahlen 
ist, während es nicht gelten kann für den Teil der Grundsteuer, 
der nach dem Wertzuwachs veranlagt wird. Denn dieser Teil ist 
nur dann auch künftig zu zahlen, wenn das Grundstück eine 
weitere Werterhöhung erfährt. Derjenige Käufer, der den Kauf
preis drücken wollte mit dem Hinweis auf die künftig wiederzu
zahlende \Vertzuwachssteuer, würde daher damit zugleich zu
geben, daß das Grundstück noch wertvoller Wird, ein Umstand, 
der zweifellos eher eine Preiserhöhung als einen Preisdruck zur 
Folge haben wird. Daher werden alle Grundstücksbesitzer, die 
mit der :Möglichkeit des späteren Verkaufes rechnen, die Wert
Zuwachsgrundsteuer der Grundwertsteuer vorziehen. 

''"t'1:-, ... enhorn. !I 
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Zu prüfen bleibt nuumehr noch, inwieweit die für hohe 
Wertzuwachssteuerbetrage für erwünscht gehaltene Nichtabwälz
barkei t tatsächlich zu erwarten ist. Nachdem wir eben gesehen haben, 
daß eine Steuer um so eher als Einkommensteuer empfunden und 
deshalb um so schwerer abgewälzt wird, je deutlicher sie als eine 
aus dem fertigen Einkommen zu leistende Ausgabe erscheint, darf 
erwartet werden, daß die Abwälzung regelmäßig nicht gelingen 
wird. Denn je höher die Steuer ist, je höher also der 'Vertzuwachs 
'mr, umsomehr muß sie als nachträglich gezahltes Entgelt für 
einen bereits genossenen Vorteil empfunden werden. Dies gilt 
insbesondere bei bebauten Grundstücken, für welche eine vVertzu
wachssteuer nur erhoben werden soll, nachdem sie tatsächlich 
einen höheren Ertrag schon geliefert haben. Der Grundbesitzer 
muß hier annehmen, daß die Abwälzung in dem Zeitpunkt der 
Zahlung der Steuer gewissermaßen schon erfolgt ist, daß ihm die 
Steuer in den höheren Mietserträgen vom Mieter bereits vorge
streckt ist. Bei diesen höheren Steuerbeträgen tritt die mehr 
außerliehe Grundsteuernatur, die, wie wir sahen, ein für die Ab
wälzung sprechendes Moment ist, mehr zurück. 

Aber auch soweit bei der direkten Wertzuwachssteuer etwa, 
doch eine Abwä.lzung stattfindet- und je nach der Konjunktur 
wird dies auch bei ihr mehr oder weniger der Fall sein -, ergeben 
~ich Vorteile gegenüber der indirekten Steuerform. Die oben
erwahnte Möglichkeit, daß bei der indirekten Steuer mehr abge
wälzt wird, als gezahlt wurde, fallt bei der direkten Steuer fort, 
denn sie trifft alle Grundstücke zur gleichen Zeit und bei gleicher 
Lage mit annahernd gleichen, im ganzen aber viel niedrigeren 
Beträgen, während die Moglichkeit einer übermäßigen Abwälzung 
gerade durch das zeitliche Auseinanderfallen der Steuerfälle bei 
der indirekten Steuer begünstigt wurde. 

Endlich 1st zu beachten, daß bei der direkten Wertzuwachs
steuer durch besondere Vorschriften mit mehr Erfolg als bei 
der iudüekten Steuerform auf eine Belebung der Bautätigkeit hin
gewirkt werden kann (vgl. oben S. 109). Dadurch wird der aus 
einer et" a doch stattfindenden Abwalzung zu erwartenden Ver
teuerung der Mieten- selbst ohne eigentliche kommunale Boden
politik - entgegengewirkt werden. 

Auch für das Abwälzungsproblem ist daher die 
direkte Stt'net• der indirt>kten iiberlegrn.- Noch Pinmal 
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aber sei hervorgehoben, daß nach meiner Auffassung die Auf
stellung allgemeiner Regeln über die Abwälzbarkeit keine allzu
große Bedeutung hat, und auch die hier aufgestellten Regeln über 
die mutmaßliche Einwirkung der direkten Wertzuwachssteuer 
auf die Mieten und die Preise können nur eine bedingte Richtigkeit 
für sich in Anspruch nehmen. 

Bei Steuern, deren Sätze eine normale Höhe haben, die daher 
ohne weiteres aus dem Einkommen bestritten werden können, 
und zumal bei den Ertragssteuern verliert die ganze Überwälzungs
frage überhaupt an praktischer Bedeutung. Denn die Steuer 
spielt bei dem Überwalzungsprozeß meist nur in der ersten Zeit 
nach ihrer Einführung die Rolle eines selbständigen W ertfaktors. 
Dann wird sie durch die Überwälzung mehr und mehr neutralisiert 
unter Einwirkung des okonomischen Gesetzes der sogenannten 
Gewinnausgleichung (vgl. darüber z. B. Wagner, S. 344). 

Da die Steuerprinzipien der Gerechtigkeit bereits in den beiden 
Hauptteilen der Arbeit behandelt sind, bleiben nunmehr noch die 
Prinzipien der Steuerverwaltung für den Vergleich der 
beiden Steuerformen zu erörtern. Die hierher gehörigen, inhalt
lich kaum streitigen Grundsätze sind folgende: Bestimmtheit 
gegenüber den Steuerpflichtigen, möglichste Bequemlichkeit 
zumal für den Steuerzahler und geringe Erhebungskosten. 

Die Bestimmtheit der Besteuerung ist abhängig von der 
Tüchtigkeit des Verwaltungspersonals und von der Einfachheit 
der Steuergesetze. Auf dw erstere ist noch kurz zurückzukommen, 
die letztere dürfte bei der direkten Wertzuwachssteuer wesentlich 
größer sein. - Für die Frage der Einfachheit einer Steuer kommen 
einmal die Natur des Steuerobjekts und die zu seiner Feststellung 
erforderlichen Ermittelungen in Betracht, daneben die Einfachheit, 
juristische Schärfe und Unzweideutigkeit der Sprache. 

Daß das Steuerobjekt der indirekten Steuer zu seiner Er
mittelung erheblich schwierigere Feststellungen erfordert als 
die direkte, ist oben an mehreren Stellen bereits betont. Die Ur
sache dafür liegt vor allem in der Länge der zurückliegenden Zeit, 
für die noch Feststellungen zu treffen sind. Es konnen auf 30 Jahre 
zurück Preise, Vorgänge und- Absichten1) festzustellen sein. 

1 ) Über solche "Abs1chten" vgl auch z B § 3 des Reichsgesetz
entwurfes m der Fassung der zweiten Lesung: "wenn dw Gemem~chaft, 
um die 'Vortzuwach~stlluer zu sparen, ge~chaffen 1st." 
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Denn wenn es sich darum handelt, zu prüfen, ob eine vor 20 Jahren 
gemachte Ausgabe eine "dauernde Verbesserung" oder eine Aus
gabe der "laufenden Unterhaltung" war, so wird es häufig darauf 
ankommen, welche Absichten bei der Verwendung des Kapitals 
vorgelegen haben. Man denke etwa an ein in der Zwangsversteige
rung in gänzlich verwahrlostem Zustande erworbenes Haus, das 
umfangreiche Instandsetzungsarbeiten erfordert, um überhaupt 
vermietbar zu sein. Diese Ausgaben sind für den neuen Besitzer, 
zumal wenn er die Renovierung auf einmal vornehmen läßt, Aus
gaben für dauernde Verbesserung, zumal in dem Fall, wenn er das 
Haus möglichst bald wieder verkaufen will. Wenn er die Aus
gaben dagegen mehr verteilt und allmählich zu einer angemessenen 
Rente aus dem Hause gelangen will, so sind diesei ben Aus
gaben solche der laufenden Unterhaltung und bei der "\Vertzu
wachsberechnung nicht abzugsfähig. Es liegt auf der Hand, daß 
die Schwierigkeit derartiger Feststellungen etwa im Quadrat der 
Zahl der zurückliegenden Jahre wächst. Schon allein deshalb, 
weil die "Beläge", die zum Nachweis gefordert werden müssen, 
nach einigen Jahren meist nicht mehr beizubringen sind. Noch 
schwieriger als die Feststellung der Kapitalsaufwendungen ist 
die Feststellung der früheren Preise, insbesondere aber der früheren 
- vom Preise etwa abweichenden - Werte. 

Alles dies ist bei der direkten Steuerform wesentlich leichter, 
weil alle diese Fragen nur fiir einen 3 Jahre zurückliegenden Zeit
raum zu erörtern sind. Um sich ein Bild des sich hieraus ergebenden 
Unterschiedes zu machen, gehe man einmal die einzelnen Be
stimmungen z. B. der Berliner Steuerordnung und des Reichsent
wurfes durch und dann diejenigen der obigen direkten Steuerord
nung. Es wird sich zeigen, daß bei der direkten Steuer in keiner 
Hinsicht Feststellungen zu treffen sind, die sich nicht schon in 
langer Praxis als gut und einfach durchführbar bewährt haben, 
nämlich die Schätzung von Grundstuckswerten - bei der Grund
steuer nach dem gemeinen Wert- und ferner die Ermittlung der 
Aufwendungen ju einem dreijährigen zurückliegenden Zeitraum
bei der Einkommensteuer. Dagegen finden wir bei der indirekten 
Steuer Vorschriften, dte nicht nur der Steuerspezialist, sondern 
jeder Verwaltungsbeamte ohne weiteres als praktisch Yöllig 
unanwendbar erkennen wird. Es mag daher genügen, nach
stehend einige dieser Vorschriften aufzuzählen: 
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"Übliche Bauzinsen", "übliche Kosten der Hypotheken
beschaffung" (Berliner St.-0. § 2 zu b) und c); dann vor allem 
aber aus dem Reichsgesetzentwurf nach der zweiten Lesung § 1: 
"der Wertzuwachs, der ohne Zutun des Eigentümers entstanden 
ist;'' ferner daselbst § 5 und dazu Weher, ReferatS. 36-37, § 7, 
Abs. 2, § 9 und dazuWeher, § 102 und § 104 ; vor allem aber § 14, 
Abs. l und Absatz 3. 

Wenn nun Boldt (S. 157) sagt: "D1e Bestimmungen eines 
ReichsLuwachssteuergesetzes müssen so klar und einfach wie mög
lich sein, so zeigt das den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. 

Daß die erwähnten Bestimmungen auch in Bezug auf Ein
fachheit und Unzweideutigkeit der Sprache keinesfalls genügen 
können, dü.rfte nicht zweifelhaft sein. Beispiele des geraden Gegen
teils bilden auch § 17 und vor allem § 20, Abs. 3 des Reichs
gesetzentwurfes nach der zweiten Lesung. 

vVas sodann die Tüchtigkeit des Veranlagungspersonals an
langt, so können gleich tüchtige Beamte mit schwierigen Steuer
gesetzen natürlich schlechter fertig werden als mit einfachen. 
Unter dieser Tatsache wird das Gefühl der eigenen Sicherheit er
heblich leiden müssen, und weiterhin werden die Steuerpflichtigen 
in gleichem Maße das Gefühl der Rechtsunsicherheit, ja der Willkür 
haben. 

In Ansehung der Bequemlichkeit der Steuerzahlung geht 
die Forderung dahin, die Zahlung hoher Steuern durch Raten
zahlungen zu erleichtern, und zwar nicht in der Weise, daß die an 
sich in voller Hohe fällige Steuer durch Entgegenkommen der 
Steuerbehörde gestundet wird, sondern daß die Steuer von vorn
herein erst in bestimmten, bequemen Zahlungsterminen fällig 
wird, mit der Wirkung, daß nun auf jeden Zahlungstermin nur ein 
relativ niedriger und daher leichter aufzubringender Betrag ent
fällt. In dieser Beziehung bedarf die Überlegenheit der direkten 
Steuer, welche den gesamten Steuerbetrag auf etwa zwölf Viertel
jahrsraten verteilt, keines Nachweises; umsoweniger als die in
direkte Steuer schon deshalb meist höher ist, weil sie neben hoheren 
Prozentsatzen den Wertzuwachs für viel längere Zeiträume auf 
einmal erfaßt. Die Annahme, diese hohen Steuerbeträge würden 
schon deshalb "bequem" gezahlt werden können, weil sie aus dem 
großen baren Gewinn entnommen würden, ist bereits oben als 
unrichtig zurückge"iesen worden. 
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Endlich bleiben die beiden Steuerformen noch hinsichtlich 
der Erhebungskosten zu vergleichen. Diese entstehen teils durch 
die Veranlagung, teils durch die Einziehung der Steuer. Der 
erstere Teil steigt natürlich mit der Scnwierigkeit der Veranlagung 
und ist daher bei der indirekten Steuer schon aus diesem Grunde 
höher. 'Vas insbesondere die Reichszuwachssteuer anlangt, so 
ist ja bekanntlich vielfach die Vermutung ausgesprochen worden, 
daß die Erhebungskosten größer sein würden als der Ertrag. 
Aber wenn dies auch eine Übertreibung ist, so kann doch bestimmt 
angenommen werden, daß die Höhe der Veranlagungskosten pro
zentual eine sehr hohe sein wird. Bezeichnend ist in dieser Bezie
hung auch, daß die Bundesstaaten 10 Prozent vom Ertrage nur als 
Entschädigung für Veranlagung und Erhebung erhalten sollen 
(Begründung S. 27). Und einen Vergleich gestattet ferner die Tat
sache, daß derStaatdenStadtkreisen, welche die Staatseinkommen
steuer selbst veranlagen, für die ihnen dadurch zufallende Mühe
waltung durchschnittlich kaum l Prozent des Ertrages zahlt. 

Die Veranlagungskosten der direkten Wertzuwachssteuer 
sind dagegen besonders deshalb gering, weil sie zugleich mit der 
Grundwertsteuer und zum größten Teile unter Verwendung der 
dabei erfolgten Feststellungen stattfinden wird. 

Auch die eigentlichenEinziehungskosten sind beiderindirekten 
Steuerform mindestens nicht geringer als bei der direkten. Denn 
die Höhe der Steuer wird vielfach dazu führen, daß die Steuer
pfhchtigen gemahnt werden müssen, und die dadurch verursachte 
Verzögerung wird alsdann zur Folge haben, daß die Steuer teil
weise überhaupt nicht mehr beitreibbar ist. Wie wir oben gesehen 
hatten, ist bei der indirekten Steuer, wenigstens für Gemeinden, 
auf Ausfälle immer zu rechnen. Diese müssen aber den Erhebungs
kosten hinzugerechnet werden. 

Bei der direkten Steuer können dagegen besondere Einzie
hungskosten überhaupt nicht entstehen, da sie gleichzeitig mit der 
Grundsteuer nicht nur veranlagt, sondern natürlich auch eingezogen 
wird. Infolge der realen Natur der Grundsteuer ist ihre Ein
ziehung von einem Wechsel des Eigentümers unabhängig, und 
ist daher eine Vermehrung der Erhebungskosten durch Aus
fälle völlig ausgeschlossen. 



\Vcrtzuwachs"touer alti He~chosteuer. 135 

V. a) Soll die 'Vertzuwacltssteuer eine Reichs-, 
eine Staats- oder eine Kommunalsteuer sein? 

Für die Frage, ob die Wertzuwachssteuer am besten eine 

Reichssteuer, eine Staatssteuer oder eine Gemeindesteuer sem 

soll, oder ob etwa zwei oder jeder dieser Verbände die Steuer für 

sich in Anspruch nehmen darf, oder endlich, ob die zwei oder drei 

konkurrierenden Verbände sich in die Erträge der von einem 

von ihnen zu erhebenden Steuer teilen sollen, können verschie

dene Gesichtspunkte maßgebend sein. Einmal - und das 1st 

der wichtigste dieser Gesichtspunkte - kommt die steuer

theoretische Natur der Steuer, der ihr innewohnende Grundge

danke in Betracht, zweitens die größere oder geringere Finanz

not der einzelnen Verbände, das heißt die Unmöglichkeit, ein 

Etatsdefizit durch andere Steuern zu decken, und endlich die 

geschichtliche Entwicklung des Steuersystems der drei Verbände 

unter Berücksichtigung ihrer allgemeinen staatsrechtlichen 

Funktion und Organisation. 
In den bisherigen Erörterungen der Frage, wer der eigentlich 

innerlich berechtigte Steuergläubiger sei, ist fast ausschließlich 

nur der erste dieser drei Gesichtspunkte berücksichtigt worden. 

Und zwar zeigt sich die auffallende Erscheinung, daß der Wert· 

zuwachssteuer hier von allen Seiten, auch von solchen, die sonst 

eine andere Auffassung von ihrer Natur vertreten, derselbe Grund

gedanke - und zwar der richtige - als selbstverständlich unter

stellt wird. Hier stützt man allgemein die Beg,ründung der 

Steuer lediglich auf das Interessenprinzip. Selbst Wagner, der, 

wie wir sahen, die Steuer sonst konsequent als eine sozialpolitisch 

gerechtfertigte Vorbelastung des muhelosen Konjunkturgewinnes 

behandelt wissen will, spricht es an anderer Stelle aus, daß die 

Besteuerung des Konjunkturgewinnes mit dem Prinzip von 

Leistung und Gegenleistung unterstützt werden könne - auch 

für die Staatsbesteuerung. 
Auch die Begrundung zum Reichsgesetzentwurf sagt kurz 

und klar: "Die Zuwachssteuer gebührt ihrem Grundgedanken 

nach der Gemeinschaft, von der die werterhöhenden Maßnahmen 

ausgegangen sind. Das sind neben dem Reiche und dem Staate 

in hervorragendem Maße die Gemeinden und Gemeindeverbande, 

und ferner: ":Für das Maß der Beteiligung ist zu 
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berücksichtigen, daß, abgesehen von dem Einfluß der Bevölke
rungszunahme, die Wmtsteigerung wenigstens zum wesentlichen 
Teile unmittelbar auf die Maßnahmen der Gemeinden zurück
zuführen ist, und daß ihnen durch die reichsrechtliche Rege
lung die Verfügung über eine Einnahmequelle entzogen wird, die 
von ihnen im überwiegenden Teile des Reiches bislang in vollem 
Umfang genutzt worden ist oder doch eröffnet werden konnte1)." 

Hier findet sich im letzten Satzteile zugleich die Andeutung einer 
gewissen Rücksichtnahme auf die geschichtliche Entwicklung. 
Weiter heißt es dann aber plötzlich "Unter diesen Umständen 
erscheint ein Anteil von 40 vom Hundert des Ertrages für die 
Gemeinden angemessen;" ohne daß der Versuch gemacht wird, 
näher zu untersuchen, weshalb gerade dieser Prozentsatz als 
der richtige erscheint und nicht etwa 80 Prozent. 

Die Bodenreformer und ihnen nahestehende Autoren, ins
besondere Boldt, der überhaupt viel von ihrer Art der Beweis
führung hat, aber auch kein geringerer als Adolf Wagner verall
gemeinern den der Interessentheorie zugrunde liegenden Ge
danken in unzulässiger Weise und umkleiden ihn mit Beiwerk, dem 
die Natur finanzwissenschaftlicher oder steuerpolitischer Er
wägungen völlig abgeht2). Man vergleiche z. B. Boldt im "Tag" 
vom 19. August 1910: "In dem ruhmreichen Kriege, welcher die 
Gründung des Reiches zur Folge hatte, haben die Bewohner des 
platten Landes, der kleinen Städte und Mittelstädte mindestens 
dieselben Opfer an Blut für das Vaterland gebracht wie die Be
wohner der großen Städte, und sie bringen heute für die Erhaltung 
unserer Wehrkraft im allgemeinen höhere persönliche Opfer als 
die Bewohner der großen Städte ... Welche finanziellen Vorteile 
haben aber die Bewohner des platten Landes ... von den Opfern, 
welche sie im Kriege ... gebracht haben, im Vergleich zu den 

1 ) V gl. Begrundung S 24, 26 und 27 
2 ) Es erschemt kaum versti:mdlich, daß es der Scharfe und Klarhmt 

emes Adolf Wagner entgehen kann, daß seine Begrundung der Wort
zuwachssteuer als eine Besteuerung des Konjunkturgewinnes, der wegen 
der Mühelosigkeit semer Erzielung eine größere Leistungsfähigkeit 
offenbart, ganzlieh unverembar ist mtt emer Inanspruchnahme dieser 
Steuer für das Rewh aus dem Grunde, weil der Wertzuwachs durch dte 
Arbeit der Bevolkerung des ganzen Reiches geschaffen sei. V gl. die Referate 
Yon Wagner, Oberburgermetstor von Wagner und Geheimrat Freund 
nn Jahrbuch der Bodenreform, Jahrg 4, S 81 ff. und Damaschke, 
Kampf, S 11 
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Riesengewinnen, welche die großstädtischen Millionenbauern 
und Terraingesellschaften durch die Reichsgründung und den 
Schutz des Reiches infolge der hierdurch bewirkten Entwicklung 
der großen Städte erzielen! . . . Die Verbindung der Reichswert
zuwachssteuer mit der Veteranenversorgung hat eine tiefe, innere 
Berechtigung, da die großstädtischen Millionenbauern und Terrain
spekulanten, welche die Hauptträger der Reichszuwachssteuer 
sein werden, ihre großen Gewinne in erster Linie der Gründung 
desDeutschen Reiches verdanken, welche die alten Kriegsveteranen 
auf den Schlachtfeldern erkämpft haben1)." 

Verfasser ist nun der letzte, der nicht die Heldentaten im 
Einigungskriege mit Stolz und Freude anerkennt. Aber alles 
an seinem Platze! Und für die Frage nach einer neuen Steuer
quelle für jämmerliche 5-7 Millionen2), die nach dem Gesetz
entwurf für das Reich zu erwarten sind, sollte man es schlechter
dings verschmähen, auf das Blut der Schlachtfelder und über
haupt auf den großen Krieg hinzuweisen, der zwar zwei bis drei 
Milliarden gekostet, aber das Reich nicht nur nicht belastet, 
sondern noch mit einer ganz ansehnlichen, leider bald verschwun
denen Mitgift ausgestattet hat. Die hiermit berührte Seite der 
Frage wird meist ganz übersehen. Die Interessentheorie beruht 
aber doch auf dem Gedanken, daß die Steuer eine Bezahlung der 
Vorteile sein soll, die aus Aufwendungen der als Steuergläubiger 
auftretenden Gemeinschaft entstanden sind. Sie verliert daher 
im wesentlichen ihre Anwendbarkeit, wenn solche Aufwendungen 
fehlen, und das ist hinsichtlich des Reiches insofern der Fall, als 
auf seine Entstehung durch den Krieg von 1870 hingewiesen wird. 
Denn wenn man einmal genauer zusieht, so läßt sich doch nicht 
übersehen, daß dieser Krieg gar nicht vom Deutschen Reiche, 
sondern von den Bundestaaten oder doch vom Norddeutschen 
Bund und den süddeutschen Staaten gewagt und gewonnen wurde. 
Sie hatten das Risiko und die Kosten. Weshalb soll das Reich 
nun Früchte ernten, die von den Bundesstaaten gesät wurden~ 
Daß diese Früchte später weiter wuchsen, kann jedenfalls keine 
Ausnahmestellung nur für die Grund Wertsteigerungen be
gründen. Denn unter dem Schutze des Reiches wachsen auch die 
Früchte auf dem Gebiete von Handel und Industrie, kurz auf 

1 ) Ygl. Boldt, 3 Anfl, S. lH 
2 ) Vgl Dr Weber, Referat, S 17-IS 
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allen Gebieten, für deren Entwicklung der Bestand des Reiches 
Voraussetzung war. Aber der Umstand, daß das Reich die 
Voraussetzung für jene Entwicklung und jene Wertsteige
rungen war, kann keineswegs eine genügende Rechtfertigung 
der Reichsbesteuerung dieser Werte darstellen. Mit demselben 
Rechte würde dann lediglich mit dem Vorhandensein 
des Staates und mit dem Vorhandensein der Gemeinden 
deren Besteuerungsrecht begründet werden können, denn die 
Behauptung, daß ohne deren Bestehen diese Werte nicht 
entstanden und vorhanden wären, würde nicht nur nicht, zu 
widerlegen, sondern offenbar richtig sein. Es muß eben noch 
ein Mehr hinzukommen, das heißt, es muß durch besondere Aus
gaben verursachende Tätigkeiten des betreffenden Verbandes 
eine wenn auch nicht ganz zahlenmäßig nachweisbare, so doch 
in Geldwert schätzbare Beziehung zwischen dem Vorteil, der 
Wertsteigerung und den Aufwendungen geschaffen sein. Wenig
stens für diejenigen Steuern, die auf der Interessentheorie beruhen. 
Mit dem Hinweis auf diejenigen Aufwendungen oder - soweit 
Aufwendungen nicht entstehen - auch auf diejenigen Tätig
keiten und Wirkungen des Besteheus des Staates, deren Einfluß 
auf die Einzelwirtschaften einzeln nicht kontrollierbar, sondern 
nur als vorhanden anzunehmen ist, kann nur die Bedarfsdeckung 
nach dem Prinzip der Leistungsfahigkeit begründet werden. 
So ist es z. B. nie in Zweifel gezogen worden, daß die den Aufwen
dungen des Reiches für die Friedensbewahrung nach außen und 
innen gegenüberstehenden Vorteile für Leben und Vermögen 
des einzelnen einen viel zu losen Zusammenhang mit diesen Auf
wendungen haben, um eine Bedarfsdeckung nach dem Intmesse 
zu rechtfertigen. Anders läge es, wenn das Reich - auch ab
gesehen von der Tatsache seines Besteheus - dauernd Auf
" endungen machte, von denen der Grundbesitz besondere, 
deutlich feststellbare Vorteile hätte. Man braucht aber nur den 
Reichshaushaltsetat zu überblicken, um sich zu überzeugen, daß 
derartige Kosten in dem Aufgabenkreise des Reiches nicht oder 
so gut wie nicht entstehen1). Damit aber entfällt die Möglichkeit, 
eine Reichswertzuwachssteuer aus ihrem Grundgedanken heraus 
zu rechtfertigen. 

1 ) Vgl. d1e treffheben .-\u;:.fuhrungen von Strutz, S. 38-39. 
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Mit dieser Ablehnung der Wertzuwachssteuer als Reichssteuer 
soll nun andererseits nicht gesagt sein, daß das Reich nie und 
nirgends Aufwendungen mache, aus denen sich Grundwerts
steigerungen ergeben. Es liegt auf der Hand, daß Kanalbauten, 
die Anlage von Kriegshäfen oder die Niederlegung von Festungs
werken m den benachbarten Gebietsteilen zu sehr großem Wert
zuwachs Anlaß geben können. Aber dies werden dann auch immer 
Aufwendungen sein, die wegen ihrer örtlich beschränkten Wirkunf, 
eine so zaJllenmäßigc Abgeltung gestatten, daß die Betterment
Abgabe, Beiträge im Sinne des Kommunalabgabengesetzes 
möglich und richtig erscheinen. Richtig deshalb, weil es eine fhr 
die Deckung des Bedarfes allgemein gültige Forderung ist, mög
lichst große Teile davon durch spezielle preisähnliche Entgelte 
auf zu bringen, so daß ein möglichst geringer Steuer bedarf ver
bleibt. Die Möglichkeit eines zu diesem Zwecke erforderlichen 
Reichsgesetzes "betreffend die Erhebung von Beiträgen zu den 
Kosten von Reichseinriehtungen, die einen Wertzuwachs am 
Grundbesitz zur :Folge haben" kann weder theoretisch 1) noch 
nach der Seite der praktischen Durchführbarkeit zweifelhaft 
sein. Damaschke (Kampf, S. 20) will die Gemeinden auf diesen 
\Veg verweisen. Glaubt er aber, daß sich damit die vVertzuwachs
steuer für die Gemeinden ersetzen läßt? Weshalb ist sie denn 
bisher neben den Beiträgen notwendig gewesen und auch von den 
Bodenreformern so energisch gefordert worden? Weil eben unter 
den Aufwendungen der Gemeinden - neben den durch Beiträge 
zu deckenden - noch viele vorhanden sind, bei denen der Zu
sammenhang Z\dschen Vorteil und Aufwendung nicht greifbar 
genug ist, um einen Beitra.g gerecht erscheinen zu lassen, aber 
andererseits doch zu deutlich, um zu einer Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit führen zu müssen. Das Reich dagegen schafft 
wohl - zuweilen - solche vereinzelten Einrichtungen, die 
einzelnen benachbarten Gebieten zugute kommt, aber - wie 
der Etat ausweist - keine, die mit Steuern nach der Interessen
theorie gedeckt werden könnten. 

~Wir haben sodann weiter zu fragen, ob das Reich die Wort
zu wachssteuer etwas deshalb in Anspruch nehmen darf oder 

I) Eme Änderung des Artikels 70 der Reichsverfassung durfte nicht 
erforderlich sem. Vgl. auch Deutsehe Yolk,;stnmnc (Bodenreform) \Om 

20. April 1003, S 224 
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muß, weil es andere Einnahmequellen zur Deckung des Fehl
betrages in seinem Ordinarium sich nicht erschließen kann. In 

dieser Beziehung ist zunächst auf die eben erwähnte Möglichkeit 
der Erhebung von Reichsbeiträgen hinzuweisen. Hier sei 

nur ergänzend hinzugefügt, daß im Falle der Verwirklichung 
solcher Reichseinnahmen derjenige Wertzuwachs, der durch sie 

entgolten werden soll, der Besteuerung durch Gemeinden und 
Bundesstaaten- zwecks Vermeidung der Doppelbesteuerung -
entzogen werden muß; am einfachsten dadurch, daß der Betrag 

des Beitrages an das Reich von der Gemeindewertzuwachssteuer 
abgezogen wird. 

Welche Ertrage sind aus solchen Reichsbeiträgen zu er
warten~ In Zahlen laßt sich die Antwort nicht geben, weil nicht 
zu übersehen ist, welche Einrichtungen jener Art das Reich 

künftig schaffen wird. Aber es genügt der Rückblick auf die 
zahlreichen und großen Einrichtungen, die das Reich bereits ge

schaffen hat, und deren Kosten zum Teil noch jetzt in unserer 
Reichsschuld liegen, verzinst und getilgt werden müssen, um 

sagen zu können, daß erhebliche Einnahmen mit derartigen 
Beiträgen erzielt werden könnten. Es muß durchaus angängig 
erscheinen, den größten Teil der Kosten solcher Einrichtungen 
durch Beiträge innerhalb der Grenze der Werterhöhung zu decken, 

und es ist auch keineswegs ausgeschlossen, für einen Teil der 

früher aufgewandten Kosten noch nachträglich solche Beiträge 
einzufordern, freilich nur in - auch zeitlich - beschränktem 

Umfange. Denn den entgeltlichen Besitzveränderungen der 
Z'\\ischenzeit, bei denen für die Preisfestsetzung mit derartigen 
Beiträgen nicht gerechnet werden konnte, müßte Rechnung 
getragen werden. 

Auch vondieser Möglichkeit neuer Reichseinnahmen abgesehen, 
ist es unbedenklich anzunehmen, das Reich werde genügend 

andere Steuerquellen finden und sich erschließen können, um 
einen jährlichen Ertrag von 25 Millionen aufzubringen. Denn 

mit dem Hinweis, daß dieser Erfolg sich doch tatsächlich 
nicht habe erreichen lassen, kann angesichts der lediglich partei

politischen Natur der Ursachen hierfür nichts bewiesen werden. 
Und \\ill man bei den möglichen Steuern, die hier in Frage 

kommen können, die Erbschafts- und die Erbanfallsteuer doch 
ausscheiden, weit ~ic zurzeit leider keine Aus:-;icht haben, so bleibt 
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doch z. B. der Weg einer Verteilung der 25 Millionen auf mehrere 
der neueingeführten Steuern übrig. Die dadurch verursachte 
Erneuerung der Abwälzungskämpfe müßte dann mit in Kauf 
genommen werden. Endlich ist auf die Möglichkeit neuer, bisher 
noch nicht praktisch gewordener Steuern und auf eine Erhöhung 
der Einnahmen aus den privatwirtschaftliehen Betrieben sowohl 
der Vollständigkeit halber als auch deshalb hinzuweisen, weil 
das Reich - im Gegensatz zu Bundesstaaten und Gemeinden -
durch keinen übergeordneten Verband in der Berechtigung, sich 
neue Einnahmequellen zu erschließen, beschränkt ist. Dabei 
würde aber, soweit es sich um Steuern handelt, die historisch und 
politisch begründete Teilung der drei konkurrierenden Verbände 
in die überhaupt moglichen Steuerquellen und Steuerarten mehr 
zu respektieren sein, als es bei dem Yersuch, den Gemeinden die 
\Vertzuwachssteuer fortzunehmen, geschehen ist. 

Hiermit ist bereits der dritte Gesichtspunkt angeschnitten, 
der bei der Frage der Berechtigung der \Vertzuwachssteuer 
als Reichssteuer in Betracht kommt. Er soll allerdings hier nur 
angedeutet werden; denn er führt über das steuertheoretische 
Gebiet hinaus in staatsrechtliche und allgemein politische Fra.gen. 
Es handelt sich um folgendes: Der Aufga.benkreis, der dem Reiche 
zugefallen ist, erklart sich teils aus dem geschichtlichen Werde
gang seiner Entstehung, teils aus der Natur des Bundesgtaates. 
Die gleichen Faktoren haben die Xatur semer Einnahmen be
stimmt. Wie die Hauptaufgabe des Reiches die Friedensbewah
rung nach außen und damit die Ausgaben für Heer und Flotte 
sind, und wie dem fur alle ReiChsangehorigen gleichen Interesse 
an der Erhaltung des Friedens auch ein für alle gleiches Wahl
recht entspricht, so bringen auch mit Recht die Steuereinnahmen 
den Grundsatz der Allgememheit der Belastung im weitesten 
Umfange zur Geltung. Das beste ~httel zur Verwirklichung der 
Besteuerung nach der Allgememhcit smd, wie anerkannt ist, die 
indirekten Verbrauchssteuern und Zolle. Die Yerkehrssteuern 
und die sonstigen Reichssteuern smd ab Ausnahmen, "Kinder 
finanzieller Not' zu betrachten und bedürfen im Einzelfall 
einer besonderen Rec-htfertigung, die Sich aber für die Reichszn
wachssteuer hi<>her nicht hat finden lassen 

Damit entfallt auch vo11 diesem Gesicht:,punktc aus dtc 
ßpn•ehtigung der \Yertzu '' aeh'<~tpuer als HrwJt..,-.tPUt'l' 
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Die Beantwortung der Frage, ob die Wertzuwachssteuer 
eine geeignete Staatssteuer ist, kann im wesentlichen unter 
Bezugnahme auf das eben Gesagte erfolgen. Zunächst: Gebührt 
die Wertzuwachssteuer dem Staat, weil vorzugsweise von ihm 
die werterhöhenden Maßnahmen ausgegangen sind? Der Hin
weis auf den Krieg von 1870 wäre hier insofern berechtigter als 
bei der Verteidigung einer Reichssteuer, weil die Bundesstaaten 
den Krieg wenigstens unternommen und gewonnen haben. Aber 
einmal haben sie die Kosten in Form der Kriegsentschädigung 
wiederbekommen, und außerdem sind, wie oben bereits festge
stellt worden ist, die Beziehungen zwischen den Aufwendungen 
für Kriege und den Vorteilen des Grundbesitzes durch sie -bei 
aller Zweifellosigkeit ihres Vorhandenseins - viel zu entfernte und 
undeutliche, um eine Besteuerung nach dem Interesse als gerecht
fertigt erscheinen zu lassen. In Ansehung der sonstigen Ausgaben 
des Staates tritt zwar im Y ergleich zum Reich schon zu Tage, 
daß der Staat in etwas höherem Maße als das Reich ein wirt
schaftlicher Verband ist. Aber doch auch noch in sehr geringem 
Maße. Ein Blick auf den Etat zeigt, daß auch hier die Aufwen
dungen für die Friedensbewahrung - und zwar nach innen 
(Justizverwaltung, Allgemeine Landesverwaltung, Polizei usw.)
die hauptsächlichsten sind, und daß von den auf dem Etat des 
Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten sich 
findenden Ausgaben im Interesse des Grundbesitzes fast ausschließ
lich der landwirtschaftliche Grundbesitz betroffen "ird. 
Und auch hier wird weniger der Grund und Boden als solcher 
im Wert erhöht, als vielmehr der landwirtschaftliche Betrieb 
gefördert und gehoben. 

Es ist eine nähere Untersuchung hierüber übrigens schon des
halb entbehrlich, weil es seit der l\Ii q uelschen Steuerreform von 
der Staatsregierung und auch in der Wissenschaft allseitig an
erkannt ist, daß Steuereinnahmen, die mit besonderen Vorteilen 
des Grundbesitzes oder auch des Gewerbebetriebes begründet 
werden, wegen der Art der Aufgabenteilung zwischen Staat und 
Gemeinden nicht dem ersteren, sondern den letzteren zufallen 
müssen, und es sind bekanntlich aus diesem Grunde die früher 
staatlichen Ertragssteuern dem Staate gegenüber außer Hebung 
gesetzt. Dabei würde für die Ertragssteuern, d. h. für die Be
f'teuernng des laufenden Ertrages die staatliche Besteuerung noch 
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gerechtfertigter sein als die Besteuerung des Wertzuwachses. 
Denn der laufenden Rentabilität des Grund und Bodens und ihrer 
Steigerung durch verbesEerte Bewirtschaftung kommen auch wohl 
mannigfache kleinere Aufwendungen des Staates zugute. Die 
eigentlichen von dieser laufenden Rentabilitat zunächst unab
hängigen 'Vertsteigerungen des Grund und Bodens selbst werden 
nur ganz ausnahmsweise durch Staatseinrichtungen geschaffen, 
etwa durch die Anlegung von Bahnhöfen oder Haltestellen oder 
durch den Bau neuer Eisenbahnen. Es soll daher auch nicht 
behauptet werden, daß der Wertzuwachs vom Staate gar mcht 
besteuert werden dürfe. Aber in erster Linie würde der Staat 
ebenso wie das Reich zur Deckung der Ausgaben solcher vereinzelt 
vorkommenden und regelmäßig nur ein beschranktes wirtschaft
liches Gebiet beeinflussenden Eimichtungen auf Beitrage zu ver
·weisen sein. Hinsichtlich der Eisenbahnen ware aber noch zu 
erwägen, inwieweit das gesamte Staatsbahnsystem als ein ein
heitliches Ganzes anzusehen sei, und wieweit alsdann bei emem 
derartigen Überschußbetrieb auch der Bau einer zurzeit nicht voll 
rentablen Strecke unter dem Gesichtspunkte einer Verbesserung 
des ganzen Systems betrachtet werden müßte. Dann würden d1e 
Baukosten aus den Betriebüberschüssen zu bestreiten sein und 
daher als den Etat belastende Ausgaben nicht in Betracht kommen 
können, also weder Beiträge noch eine Zuwachssteuer rechtfertigen. 
Auch hier ist mit Strutz (S. 42/43) darauf hinzuweisen, daß d1e 
richtig verstandene Interessentheorie die Voraussetzung hat, 
daß eine Aufwendung, für die eine Steuerleistung gefordert wird, 
auch im Interesse des mit der Steuer in Anspruch Genommenen 
erfolgt sein muß. 

Sodann g1lt hwr noch ein weiteres Bedenken, das freilich noch 
größere Bedeutung für das Reich hat, namlich der Umstand, daß 
das Gebiet, für das die Steuer eingeftihrt werden müßte, räumlich 
viel zu groß und wirtschaftlich viel zu verschieden ist, um einer 
einheitlichen Steuer mit überall gle.chhohen Steuers:ttzen unter
worfen werden zu können. 'Venn z. B. das Reich durch einen 
Kanalbau im Interesse der Landesyerteid1gung in einer bis dahin 
ganz landliehen Gegend mit niedrigen Steuern insbesondere ohne 
Umsatzsteuer große \Verterhbhungen verursa.cht, so daß an Jeiwr 
Stelle eine ReiChszuwachssteuer in Hohe von vielleicht ~5 °o 
des "rertzu" achses als gerf'cht'ertigt erschemen könnte sn miilH<· 
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den;elbe Satz auf ein Grundstuck Anwendung finden, das zur 
gleichen Zeit eine prozentual ebenso hohe Wertsteigerung dadurch 
erfahren hat, daß der Staat an einer Bahn eine neue Haltestelle 
angelegt hat, und ferner auf ein drittes Grundstück, das zu eben
falls derselben Zeit ebenso stark im Werte stieg, weil die Ge· 
meinde X. den Beschluß gefaßt hat, die Stadterweiterung durch 
Anlage einer Gartenstadt nach einer bestimmten Richtung hin
zuleiten, oder weil sie die städtische Straßenbahn bis zu einem 
Nachbarort fortgeführt hat. In den Fällen der beiden letzten 
Grundstücke würde eine Reichssteuer durchaus unbegründet 
und der gleich hohe Steuersatz auch noch deshalb ungerecht 
sein, weil in der Gemeinde X. vielleicht eine hohe Umsatzsteuer 
besteht, auch besonders hoheStraßenherstellungskosten, dieGrund
stückshandel und Bebauung erschweren, zu zahlen sind. 

Ähnliche große Ungleichheiten würden sich fortwährend er
geben. Dabei ist noch angenommen, daß die im Reichsgesetz 
notwendige Einheitlichkeit der Vorschriften z. B. für die Er
mittelung des Wertzuwachses oder hinsichtlich der Rückwirkung 
zu Ergebnissen führt, die trotz der Verschiedenartigkeit der ört
lichen Verhältnisse als gleichmäßig gerechte betrachtet werden 
können. Das ist natürlich keineswegs der Fall. Was z. B. die 
Rückwirkung anlangt, EO ist es klar, daß ihre im Reichsgesetz
entwurf vorgesehene Länge diejenigen Gebietsteile stärker be
lastet, in denen der Grundbesitz wenig merkantilisiert ist, in denen 
er also lange in derselben Hand bleibt. Dies wird durchschnittlich 
auf dem Lande weit mehr der Fall sein als in größeren und großen 
Städten. Aber die Wirkung ist auch nach Osten und ·westen und 
nach rein lokalen Verhältnissen verschieden. Je lebhafter nun in 
einer Gegend der Grundstückshandel war, umsoweniger drückend 
ist dort eine lange Rückwirkung, wenigstens in Ansehung der Ge
samtheit derGrundstücke 1). Ein gewisser Trost fiir diese Ungleich
heit würde vielleicht darin liegen, daß durch die längere Rück
wirkung das platte Land, das sonst vielfach begünstigt ist., stärker 
belastet wird. 

Ähnliche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten müssen durch 
eine staatliche Zuwachssteuer entstehen. Es ist kaum noch mit 

1 ) Gletchzetl!g \\trd aber m soldwn Gemomden dte rngleichhmt \"Oll 

mnom Grundstuck zum andorn unter l"m~ttmden ontsproehend grofler 
(\"gl ohon S lll) 
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cilw1n "Nichteinsehcnkonnen" zu erklaren, wenn von boden
reformerischer Seite nach wie vor behauptet werden sollte, die 
aus den lokalen Verschiedenheiten zu erwartenden Schwierig
keiten einer Reichszuwachssteuer seien nur gering. 

Ist nun eine staatliche Zuwachssteuer etwa gerechtfertigt aus 
der Not der Staatsfinanzen heraus? Zumichst hat der Staat 
Preußen die Wertzuwachssteuer nie als Einnahmequelle für sich 
in Anspruch genommen. Auch die 10% des Ertrages der Reichs
steuer fordert er nur als Entschädigung für die Verartfagungs
und Erhebungskosten. Im übrigen muß der Hinweis genügen. 
daß die der Regierung zur Zeit fehlenden ordentlichen Steuerein
nahmen bekanntlich durch eine Reform der direkten Steuern her
beigeschafft werden sollen. Auch ist zu berücksichtigen, daß der 
Staat in der Lage Ist, eine andere Verteüung der Steuerquellen 
zwischen sich und den Gemeinden Yorzunehmen, etwa in der Weise, 
daß er die Rochsthohe der zulässigen Zuschlage zur Staatsein
kommensteuer herabsetzt. Jedenfalls muß es richtiger erscheinen, 
daß er sich dw Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, 
wenn es Not tut. noch vollständiger vorbehält wie bisher, 
als daß er in das Gebiet der Interessenbesteuerung 
ein bricht. 

Ein solcher Embruch wurde auch der Entwickelung der 
staatsrechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Gemeinden 
und der Natur des Ihm im Laufe dieser Entwickelung gebliebenen 
Aufgabenkreises rucht entsprechen. Auch das auf die gesamte 
wirtschaftliche LCJstungsfahigkeit und die ihr entsprechenden 
Steuerleistungen aufgebaute ·Wahlrecht fordert - als histonsch 
gewordene und zurzeit noch bestehende Einrichtung betrachtet -
eine Besteuerung nach der Leistungsfahigkeit. Dagegen würde 
die nur eme einzelne Ertragsquelle vorzugsweise belastende 
\Vertzuwachssteuer mit dem nach dem Gesamtbesitz abge
stuften DrCJklassenwahlrecht nicht harmonieren. 

Die nunmehr verbleibende Frage, ob die Wertzuwachssteuer 
eine geeignete Gemeindesteuer ist, beantwortet sich schon aus ihrer 
Ablehnung als Reichs- und als Staatssteuer. Aber es liegt auf der 
Hand, daß ihre Berechtigung - auch positiv - mit denselben 
Gründen nachgewiesen werden kann. dw gegen die Reichs- und 
Staatssteuer sprechen. Denn die Ge meinden sind es, dw durch 
ihre Einrichtungen vorzugsweise den \Yert des Grund 

\Y t~ t s s t" n lJ o 1 u_ ]I) 
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und Bodens zielbewulH crhohen. Diese Tatsache soll hier 
nicht nochmals mit Beispielen belegt werden, denn ihre Richtig
keit ist mit großer Ausführlichkeit schon in den Beratungen 
bei Überweisung der Realsteuern an die Gemeinden anerkannt 
worden. 

Wie steht es nun für die Gemeinden mit der Möglichkeit, 
sich andere neue Einnahmequellen zu erschließen? Solche Steuern 
sind nicht zu finden. Das ergibt sichin-wie ich meine- un
anfechtbarer Weise daraus, daß die Gemeinden trotz aller durch 
jahrelange Finanznot geschärften Findigkeit keine neue Steuer, 
die reichs- und landesgesetzlich zulässig, praktisch durchführbar 
und ertragreich ist, gefunden haben. Daß die Gemeinden aber 
neuer Einnahmequellen bedürfen,zeigteinBlickaufdie in den letzten 
Jahren überall teilweise sehr erheblich gestiegenen Zuschläge. 
Es haben eben den zahlreichen den Gemeinden neu zugefallenen 
Ausgaben keinerlei neue Einnahmen entsprochen. Dieses Miß
verhältnis hat eine deutliche Beleuchtung in zahlreichen Refe
raten auf preußischyn Städtetagen und insbesondere auch in der 
Denkschrift gegen die Reichszuwachssteuer, die der Vorstand des 
Deutschen Städtetages an den Reichstag gerichtet hat, erfahren 1). 

Demgegenüber macht es einen etwas sonderbaren Eindruck, 
wenn Damaschke (KampfS. 20) behauptet, eine Reichszuwachs
steuer würde von der Mehrzahl der tüchtigen (sie!) Bürgermeister 
und Gemeindevertreter mit Freude begrüßt werden; mit der Reichs
zuwachssteuer sei eben der Kampf gegen die mächtigen städtischen 
Grundbesitzerkreise entschieden. Vorher heißt es: "Wir zählen 
im deutschen Reiche rund 56 000 Gemeinden ... ; von diesen 
haben ... ganze 470 die Steuer eingeführt! ... Mit einem Schlage 
hätten also über 55 500 Gemeinden eine neue reiche Einnahme
quelle, die die Zuschläge zur kommunalen Gewerbe- und Ein
kommensteuer ermäßigen oder zur Aufbesserung der Gehälter ... 
verwandt werden könnte. Daß von 100 Gemeinden bisher noch 
noch nicht eine die kommunale Zuwachssteuer angenommen hat, 
ist zum guten Teil in den Machtverhältnissen auf unseren Rat
häusern begründet." Es ist schwer, derartiges ernst zu nehmen. 

1 ) Sembl'ltzkt, O&tpreußischer Stadtetag 1908, \Veber, Hannovt>r
&ehor StadtPlag 1908 und 1910, Ghicksmann, Brandonburgischer Stadte
tag 1909 u a - Denkschrtft abgedrn<"kt in den ~ltttetlungon der Zentrul
•tolle do~ <lnnt~ehen Stt•dtotages Yom 21 ,Jnh 1909 
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Aber sicher ist, daß von den 56 000 Gemeinden erst einmal reichlich 
50 000 abgezogen werden müssen, für die eine Wertzuwachssteuer 
einstweilen überhaupt nicht paßt. Von den verbleibenden 5 bis 
6000 Gemeinden haben innerhalb von 5 Jahren fast 500, also fast 
10 %die Steuer eingeführt! Wie in den übrigen 50 000 Gemeinden 
der Anteil an der Reichszuwachssteuer reichen Ertrag liefern 
soll, wird nicht näher erläutert. 

Die Betterment-Abgabe, die Damaschke den Gemeinden 
empfiehlt, und die, wie wir sahen, für ReichundStaat viel geeigneter 
ist, kann den Gemeinden zweifellos nicht annähernd die Auf
wendungen ersetzen, die vorzugsweise im Interesse des Grund
besitzes gemacht werden. 

Endlich spricht auch die geschichtliche Entwickelung und 
die staatsrechtliche Funktion und Organisation der Gemeinden 
ihnen die Wertzuwachssteuer zu. Denn der bei richtiger Betrach 
tung unverkennbare realsteuerartige Charakter der Wertzu
wachssteuer stellt sie den besten Gemeindesteuern, den Real
steuern, zur Seite. Die Gemeinde ist vorzugsweise ein wirtschaft
licher Verband; der Verfolgung ihrer wirtschaftlichen Ziele ent
spricht als Einnahme am besten die Form des pri va twirtschaftlichen 
Entgeltes und, soweit damit der Bedarf nichtgedeckt werden kann, 
Einnahmen, denen das entgeltliche :Moment möglichst deutlich 
innewohnt, entsprechend der Deutlichkeit der Beziehungen 
zwischen den Aufwendungen der Gemeinde und den V orteilen des 
Grundbesitzes. Die möglichst vollständige Bezahlung gerade dieser 
Vorteile durch besondere Steuerleistungen erscheint auch um des
willen gerechtfertigt, weil dem Grundbesitz durch das Hans
besitzerprivileg für die kommunalen Wahlen bekanntlich eine 
bevorzugte Stellung eingeräumt ist. 

Wenn nach dem Gesagten die Wertzuwachssteuer eine reme 
Gemeindesteuer- ohne Mitbeteiligung von Reich und Staat -
sein muß, wenn mAnbetrachtder zahlreichen aus sachverständigem 
und unparteiischem Munde 1) geäußerten schweren Bedenken 
gegen die Reichszuwachssteuer vielleicht zu hoffen ist, daß der 
Reichstag noch ein Einsehen haben und dem ganzen Lande eine 
solche Steuer ersparen werde, so soll hier doch noch - ftir den 
Fall der Emführung dieser Reichssteuer - eine Fordemng auf-

I) 7. H Rtrutz nnn \YcbPr, Rofn>·ut 

Jo• 
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gPstellt werden. Sie betrifftdie Art der Mitbeteiligung der Ge
meinden. Die Begründung des Reichsgesetzentwurfs sagt darüber 
auf S. 25 und 26 folgendes: 

"Die Frage, ob den Gemeindeinteressen mit zwangsweiser 
oder freiwilliger Beteiligung mehr gedient ist, kann verschieden 
beantwortet werden. Die Denkschrift, betreffend die reichs
gesetzliche Einführung einer Wertzuwachssteuer für Immobilien 
(Verhandlungen des Reichstages, XII. Legislaturperiode, I. Session 
1907/09, Anlagen Bd. 256, Nr. 1456, S. 22), glaubte sich noch für 
völlige Bewegungsfreiheit der Gemeinden aussprechen zu sollen. 
Dabei war offen gelassen, ob die reichsgesetzliche Regelung zweck
mäßig auf den Anteil des Reichs an der Zuwachssteuer zu be
schränken, oder ob sie auf den den Gemeinden belassenen Anteil 
zu erstrecken und ihnen zu gestatten sei, die Vorschriften des Reichs
gesetzes für ihren Anteil durch anderweite Bestimmungen ab
zuändern oder ganz außer Geltung zu setzen. Inzwischen ist es 
zahlreichen Gemeinden und Gemeindeverbänden im wesentlichen 
wohl im Hinblick auf die bevorstehende reichsgesetzliche Regelung 
gelungen, diese Steuerquelle ihren Finanzen nutzbar zu machen, 
und diegesetzgebendenKorperschafteninBayern undBaden stehen 
im Begriffe, für die Gemeinden allgemein oder unter bestimmten 
Voraussetzungen einen gesetzlichen Zwang zur Einführung dieser 
Abgabe vorzusehen. Sie werden dabei offensichtlich von der 
Überzeugung geleitet, daß die Widerstände stark genug sind, 
die Einführung der Zuwachssteuer auch da zu verhindern, wo nach 
Lage der örtlichen Verhältnisse das Interesse der Gemeinde die 
Eröffnung dieser Einnahmequelle erfordert. Ist aber, wie sich 
hiernach nicht bezweifeln läßt, weit über den Umfang hinaus, in 
dem die Zuwachssteuer zurzeit gilt, für die Gemeinden ein Bedürfnis 
nach Erhebung der Zuwachssteuer vorhanden, ohne daß ihm von 
diesen selbst Rechnung getragen werden kann, dann scheint es 
aus Rücksicht auf die Gemeinden geboten, ihnen bei der reichs
rechtlichen Regelung die Steuerquelle im Wege reichsgesetzlicher 
Einführung zu eröffnen. Fraglich ist dabei, ob etwa die zwangs
weise Einführung von dem örtlichen Bedürfnis abhängig gemacht 
werden, und ob den Gemeinden gestattet sein soll, die Vorschriften 
des Reichsgesetzes für ihren Anteil außer Kraft zu setzen oder ab
zuändern. Der Entwurf hält im allgemeinen keine dieser Ein
schränlmngen für angezeigt. Die zwangsweise Einführung- wie 
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im bayerischen Entwurfe - nur im Falle des örtlichen Bedürf
nisses eintreten zu lassen, verbietet sich für eine reichsgesetzliche 
Regelung wegen der Unmöglichkeit, diese Voraussetzung fest zu 
umgrenzen und eine einheitliche Anwendung sicherzustellen. 
Die Zulässigkeit der Aufhebung der reichsgesetzlichen Vorschriften 
für den Gemeindeanteil würde die Fortdauer der bisherigen Inter
essenkämpfe innerhalb der Gemeinde zur Folge haben, indem von 
derselben Seite, von der bislang die Einführung der Zuwachssteuer 
verhindert worden ist, nunmehr deren Aufhebung betrieben werden 
würde. Demgegenüber fällt die Besorgnis nicht ins Gewicht, daß 
aus der zwangsweisen Geltung des Zuwachssteuergesetzes den 
Gemeinden, in denen ein nennenswerter Zuwachs überhaupt nicht 
eintritt, durch Schaffung der zur Erhebung erforderlichen Ein
richtungen Auslagen erwachsen konnten, zu denen der ihnen ver
bleibende Anteil am Reinertrag in kemem Verhältnis steht. Eine 
solche Möglichkeit ist nur in den sehr seltenen Fällen vorhanden, in 
denen trotz germger Wertsteigerung ein lebhafter Grundstücks
handel besteht. Mit dem Ausschluß der Aufhebung der reichsgesetz
lichen Vorschriften entfällt zugleich die Moglichkeit, deren Abande
rung den Gemeinden zu überlassen, soweit sie zu einer Mllderung 
der reichsgesetzlichen Vorschriften zu führen geeignet ist. Sonst 
würde das Verbot der Aufhebung dadurch umgangen werden 
können, daß im Wege der Änderung die Vorschriften einen Inhalt 
erhalten, der der Sache nach der Aufhebung gleichkommt, und so
weit dies nicht gelange, würde der W1derstand gegen die Zuwachs
steuer leicht dazu fuhren. unter dem Vorwand der örtlichen An
passung die Wirkung des Gesetzes und damit auch dessen Ertrag 
zum mindesten nach Möglichkeit abzuschwächen." 

Die zwangsweise Beteiligung ist also mit der Annahme be
gründet, die Gemeinden ·würden die Steuer wegen des Emflusses 
der Grundstücksinteressenten freiwillig nicht einführen können. 
Gesetzt, diese Annahme sei richtig - der Siegeslauf der Wertzu
wachssteuer in den 3 Jahren 1908-1910 berechtigt zu Zweifeln 
daran -, so braucht daraus noch mcht die Folge gezogen zu 
werden, den Gemeinden müsse gerade ein Anteil an der Reichs· 
zuwachssteuerzugewiesen werden. Zwarware es bedenkhch, den 
Gemeinden ilire eigenen bishengen indirekten Steuerordnungen 
zu belassen; denn die Veranlagung der Wertzuwachssteuer nach 
zwei verschu:'denen Vorschrifteil kann mcht geeignet sein. die Über-
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zeugung von ihrer Gerechtigkeit zu vertiefen. Aber es ist durch
aus denkbar und teils im Interesse der steuerlichen Auto
nomie, teils im Interesse der Möglichkeit, den besonderen 
lokalen VerhältnissenRechnung zu tragen, notwendig. 
daß etwa folgende Vorschrift in den § 49 des Entwurfes aufge
nommen wird: 

"Die Erhebung des Anteiles der Gemeinden kann unter
bleiben, sofern ein diesem Anteile entsprechender Steuerertrag 
durch eine Wertzuwachs-Grundsteuer (direkte Wertzuwachs
steuer) aufgebracht wird. Soweit in solchen Gemeinden die Ver
anlagung der Reichszuwachssteuer durch die Gemeindebehörden 
erfolgt, sind ihnen die dadurch tatsächlich entstandenen ange
messen aufgewandten Kosten aus dem Anteil des Staates zu 
ersetzen." 

Eine derartige Vorschrift würde das Bedenken des Entwurfes, 
daß die erwünschte Besteuerung des Wertzuwachses durch Inter
essenten verhindert werden würde, völlig beseitigen. Sie würde 
auch die Gemeinden vor Veranlagungskosten, von denen sie 
nichts haben, schützen, ohne dem Staat mehr zu nehmen, als tat
sächlich Erhebungskosten - die er ja nur gedeckt haben will -
entstehen. Die Gemeinden aber hätten den großen Vorteil, den 
gerechten Grundgedanken der Wertzuwachssteuer in seiner zweck
maßigsten Form verwirklichen und dabei zugleich den örtlichen 
Verhaltnissen Rechnung tragen zu können. In letzterer Beziehung 
kommt insbesondere die Möglichkeit in Betracht, die Höhe der 
mannigfachen im Augenblick des Umsatzes zu zahlenden hohen 
Lasten zu vermindern; im Interesse des reellen Grundstücks
handels und einer Erleichterung der Bautätigkeit -ein besonders 
deshalb wichtiges Ziel, weil die von der indirekten Wertzuwachs
steuer immerhin zu befürchtende Verteuerung des Bodens eine 
dem entgegenwirkende Maßregel, eben die Belebung der Bautätig
keit, besonders wünschenswert erscheinen läßt. 

Die Möglichkeit eines Verzichtes auf die 40% des Ertrages 
der Reichssteuer wirdauchdeshalb zweckmäßig sein, weil dieReichs
zuwachssteuer- auch nach der Milderung durch die zweite Lesung 
-für viele Gemeinden zu hoch sein würde. Dies ist ganz natürlich, 
denn die Höhe der Steuersätze muß für die durchschnittlichen 
Verhältnisse passen, fiir die besonderen kann dann nur dadurch 
ein Ausgleich geschaffen werden, daß einerseits Zuschläge zur 
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Reichssteuer, andererseits der teilweise Ersatz der den Umsatz 
versteuernden Steuer durch die leichter zu tragende direkte Wert
zuwachssteuer ermöglicht wird. Zu den Ausgaben, welche in 
einzelnen Gemeinden die Reichszuwachssteuer als zu hoch er
scheinen lassen können, gehören neben den Gemeindeumsatz
steuern insbesondere die sehr verschieden hohen Straßenher
stellungskosten und auch die Abweichungen in der Höhe der 
"üblichen" Vermittlungsprovision. 

Es kommt noch hinzu, daß die nach dem Entwurf möglichen 
Verschärfungen der Reichszuwachssteuer durch die Gemeinden, 
insbesondere die Zuschläge vielfach als Doppelbesteuerung emp
funden werden dürften, obwohl sie es natürlich ebenso wenig smd 
wie z. B. die Zuschläge der Gemeinden zur Staatseinkommen
steuer. Eine Wertzuwachsgrundsteuer wird dagegen - schon 
wegen ihrer Form als Grundsteuer und wegen des zeitlichen 
Auseinanderfallens der Zahlungen- als Doppelbesteuerung nicht 
empfunden werden. Und es ist natürlich ebensowenig eine Doppel
besteuerung als etwa das Nebeneinander von Grund- und Ein
kommensteuer. 

Daß der Reichsgesetzentwurf den Gemeinden die Moghchkmt 
der Einführung direkter Wertzuwachssteuern offen lassen will, 
geht sowohl aus der Fassung des § 57 wie aus der Begründung dazu 
klar hervor. Der§ 57 betont, daß nur diejenigen Steuerordnungen, 
welche die Besteuerung des Zuwachses bei der Veräußerung 
von Grundstücken betreffen, außer Kraft treten, und die Be
gründung stellt fest, daß Bundesstaaten und Gemeinden nicht 
gehindert sein sollen, eine Einkommens- oder sonstige Steuer, 
die nicht an den Akt der Veräußerung des Grundstücks 
geknüpft ist, zu erheben, Immerhm scheint es sehr erwünscht, 
daß bei den weiteren Beratungen, sofern sie zur Einführung der 
Steuer führen, ausdrücklich festgestellt wird, daß mit den er
wähnten sonstigen Steuern insbesondere die direkte Grundsteuer 
nach dem Wertzuwachs gemeint ist. Die Erwähnung einer Em
kommensteuer nach dem "\Vertzuwachs ist nämlich zur Zeit nun
destens von keiner praktischen Bedeutung, weil - wenigstens für 
Preußen- eine derartige besondere Steuer vom Emkommen un
zulässig sem würde (§ 37 Komm.-Abgaben-Gesetzes). 
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b) Wie soll der Ertrag der Wertzuwachssteue1· 
verwandt werden? }"'ondsbildung. 

Die Frage nach der Bedeutung der Wertzuwachssteuer für 
den Gemeindehaushalt, und zwar sowohl die Frage nach der Etati
sierung im Voranschlage wie nach dem Verwendungszweck und 
der Verwendungsweise, würde kaum einer Erörterung bedürfen, 
wenn nicht die Eigenart der Wertzuwachssteuererträge in der 
Praxis zu besonderen Maßnahmen geführt hätte. 

Von der Schwierigkeit einer Veranschlagung des voraus
sichtlichen Ertrages der indirekten Zuwachssteuer haben wir be
reits oben gesprochen. Die aus ihr sich ergebende Unsicherheit 
und· Unzuverlässigkeit des Voranschlages ist die Ursache für be
sondere Verfahrensarten in der Verwendung des Steuerertrages 
gewesen. Sie hat insbesondere dazu geführt, den Wertzuwachs
steuereinnahmen die Natur ordentlicher Steuereinnahmen im 
Gemeindehaushalt in mehroder wenigerdeutlicher Form zu nehmen, 
sie gewissermaßen aus dem ordentlichen Etat in den außerordent
lichen zu verweisen. Am haufigsten geschah dies auf dem Wege der 
Fondsbildung, zum Teil aber auch ohne Fondsbildung durch die 
Verwendung zu außerordentlicher Schuldentilgung oder zu sonstigen 
außerordentlichen Ausgaben. Fonds, denen die Steuererträge 
am häufigsten überwiesen werden, sind der Grundstückserwerbs
fonds und verschiedene Baufonds, insbesondere Schulbaufonds; 
vereinzelt finden sich auch andere Zwecke, z. B. für Straßen
pflasterung oder sonstige Straßenverbesserungen, Volksbildungs
fonds, Fonds für Fortbildungsschulen, für Krankenhausbauten, 
ja auch für Gewerbe, Kunst und Wissenschaft. Endlich findet sich 
- bisher wohl nur in Offenbach - die Verwendung des vollen 
Ertrages zur Bildung eines allgemeinen Ausgleichsfonds 1). 

In der Verschiedenheit selbst, welche die Verwendungszwecke 
dieser Fonds zeigen, liegt insofern nichts Auffallendes, als die Not
" endigkeit oder Zweckmäßigkeit, Mittel fiir diesen oder jenen 
Zweck durch Fonds allmählich anzusammeln, nach den ganzen 
:Fmanz- und Parteiverhältnissen der einzelnen Gemeinden sehr 

1 ) Y gl ~htünlungen der Zentralstelle dosDeutschen Stadteta.ges vom 
2 Februar 1909: ferner Empfehlung der Fondsbildung z B bm Al tenrath, 
Prouß Ycrw -BI, .lahr!( XXX. S 219 und ß!lli, Genzmer, daselbst, 
s =~~5. 
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verschieden zu beurteilen sein kann. Aber es entsteht doch die 
Frage, inwieweit und weshalb gerade die Wertzuwachssteuer
erträge- stark schwankende Einnahmen finden sich auch sonst
zur Speisung dieser Fonds geeignet erscheinen. Man hat versucht, 
diesen Verwendungszweck mit dem steuertheoretischen Grunde 
der Einnahme zu rechtfertigen, und je nachdem, ob man den Steuer
grund in der Mühelosigkeit des von der Allgemeinheit geschaffenen 
Gewinnes oder in der Bezahlung besonderer Vorteile des Grund
besitzes durch die Gemeindeaufwendungen sah, ist der Ertrag zur 
Förderung allgemeiner Zwecke oder nur im Interesse des Grund
besitzes verwandt worden. Dabei ist aber offenbar der Begriff des 
Steuergrundes verkannt worden, denn Steuergrund ist bei jeder 
Steuer einzig und allein die Notwendigkeit, den Finanzbedarf 
zu decken (vgl. oben S. 3). Bei jenem Versuch ist daher wohl 
weniger an den Steuergrund als an das Steuerprinzip der ge
rechten Verteilung und an die Art der Bemessungsgrundlage ge
dacht worden. Es entbehrt aber bei näherer Betrachtung jeder 
inneren Begründung, aus den Grundsatzen für die gerechte Steuer
verteilung Schlüsse für die Verwendung der Steuererträge zu ziehen. 
Angenommen, es besteht ein Bedarf von 500 000 M, so ist er in 
voller, aber auch nur in dieser Höhe unter Beachtung der Steuer
prinzipien durch die einzelnen Steuerarten aufzubringen. Damit 
ist aber der Verwendungszweck der sämtlichen Steuern, die 
zusammen jene 500 000 M aufbringen sollen, bereits bestimmt, und 
zwar durch ihre Notwendigkeit zur Deckung des Bedarfes. Nur 
wenn man den Steuerzweck gar mcht in der Bedarfsdeckung. 
sondern nur in der Errei~hung irgendwelcher, etwa sozialpolitischer 
Ziele sieht, könnte man aus der Natur dieser sogenannten Steuer 
Folgerungen für ihre Verwendung ziehen. Wir haben aber den be
sonderen sozialpolitischen Steuerzweck bereits oben abgelehnt. 

Demnach kann festgestellt werden, daß die ÜberwCisung 
der Steuererträge an Fonds und die Vielgestaltigkeit der Fonds
zwecke keinen theoretischen, sondern nur den praktischen Grund 
hat, daß sie im Sinne eines Ausgleiches der großen Schwankungen 
der Erträge, wirken und zwar in doppelter Weise. einmal durch die 
formale etatsrechtliche Natur der Fondswirtschaft an sich und 
sodann auch wegen der Natur der Fondszwecke. Denn trotz der 
scheinbaren Verschiedenheiten haben alle diese Fonds das Ge
meinsame, daß sie Ausgaben decken ~ollen. dH' nicht u na b\\ eis · 
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bar dringlich, nicht für die nächsten Jahre unvermeidlich, 
sondern aufschiebbar sind, daß sie Zwecke betreffen, deren 
Dringlichkeit weniger durch Zeitablauf als durch eine Besserung 
der gesamten finanziellen Lage der Gemeinde steigt oder zu steigen 
scheint. So betrachtet, haben dann alle diese verschiedenen Fonds 
im Grunde keine andere praktische Bedeutung als diejenige eines 
allgemeinen Ausgleichsfonds. Denn angenommen, die allgemeine 
Finanzlage sei längereJahrerecht schlecht, so daß die notwendigsten 
Ausgaben von den übrigen Steuern nicht mehr bestritten werden 
können, so wird nichts anderes übriges bleiben, als einen früheren 
Gemeindebeschluß, der die Wertzuwachssteuererträge etwa einem 
Grundstückserwerbsfonds zuwies, ganz oder zum Teil aufzuheben. 
Ebenso würde es dem Straßenbaufonds gehen, und in letzter Linie 
würde die Speisung derjenigen Fonds sistiert werden, die den 
notwendigsten Zwecken, also z. B. Volksschulbauten dienen. 
Es zeigt sich dann eben, daß es mit der Fondswirtschaft nicht 
anders geht wie mit der Zwangsschuldentilgung der Staaten, 
d. h. sie wird fortgesetzt, so lange die Finanzlage es gestattet, 
sie wird abgeschwächt und schließlich suspendiert, wenn die 
:Finanzen schlechter werden. Es kann daher durch die Zuweisung 
der Wertzuwachssteuererträge zu bestimmten Fonds auch keines
wegs garantiert werden, daß diese Erträge etwa stets zu produktiven 
Zwecken verwandt werden. Denn angenommen, ein solcher Fonds 
solle einer in volkswirtschaftlichem Sinne produktiven Anlage 
dienen, so werden ihm Mittel immer nur so lange zufließen, als 
die Gemeinden diese Mittel nicht zu notwendigeren und dringen
deren Zwecken brauchen. Bei der heutigen Finanzlage der Ge
meinden, zumal in Preußen, wird nun in recht geringem Maße 
damit zu rechnen sein, daß die Erträge der Wertzuwachssteuer 
dauernd zu Grundstückssfonds, Straßenbaufonds oder gar zur 
außerordenWehen Schuldentilgung Verwendung finden können. 
Am regelmäßigsten wird ein Teil der Wertzuwachssteuer noch einem 
allgemeinen Ausgleichsfonds- \vie in Offenbach - überwiesen 
werden. Denn da durch die indirekte Wertzuwachssteuer ein sehr 
schwankender Einnahmeposten in den Gemeindehaushalt gelangt, 
so ist ein solcher Ausgleichsfonds auch besonders notwendig. 
Aus der Natur und dem Zweck d1eses Fonds ergibt sich aber 
natürlich auch hier, daß ihm in schlechten Jahren keine neuen 
Beträge- auch nicht aus der Zuwachssteuer- zugeführt, sondern 
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Teile des bisherigen Bestandes zur Deckung eines etatsmäßigen 
Defizits entzogen werden. 

Nun soll aber das eben Gesagte nur zeigen, daß die Bestim
mung der Wertzuwachssteuer für irgendwelche Fonds keineswegs 
ein sicherer Beweis für besondere V orteile ist, die sich durch ihre 
Einführung etwa für das Gebiet der kommunalen Boden- und 
Wohnungspolitik erzielen ließen. Es soll dagegen nicht behauptet 
werden, daß die Zuweisung zu irgendwelchen Fonds, insbesondere 
zum Grundstücks- oder zum Ausgleichsfonds, unzweckmäßig wäre. 
Im Gegenteil ist anzuerkennen, daß diese Maßregel und die Bildung 
dieser Fonds überhaupt gewisse Vorteile hat, und zwar ähnliche 
wie z. B. die erziehliche "Wirkung der Zwangsschuldentilgung beim 
Staate. Die emmal gefaßten generellen Gemeindebeschlüsse lassen 
nämlich die Ausgabe für einen an sich nicht so notwendigen Zweck 
als notwendiger erscheinen, wirken als moralischer Zwang und 
können um so schwieriger beseitigt werden, je gewissenhafter und 
weitsichtiger die Verwaltung einer Gemeinde ist. Derartige Be
schlüsse über Fondsdotierungen vereinfachen auch die Etats
beratungen und ersparen die \Viederholung von Interessen
kämpfen. Von diesem Gesichtspunkte aus ist insbesondere die 
Gründung von Grundstücksfonds zu empfehlen, die in Zeiten von 
vVohnungsnot eine Belebung der Bautatigkeit durch Abgabe 
billigen Baulandes und dadurch eine Verbilligung der Boden
preise überhaupt ermöglichen. 

Die Verwendung der ·wertzuwachssteuererträge zur l!'onds
bildung erweist sich daher nicht als eine steuertheoretisch 
oder etatsrechtlich richtige oder notwendige, sondern 
als eine steuer· und etatspolitisch zweckmäßige. 

Zweifelhaft kann es noch sein, ob die besonderen Fonds besser 
mit dem vollen Steuerertrage oder mit einer festen jährlichen Summe 
dotiert werden sollen. Der letztere Weg dürfte aber sicher den 
Vorzug verdienen; einmal im Interesse der Stetigkeit der Ein
nahmen des Fonds und der Erleichterung seiner Verwaltung, 
für die es natürlich haufig erwünscht sem muß, zu wissen, welche 
::\Iittel nach einem, zwei oder auch drei Jahren vorhanden sein 
werden, sodann aber auch deshalb, '\eil dann der verbleibende Teil 
des Steueraufkommens einem allgememen Ausgleichfonds zu
fließen kann. dessen Vorhandensein eine noch größere Gewahr 
dafür ist, daß den besonderen Fonds Ihre Einnahmen m Zeiten 
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mäßiger Finanzverhaltnisse erhalten bleiben können. Der all
gemeine Ausgleichfonds muß im übrigen naturgemäß und haupt
sächlich aus derjenigen Quelle gespeist werden, die das Korrelat 
seiner Bestimmung ist, d. h. aus den allgemeinen Rechnungs
überschüssen der gesamten Verwaltung. 

Für die direkte Wertzuwachssteuer fallt natürlich derjenige 
Anlaß zur Fondsbildung fort, der in den Schwankungen der Erträge 
der indirekten Steuerform liegt. Dadurch wird aber die Möglich
keit der Bildung solcher Fonds, die an sich aus den erwähnten 
Gründen sehr zweckmaßig sind oder sein konnen, nicht im geringsten 
berührt, wie schon daraus hervorgeht, daß zahlreiche Gemeinden, 
die eine Wertzuwachssteuer nicht oder erst seit kurzem haben, 
lange vorher Grundstückserwerbsfonds, Straßen- oder Schul
baufonds und allgemeine Ausgleichfonds gebildet und dauernd ge
speist haben. Es bleibt daher lediglich als ein Vorteil der direkten 
Wertzuwachssteuer der Umstand übrig, daß die großere Stetigkeit 
ihrer Erträge an sich die Etatsaufstellung erleichtert und die 
erheblichen Schwankungen der Rechnungsüberschüsse erschwert, 
daß sie aber dre Fondsbildung ebenso gut gestattet wie alle 
sonstigen Steuern, ohne zu dieser Maßregel zu nbtigen. 
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